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 1 Anlass, Ziele und Vorgehensweise der  
Planung 

1.1 Veränderung des rechtlichen Rahmens und 
Vorbemerkungen 

Gemäß dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) liegt die Zuständigkeit für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) beim Land und für den sogenannten übrigen ÖPNV 
bei den kreisfreien Städten und den Landkreisen.  

Als Aufgabenträger haben die Landkreise und die kreisfreien Städte Nahverkehrspläne 
(NVP) aufzustellen und dem Land vorzulegen. In diesen Planwerken sind die Vorstellungen 
der Aufgabenträger zur zukünftigen Ausgestaltung des ÖPNV darzulegen. Somit ist der 
Landkreis Grafschaft Bentheim gemäß § 6 Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) 
als Aufgabenträger für den ÖPNV verpflichtet, einen Nahverkehrsplan aufzustellen bzw. fort-
zuschreiben. Darüber hinaus sieht § 7c NNVG eine Anpassungs- und Fortführungspflicht des 
Nahverkehrsplans bis zum 31.12.2019 vor. 

Das hier vorliegende Planwerk stellt die Fortschreibung des Nahverkehrsplans aus dem Jahr 
2011 dar und hat eine Gültigkeit bis 2024. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans be-
rücksichtigt das europäische Wettbewerbsrecht gem. EU-VO Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und in diesem Zusammenhang die Be-
trauung der im Landkreis bis zum 28.02.2021 konzessionierten Verkehrsunternehmen. 

Neuorganisation des ÖPNV 1991 

Ausgelöst durch die EU-Verordnung 1191/69 in der Fassung der Verordnung 1893/91 vom 
29.06.1991 wurden die Zuständigkeiten und die Organisationsformen im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) erheblich geändert. Die EU-Verordnung führte zu einer Neufassung 
des deutschen Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), in dem zwischen eigenwirtschaftli-
chen Verkehren und gemeinwirtschaftlichen Verkehren unterschieden wird. Im Rahmen der 
Bahnstrukturreform wurde mit Wirkung vom 01.01.1996 die Aufgaben- und Finanzverantwor-
tung für den ÖPNV unter Zahlung eines Finanzausgleichs vom Bund auf die Länder übertra-
gen. Die Bundesländer haben die Ausgestaltung dieser Aufgabe demzufolge in jeweils eige-
nen ÖPNV-Gesetzen geregelt. 
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Die o.g. von der Europäischen Kommission beschlossene EUVO 1370 / 2007 ersetzt die 
EUVO 1191/69 und trat am 03. Dezember 2009 in Kraft. Diese Verordnung regelt, unter wel-
chen Bedingungen Verkehrsleistungen vom Aufgabenträger finanziert werden dürfen.  

Die gegenwärtig im Landkreis Grafschaft Bentheim durch die konzessionierten Verkehrsun-
ternehmen Bentheimer Eisenbahn AG, Meyering Verkehrsgesellschaft für die Region Graf-
schaft Bentheim mbH sowie Richters Reisen GmbH erbrachte Verkehrsdienstleistung fußt 
auf einem Betrauungsvertrag. Des Weiteren muss jährlich der Nachweis geführt werden, 
dass die Zahlungen beihilferechtskonform erfolgten. Der Landkreis Grafschaft Bentheim 
zahlt einen Ausgleich für definierte gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen an die Verkehrsun-
ternehmen. Die Verträge sind im Jahr 2013 in Kraft getreten. 

Mit der Novellierung des PBefG zum 1. Januar 2013 wurde dieses an den sich aus der Ver-
ordnung 1370/2007 ergebenden geänderten europäischen Rechtsrahmen angepasst.  

Im novellierten PbefG wurde der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre – wie sie im Land-
kreis Grafschaft Bentheim betrieben werden – festgeschrieben. Wesentliche Neuerungen 
sind darüber hinaus, dass neben Fahrgelderlösen auch Ausgleichsleistungen der öffentli-
chen Hand über das von der EU-Verordnung vorgesehene Instrument der „allgemeinen Vor-
schrift“ zum Ausgleich für vorgegebene Höchsttarife (zum Beispiel vergünstigte Schülerbe-
förderung oder die Anwendung von Verbundtarifen) geleistet werden können. 

Neues, zentrales Instrument für die Planungskompetenz des Aufgabenträgers ist neben dem 
Nahverkehrsplan die Vorabbekanntmachung. Mit der Vorabbekanntmachung kündigt der 
Aufgabenträger mindestens ein Jahr vor Einleitung eines wettbewerblichen Verfahrens oder 
ein Jahr vor der Direktvergabe an, dass er einen öffentlichen Auftrag für ÖPNV-Leistungen 
vergeben möchte und definiert darin den von ihm gewünschten Umfang und die Qualität des 
gewünschten Verkehrs. 

Das PBefG wurde zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 
2082) modifiziert. Diese Fassung ist Grundlage für den Nahverkehrsplan.  

Das entsprechend in §§ 4 und 7 durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. 
S. 53) angepasste NNVG stellt ebenfalls die Grundlage für diesen Nahverkehrsplan dar. 

Aufbauend auf dem Nahverkehrsplan 2011 wird im vorliegenden Nahverkehrsplan 2019 das 
im Zuge der Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) auf der Bahnlinie 
Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus der Bentheimer Eisenbahn (BE) angepasste und 
vom Landkreis Grafschaft Bentheim als ausreichend angesehene Angebot im straßenge-
bundenen Personenverkehr mit Bussen und im Linienbedarfsverkehr beschrieben. Das im 
Nahverkehrsplan 2019 dargestellte ÖPNV-Netz gibt somit den Netzzustand für den Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme der o.g. Bahnlinie ab im Sommer 2019 vor. 

Darüber hinaus werden die Qualitätsstandards in Bezug auf Fahrzeuge, Haltestellen und 
Fahrgastinformation und Kommunikation des Angebots beschrieben, die in der Geltungspe-
riode des vorliegenden Nahverkehrsplans erreicht werden sollen.  

Die Erarbeitung eines Maßnahmen- und Umsetzungsplanes zum Erreichen der Barrierefrei-
heit ist ein Schwerpunktthema der laufenden Nahverkehrsplanung und des Nahverkehrs-
plans. Dies greift u.a. die gesetzlich formulierte Zielstellung entsprechend § 8 Abs. 3 PBefG 
auf.  
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„Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Men-
schen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis 
zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt 
nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nah-
verkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen.“ 

Die hier getroffenen Aussagen und Darstellungen sowie die Gliederung des NVP orientieren 
sich am bestehenden Nahverkehrsplan 2011. Ziel des Nahverkehrsplanes ist, für den Aufga-
benträger Landkreis Grafschaft Bentheim das Zustands- und Qualitätsniveau im ÖPNV zu 
aktualisieren und für das 2021 anstehende Genehmigungsverfahren abzusichern. Das Leis-
tungsangebot wird wiederum Linienbündeln zugeordnet. Durch die Linienbündelung soll 
vermieden werden, dass einzelne, lukrative Linien im Genehmigungswettbewerb ggf. an Drit-
te vergeben und weniger lukrative Linien hingegen dann nur noch mit Zuschusszahlungen 
aufrechterhalten werden können. Die Linienbündel werden von der Genehmigungsbehörde 
bei der Erteilung der Konzessionen berücksichtigt. 

Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Grafschaft Bentheim 2001 
befindet sich zurzeit in der Fortschreibung. Daher ist das im Jahr 2002 veröffentlichte RROP 
noch gültig. In Kapitel 2 wird auf dieses Programm Bezug genommen. Regionalplanerisch 
relevante Inhalte der Fortschreibung dieses Nahverkehrsplans, insbesondere die Ausrich-
tung des ÖPNV auf den künftigen SPNV sowie die durch die neuen Bahnstationen sich er-
gebenden kommunalen Entwicklungsperspektiven („Wohnen und Arbeiten an der Schiene“), 
sollten in den Aufstellungsprozess des RROP einfließen. Die in den Kapiteln zum ÖPNV (D 
3.6.1) und zum Schienenverkehr (D 3.6.2) dargestellten Inhalte werden im Nahverkehrsplan 
im Hinblick auf die Zielerfüllung überprüft, und mit den aktuellen regionalplanerisch relevan-
ten ÖPNV- und SPNV-Planungen gespiegelt. Hieraus ergeben sich Formulierungsvorschlä-
ge für die Fortschreibung des RROP. So kann eine enge Verzahnung zwischen Nahver-
kehrsplanung und Regionalplanung sichergestellt werden. 

Kapitel 3 umfasst die Darstellung der Siedlungs- und Verkehrsstruktur im Landkreis Graf-
schaft Bentheim. Hier wird auf die Verkehrsbeziehungen zwischen den einzelnen Gemein-
den sowie zu den benachbarten Gebietskörperschaften eingegangen. Ebenfalls erfolgen 
Aussagen zum Modal Split. Im Mai 2017 wurde eine kreisweite stichtagsbezogene Haus-
haltsbefragung durchgeführt. Damit liegen aktuelle Datengrundlagen über das Mobilitätsver-
halten der Bevölkerung vor, die für die Nahverkehrsplanung genutzt werden können. Da be-
reits in der Vergangenheit regelmäßige Mobilitätsuntersuchungen (1997, 2005, 2011) 
durchgeführt wurden, ist es möglich, eine Entwicklung im Verkehrsverhalten aufzuzeigen und 
gut abgesicherte Schlüsse für die Nahverkehrsplanung daraus zu ziehen. 

Die im Nahverkehrsplan 2011 beschriebenen Maßnahmen und Qualitätsvorgaben wurden 
weitgehend umgesetzt. Kapitel 4 umfasst eine Kurzbilanz der NVP-Umsetzung. Hier werden 
insbesondere (noch) nicht umgesetzte Punkte aufgeführt und kommentiert. Weiterhin wird 
zusammenfassend den „Zustand des Angebotes des Fahrplanjahres 2015/16“ sowie Aussa-
gen zum Umsetzungsgrad des NVP 2011 beschrieben. Das Fahrplanangebot im Fahrplan-
jahr 2015/16 wurde bis zur Reaktivierung des SPNV nicht mehr wesentlich verändert. 

Das Kapitel 5 „umfasst das zukünftige ÖPNV-Angebot ab dem Zeitpunkt der SPNV-
Reaktivierung sowie die Zuordnung der modifizierten Linien zu den Linienbündeln. Dieser 
Netzzustand stellt nach Auffassung des Aufgabenträgers Landkreis Grafschaft Bentheim 
einen mittelfristigen Zielzustand dar und ist somit die Basis für die Neuvergabe der Konzes-
sionen im Jahr 2021. Ebenso erfolgt eine Darstellung der gewünschten Qualität der ÖPNV-
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Infrastruktur sowie der unterstützenden Maßnahmen in Bezug auf Fahrgastinformation und 
Marketing. Hierbei wird der Aspekt der Barrierefreiheit als Querschnittsthema stets mitbeach-
tet. Ergänzende Aussagen erfolgen zu dem für den Landkreis wichtigen Aspekt der Kombi-
nation von Fahrrad und Bahn sowie zu dem weitergehenden Ansatz, die sektorale ÖPNV-
Planung zu einem umfassenden Planungsansatz weiter zu entwickeln. Im Sinne eines inte-
grierten Planungsansatzes werden auch die Schnittstellen zu allen anderen Mobilitätsformen 
mitbedacht. Der Nahverkehrsplan ist so, im Zusammenspiel mit weiteren Planungswerken 
des Landkreises, auf dem Weg zu einem Mobilitätsplan für den Landkreis Grafschaft 
Bentheim. 

Somit stellt Kapitel 5 den planerischen Kern der Nahverkehrsplanung dar, in dem die Vorstel-
lungen des Aufgabenträgers zur Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger mit ÖPNV-
Dienstleistungen festgelegt werden. Das hier beschriebene Angebot stellt für den Aufgaben-
träger gemäß § 8 Abs. 3 PbefG die „ausreichende Bedienung der Bevölkerung im öffentli-
chen Personennahverkehr“ dar. Die Zuordnung des Angebots zu Linienbündeln erfolgt in 
Kapitel 6. 

In Kapitel 7 erfolgt eine kurze vergleichende Bewertung der Qualität der beiden Angebotszu-
stände vor und nach der SPNV-Reaktivierung. Strukturelle Veränderungen werden zusam-
menfassend dargestellt, und es erfolgt ein Ausblick auf eine künftige weitere Stufe der Netz-
entwicklung für den Fall, dass die Schienenstrecke über Neuenhaus hinaus in Richtung 
Niederlande für den Personenverkehr erweitert wird. Die Darstellungen sollen die Kontinuität 
und Zielausrichtung der Nahverkehrsplanung im Landkreis Grafschaft Bentheim untermau-
ern. 

Im Kapitel 8 werden aktualisierte Aussagen zur Finanzierung des Angebots im ÖPNV getrof-
fen. Ergänzend wird ein Überblick über die bisherigen Aufwendungen zusammengestellt. Der 
bisherige Finanzrahmen zum Beispiel für qualitätsverbessernde Maßnahmen wird fortge-
schrieben. Ebenso werden Verfahren und Volumen zur Finanzierung des Schülerverkehrs 
insbesondere gemäß § 7a NNVG dargestellt. Die Fortschreibung des Finanzrahmens sollte 
damit verbunden sein, dass die Verkehrsunternehmen die im Nahverkehrsplan festgeschrie-
ben Maßnahmen zum Beispiel in Bezug auf Qualität und Barrierefreiheit umsetzen. Inhalt 
und Umfang der Maßnahmen wurde im Zuge der Erstellung des Nahverkehrsplans abge-
stimmt. 

1.2 Grundsätze und Ziele für die Weiterentwicklung des ÖPNV 

In § 2 NNVG werden die Grundsätze und Ziele für die Weiterentwicklung des ÖPNV ge-
nannt, die ebenso diesem Nahverkehrsplan zugrunde liegen: 

(1) „Im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit soll 
der öffentliche Personennahverkehr zu einer Verlagerung des Aufkommens im motorisierten 
Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel beitragen. 

(2) Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. 

(3) Die Aufgabenträger sollen dem Ausbau und der Finanzierung des öffentlichen Personennah-
verkehrs gegenüber Maßnahmen für den motorisierten Individualverkehr den Vorrang einräu-
men, soweit der Nutzen der Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr bei ge-
samtwirtschaftlicher Betrachtung überwiegt. 
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(4) Die Aufgabenträger (§ 4) sollen bei der Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs 
folgende Zielsetzungen berücksichtigen: 

1. Das Bedienungsangebot soll sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den 
raumstrukturellen Erfordernissen richten. 

2. Sichere und leichte Übergänge vom Individualverkehr auf den öffentlichen Personennah-
verkehr sind anzustreben. 

3. Die Fahrzeuge sollen umweltverträglich und bequem sein. Bei Planung, Bau, Ausbau und 
Umbau von Verkehrsanlagen und bei der Fahrzeugbeschaffung sind die besonderen Be-
dürfnisse einzelner Nutzergruppen, insbesondere die Bedürfnisse von Personen mit ein-
geschränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit Kindern, an-
gemessen zu berücksichtigen. Die öffentlichen Zuwendungsgeber werden aufgefordert, 
Maßnahmen vorrangig zu fördern, die den besonderen Bedürfnissen dieser Nutzergrup-
pen entsprechen. 

4. Bei der Gestaltung von baulichen Anlagen sowie beim Bedienungsangebot ist den Be-
langen von Frauen angemessen Rechnung zu tragen.“ 

1.3 Anforderungen an die Nahverkehrsplanung 

Nach § 8 Abs. 3 PbefG muss der Nahverkehrsplan den Rahmen der Entwicklung des ÖPNV 
vorgeben. Nähere Anforderungen an den Nahverkehrsplan wurden jeweils von den Ländern 
festgelegt. Nach § 6 NNVG sind im Nahverkehrsplan Angaben zu machen, 

1. „welches Bedienungsangebot im Plangebiet besteht und welche dafür wesentlichen Verkehrs-
anlagen vorhanden sind, 

2. welche Zielvorstellungen bei der weiteren Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs 
verfolgt werden, 

3. welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Aufgaben-
trägers zur Verwirklichung der Zielvorstellungen […] ergriffen werden sollen, 

4. welche Anteile der […] geplanten Investitionen auf den Schienenpersonennahverkehr und wel-
che auf den sonstigen Personennahverkehr entfallen, 

5. welcher Finanzbedarf sich für diese Investitionen und ihre Folgekosten ergibt, 

6. welcher Finanzbedarf für die Abdeckung der Betriebskostendefizite sich für das vorhandene 
Bedienungsangebot und für die Verwirklichung der geplanten Maßnahmen […] ergibt und 

7. wie der […] Finanzbedarf gedeckt werden soll.“ 

Neben inhaltlichen Vorgaben enthält das Nahverkehrsgesetz auch Ausführungen zum Auf-
stellungsverfahren (§ 6.3 und § 6.4 NNVG). So ist der Nahverkehrsplan unter Mitwirkung der 
Nahverkehrsunternehmen zu erstellen. Benachbarte Aufgabenträger, kreisangehörige Ge-
meinden und Samtgemeinden, die Verbandsmitglieder, die Straßenbaulastträger und die 
Verbände, welche die Interessen der Fahrgäste vertreten, sind zu beteiligen. In Zuge der 
Erstellung des Nahverkehrsplans stand der Landkreis Grafschaft Bentheim im regelmäßigen 
Kontakt mit den kreisangehörigen Kommunen sowie mit dem Nachbarlandkreis Emsland und 
dem südlich angrenzenden Kreis Borken. Einen Fahrgastverband gibt es im Landkreis nicht. 
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1.4 Vorgehensweise bei der Planung 

Im Gegensatz zum vorhergehenden Nahverkehrsplan 2011 ist das Liniennetz mit Reaktivie-
rung des SPNV das zentrale Element des vorliegenden Nahverkehrsplans. Ein weiteres 
wichtiges Ziel des NVP besteht darin, eine Grundlage für die aus Sicht des Landkreises an-
gestrebten Direktvergaben der Linienverkehrsleistungen an einen internen Betreiber und an 
zwei Mittelständische Unternehmen, jeweils in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauf-
trages (öDA) als Dienstleistungskonzession sowie die dazu erforderlichen Vorabbekanntma-
chungen zu schaffen. Somit wird der in diesem NVP vorliegende Netzzustand Grundlage des 
2021 anstehenden Genehmigungsverfahrens. 

Der Nahverkehrsplan basiert – wie auch die vorherigen Nahverkehrspläne (2004, 2011) -
methodisch auf der Grundlage eines Planungsprozesses, wie ihn die Forschungsgesellschaft 
Straßen- und Verkehrswesen FGSV im „Leitfaden für Verkehrsplanungen“ aufgestellt hat. 
Der Gliederungsaufbau des Nahverkehrsplans 2019 orientiert sich an den vorhergehenden 
Nahverkehrsplänen, um deren Vergleichbarkeit zu erleichtern. 

Anstelle einer rein nachfrageorientierten Planung wird in diesem Planungsverständnis ein 
zielorientierter Planungsansatz verfolgt, der neben der Wirtschaftlichkeit auch Ziele der An-
gebotsqualität und deren Wirkung auf die Verkehrsmittelwahl berücksichtigt. 

Die hier beschriebenen Planungsgrößen sind Momentaufnahme eines kontinuierlichen Pla-
nungsprozesses. Maßgebliche Einflussgrößen ändern sich im Laufe der Zeit, so zum Bei-
spiel die Nachfrage im Schülerverkehr aufgrund demografischer Veränderungen und Verän-
derungen in der Schulstruktur (z.B. Ganztagsschulen). Ebenso spielt die Altersstruktur für die 
Nachfrage beim ÖPNV eine Rolle sowie die Grundlagen für die individuelle Mobilität. Dem-
nach nutzen zum Beispiel Senioren den Pkw altersmäßig länger als früher und der Führer-
scheinbesitz von Frauen ist nun auch in höherem Alter deutlich weiterverbreitet. Steigende 
Energiepreise machen die Autobenutzung andererseits immer teurer, jedoch ist in den letz-
ten Jahren eine stark schwankende Preisentwicklung zu beobachten. So liegen die Verbrau-
cherpreisindizes für Diesel und Superbenzin Anfang 2017 auf dem Wert von 2010 nach deut-
lichen Steigerungen bis 2012.1 Niedrigere Energiepreise führen zu intensiverer Nutzung des 
privaten Pkw. Ebenso war die Arbeitslosigkeit zum Zeitpunkt der Erstellung des Nahver-
kehrsplans 2011 vergleichsweise hoch. Zurzeit ist die Tendenz zu günstigen Arbeitsmarkt-
zahlen zu beobachten. Hieraus ließe sich zum Beispiel die Notwendigkeit herleiten, das 
ÖPNV-Angebot zu den Gewerbestandorten zu überprüfen, um eine gute Erreichbarkeit si-
cherzustellen. 

Die Beispiele zeigen, dass Planung nur dann zu einem langfristigen Erfolg führen kann, 
wenn deren Grundlagendaten sowie die Realisierung und die Wirkung der vorgesehenen 
Maßnahmen regelmäßig überprüft werden. Hierzu sind fortlaufend die Ausprägungen be-
stimmter Kenngrößen zu ermitteln und die Ist-Werte mit den Soll-Werten zu vergleichen. 
Dies erfolgt zum Beispiel durch kontinuierliche Nachfrageerhebungen sowie durch Mobili-
tätsuntersuchungen wie Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten.  

Bei negativen Abweichungen muss durch Maßnahmenveränderungen eingegriffen werden. 
Dieser Prozess wird als Qualitätsmanagement bezeichnet, das sich sowohl auf technische 
als auch auf wirtschaftliche Abläufe bezieht. Hierzu werden kontinuierlich Gespräche zwi-

                                                 
1 Statistisches Bundesamt (Destatis), Preise. Daten zu Energiepreisentwicklung. 2017, S. 13, 

www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Energiepreise/EnergiepreisentwicklungPDF_5619001.pdf?__blob=pu
blicationFile, abgerufen am 15.05.2017. 
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schen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen geführt. Ferner hat die VGB Fahrgastrech-
te definiert. 

Durch die Einführung des rechnergestützten Betriebsleitsystems (RBL) wird zudem sicher-
gestellt, dass das bedeutsame Kriterium der Pünktlichkeit sachgerecht beurteilt werden und 
zum zentralen Bestandteil des Qualitätsmanagements entwickelt werden kann. Die Benthei-
mer Eisenbahn AG sowie die Firma Richters Reisen verfügen bereits über ein RBL. 
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 2 Ziele der ÖPNV-Entwicklung 

2.1 Vorgaben aus Rahmenprogrammen 

Die Zielvorgaben für die Weiterentwicklung des ÖPNV im Landkreis Grafschaft Bentheim 
sind aus den folgenden raumordnerisch wirksamen Programmen abzuleiten und mit diesen 
zu harmonisieren: 

 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2008 in der zuletzt geänderten 
Fassung von 2017 

 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Grafschaft Bentheim 
2001, derzeit in Fortschreibung. 

Landesraumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen 

„Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) ist der Raumordnungsplan für das Land 
Niedersachsen. Das LROP basiert auf einer Verordnung aus dem Jahre 1994, wurde seit-
dem mehrfach aktualisiert, im Jahr 2008 neu bekannt gemacht und zuletzt 2017 geändert. 

Mit verbindlichen Aussagen zu raumbedeutsamen Nutzungen (Siedlung, Verkehrswege, 
Rohstoffgewinnung u. a.) und deren Entwicklungen dient das LROP dazu, die oftmals wider-
streitenden wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Interessen an den Raum 
aufeinander abzustimmen. Es stellt so die planerische Konzeption für eine zukunftsfähige 
Landesentwicklung dar.“2  

Das LROP macht im Hinblick auf die Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwick-
lung des Landes folgende Aussagen, aus denen auch die Grundlagen für die Nahverkehrs-
planung abgeleitet werden. Aussagen mit besonderer Bedeutung für die Nahverkehrspla-
nung werden durch Unterstreichungen hervorgehoben. 

„1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

01 In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 
die Voraussetzung für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 
schaffen. 

                                                 
2 www.ml.niedersachsen.de/landesraumordnungsprogramm/landes-raumordnungsprogramm-niedersachsen-5062.html, 

abgerufen am 26.10.2017; unterstrichene Hervorhebungen in den folgenden Auszügen entstammen nicht dem Original-
text, sondern sollen bestimmte Bezüge zur Nahverkehrsplanung verdeutlichen. 
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 Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der Regionalplanung 
sollen die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft und den Besonder-
heiten der teilräumlichen Entwicklung Rechnung tragen. 

02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sollen 
zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen – die Funkti-
onsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur gesichert und 
durch Vernetzung verbessert werden […] 

03 Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölke-
rungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen. 

07 Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als 
auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten und so wei-
terentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Beitrag 
leisten können. Sie sollen mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien 
und netzen versorgt werden, durch die überregionalen Verkehrsachsen erschlossen und 
an die Verkehrsknoten und Wirtschaftsräume angebunden sein. […]“ 

09 Kooperationen zwischen verdichteten und ländlichen Regionen sollen auf der Grundlage 
gemeinsamer und sich ergänzender Ressourcen und Potenziale initiiert, intensiviert und 
ausgebaut werden.“ 

Eine wesentliche Grundlage der Landesraumordnung ist die Orientierung der Raum- und 
Regionalplanung am System der zentralen Orte. Auf diese ist auch die Nahverkehrsplanung 
auszurichten: 

„2.2 Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentralen Orte 

 […]  

03 Zentrale Orte sind Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren. Die Funktionen der 
Ober-, Mittel- und Grundzentren sind zum Erhalt einer dauerhaften und ausgewogenen 
Siedlungs- und Versorgungsstruktur in allen Landesteilen zu sichern und zu entwickeln. 
In den ober- und mittelzentralen Verflechtungsbereichen sollen insbesondere Planungen 
und Maßnahmen zur Siedlungs-, Freiraum-, Versorgungs- und Infrastruktur untereinan-
der und aufeinander abgestimmt werden. […]“ 

Die für den Landkreis Grafschaft Bentheim relevanten Städte mit oberzentraler Bedeutung 
sind Osnabrück, Münster, die Netzwerkstadt Twente (Gemeinden Enschede, Hengelo, Alme-
lo, Oldenzaal und Borne). Emmen in der niederländischen Provinz Drenthe hat ebenfalls 
eine zunehmende Bedeutung für den Landkreis Grafschaft Bentheim zum Beispiel als Hoch-
schulstandort. 

Nordhorn wird als Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen klassifiziert. Die umliegen-
den Mittelzentren sind Lingen, Meppen und Gronau (Westf.). Die Gemeinden Bad Bentheim, 
Emlichheim, Neuenhaus, Schüttorf, Uelsen, Veldhausen und Wietmarschen sind Grundzen-
tren (siehe auch Kapitel 3.1, Abbildung 3-1). 
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Das ÖPNV-Netz ist auf das System der zentralen Orte auszurichten. Es besteht aus einem 
System von Haupt- und Ergänzungslinien, das den räumlichen Verflechtungen im Landkreis 
Rechnung trägt und die einzelnen Teilräume der raumwirtschaftlichen Struktur entsprechend 
verbindet und vernetzt. Hierzu zählt ebenfalls eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit der zentralen 
Versorgungsbereiche in den Kommunen sowie ebenfalls die Einbindung neuer Großstandor-
te des Einzelhandels – ein Aspekt, der in die Fortschreibung des LROP aufgenommen wurde 
– in das ÖPNV-Netz. Zentrenrelevante Einzelhandelsschwerpunkte müssen, weitere her-
ausgehobene Einzelhandelsschwerpunkte sollen an den ÖPNV angebunden werden 

 

„2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 

01 Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen die Angebote der 
Daseinsvorsorge und die Versorgungsstrukturen in allen Teilräumen in ausreichendem 
Umfang und in ausreichender Qualität gesichert und entwickelt werden.  

 Die Angebote sollen unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen von jungen 
Familien und der Mobilität unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie der sich ab-
zeichnenden Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, der Alters- und Haus-
haltsstruktur bedarfsgerecht in allen Teilräumen gesichert und entwickelt werden. Sie 
sollen auch im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung einander räumlich zweckmäßig 
zugeordnet werden und den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen der 
Bevölkerung Rechnung tragen […] 

02  […] Im Hinblick auf die sich abzeichnenden Veränderungen in der Bevölkerungsentwick-
lung und Altersstruktur sollen frühzeitig regional und interkommunal abgestimmte An-
passungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der 
überörtlichen Daseinsvorsorge eingeleitet werden. „ 

05 „[…] Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentrenrelevant sind, sind 
nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig (Integrationsgebot). Diese 
Flächen müssen in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. 
[…] 

 „Die Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung dürfen die Funk-
tion und Leistungsfähigkeit der zentralen Orte nicht beeinträchtigen und sind im Beneh-
men mit der jeweiligen Gemeinde- oder Samtgemeinde festzulegen. Sie sollen in das 
Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. Das Regionale Raum-
ordnungsprogramm muss für jeden dieser Standorte einen zu versorgenden Bereich 
festlegen.“ 

In Kapitel 4.1 des LROP zu „Mobilität, Verkehr, Logistik“ wird der Grundsatz einer integrier-
ten Verkehrsplanung (Abstimmung der verschiedenen Verkehrsmittel untereinander sowie 
die Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung) ausgeführt. Ebenso wird 
die hohe Bedeutung des Schienenverkehrs dargestellt. Dieser Festlegung wird mit der Reak-
tivierung der Bahnstrecke Bad Bentheim – Neuenhaus entsprochen. Im Weiteren wird die 
Notwendigkeit eines flächendeckenden vertakteten ÖPNV-Systems, so wie dies im Land-
kreis Grafschaft Bentheim besteht und weiter ausgebaut wird, betont.  

Ein wichtiges Ziel der regionalen Raumordnung ist die Sicherstellung einer städtebaulich und 
verkehrlich verträglichen Mobilität, zu der ebenfalls die Verlagerung von Verkehren vom MIV 
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auf den ÖPNV und den Radverkehr zählt. Während der Radverkehr in der Grafschaft 
Bentheim bereits einen sehr hohen Stellenwert hat, befindet sich der Ausbau des schienen-
gebundenen ÖPNV (SPNV; Reaktivierung RB 56 sowie grenzüberschreitende Angebotser-
weiterung RB 61) und dessen Vernetzung mit dem straßengebundenen ÖPNV im Vollzug. 

4.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik 

01 Die funktions- und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist zu erhalten, bedarfsgerecht 
auszubauen und zu optimieren. 

 Mit einer integrativen Verkehrsplanung und einer darauf abgestimmten Siedlungsent-
wicklung sowie einer Optimierung des Personen- und Güterverkehrs soll die Mobilität 
flächendeckend gesichert und erhalten und der Kosten- und Zeitaufwand für Verkehr 
minimiert werden. 

 […] 

4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 

01  Der Schienenverkehr soll sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr verbes-
sert und so entwickelt werden, dass er größere Anteile am Verkehrsaufkommen als bis-
her übernehmen kann; dies gilt auch für den grenzüberschreitenden Verkehr. Das Ei-
senbahnnetz soll in allen Landesteilen erhalten und auf ein sicheres, leistungsfähiges, 
dem Stand der Technik entsprechendes und den Dienstleistungsanforderungen gerecht 
werdendes Niveau gebracht werden. […] 

02  Die Angebotsqualität im Schienenpersonenverkehr soll durch ein abgestimmtes und 
vertaktetes System von Fern-, Regional- und Nahverkehrszügen weiter erhöht werden. 
Die Erreichbarkeit und Vernetzung der Umsteigebahnhöfe soll verbessert werden. Sie 
sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden sein. […] 

05  Der öffentliche Personennahverkehr ist zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. Den 
öffentlichen Personennahverkehr ergänzende Mobilitätsangebote, wie beispielsweise 
flexible Bedienformen, sollen, insbesondere zur Verbesserung der Erreichbarkeit der 
Grund- und Mittelzentren und zur Erschließung ländlicher Räume, weiterentwickelt und 
gestärkt werden. In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind Festlegungen zur 
Sicherung und bedarfsgerechten Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
treffen; dabei ist sicherzustellen, dass straßen- und schienengebundener öffentlicher 
Personennahverkehr aufeinander abgestimmt sind. […] 

07  Die Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr auf den öffentlichen Personennah-
verkehr und auf den Fahrradverkehr soll durch städtebauliche und verkehrliche Maß-
nahmen unterstützt werden. […]“  

Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Grafschaft Bentheim 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Grafschaft Bentheim3 
aus dem Jahr 2001 ergänzt, vertieft und präzisiert die Vorgaben des Landesraumordnungs-
programms (LROP). Da sich das RROP zurzeit in der Fortschreibung befindet und das 

                                                 
3 www.grafschaft-bentheim.de/pics/medien/1_1377698433/Anlage_1_RROP-Text.pdf;  

abgerufen am 07.05.2018. 
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RROP 2001 noch gilt, werden die ÖPNV-relevanten Darstellungen nachrichtlich mit Ergän-
zungshinweisen wiedergegeben. 

Die teilweise zeitparallele Fortschreibung des Nahverkehrsplans und des RROP eröffnet die 
Möglichkeit, die jeweils aktuellen Entwicklungen im Sinne einer zielorientierten Kreisentwick-
lungsplanung zu überprüfen und die aktuellen regional- und verkehrsplanerischen Heraus-
forderungen auf einer breiten Basis konzeptionell aufzuarbeiten. Daher werden im Folgen-
den [in Klammern] an einzelnen Stellen Hinweise gegeben, wo das RROP mit der aktuellen 
Nahverkehrsplanung des Landkreises zu harmonisieren ist. 

„Der ÖPNV ist zu einer attraktiven Alternative zum Individualverkehr auszugestalten. Die 
Verkehrsbedienung und die vorhandene und angestrebte Siedlungsstruktur sind hierauf ab-
zustimmen. Die Verkehrsbedienung durch den öffentlichen Verkehr soll vor dem Individual-
verkehr Vorrang erhalten. 

[Ergänzungshinweis: MIV und Radverkehr sind überall dort durch geeignete Umsteigeanla-
gen mit dem ÖPNV zu verknüpfen, wo die Kombination der verschiedenen Verkehrsmittel 
das gesamte Mobilitätssystem effizienter machen. Dies ist insbesondere an den Bahnstatio-
nen sowie an den Haltestellen der Hauptbuslinien der Fall.]   

In den ländlichen Räumen ist der ÖPNV zu sichern, zu verbessern und auszubauen. Eine 
qualitativ angemessene Verkehrsbedienung sowie eine bedarfsgerechte Linienführung und 
Fahrplangestaltung sind sicherzustellen; dies gilt auch für die Flächenerschließung dünn 
besiedelter Teilräume. Ein auf den Schienenverkehr und auf die Siedlungsstruktur ausgerich-
tetes Bussystem ist vorzuhalten. 

Im Landkreis ist ein ÖPNV-Angebot zu sichern bzw. zu schaffen, das 

 die Grundzentren möglichst direkt, [und höchstens mit einmaligem gesichertem Umstieg 
mit kurzer Wartezeit] an das Mittelzentrum Nordhorn anbindet, 

 die Gemeinden und Ortsteile an die Standorte mit grundzentraler Funktion anbindet, 

 die Anbindung an die benachbarten Mittelzentren sicherstellt (Lingen, Meppen, Gronau, 
Rheine), 

 die Anbindung der Grafschaft Bentheim an die Oberzentren Osnabrück, Münster und 
Enschede sicherstellt, 

 eine attraktive Verknüpfung des Busverkehrs mit den niederländischen Gemeinden ge-
währleistet, 

 auch am Wochenende und außerhalb der Hauptverkehrszeiten eine Grundversorgung 
gewährleistet. 

Zur Attraktivierung des ÖPNV und zur Anbindung der Niedergrafschaft und des Mittelzent-
rums Nordhorn an den überregionalen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist die Wieder-
einführung des SPNV auf der Strecke Bad Bentheim – Emlichheim auf ihr Kosten-Nutzen-
Verhältnis hin zu analysieren; die Realisierungsmöglichkeiten sind zu überprüfen. Bei einer 
positiven Beurteilung ist ggf. die Einführung des SPNV auch zwischen Emlichheim und Coe-
vorden […]. 

[Ergänzungshinweis: […] sowie die konsequente Ausrichtung des Zubringerverkehrssystems 
auf die Haltepunkte des SPNV zu unterstützen. Die nördliche Weiterführung des SPNV in 
Richtung Emmen und südlich in Richtung Rheine und Münster sind anzustreben.] 
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Innerhalb des Landkreises ist eine möglichst durchgängige Vertaktung der Linien und ein 
übersichtliches [Ergänzungshinweis: und für SPNV und Bus möglichst einheitliches] Tarifsys-
tem einzurichten. Mit den Schienenverkehrsangeboten des Nah- und Fernverkehrs ist eine 
bestmögliche Fahrplanabstimmung anzustreben. 

Die grenzüberschreitenden ÖPNV-Verbindungen, Fahrplanabstimmungen und -information 
mit den benachbarten Landkreisen und den niederländischen Regionen sind zu sichern und 
zu verbessern. 

Zur Gewährleistung einer Mindestbedienung sind für verkehrsarme Tageszeiten und an den 
Wochenenden gegebenenfalls flexible Bedienungsangebote wie das [Ergänzungshinweis: 
Ruftaxi, […]) Anrufsammeltaxi oder der Bürgerbus vorzusehen bzw. zu sichern. 

Bei Haltestellen mit einem großen Einzugsraum ist die Einrichtung von Bike-and-Ride- und 
gegebenenfalls Park-and-Ride-Anlagen vorzusehen. 

[Ergänzungshinweis: […] ist der Ausbau von Bike-and-Ride und Park-and-Ride-Stationen zu 
Mobilitätsstationen mit ergänzenden Serviceangeboten wie Sharing-Angeboten (Car-, Bike-
Sharing, W-LAN-Hotspot, E-Tankstellen etc.) vorzusehen] 

Den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen – insbesondere der Kinder, der Frauen, der Behinderten und der älteren Menschen 
– ist Rechnung zu tragen.  

[Ergänzungshinweis: Zentrale Aufgabe der Infrastrukturplanung ist der barrierefreie Ausbau 
des ÖPNV-Systems wie er in § 8 Abs. 3, Satz 3 PBefG gefordert ist.] 

Die Anbindung von Erholungsgebieten sowie Sport- und Freizeitanlagen ist durch den ÖPNV 
zu sichern und nach Möglichkeit zu verbessern. 

Dabei sind auch vor dem Hintergrund der Fremdenverkehrsförderung insbesondere die Mög-
lichkeiten der Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen zu sichern. 

Eine gute Verkehrsanbindung und innere Verkehrserschließung sind Grundvoraussetzungen 
für ein Fremdenverkehrsgebiet, denn nicht die Reise dorthin, sondern der Aufenthalt im Ur-
laubsgebiet steht normalerweise im Vordergrund des touristischen Interesses. Besonders für 
die Gebiete, die nicht über die hohe Attraktivität von Küsten in warmen Klimazonen oder von 
Hochgebirgen verfügen und die deshalb überwiegend für kurze Aufenthalte genutzt werden, 
ist die schnelle Erreichbarkeit aus größeren Bevölkerungszentren besonders wichtig. Zu-
nehmend muss dabei auch den öffentlichen Verkehrsmitteln Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, denn immer mehr Urlauber geben an, einen umweltverträglichen Urlaub machen zu 
wollen.“ 

[Ergänzungshinweis: Hier ist den veränderten Mobilitätsgewohnheiten der Bevölkerung ins-
besondere aus den Ballungsräumen Rechnung zu tragen, die die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel zunehmend als vollwertige Alternative zum MIV wahrnehmen.] 

Integriertes Klimaschutzkonzept 

Das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Grafschaft Bentheim aus dem Jahr 
2012 „hat die Zielsetzung, Handlungsleitlinien und Strategien für die zukünftige Energie- und 
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Klimaschutzpolitik im Landkreis Grafschaft Bentheim vorzulegen.“ 4 Im Handlungsfeld Klima-
freundliche Mobilität werden auch die Themen Schienenanbindung Nordhorn, Stärkung des 
ÖPNV sowie die Steigerung des Fahrrad- und Fußverkehrs mit einer hohen Priorität einge-
stuft. 5 

„Ein Ziel dieses Handlungsfelds – den Endenergieverbrauch zu senken – ist vor allem durch 
Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs im Landkreis zu errei-
chen. Das Handlungsfeld Mobilität ist insgesamt jedoch sehr komplex, so dass die Entwick-
lung und Umsetzung der zahlreichen Handlungsempfehlungen zusätzliches Personal erfor-
dern würde. […] 

Weitere Maßnahmen zielen auf die Förderung des schienengebundenen Personennahver-
kehrs ab (Maßnahme 20, Schienenanbindung Nordhorn), auf die Stärkung und den Ausbau 
des ÖPNV (Maßnahme 21) sowie auf die Steigerung des Fahrrad- und Fußverkehrs (Maß-
nahme 23).“ 6 

Im Weiteren werden im Maßnahmenkatalog die Handlungsempfehlungen konkretisiert:  

„Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bildet das Rückgrat einer klimafreundlichen 
Mobilität. Maßnahmen in diesem Handlungsfeld haben die Zielsetzung, die Akzeptanz und 
die Attraktivität des ÖPNV zu steigern, dessen Angebote auszubauen sowie die Autoabhän-
gigkeit zu reduzieren. Dies beinhaltet folgende Bausteine im Landkreis Grafschaft Bentheim: 

1. Umsetzung von bedarfsorientierten Angeboten für Zielgruppen im ländlichen Raum 
(Fahrplanausweitung und kürzere Taktung des ÖPNV, Ausbau des Rufbus-Systems) 

2. Flächenerschließung (Anbindung ungünstig gelegener Siedlungsflächen an den ÖPNV, 
Einsatz von Zubringerlinien und Bedarfsverkehren, Fahrplanangebot in Anlehnung an 
Busnetz erster Ordnung, d. h. mit mindestens 12 Fahrtenpaaren pro Tag) 

3. Fortführung des Haltestellenausbaus (Barrierefreiheit, Beleuchtung, Schaffung sicherer 
Fahrradabstellplätze) 

4. Schnittstellenoptimierung bei der Nutzung des ÖPNV und in Verbindung mit dem Fahrrad 
(Einsatz von Buszügen zur Stärkung der kombinierten Nutzung von Bus und Fahrrad, 
bessere Abstimmung der Fahrpläne, um lange Wartezeiten zu vermeiden) 

5. Beschleunigung der Busfahrten (Optimierung der Lichtsignalanlagen (LSA), Bevorzugung 
des ÖPNV) 

6. Modernisierung der Busflotte (Einsatz von Hybridtechnik auf den Hauptlinien, Erfüllung 
der Euro-VI-Norm für alle im ÖPNV eingesetzten Fahrzeuge) 

7. Attraktivere Preisgestaltung im ÖPNV (Fortentwicklung des VGB-Tarifangebots, Entwick-
lung zielgruppenspezifischer Angebote wie z. B. Jobticket, spezielle Tickets für Senioren 
oder kombinierte Tickets für die Nutzung des ÖPNV zu Veranstaltungen, Entwicklung in-
tegrierter Mobilitätsangebote, die ÖPNV, Fahrradverleih, Car-Pooling und Car-Sharing 
miteinander verbinden) Die Umsetzung von Maßnahmen in diesem Feld sind komplex 
und insgesamt langfristig angelegt und mit den bisherigen Maßnahmen des Landkreises 
abzustimmen.“ 7 

                                                 
4 Landkreis Grafschaft Bentheim: Integriertes Klimaschutzkonzept 2012, S. 8. 
5 Landkreis Grafschaft Bentheim: Integriertes Klimaschutzkonzept 2012, S. 87. 
6 Dto., S. 67 
7 Landkreis Grafschaft Bentheim: Integriertes Klimaschutzkonzept 2012, Maßnahmenkatalog, S. 56. 
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2.2 Ziele der Siedlungsentwicklung 

Wichtigstes Ziel der Siedlungsentwicklung ist es, die Siedlungsflächen räumlich zu konzent-
rieren und entlang von Achsen anzuordnen. Dies gilt sowohl für großräumige Strukturen der 
An- und Zuordnung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen als auch für kleinräumigere 
Strukturen bei der Stadt- und Kreisentwicklung (sog. Achsenkonzepte). Ein solches raum-
wirtschaftliches Planungsprinzip ermöglicht eine wirtschaftliche Ausgestaltung des Verkehrs- 
und des Versorgungssystems. Eine solche Siedlungsentwicklung kommt vor allem dem 
ÖPNV zugute, der bei einer axialen Siedlungsstruktur mit verdichteten Siedlungskernen wirt-
schaftlicher zu betreiben ist als bei flächigen, zersiedelten Strukturen. Umgekehrt fördern 
leistungsfähige Verkehrsachsen mit einem attraktiven ÖPNV auch die Siedlungstätigkeit ent-
lang der Achsen und tragen so wiederum zu einem wirtschaftlichen ÖPNV bei.  

Im ländlichen Raum ist die Bildung von zentralen Orten und von Siedlungsachsen großräu-
mig erfolgreich umgesetzt worden. Hierzu hat auch eine entsprechende Förderpolitik beige-
tragen. Innerhalb dieser zentralörtlichen Struktur kann ein wirtschaftlicher ÖPNV angeboten 
werden. Ein Beispiel in der Grafschaft Bentheim ist hierfür die zentrale Nord-Süd-Achse Em-
lichheim – Neuenhaus – Bad Bentheim, die zunächst in eine vergleichsweise dicht vertaktete 
Hauptbusachse und in einem weiteren Schritt auf dem südlichen Abschnitt im SPNV befah-
ren wird. Die Einführung des SPNV auch im nördlichen Teil wird ebenso angestrebt. 

Kleinräumig konnte eine Beschränkung der Siedlungstätigkeit auf Siedlungsschwerpunkte 
und Siedlungsachsen aber nicht erreicht werden. Es entstanden und entstehen weiterhin 
Streusiedlungen und Gewerbegebiete am Rande der zentralen Orte und zwischen den Ach-
sen. Sie entziehen sich einer wirtschaftlichen Bedienung durch den herkömmlichen ÖPNV 
und fördern die Nutzung des MIV. Aufgrund der geringeren Grundstückspreise außerhalb der 
Ortskerne und zwischen den Achsen sowie des Strebens der Bevölkerung nach Einzelhäu-
sern auf großen Grundstücken besteht der Trend zur Zersiedlung auch weiterhin. Eine ver-
kehrliche Erschließung solcher Gebiete mit dem ÖPNV ist deshalb nur möglich, wenn nach-
fragegesteuerte Betriebsformen eingesetzt werden oder die Verknüpfung von ÖPNV und 
Fahrrad weiter forciert wird. Ein Beispiel für eine solche Entwicklung ist die Einführung einer 
Ruftaxiverbindung zwischen Bad Bentheim Bahnhof und dem Gewerbepark Bad Bentheim-
Gildehaus im April 2018. 

2.3 Rolle des ÖPNV im ländlichen Raum 

Dem ÖPNV-System werden idealerweise folgende Aufgaben zugeschrieben: 

 Vorrangsystem zu sein für Fahrten im Berufs- und Schülerverkehr in die Siedlungskerne 
sowie im Freizeitverkehr zu stark besuchten Veranstaltungen, 

 Konkurrenzsystem zu sein für Fahrten im Einkaufs- und Erledigungsverkehr in die Sied-
lungskerne und  

 ein System der Daseinsvorsorge für Fahrten innerhalb der peripheren Gebiete und zu 
den Randzeiten, insbesondere im Freizeitverkehr, bereitzustellen. 

Um im Berufsverkehr eine vorrangige Benutzung des ÖPNV zu erreichen, müssen ein at-
traktiver ÖPNV angeboten und gleichzeitig in der Nähe des Arbeitsplatzes Parkgebühren 
erhoben werden. Diese Voraussetzungen sind in den Großstädten größtenteils gegeben. In 
ländlichen Räumen ist eine ÖPNV-Angebotsqualität wie in den Großstädten nicht finanzier-
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bar, und vergleichbare Parkrestriktionen sind aufgrund des fehlenden Problemdrucks poli-
tisch kaum durchsetzbar. Aus diesen Gründen ist im ländlichen Raum die vorrangige Benut-
zung des ÖPNV durch Berufspendler nicht erreichbar, allenfalls eine Konkurrenzsituation 
zwischen ÖPNV und MIV. Angebote wie zum Beispiel ein Job-Ticket machen den ÖPNV 
attraktiv, wenn ein nutzbares Angebot vorhanden ist. Eine weitergehende Verlagerung von 
Berufsverkehr auf den ÖPNV wird sich ergeben, wenn die Kraftstoffpreise ansteigen und 
diesem Anstieg keine entsprechenden Einkommenssteigerungen gegenüberstehen. Diese 
Entwicklung ist zurzeit nicht (mehr) absehbar, aber dennoch mittelfristig zu erwarten. Schü-
ler und Auszubildenden unter 18 Jahren sind wegen des fehlenden Führerscheins weitge-
hend auf den ÖPNV sowie das Fahrrad bzw. der Kombination beider Verkehrsmittel ange-
wiesen. Von deren Qualität und Sicherheit hängt es unter anderem stark ab, inwieweit Eltern 
ihre Kinder mit dem Pkw bringen bzw. holen. 

Im Einkaufs-, Erledigungs- und Freizeitverkehr kann der ÖPNV mit dem MIV nicht kon-
kurrieren, sondern lediglich die Aufgabe der Daseinsvorsorge für diejenigen Menschen 
wahrnehmen, die nicht über einen Pkw verfügen können. Durch eine Verbesserung des 
ÖPNV-Angebots lässt sich allerdings ein zurzeit noch „verborgener“ Verkehrsbedarf aktivie-
ren. Dies gilt insbesondere für Pkw-Mitfahrer, die bei einem schlechten ÖPNV-Angebot auf 
die Mitnahme durch Pkw-Fahrer angewiesen sind und bei einem verbesserten ÖPNV-
Angebot zu ÖPNV-Selbstfahrern werden können.  

Damit werden im ländlichen Raum die Aufgaben des ÖPNV mit Ausnahme des Schülerver-
kehrs jeweils wie folgt definiert: Konkurrenzsystem statt Vorrangsystem für den Berufsver-
kehr und System der Daseinsvorsorge nicht nur für den Freizeitverkehr, sondern auch für 
den Einkaufs- und Erledigungsverkehr. Der ÖPNV hat somit eine deutlich defensive Aus-
gangsposition. Diese lässt sich mit besonders guten Angeboten ausbauen, die dann in Ihrer 
Attraktivität auch in die Fläche ausstrahlen. In der Grafschaft Bentheim könnte eine solche 
Rolle der reaktivierte SPNV einnehmen. 

Wegen der begrenzten Möglichkeiten des ÖPNV im ländlichen Raum muss die häufig anzu-
treffende Meinung, dass mit einer Verbesserung der Angebotsqualität eine flächendeckende 
Veränderung der Verkehrsmittelbenutzung zugunsten des ÖPNV erreicht werden kann, zu-
mindest relativiert werden.  

Dennoch hat der ÖPNV im ländlichen Raum wichtige Aufgaben zu erfüllen: Er muss die 
Mobilität der Menschen sichern, die Voraussetzung für eine Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben ist. Auch entlastet jede Fahrt im Berufsverkehr, die vom MIV auf den ÖPNV ver-
lagert wird, den Straßenverkehr. Aus diesen Gründen muss neben der unbestrittenen Forde-
rung nach einer guten Schülerbeförderung und einem guten Angebot für den Berufsverkehr 
auch das Angebot für den Einkaufs- Erledigungs- und Freizeitverkehr verbessert werden. 
Dies erfordert neben einer guten räumlichen Erschließung und einer hohen zeitlichen Ver-
fügbarkeit des ÖPNV eine schnelle und zuverlässige Beförderung, einen hohen Beförde-
rungskomfort, eine übersichtliche Tarifstruktur, ausgewogene und einheitliche Fahrpreise 
sowie eine marktgerechte gute Information und Werbung. 
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2.4 Konkretisierung der Ziele und Qualitätsstandards für die 
Weiterentwicklung des ÖPNV 

Art und Umfang des ÖPNV-Angebots ist das Ergebnis eines politischen Aushandlungspro-
zesses. Dieser wird im vorliegenden Nahverkehrsplan festgeschrieben. Dabei besteht zwi-
schen der gewünschten und möglichst hohen Angebotsqualität und den dafür erforderlichen 
finanziellen Aufwendungen in der Regel ein Zielkonflikt.  

Die notwendige politische Entscheidung kann nicht durch fachlich vorgegebene Standards 
ersetzt werden, denn einerseits sind fachliche Gremien nicht legitimiert, den vor Ort verant-
wortlichen Politikern ihre Werthaltungen über den ÖPNV vorzuschreiben, und andererseits 
besteht zwischen Bedienungsstandards und Kosten eine so enge Abhängigkeit, dass sich 
aus der strikten Befolgung fachlich festgelegter Standards ein Finanzierungszwang ergibt. 
Qualitätsstandards, die unter fachlichen Gesichtspunkten festgelegt werden, können bei der 
politischen Entscheidung lediglich der Orientierung dienen. In dieser eingeschränkten Weise 
sind sie allerdings hilfreich. Ihre Verbindlichkeit lässt sich im Nahverkehrsplan in abgestufter 
Weise darstellen: 

 Eine verpflichtende Verbindlichkeit haben Qualitätsstandards, die mit „Sind zu“- und 
„Muss“-Formulierungen im Nahverkehrsplan festgehalten werden. 

 Empfehlende Verbindlichkeit haben „Soll“-Formulierungen. 

 Die schwächste Verbindlichkeit drücken „Kann- und Könnte“-Formulierungen aus. 

Einzig die verpflichtenden Verbindlichkeiten sind bei der Prüfung eingehender Genehmi-
gungsanträge oder Angebote ausschließliche und verbindliche Kriterien für die Leistungsbe-
wertung der interessierten Verkehrsanbieter. 

Die im LROP und im RROP aufgeführten allgemeinen Ziele bilden einen Rahmen, in dem 
sich die Planung unter Berücksichtigung der lokalen Randbedingungen und politisch ausge-
drückten Werthaltungen zum ÖPNV entfalten kann. Die allgemeinen Ziele dieser Programme 
werden im Rahmen der Nahverkehrsplanung zu fachlichen Zielen – den Qualitätsstandards 
– konkretisiert. Die fachlichen Ziele leiten sich aus den Anforderungen ab, welche Nutzer, 
Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen und die Allgemeinheit an das Verkehrssystem stel-
len.  

Die Operationalisierung der Ziele erfolgt in Form von 

 Zielkriterien 

 Zielgewichten 

 Qualitätsstandrads 

Zielkriterien 

Nachfolgend sind die wichtigsten Zielkriterien (oder Indikatoren) zusammengestellt, die sich 
aus den Anforderungen der Benutzer an den ÖPNV ergeben. Den einzelnen Kriterien sind 
Kenngrößen zugeordnet, mit deren Hilfe quantitativ oder qualitativ die Zielerreichung ange-
geben werden kann. 

 Räumliche Erschließung 
– Lage der Haltestellen zu den Nutzungsschwerpunkten im Siedlungsgebiet 
– Betriebsform bei der Bedienung der Haltestellen (Festbedienung, Bedarfsverkehre)  
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– Verlauf der Linien (Liniennetz) 

 Zeitliche Verfügbarkeit 
– tägliche Betriebsdauer (Bedienungszeitfenster) 
– Häufigkeit der Bedienung (Takt, Anzahl Fahrten) 

 Schnelligkeit 
– Geschwindigkeit der Beförderung (Linienführung, Verlustzeiten) 

 Zuverlässigkeit 
– Abweichungen vom Fahrplan (Verspätungsanfälligkeit) 

 Sicherheit 
– Unfallgefährdung (Fahrzeugtechnik und -ausstattung, Fahrerqualifikation) 
– Gefahr von kriminellen Übergriffen (Videoüberwachung, übersichtliche Inneneinrich-

tung) 

 Komfort der Beförderung 
– Ausstattung der Haltestelle (Barrierefreiheit, Ausstattung) 
– Fahrzeugeigenschaften (Barrierefreiheit, Komfortmerkmale) 
– Besetzungsgrad der Fahrzeuge (je nach Verkehrszweck) 

 Preis der ÖPNV-Benutzung 
– Tarifstruktur (Einheitlichkeit, Transparenz, Zielgruppenorientierung) 
– Tarifhöhe (Relation zu MIV-Kosten, Zumutbarkeitsschwellen) 

 Handhabbarkeit des Systems 
– Übersichtlichkeit des Angebots (Fahrplansystematik und -lesbarkeit, Regelmäßigkeit, 

Tarifstruktur) 
– Fahrgastinformation (Übersichtlichkeit und Vollständigkeit) 
– Fahrgeldentrichtung (Vertriebswege, analoge und elektronische Fahrgastabferti-

gung) 
– Ansprechbarkeit von Personal (Qualifikation des Fahrpersonals, Personal beim Ver-

trieb). 
 

Diesen benutzerorientierten Zielen stehen die Zielkriterien 

 Kosten der Leistungserstellung sowie 

 Einnahmen aus der Fahrgastbeförderung 

gegenüber. Die Kosten der Leistungserstellung hängen vom Umfang der Leistungen und von 
der Produktivität der Verkehrsunternehmen ab. Die Einnahmen ergeben sich als Produkt aus 
der Tarifhöhe und der Anzahl der Fahrgäste. 

Wenn die Kosten für die Leistungserstellung nicht durch Einnahmen aus der Fahrgastbeför-
derung (u.a. Tarifeinnahmen; Abgeltungszahlungen nach § 7a NNVG, konkretisiert in einer 
Allgemeinen Vorschrift als Satzung des Landkreises; Ausgleichsleistungen nach §§ 148, 149 
SGB IX für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten im ÖPNV) gedeckt wer-
den können, muss der Aufgabenträger Ausgleichszahlungen leisten.  

Die Bewertung des bestehenden ÖPNV-Angebots einerseits und des geplanten zukünftigen 
Angebots andererseits erfolgt kontinuierlich im Zuge der Nahverkehrsplanung anhand der 
oben dargestellten Kenngrößen entweder quantitativ in Form von abprüfbaren Standards 
oder qualitativ in Form von Beschreibungen. Bei Größen, die zeitlichen Veränderungen un-
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terworfen sind, sollten Angaben zu ihrer absehbaren zeitlichen Entwicklung gemacht werden. 
Dies betrifft insbesondere Prognosen über Veränderungen der Siedlungsstruktur einschließ-
lich des dadurch bestimmten Verkehrsverhaltens der Bewohner (Kapitel 3, 4). 

Die hier verwendeten Zielkriterien und Kenngrößen bestimmen die Gliederung der zentralen 
Kapitel des Nahverkehrsplans. Nach der Beschreibung der Anspruchsniveaus in Kapitel 2.4 
– im Folgenden als Qualitätsstandards bezeichnet – erfolgt die Darstellung von Bestand 
(Kapitel 4) und künftigem Angebot (Kapitel 5) einschließlich deren jeweiliger Bewertung. 
Damit wird der Forderung nach einer zielorientierten Planung Rechnung getragen. 

 

Gewichtung der Zielkriterien 

Im ländlichen Raum ist die räumliche Erschließung, die zeitliche Verfügbarkeit sowie die 
Schnelligkeit der Reise von besonderer Gewichtung und daher bei allen Planungen stets 
angemessen abzuwägen. In unterschiedlicher Gewichtung sind auch Zuverlässigkeit, Si-
cherheit, Beförderungskomfort, Tarifstruktur und Tarifhöhe sowie die generelle Handhabbar-
keit des Systems (Übersichtlichkeit von Fahrplan und Tarif, Fahrgastinformation und Ver-
triebssystem) zu berücksichtigen. Die Gewichtung ist jeweils abhängig vom Fahrtzweck (zum 
Beispiel Fahrten zu Schule, Arbeitsort, zu Freizeitzielen, zu Einkaufs- und Erledigungszwe-
cken) und erfolgt qualitativ im Zuge der Planung und Weiterentwicklung des Leistungsange-
bots. 

Qualitätsstandards 

Die Qualitätsstandards lassen sich für die Kenngrößen der räumlichen Erschließung, der 
zeitlichen Verfügbarkeit und der Schnelligkeit quantitativ angeben. Bei der Ausprägung der 
übrigen Kenngrößen sind nur qualitative Beschreibungen möglich. Standards für andere 
Zielkriterien, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit können quantifiziert werden, wenn spezielle 
Messverfahren festgelegt und mit allen Beteiligten (Aufgabenträger) vereinbart werden. 

Im Folgenden werden die Qualitätsstandards für den ÖPNV im Landkreis Grafschaft 
Bentheim beschrieben und nach Möglichkeit operationalisierbar gemacht. An dieser Stelle 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über die Ausprägung der Qualitäts-
standards – insbesondere aufgrund ihrer finanziellen Relevanz – politisch getroffen werden 
muss und dass fachlich begründete Werte hierbei nur eine Entscheidungshilfe sein können. 

Für den Schülerverkehr gelten spezielle Qualitätsstandards für den Zeitbedarf für den Weg 
zur Schule sowie für die Wartezeit bis Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende. Sie wer-
den in der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises8 festgelegt. Nähere Ausführungen 
hierzu erfolgen in Kapitel 5.3. Im Folgenden werden die Qualitätsstandards für den allgemei-
nen ÖPNV im Landkreis Grafschaft Bentheim beschrieben. 

  

                                                 
8 www.grafschaft-bentheim.de/pics/medien/1_1497338599/0.1_Satzung_Schuelerbefoerderung_Juni2017.pdf,  

abgerufen am 27-07.2018. 
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Qualitätsstandards zur Erreichbarkeit der Haltestellen 

Für die Länge des Weges von der Start- bzw. Zieladresse zur nächsten Haltestelle sollten 
die Grenzwerte aus Tabelle 2-1 eingehalten werden. 

 

Tabelle 2-1  Grenzwerte für die Wegelänge zu und von den Haltestellen  

Siedlungstyp Max. Abstand zur nächsten Bushaltestelle in Metern  
(jeweils Luftlinienradius um die Haltestellen) 

Mittelzentrum 

Zentraler Bereich 300 m 

Gebiete mit hoher Nutzungsdichte 400 m 

Gebiete mit geringer Nutzungsdichte 600 m 

Grundzentrum 
Zentraler Bereich 400 m 

Übriges Gebiet  600 m 

Übrige Gemeinden 
(ohne besondere Zentralität) Gesamtes Gebiet 1.200 m 

Bei Zugrundelegung eines für einfache topografische Verhältnisse zugrunde gelegten Um-
wegfaktors von 1,2 können die Wegelängen dementsprechend um bis zu 20 % über der Luft-
linienentfernung liegen. 

Qualitätsstandards zu Linienverläufen und Vermeidung paralleler Verkehre 

Da aus wirtschaftlichen Gründen nicht alle Verkehrsbeziehungen durch direkte Verbindun-
gen abgedeckt werden können, sind Umsteigevorgänge unvermeidlich. Bei der Festlegung 
der Linienwege sollte darauf geachtet werden, mit dem Verlauf der Linien den stärksten Ver-
kehrsbeziehungen zu folgen, um die Zahl der erforderlichen Umsteigevorgänge zu minimie-
ren. Bei Relationen mit Schienenverkehr hat dieser Vorrang. Das heißt, Busrelationen sind 
auf die Schienenstrecke auszurichten. Zur Vermeidung von Parallelverkehren sind Umstei-
gevorgänge in Kauf zu nehmen. 

Qualitätsstandards zu Betriebsdauer, Linienkategorien, Bedienungshäufigkeit 

Die Betriebsdauer und Bedienungshäufigkeit der einzelnen Linien orientieren sich an der 
Linienkategorisierung. Sie wird in den Liniensteckbriefen im Anhang konkret definiert. Diese 
beschreiben den einzuhaltenden Mindeststandard. Generell ist vorwegzuschicken, dass sich 
die auf den SPNV im Landkreis Grafschaft Bentheim orientierten Hauptlinien mindestens an 
dessen Bedienungszeiten zu orientieren haben und diesen bei Bedarf durch erweitere Be-
triebszeiten zusätzlich ergänzen können. Dies stellt für den Landkreis ein angemessenes 
und ein im Vergleich überdurchschnittlich guten Standard dar. Die Bedienungszeiten sind in 
den Liniensteckbriefen im Anhang festgelegt. Aussagen hierzu befinden sich ebenfalls in 
Kapitel 5. 
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Tabelle 2-2 Kategorisierung der ÖPNV-Linien  

Linien-
kategorie 

Charakterisierung 
Linien 

Nr. alt (neu) 

Angebot 

Mo-Fr nur S Sa So/Fe 

1 Regionale Hauptlinien 

100/200 
(10/20/30/40) 

165 (165) 

X  X (x) 

2 
Regionale Verbindungsli-
nien 

400 (60) 

500 (50/51) 

700/701  

X 

X 

X 

 

X 

- 

(x) 

X 

- 

- 

3 Ergänzende Bedarfslinien 

161, 

Ruftaxi- 
linien 

X  (x) (x) 

4a Stadtverkehr Nordhorn 
1, 2, 3 

(30, 31, 32) 
X  X (x) 

4b 
Stadtverkehr Nordhorn  
(Bürgerbus) 

4 (38)  

5 (33)  

(x) 

(x) 
 

- 

(x) 

- 

- 

5 
Schüler- und Ergänzungslinien, Verstär-
kungsfahrten 

 (x)   

X   = kontinuierliches Angebot über den gesamten Tag 
(x) = Linienspezifische Angebote, siehe Liniensteckbriefe 

Montags bis samstags muss die Betriebsdauer auf den regionalen Hauptlinien (Linienka-
tegorie 1) nach gleicher Systematik erfolgen. Auf den Linien der Kategorien 2 sind Wochen-
endverkehre linienspezifisch und bedarfsorientiert vorzuhalten. Die Bedarfsverkehre der Ka-
tegorie 3 weisen je nach Linienfunktion Wochenendbedienungen auf. Die 
flächendeckenden Ruftaxiverkehre in der Niedergrafschaft müssen ein Grundangebot 
über das gesamte Wochenende anbieten. Sonstige Ruftaxiverkehre, zum Beispiel zur Be-
dienung von Gewerbegebieten, verkehren dem örtlichen Bedarf entsprechend. Die detaillier-
ten Angebotsvorgaben sind in den Liniensteckbriefen (Anlage 5) enthalten. 

Im ländlichen Raum bestehen außerhalb des Schülerverkehrs i.d.R. keine Kapazitätsprob-
leme. Deshalb ist die Bedienungshäufigkeit in erster Linie das Ergebnis einer politischen 
Entscheidung, die den Zielsetzungen der Daseinsvorsorge entspringt und nicht das Ergebnis 
einer Dimensionierung aufgrund der Nachfrage. Die Bedienungshäufigkeit sollte aus wirt-
schaftlichen Gründen in einem vertretbaren Verhältnis zur Nachfrage stehen.  

Das Basisangebot im ÖPNV des Landkreises Grafschaft Bentheim ist der auch im SPNV 
angebotene 60-Minuten-Takt. Dieser soll möglichst weit in die Fläche wirken. Bei hoher Be-
lastung oder Anschlussproblemen kann der Takt auf 30-Minuten verdichtet werden. Bei ge-
ringer Belastung kann er auf 120-Minuten ausgedünnt werden. 

Daher ist das 60-Minuten-Taktmuster auf den Linien der Kategorien 1 und 3 (mit Ausnahme 
der für besondere Zwecke eingerichteten Ruftaxilinien zum Bespiel zur Bedienung von Ge-
werbegebieten) verbindlich. Auf den Nordhorner Stadtbuslinien (Linienkategorie 4a) stellt er 
ebenfalls das Mindestangebot dar. Durch Linienüberlagerungen oder -verstärkungen können 
Taktverdichtungen auf 30 Minuten erreicht werden.  
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Für die Bürgerbuslinien im Stadtverkehr (Linienkategorie 4b) gilt ebenfalls ein 60-Minuten-
Takt-Raster. Die Dauer der Betriebszeit hängt von den personellen Ressourcen der örtlichen 
Bürgerbusvereine ab und kann variieren. 

Die regionalen Verbindungslinien der Kategorie 2 sollen möglichst ebenfalls stündlich vertak-
tet und müssen mindestens einmal stündlich zu den Hauptverkehrszeiten verkehren. Nähere 
Angaben erfolgen in den Liniensteckbriefen. 

Die Linien des Schülerverkehrs sowie Verstärkungsfahrten (Linienkategorie 5) sind aus-
schließlich auf den Bedarf der Schulen ausgerichtet und können bei Bedarf geändert wer-
den. Sie verkehren nur an Schultagen.  

Qualitätsstandards zu Beförderungsgeschwindigkeit und Umsteigehäufigkeit 

Eine Orientierungsgröße für die Beförderungsgeschwindigkeit sind die Beförderungszei-
ten zwischen den zentralen Orten und den flächenhaften Gemeindegebieten. Sie orientieren 
sich an der Lage der Orte im Raum sowie einer durchschnittlichen Pkw-Geschwindigkeit mit 
Umsteige- und Umwegzuschlägen. Als Wegelänge wird der kürzeste Weg im Straßennetz 
verwendet. Für die Qualitätsstandards der Beförderungszeiten, aus denen dann die Beförde-
rungsgeschwindigkeit resultiert, sollen folgende Orientierungsgrößen gelten: 

 

Tabelle 2-3 Anzustrebende Mindestbeförderungszeiten im ÖPNV zwischen den Siedlungseinheiten und 
den zentralen Orten 

nach  

von 

Grundzentrum  
(Zentralort) 

Mittelzentrum 
(Zentralort) 

Oberzentrum 
 (Zentrum) 

Gemeinden 
(ohne besondere Zentralität) 

20 Minuten 50 Minuten 120 Minuten 

Grundzentrum 
(Zentralort) 

- 50 Minuten 100 Minuten1 

Mittelzentrum 
(Zentralort) 

- - 70 Minuten 

1 Für die Gemeinde Emlichheim hat Emmen (NL) die Funktion eines Oberzentrums. 

Durch Umsteigevorgänge entstehen Zeitverluste. Daher sind Umsteigevorgänge zu mini-
mieren, wobei Parallelverkehre zwischen Bus und Schiene zu vermeiden sind. Die Zentralor-
te einer Gemeinde (Grund- und Mittelzentrum) sollen aus dem Gemeindegebiet umsteigefrei, 
höchstens jedoch mit einem einmaligen Umstieg erreichbar sein. Oberzentren sollen vom 
Zentralort des Mittelzentrums auch mit maximal einem Umstieg erreichbar sein. Die maxima-
le Umsteigehäufigkeit ins Oberzentrum darf drei Umstiege nicht überschreiten. Für die übri-
gen Gemeinden ohne besondere Zentralität sollten dieselben Grundsätze gelten wie für 
Grundzentren. 

Die Wartezeit beim Umsteigen sollte so gering wie möglich sein. Aus betrieblichen Gründen 
ist ein Zeitpuffer zwischen der Ankunftszeit des Zubringerverkehrsmittels und der Abfahrts-
zeit des Abholverkehrsmittels zum Ausgleichen von Verspätungen notwendig. Je nach Art 
des Übergangs und der Weglänge für das Umsteigen werden folgende Orientierungsgrößen 
für Ober- und Untergrenzen für die Anschlusszeiten angestrebt: 
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Tabelle 2-4 Orientierungsgrößen zu Umsteigezeiten im ÖPNV zwischen den verschiedenen Verkehrsmit-
teln an den Hauptverknüpfungspunkten 

nach  

 

 

 

 
von 

Bahn /  
Fernverkehr 

Bahn /  
SPNV 

Linien der 
Kategorien 1 

– 3  
Regionale 

Haupt – und 
Verbindungsli-
nien, Bedarfs-

verkehre 

Linienkategorie 
4  

Stadtbus 

Linien der Kategorien 1 – 3  
Regionale Haupt – und Ver-
bindungslinien, Bedarfsver-
kehre 

10 – 20  
Minuten 

5 – 15  
Minuten 

5 –10  
Minuten 

5 – 15 
Minuten 

(Rendezvous-
verkehr) 

Linienkategorie 4  
Stadtbus - 5 – 10 Minuten (Rendezvousverkehr) 

Linienkategorie 5 
Schülerverkehr - 

Bedarfsorientiert unter Be-
achtung der Schülerbeför-

derungssatzung  
- 

Direktanschlüsse ohne Wartezeit sind bei Anschlusssicherung möglich. 

Umstieg innerhalb einer Linie dürfen nur dann planmäßig vorgesehen werden, wenn ein 
Wechsel der Fahrzeugkapazität – zum Beispiel von einem 12- auf einen 15-Meter-Bus – an 
einer Zwischenhaltestelle, möglichst einem Verknüpfungspunkt, erforderlich ist. In allen an-
deren Fällen sind die Linien durchgängig zu betreiben. 

Bei der Fahrplangestaltung stellen die Abfahrt- und Ankunftszeiten des Schienenverkehrs 
sowie der Regionalen Hauptlinien die Orientierungsgröße für die Planung dar. Aufgrund der 
Vernetzung der Linien können nicht an allen Stellen ideale Anschlusszeiten gewährleistet 
werden. Bei Zeitkonflikten müssen Prioritäten gesetzt und an einem nachgeordneten Ver-
knüpfungspunkt auch ungünstigere Anschlusszeiten in Kauf genommen werden. 

Qualitätsstandards zur Ausstattung der Haltestellen 

Haltestellen müssen grundsätzlich – gemäß der Vorgabe von § 8 Abs. 3 Satz 3 PBefG – ei-
nen barrierefreien Zugang zum ÖPNV ermöglichen und einen guten Fahrgastkomfort bieten. 
Die besonderen Belange mobilitätseingeschränkter Personen sind bei der Gestaltung der 
Haltestellen zu berücksichtigen. Die standardmäßige Ausstattung besteht aus einem 18-cm-
Hochbord mit Buskapsteinen und taktilen Führungen, gut lesbaren Fahrplanaushängen und 
bei stärkerer Frequentierung Abfallbehälter. Bei Busbuchten sind im Individualfall 16-cm-
Borde möglich, so dass ein gegebenenfalls fahrdynamisch erforderliches „Überfahren“ der 
Haltestellenbereiche möglich ist. 

Je nach Fahrgastaufkommen und verfügbaren Breiten der Gehwege sind die Haltestellen mit 
einem Wetterschutz ausgestattet. 

Der Umbau der Haltestellen zu barrierefreien Verkehrsanlagen wird mit Nachdruck ange-
strebt. Beim Umbau der Haltestellen ist darauf zu achten, dass diese ebenfalls barrierefrei 
zugänglich sind und eine sichere und barrierefreie Querung der Straße möglich ist.  
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Für den Umbau von Haltestellen stehen Mittel aus dem ÖPNV-Förderprogramm des Landes 
Niedersachsen zur Verfügung. Die Zuschüsse des Landes stammen aus Mitteln des Ent-
flechtungsgesetzes (EntflechtG) und des Regionalisierungsgesetzes. Vorhabenträger im 
Landkreis sind der Landkreis selbst oder die Gemeinden. Die Finanzierung des Eigenanteils 
wird i.d.R. hälftig von den Kommunen und dem Landkreis getragen. Im Jahr 2018 wurden 
zum Beispiel durch den Landkreis Grafschaft Bentheim sechs und durch die Kommunen 
bzw. die Bentheimer Eisenbahn 15 Bushaltepunkte im Rahmen dieses Programms grunder-
neuert. Die Maßnahme wurde insgesamt mit ca. 780.000 € bezuschusst bei Gesamtkosten 
in Höhe von ca. 3.000.000 €. Abbildung 2-1 zeigt eine Prinzipdarstellung für die barrierefreie 
Ausgestaltung einer Bushaltestelle am Fahrbahnrand. 

 

 
Abbildung 2-1 Ausbaumuster für eine Bushaltestelle (Prinzipdarstellung) 

Haltestellen an Schülerbuslinien, die in der Regel nur von diesem genutzt werden, brauchen 
zunächst nicht umgebaut werden, da zum einen die Busse über manuelle Klapprampen ver-
fügen, zum anderen Rollstuhlfahrer im Schülerverkehr in der Regel Anspruch auf Einzelbe-
förderung haben und diese auch grundsätzlich nutzen. Hierbei ist im Einzelfall zu prüfen, ob 
eine Verlagerung auf den ÖPNV möglich ist. 

Die Mindestanforderungen an die Ausstattung von Haltestellen werden in der BO Kraft § 32 be-
schrieben: 

(1)  Bei der Bestimmung über die Anbringung der Haltestellenzeichen nach § 45 Abs. 3 StVO ist dem 
genehmigten Fahrplan entsprechend den Erfordernissen des Betriebs und des Verkehrs Rech-
nung zu tragen. 

(2)  Der Unternehmer hat neben den Angaben nach § 40 Abs. 4 PBefG 

1. an der Haltestelle die Liniennummer sowie den Namen des Unternehmers anzubringen; anstel-
le des Namens des Unternehmers kann bei Verkehrsverbünden und Verkehrsgemeinschaften 
deren Bezeichnung treten, 

2. im Orts- und Nachbarortslinienverkehr an der Haltestelle deren Bezeichnung auf einem Zusatz-
schild deutlich sichtbar anzugeben, 
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3. an verkehrsreichen Haltestellen des Ortslinienverkehrs Behälter zum Abwerfen benutzter Fahr-
scheine anzubringen 

Ergänzend zu den Mindestanforderungen gemäß BO Kraft werden die Haltestellen im Land-
kreis Grafschaft Bentheim je nach Lage und Nutzung differenziert ausgestattet. Die Zuord-
nung der einzelnen Haltestellen zu den unten beschriebenen Kategorien 1 bis 3 wird in Ab-
bildung 2-2 sowie tabellarisch in Anlage 1 dargestellt. Dort erfolgt auch eine Priorisierung für 
den barrierefreien Ausbau der Haltestellen. 

Haltestellenkategorien  

Bei den Haltestellen können folgende drei Mindestausstattungskategorien unterschieden 
werden:  

Einfache Ausstattung (Kategorie 1):  

Haltestellen, die ausschließlich im Schülerverkehr oder/ und von Bedarfsverkehren bedient 
werden sowie solche, die ganzjährig nur mit einzelnen Fahrten in Festbedienung angefahren 
werden. 
 Haltestellenmast/ -fahne mit reflektierendem Haltestellensymbol 

 Haltestellenname sowie Nummern der dort bedienenden Linien 

 Kennzeichnung der dort verkehrenden Verkehrsunternehmen bzw. VGB-Logo 

 Fahrplanaushang bzw. Systembeschreibung bei Bedarfsverkehren, mit QR-Code 

Mit dem QR-Code zur Echtzeitanzeige 
Der QR-Code auf den Aushangfahrplänen ermöglicht es den Fahrgästen, mit dem Smartphone di-
rekt zur Echtzeitanzeige der Fahrplanauskunft zu gelangen. Der Kunde erhält direkt Informatio-
nen, ob der nächste Bus pünktlich an der Haltestelle ankommen wird. 

 Um nicht den Eindruck von ständig bedienten Haltestellen bei Bedarfsverkehren zu er-
wecken, ist ein deutlicher Hinweis auf diese Betriebsart mit Angabe der auf Nachfrage 
angebotenen Abfahrzeiten anzubringen sowie die Telefonnummer bzw. Kontaktdaten für 
die Anmeldung 

 Befestigte Ein-/Ausstiegsfläche 

 Herstellung von Barrierefreiheit bis 2022: Optional bzw. gem. Prioritätenliste. 

 Fahrradabstellanlagen je nach örtlichem Bedarf und Flächenverfügbarkeit. 

 Witterungsschutz in Form eines dreiseitig geschlossenen, transparenten Wartehäus-
chens mit Beleuchtung je nach Fahrgastaufkommen und Flächenverfügbarkeit 

Mittlere Ausstattung (Kategorie 2):  

Haltestellen, die ganzjährig und im Tagesverlauf kontinuierlich von Linien in Festbedienung 
angefahren werden. 
 Haltestellenmast/ -fahne vom Typ Mabeg FIS 3 oder gleichwertig mit reflektierendem 

Haltestellensymbol  

 Haltestellenname sowie Nummern und Fahrtrichtungen der dort verkehrenden Linien 

 Kennzeichnung der dort verkehrenden Verkehrsunternehmen bzw. VGB-Logo 

 Fahrplanaushang bzw. Systembeschreibung bei Bedarfsverkehren mit QR-Code 

 Liniennetzübersicht 
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 Beleuchtung (Straßenbeleuchtung kann genutzt werden) 

 Herstellung von Barrierefreiheit bis 2022 gemäß Prioritätenliste 

 Fahrradabstellanlagen je nach örtlichem Bedarf und Flächenverfügbarkeit 

 Abfallbehälter, sofern sich die Haltestelle innerhalb der Bebauung befindet 

 Witterungsschutz in Form eines dreiseitig geschlossenen, transparenten Wartehäus-
chens mit Beleuchtung und Informationsvitrine je nach Fahrgastaufkommen und Flä-
chenverfügbarkeit. 

Vollausstattung (Kategorie 3): 

Stark frequentierte Haltestellen im Regional- und Stadtverkehr, die ganzjährig und im Tages-
verlauf kontinuierlich von Linien in Festbedienung angefahren werden sowie Verknüpfungs-
haltestellen Bus / Schiene sowie netzrelevante Bus/Bus-Verknüpfungspunkte. 
 Haltestellenmast/ -fahne vom Typ Mabeg FIS 3 oder gleichwertig mit reflektierendem 

Haltestellensymbol 

 Haltestellenname, Nummer, Fahrtrichtung der dort bedienenden Linien  

 Fahrplanaushang bzw. Systembeschreibung bei Bedarfsverkehren mit QR-Code 

 Liniennetzübersicht 

 Tarifinformation 

 Witterungsschutz in Form eines dreiseitig geschlossenen, transparenten Wartehäus-
chens mit Beleuchtung und Informationsvitrine je nach Flächenverfügbarkeit 

 Soweit wie möglich sollten die Wartehäuschen eine eigene Beleuchtung aufweisen. Nur 
in begründeten Ausnahmefällen kann Straßenbeleuchtung genutzt werden, 

 Abfallbehälter 

 Fahrradabstellanlagen an den Haltestellen der Hauptlinien des Regionalverkehrs nach 
Flächenverfügbarkeit sowie an den Bus/Schiene-Verknüpfungspunkten, dort ebenso 
Sammelschließanlagen oder Fahrradboxen  

 Dynamische Fahrgastinformation an den Verknüpfungshaltestellen Bus / Schiene sowie 
an netzrelevanten Bus/Bus-Verknüpfungspunkten 

 Herstellung von Barrierefreiheit bis 2022 mit hoher Priorität. 
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Abbildung 2-2  Haltestellen des ÖPNV im Landkreis Grafschaft Bentheim – dargestellt sind die derzeiti-
gen sowie die im ÖPNV-Konzept 2019 maßgeblichen Haltestellenkategorien 
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Fazit 

Tabelle 2-5 gibt zusammenfassend die beschriebenen Ausstattungsmerkmale der ÖPNV-
Haltestellen im Landkreis Grafschaft Bentheim wieder. Hierbei wird zwischen obligatorischen 
und optionalen Ausstattungsmerkmalen unterschieden. 

 

Tabelle 2-5 Anforderungen an die ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Grafschaft Bentheim 

Ausstattungsmerkmal 
Haltestellen- 

kategorie 1 (einfache 
Ausstattung) 

Haltestellenkategorie 2  
(mittlere Ausstattung) 

Haltestellen- 
kategorie 3  

(Vollausstattung) 

Haltestellenmast mit  
Haltestellensymbol (StVO Z 224) 

   

Haltestellenname     
Fahrtrichtungsangabe    
Liniennummern    
Angabe Verkehrsgemeinschaft 
und / oder Verkehrsunternehmen 

   

Fahrplanaushang    
Systembeschreibung Bedarfs-
verkehr 

   

QR-Code    
Liniennetzübersicht –   
Beleuchtung    
Tarifinformation –   
Witterungsschutz    
Abfallbehälter –   
Fahrradabstellanlage    
Dynamische Fahrgastinformation –   
Barrierefreiheit /   

Erläuterung der Merkmale: 

 Muss vorhanden sein 

 Umsetzung gem. Prioritätenliste 

 Kann vorhanden sein 

– nicht notwendig 

Die Bushaltestellen der Kategorie 3 müssen bis zum 1. Januar 2022 barrierefrei ausgebaut 
worden sein. Für Haltestellen der Kategorie 2 muss von Kommunen und Landkreis der barri-
erefreie Ausbau gemäß der Prioritätenliste (Anlage 1) mit besonderer Intensität fortgesetzt 
werden, auch wenn das Ausbauprogramm bis zum Stichtag 01.01.2022 voraussichtlich noch 
nicht abgeschlossen werden kann. Insbesondere können solche Standorte noch nicht ab-
schließend ausgebaut werden, bei denen die Lage im Straßenraum einen Ausbau aus bauli-
chen Gründen nicht erlaubt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn keine barrierefreie 
Zuwegung besteht, sichere Querungsmöglichkeiten fehlen und keine sinnvollen Alternativ-
standorte vorhanden sind. 

Die vorliegende Prioritätenliste (siehe Abbildung 2-3) ist regelmäßig aufgrund sich verän-
dernder Rahmenbedingungen fortzuschreiben. Zur Priorisierung werden die nachfolgenden 
Punkte herangezogen: 

 Soziale und medizinische Einrichtungen im direkten Umfeld 
 Öffentliche Einrichtungen 
 Siedlungsstruktur (auch ob innerorts oder außerorts) 
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 Häufigkeit der Bedienung 
 Verknüpfungsfunktion im ÖPNV-System. 

Haltestellen der Kategorie 1, die in der Regel nur von Linien, die vornehmlich der Schülerbe-
förderung dienen werden mit untergeordneter Priorität, entsprechend der Prioritätenliste 
ausgebaut, sofern deren Bestand langfristig gesichert ist. Aufgrund zum Teil jährlich verän-
dernder Linienwege in dünn besiedelten Gebieten ist ein Teil der Haltestellen in ihrem Be-
stand nicht dauerhaft gesichert. Deren Ausbau ist daher nur optional. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim den barrierefreien Aus-
bau der Bushaltestellen forciert und auch die kreisangehörigen Gemeinden finanziell und 
organisatorisch unterstützt, um die gesetzlich geforderte Barrierefreiheit zu beschleunigen. 
Der Landkreis beteiligt sich in der Regel an 50 % des Eigenanteils der Baulastträger. Die 
LNVG fördert den Umbau mit 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Hälfte des dann 
noch verbleibenden Eigenanteils dieser Kosten übernimmt der Landkreis. 

 

Abbildung 2-3  Prioritäten zum Ausbau der Haltestellen des ÖPNV im Landkreis Grafschaft Bentheim  
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Ergänzende Hinweise zur Gestaltung der Haltestellen 

Die an den Haltestellen ausgehängten Fahrpläne und Erläuterungen, wie zum Beispiel zur 
Nutzung des Bedarfsverkehrs, sollen immer leicht verständlich und bezüglich Schriftgröße 
und Farbkontrast gut lesbar sein. Aushangfahrpläne für Linien der Kategorien 1, 2 und 4 
müssen sich eng an dem Muster-Aushangfahrplan in Anlage 2 orientieren. 

An Straßen der Entwurfsklasse 2 (EKL 2) sollen in Abstimmung mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger die außerorts gelegenen Haltestellen in Form von Busbuchten ausgebildet 
werden, damit die wartenden Fahrgäste einen größeren Abstand zum fließenden Verkehr 
haben. An Landstraßen mit niederrangigen Entwurfsklassen (EKL 3 oder 4) soll ebenfalls die 
Haltestellen als Busbucht ausgebildet werden. Die Ausbauten müssen gemäß RAL erfolgen.9 

An geringer befahrenen Straßen ist der Fußweg oder eine befestigte Fläche am Straßenrand 
die geeignete Lösung, um einen barrierefreien Haltestellenstandort nach den oben beschrie-
benen Maßgaben einzurichten. In Ortslagen mit parkenden Fahrzeugen am Straßenrand 
empfiehlt sich ein Vorziehen des Fußwegs bis zur Fahrbahn, so dass ein „Buskap“ entsteht. 
Bei der Führung des Radverkehrs wird auf die Ausführungen in den Empfehlungen für Rad-
verkehrsanlagen (ERA 2010) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
verweisen. 

Je nach örtlicher Situation, zum Beispiel an stark beparkten Straßenzügen, ist es hilfreich, 
das Buskap durch Vorziehen des Haltestellenbereiches um einen halben Meter in die Fahr-
bahn auszugestalten. Da parkende Fahrzeuge zum Teil über die markierten Parkstreifen 
hinausragen ist eine ordnungsgemäße Anfahrt der Busse häufig nicht möglich, da diese in 
solchen Fällen mit dem Heck schräg an der Haltestelle stehen müssen und die Fahrgäste 
nicht barrierefrei ein- und aussteigen können. Bei der beschriebenen Ausprägung eines Bus-
kaps ist auf eine sichere Führung des Radverkehrs besonders zu achten (s.o.). 

Wenn bei Umbauten bestehender Verkehrsanlagen auch Haltestellen betroffen sind, sind 
diese barrierefrei auszubauen, sofern in diesem Bereich langfristig mit einer ÖPNV-
Erschließung zu rechnen ist. 

Bei Überplanung und Neuplanungen von Haltestellen ist eine sichere und barrierefreie Er-
reichbarkeit der Haltestelle sicherzustellen. Hierzu zählen die Anpassung der Zuwegungen 
zur Haltestelle sowie die Einrichtung sicherer Querungsmöglichkeiten über die Straßen. Ins-
besondere die für Fahrradzubringer bedeutsamen Haltestellen des Regionalverkehrs müs-
sen durch sichere Radverkehrsanlagen erreichbar sein.  

Wenn aufgrund von Umleitungen und Baustellen Ersatzhaltestellen eingerichtet werden 
müssen, ist auf diese an der gesperrten Haltestelle mit einem Lageplan und weiteren Erläu-
terungen deutlich hinzuweisen, sofern die veränderte Situation nicht unmittelbar zu erfassen 
ist. An der Ersatzhaltestelle sind je nach Haltestellentyp (s.o.) Fahrplanaushänge anzubrin-
gen, wenn die gesperrte Haltestelle nicht mehr im Sichtfeld der Ersatzhaltestelle liegt. 

  

                                                 
9 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (RAL 

2012). S.81, Abschnitt 6.9. 
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Qualitätsstandards der eingesetzten Fahrzeuge 

Die Ausstattungs- und Qualitätsmerkmale der im Landkreis Grafschaft Bentheim eingesetz-
ten Fahrzeuge stellen eine wichtige Komponente für die Attraktivität des gesamten ÖPNV-
Systems dar. Dabei wird wie folgt unterschieden zwischen den Anforderungen 

 an Fahrzeuge auf den Hauptbus- und regionalen Verbindungslinien der Linienkategorien 
1 und 2  

 an Fahrzeuge der Stadtbus- und Bürgerbuslinien (Linienkategorien 4a, 4b) 

 an Fahrzeuge der Ergänzungs- und Schülerlinien, die nur zu bestimmten Verkehrszeiten 
im Einsatz sind sowie Fahrzeuge für Verstärkungsfahrten in Ergänzung zum in der Regel 
vertakteten Grundfahrplan (Linienkategorie 5) 

 an Fahrzeuge des Linienbedarfsverkehrs (Linienkategorie 3) 

 an Fahrzeuge, die im Ersatz für ausgefallene Regelfahrzeuge eingesetzt werden 

Die Fahrzeuge werden von den Verkehrsunternehmen angeschafft. Für die Neubeschaffung 
von Bussen werden die bestehenden Standards fortgeschrieben. Zu berücksichtigen sind 
dabei folgende Anforderungen, die zunächst im Kontext erläutert und daran anschließend in 
Tabelle 2-6 im Einzelnen zusammenfassend spezifiziert werden 

Beförderungskomfort, Erscheinungsbild und Service im Bus 

 Während die auf den Haupt- und Stadtbuslinien eingesetzten Busse zum Zeitpunkt der 
Anschaffung Neufahrzeuge sein müssen, können auf den übrigen Linien sowie auf den 
Verstärkungsfahrten auch ältere Fahrzeuge eingesetzt werden. Das Alter der Busse soll 
12 Jahre bei Linienbussen und 8 Jahre bei 8-sitzigen Minibussen nicht überschreiten. 

 Das Erscheinungsbild von den einzelnen Verkehrsunternehmen eingesetzten Fahrzeuge 
ist jeweils einheitlich mit neutralem Design. Die Fahrzeuge können mit Design-Elementen 
ausgestattet sein, die den Wiedererkennungseffekt als ÖPNV-Angebot im Landkreis 
Grafschaft Bentheim verstärken. 

 Neu zu beschaffende Busse müssen über Einzelsitze mit Vollpolsterung von mindestens 
0,40 m Breite verfügen. Ausreichende Beinfreiheit muss sichergestellt werden (Sitzab-
stand mindestens 0,72 m, bei gegenüberliegenden Sitzen mindestens 1,42 m).  

 Ein ausreichendes Sitzplatzangebot ist im Linienbusverkehr außerhalb des Schülerver-
kehrs in der Regel vorhanden. Die Mindestsitzplatzanzahl bei einem Standardlinienbus 
beträgt 34 Plätze, bei einem 15-Meter-Bus 45 und bei einem Standard-Gelenkbus 50 
Sitzplätze. 

 Neu anzuschaffende Busse müssen mit einer Klimaanlage für den Fahrerarbeitsplatz 
sowie für den Fahrgastraum ausgestattet sein. 

 Neu anzuschaffende Busse müssen über eine ausreichende Anzahl Haltewunschtasten 
verfügen, so dass von jedem Sitzplatz in unmittelbarer Reichweite Zugriffsmöglichkeit 
gewährleistet werden kann. 

 Bis 2021 ist im Bereich aller Haupt- und Stadtverkehrslinien die Ausstattung mit W-LAN-
Technik anzustreben. Neufahrzeuge sollten W-LAN-Technik enthalten. 

 In den Bussen des Regionalverkehrs muss ausreichend Stauraum für den Gepäcktrans-
port vorhanden sein. Die Busse müssen über hinreichend dimensionierte Mehrzweckbe-
reiche verfügen.  
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 Für den Fahrradtransport sind die Mehrzweckbereiche in den Fahrzeugen zu verwenden. 
Die Fahrradbeförderung ist auf allen Buslinien zulässig, soweit die entsprechenden Stell-
flächen nicht von Fahrgästen mit Rollstühlen, Rollatoren, Kinderwagen u.a. beansprucht 
werden. Ausschlusszeiten für die Fahrradbeförderung sind montags bis freitags an 
Schultagen bis 9:00 Uhr sowie zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr. 

 Für größere Mengen von Fahrrädern werden am Wochenende sowie in den Schulferien 
(April bis Oktober) „Fietsenbusse“ eingesetzt. Dies sind Buslinien, deren Fahrzeuge spe-
zielle Anhänger für den Fahrradtransport mit mindestens 15 Fahrradstellplätzen mitfüh-
ren. Fietsenbusse fahren im Anschluss an den SPNV zwischen Neuenhaus und Emlich-
heim (60-Minuten-Takt) sowie auf der Strecke Nordhorn – Wietmarschen – Lohne – 
Lingen (120-Minuten-Takt). In den Triebzügen des SPNV ist die Fahrradmitnahme si-
chergestellt. 

 Im Linien- und Bedarfsverkehr eingesetzte Großraumtaxis sollten über eine Stehhöhe 
von mindestens 1,80 m verfügen. Je nach Bedarf werden auch Pkw eingesetzt. Um die 
Fahrzeuge als Bestandteil des ÖPNV-Systems erkennbar zu machen, ist eine einheitli-
che und deutlich sichtbare Kennzeichnung der Fahrzeuge vorzusehen. Die eingesetzten 
Fahrzeuge sind in das rechnergestützte Betriebsleitsystem technisch zu integrieren. Da-
mit ist die durchgängige Fahrgastinformation und Anschlusssicherung für alle ÖPNV-
Angebote im Landkreisgebiet zu realisieren. 

Barrierefreiheit  

Zur Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen müssen die Fahrzeuge über definierte 
Ausstattungselemente verfügen:  

 In der Regel werden ausschließlich stufenfrei zugängliche Niederflurbusse bzw. soge-
nannte Low-Entry-Busse eingesetzt. Diese erlauben niveaugleiche Ein- und Ausstiege 
ohne Stufen und Mittelgeländer an den Türen. Auf schwächer nachgefragten Linien wer-
den auch Niederflur-Kleinbusse oder Busse mit Niederflur-Heck eingesetzt.  

 Der Einstieg wird durch das hydraulische Absenken des Fahrzeugbodens („Kneeling“) 
um ca. 70 mm unterstützt. Für den Transport von Rollstühlen und Kinderwagen müssen 
die Busse mit einer manuell bedienbaren oder elektrischen Rampe an der zweiten Tür 
ausgerüstet sein. In ausgeklapptem Zustand befindet sich diese in Verbindung mit einer 
Anfahrsperre.  

 Bei Neubeschaffung der Busse muss in Abstimmung mit den Behindertenverbänden ge-
nügend Aufstellfläche für Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren usw. im Bereich der hinte-
ren Tür gemäß EU-Richtlinie 2001/85/EG vorgesehen werden (Mehrzweckbereich). Es 
sollen mindestens zwei Rollstühle Platz finden. 

 An den Plätzen für mobilitätseingeschränkte Personen befindet sich in Sitzhöhe sowie im 
Bereich der Stellfläche an der zweiten Tür eine separate Kinderwagen- und separate 
Rollstuhlfahrertaste. Nach Betätigen der Haltewunschtaste erfolgt ein akustisches und 
optisches Signal im Fahrgastraum.  

 Neuanzuschaffende Busse müssen für die Beförderung von E-Scootern (Elektromobile) 
zugelassen sein. Für die zu befördernden E-Scooter (Elektromobile) ist eine Typenzulas-
sung zu definieren und zu kommunizieren. Die einzelnen Ausstattungsmerkmale zur Er-
reichung der Barrierefreiheit werden in Tabelle 2-6 dargestellt.  
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 Der Einsatz von Hochflurbussen ist auf Verstärkerfahrten sowie auf Fahrten für den zu-
sätzlichen Schülerverkehr zu beschränken. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Land-
kreis. Bei Fahrzeugen für diese Zwecke sind die Einrichtungen zur Gewährleitung der 
Barrierefreiheit ebenfalls nicht zwingend erforderlich. Ergeben sich jedoch besondere An-
forderungen aufgrund der Nachfrage, so muss eine barrierefreie Beförderung auch für 
diese Relationen sichergestellt werden. Auf den Einsatz dieser Fahrzeuge ist im Rahmen 
der Fahrgastinformation explizit hinzuweisen. 

 Kleinbusse sollten nach Möglichkeit ebenfalls niederflurig und mit einer manuellen Klapp-
rampe ausgestattet sein. 

 Im Bedarfsverkehr sind bei der Fahrtanmeldung besondere Anforderungen im Falle der 
Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen zwischen Kunden und Verkehrsun-
ternehmen abzustimmen. Spezifische Regelungen hierzu werden zwischen Aufgabenträ-
ger und Verkehrsunternehmen abgestimmt getroffen. 

 Fahrzeugwerbung ist grundsätzlich zugelassen, Seitenfenster- und Türen sind aus Grün-
den der Barrierefreiheit werbefrei zu halten, Heckbeklebung ist zulässig, Innenwerbung 
ist ebenfalls zulässig, Monitore dürfen jedoch grundsätzlich nur zur Fahrgastinformation 
eingesetzt werden. Aufkleber in Fensterbereichen oder Trennscheiben dürfen die freie 
Sicht sitzender und stehender Fahrgäste nach außen nicht beeinträchtigen und sollten 
möglichst oberhalb der Fensterbereiche angebracht werden. 

 Neufahrzeuge sollen aus Gründen der besseren Erkennbarkeit mit Außenanzeigen für 
Liniennummer und Fahrziel mit weißer Schrift ausgestattet sein, Außen- wie Innenanzei-
gen für Fahrziel bzw. Haltestellen dürfen keine Lauftexte enthalten, um die Barrierefrei-
heit sicherzustellen. Es ist anzustreben, dass die Innenanzeigen als TFT-Bildschirme 
(mindestens 19 Zoll) ausgebildet werden. Damit wäre den Anforderungen der dynami-
schen Fahrgastinformation (DFI) genüge getan. 

 Digitale Haltestellenansagen müssen in Fahrzeugen der Linienkategorien 1, 2 und 4a 
klar verständlich und in der Form „Nächste Haltestelle: <Gemeindename, Name der Hal-
testelle>“ erfolgen. Der jeweilige Gemeindename ist an allen Haltestellen, am Bahnhof 
Nordhorn, jedoch nicht an den sonstigen Haltestellen im Nordhorner Stadtgebiet mit an-
zusagen. 

Ausstattung und betriebliche Aspekte  

 Eingesetzt werden die Fahrzeugarten Standardlinienbus, Standardgelenkbus, 15-Meter-
Bus sowie Mini- und Kleinbusse und Pkw im Bedarfsverkehr. Die Mindestgrößen für die 
einzusetzenden Fahrzeuge werden in den Liniensteckbriefen (s. Anlage 5) angegeben.  

 Beim nachfragegesteuerten Betrieb wird die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge online 
an die Nachfrage angepasst, so dass auch hier ein ausreichendes Angebot unterstellt 
werden kann.  

Umweltauswirkungen, insbesondere im Bereich Antriebs- und Abgastechnik 

 Im Hinblick auf die Umweltstandards wird bei Neubeschaffungen mittel- bis langfristig 
Klimaneutralität angestrebt.  

 Emissionsarme und emissionsfreie Betriebsformen sind – auch im Hinblick auf Lärmmin-
derung – anzustreben. Dies können Hybridfahrzeuge, Elektrobusse oder Busse mit 
Brennstoffzellenantrieb sein.  
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 Im Jahr 2025 sollen 25% der Fahrplankilometer des Stadtverkehrs Nordhorn mit emissi-
onsarmen oder emissionsfreien Betriebsformen erbracht werden. 

 Mindestens 80 % der Fahrplankilometer werden mit Bussen erbracht, die den EURO 6-
Standard einhalten oder mit Fahrzeugen, die emissionsarm oder emissionsfrei sind. Alle 
Dieselbus-Neuanschaffungen müssen den Standard EURO 6 einhalten. Tabelle 2-6 spe-
zifiziert die Anforderungen an die im Landkreis Grafschaft Bentheim eingesetzten ÖPNV-
Fahrzeuge und fasst diese – differenziert nach drei Fahrzeugkategorien – zusammen, die 
für die jeweiligen Linienkategorien vorgesehen sind. 

 Fahrzeugkategorie 1: Einsatz auf regionalen Haupt-, Verbindungs- und Stadtbuslinien 

 Fahrzeugkategorie 2: Einsatz auf Schüler- und Ergänzungslinien sowie  
Verstärkungsfahrten 

 Fahrzeugkategorie 3: Kleinfahrzeuge für ergänzende Bedarfsverkehre, für den Einsatz 
auf schwach nachgefragten Relationen in Festbedienung sowie 
Bürgerbuslinien 

Die nachfolgende Aufstellung umfasst sieben Merkmalgruppen, denen jeweils verschiedene 
Einzelkriterien zugeordnet sind. Für die genannten Fahrzeugkategorien werden die spezifi-
schen Anforderungen formuliert. 

Die Einhaltung der Standards muss vom Aufgabenträger regelmäßig überprüft werden kön-
nen. Die im ÖPNV des Landkreises Grafschaft Bentheim eingesetzten Fahrzeuge müssen 
nach Aufforderung dem Aufgabenträger zugänglich gemacht werden. 
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Tabelle 2-6 Qualitätsstandards für die im Landkreis Grafschaft Bentheim eingesetzten ÖPNV-Fahrzeuge 

  Fahrzeugkategorie  
  Fahrzeuge für… 

1 

Regionale Haupt- 
und  

Verbindungslinien 

Stadtbuslinen 

2 

Schülerlinien, 

Ergänzungslinien, 

Verstärkungsfahr-
ten 

3 

Ergänzende Be-
darfslinien, 

schwach nachge-
fragte Verkehre 
Festbedienung, 

Bürgerbuslinien 

Linienkategorie   1, 2, 4a 5 3, 4b 

Fahrzeugtyp 
Standardlinienbus, 15-Meter-
Bus, Minibus 
Standardgelenkbus 

Kleinbus, mind. 8 Sitze 
Pkw im Ausnahmefall  

Einstieg 
Niederflur    
Kneeling    

Manuelle oder elektrische Rampe    
Hochdach - -  

Technische Ausstattung, Umweltstandards 
Automatikgetriebe    
LSA-Beeinflussung   - 
Betriebsfunk, Datenfunk, GPS    
Klimatisierung    
Getönte Verglasung    
Abgasnorm Euro VI    
Emissionsarmer Betrieb (Hybridtechnik)    
Emissionsfreier Betrieb     

Inneneinrichtung 
Mehrzweckbereich  
(Gepäck, Kinderwagen, Rollatoren etc.) 

   

Rollstuhlabstellfläche gem. EU-Richtlinie 
2001/85/EG 

   

Fahrradmitnahme  - - 

Fahrgastinformation 
Linien-, Fahrtzielanzeige (außen)    
Linienverlaufsanzeige (außen)    
LED, weiß bei Fahrgastinformation    
Laufschriften bei Fahrgastinformation x x x 
Haltestellenanzeige (innen, statisch) x   
Haltestellenverlaufsanzeige (innen, dynamisch)   - 
Haltestellenansage (über Lautsprecheranlage) x   
Haltestellenansage (digital)   - 

Fahrausweiserwerb 
Drucker, fahrerbedient    

Verkehrsmittelwerbung  
Außenwerbung Seitenflächen + + + 
Außenwerbung Fenster- / Türbereiche x x x 
Vollflächenheckbeklebung + + + 
Innenwerbung + + + 

 muss erfüllt werden  
 Muss ab 01.01.2022 erfüllt werden   
 Anforderungen gelten nur für Kleinbusse, bei Bedarf barrierefrei (s.o.)  
 ist nach Möglichkeit vorzusehen 

+ zulässig 

× nicht zulässig 

- nicht relevant 
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Qualitätsstandards zum Tarif 

Die ÖPNV-Tarife sollen gerecht, verständlich und ergiebig sein. Ausgedehnte räumliche Ein-
satzgebiete erfordern aus Gerechtigkeitsgründen eine Tarifdifferenzierung nach Zonen oder 
Entfernung. Das angebotene Tarifsortiment sollte die verschiedenen Verkehrszwecke sowie 
die unterschiedlichen Ziel- und Nutzergruppen (Schüler, Berufstätige, Freizeit- und Gelegen-
heitsnutzer, Senioren) angemessen berücksichtigen. 

Folgende Standards muss das im Landkreis Grafschaft Bentheim geltende Tarifsystem im 
Hinblick auf die Tarifsystematik erfüllen: 

 Auf allen Bus- und Bedarfsverkehrslinien im Landkreis Grafschaft Bentheim gilt ein ein-
heitlicher Tarif. Dies ist zurzeit der VGB-Tarif. 

 Auf der reaktivierten Bahnstrecke Bad Bentheim – Neuenhaus, auf der wie auf allen 
SPNV-Linien der Niedersachsentarif gilt, ist sicherzustellen, dass die Fahrgäste im ÖPNV 
oder im SPNV über einen Vertriebsweg die Fahrtberechtigung für beide Verkehrsmittel 
erwerben können. Unterschiedliche Tarifsysteme im Hintergrund sollten nach Möglichkeit 
für die Kunden nicht „sichtbar“ sein.  

 Im Rahmen der Anwendung des Niedersachsentarifs gilt im Bartarif die sogenannte „in-
tegrierte Anschlussmobilität“ Schiene/Bus, bei der der Niedersachsentarif innerhalb der 
Zielzone auch in allen Linienverkehren gilt. 

 Für Zeitkarteninhaber im Rahmen des Niedersachsentarifs sind Angebote für eine erwei-
terte Anschlussmobilität über die Zielzone hinaus anzubieten. 

 Die Wahlfreiheit der Kunden, mit einer Fahrkarte entweder den SPNV oder den ÖPNV zu 
benutzen oder beides zu kombinieren sollte ein Tarifgrundsatz sein bzw. ist bei der Wei-
terentwicklung des Tarifs konsequent zu berücksichtigen.  

Im Hinblick auf das Tarifangebot soll mindestens folgendes Angebotsspektrum bereitge-
stellt werden 

 Angebot eines differenzierten Fahrausweissortiments für Gelegenheitsnutzer mit Einzel-
fahrscheinen, rabattierten Fahrausweisen bei Mehrfachnutzung, Tages-  
oder 24-Stunden-Fahrausweisen 

 Angebot eines differenzierten Zeitfahrausweissortiments für Dauernutzer, insbesondere 
Schüler (Schul- und Ferienzeiten), Auszubildende und Berufstätige 

 Angebot attraktiver Zeitfahrausweisangebote für Gelegenheitskunden und Senioren 

 Hochschulspezifische Semesterticketangebote für im Landkreis wohnende Studierende  

 Niedersachsen-Ticket. 

Die Qualitätsstandards zum Tarif gelten auf allen ÖPNV-Linien, die zu den Linienbündeln 
des Landkreises Grafschaft Bentheim zählen (siehe Kapitel 6). 

Ebenso sind für die Weiterentwicklung des Tarifstandards die vom VDV empfohlenen Tarif-
harmonisierungsvorschläge10 zur Kinderaltersgrenze Kinder zu berücksichtigen: Kinder 
unter 6 Jahren sollen mit einer Begleitperson unentgeltlich befördert werden. Kinder von 6 
bis 14 Jahren zahlen den ermäßigten Tarif.  

                                                 
10  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Harmonisierung der Nahverkehrstarife (=VDV-Schrift 950), Köln. 

2004. 
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Qualitätsstandards zum Vertriebssystem 

Die Fahrgeldentrichtung erfolgt beim Fahrpersonal sowie in personenbedienten Verkaufsstel-
len. Diese befinden sich in der Mobilitätszentrale der VGB im Bahnhof Nordhorn sowie in 
einzelnen Gemeinden. Es wird angestrebt, in allen Gemeinden eine Stelle mit personenge-
bundenem Vertrieb vorzuhalten. 

Im Zuge der Reaktivierung der Bahnstrecke werden an den Bahnstationen der RB 56 auf 
den Bahnsteigen zwischen Quendorf und Neuenhaus Fahrausweisautomaten errichtet. Im 
Bahnhof Bad Bentheim besteht ein personenbezogener Vertrieb, über den auch VGB-
Fahrausweise zu beziehen sind. 

Grundsätzlich ist ein durchgängiger Vertrieb von Fahrausweisen zur Nutzung der Verkehrs-
mittel des SPNV und des ÖPNV (Bus, Bedarfsverkehre) anzustreben. 

Elektronisches und mobiles Ticketing ermöglichen eine Vereinfachung des Vertriebswesens 
für den Nutzer. Die Standards zur ergänzenden Einführung eines solchen Systems sind im 
Verlauf der Gültigkeit des Nahverkehrsplans 2019 mit den Verkehrsunternehmen sowie mit 
VGB und NITAG abzustimmen und zu formulieren. 

Qualitätsstandards zu Transparenz des Angebots und Fahrgastinformation  

Als Kenngrößen der Übersichtlichkeit des Fahrplans eignen sich die Anzahl der Fahrweg-
varianten und die Anzahl der Fahrzeitvarianten einer Linie. Im ländlichen Raum hat die 
Übersichtlichkeit des Angebots oft unter räumlich variierenden Linienverläufen und tageszeit-
lich variierenden Abfahrtszeiten zu leiden.  

Auf solche Varianten ist im Linienverkehr der Regionalen Haupt- und Verbindungslinien so-
wie der Stadtbuslinien (Linienkategorien 1, 2, 4) weitestgehend zu verzichten. 

Fahrwegvarianten der ergänzenden Bedarfsverkehre und schwach nachgefragter Verkehre 
Festbedienung (Linienkategorie 3) sind Systemmerkmale dieser Betriebsform und beein-
trächtigen in der Regel die Übersichtlichkeit des Verkehrsangebotes nicht. 

Bei den Schülerlinien (Linienkategorie 5) sind aus Kostengründen mäandrierende Sammel-
vorgänge unvermeidlich. Die Fahrten des zusätzlichen Schülerverkehrs sollten zwar in den 
Fahrplan aufgenommen werden, dürfen aber seine Übersichtlichkeit für den allgemeinen 
ÖPNV nicht beeinträchtigen. Sie sind gesondert auszuweisen. 

Die Transparenz des Fahrplanangebots ist über einen 60-Minuten-Grundtakt auf den Linien 
der Kategorien 1, 2, 3 und 4 weitgehend sicher zu stellen. Ausnahmen stellen Verkehre für 
bestimmte Fahrzwecke dar, die an örtliche Vorgaben (Arbeitszeiten, Schichtwechsel) gebun-
den sind. 
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Qualitätsstandards zu neuen Sicherheits- und Assistenzsystemen 

Einsatzmöglichkeiten neuer Technik- und Kommunikationsmittel, die der Steigerung von Si-
cherheit des ÖPNV-Systems dienen sind intensiv zu prüfen und von den Verkehrsunterneh-
men einzuführen. 

Hierzu zählen insbesondere Assistenzsysteme für Busse, die helfen, Unfälle mit Fußgängern 
und Radfahrenden zu vermeiden, die sich im sogenannten „Toten Winkel“ beim Rechtabbie-
gen befinden und häufig lebensgefährdende oder tödliche Folgen haben.  

„Der radarbasierte Abbiegeassistent warnt den Busfahrer mit optischen und akustischen Signalen und 
einer Vibration im Fahrersitz, wenn sich im unmittelbaren Seitenbereich des Fahrzeugs Personen, 
Radfahrer, andere Fahrzeuge oder Hindernisse befinden. Dadurch lassen sich insbesondere schwere 
Abbiegeunfälle mit Radfahrern und Fußgängern vermeiden.“11 

So lässt zum Beispiel die Braunschweiger Verkehrs-GmbH die für das Jahr 2019 bestellten 
21 neuen Busse mit einem Abbiegeassistenzsystem ausstatten, nachdem ein entsprechen-
der Gerätetest vorausging.12 Die Rostocker Straßenbahn hat sechs neue Busse mit einem 
solchen System beschafft13, und der Stadtverkehr Neumünster rüstet bis 2020 21 Busse mit 
dem System aus.14  

Neben Neufahrzeugen können auch Bestandfahrzeuge nachgerüstet werden. Es besteht 
eine Fördermöglichkeit durch das BMVI im Rahmen der „Aktion Abbiegeassistent“. Eine EU-
weite verbindliche Einführung für Neufahrzeuge ist erst für das Jahr 2024 vorgesehen: 

„Das BMVI legt nun zusätzlich ein Förderprogramm für die freiwillige Aus- bzw. Nachrüstung von Lkw 
und Bussen mit Abbiegeassistenzsystemen auf. Damit sollen schwere Unfälle mit Radfahrern und 
Fußgängern vermieden werden. Das neue Förderprogramm wird ein Volumen von fünf Millionen Euro 
pro Jahr haben und voraussichtlich fünf Jahre gelten. 

Ab dem 21. Januar 2019 konnten Anträge für eine Förderung beim Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) gestellt werden. Alle Abbiegeassistenzsysteme, die am 15. Oktober 2018 im Verkehrsblatt ver-
öffentlichten technischen Kriterien (s.u.) erfüllen, waren dabei förderfähig. Die Nachfrage nach der 
Förderung war enorm: Bereits am 25. Januar waren die 2019 zur Verfügung stehenden Mittel durch 
die bisher eingegangenen Förderanträge gebunden – ein großer Erfolg für das Förderprogramm. Da-
her verdoppelt das BMVI nun die Fördersumme und stellt dieses Jahr weitere 5 Millionen Euro bereit. 
Der Termin, ab wann Anträge eingereicht werden können, wird demnächst über die Website des BAG 
bekannt gegeben.“15 

An sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen sei auch auf Notbremssysteme sowie Kollisi-
onswarner für Nutzfahrzeuge verwiesen.16  

Zur Förderung einer weitergehenden Barrierefreiheit befinden sich weitere Assistenzsysteme 
in Entwicklung bzw. in ersten Betriebseinsätzen. Deren Anwendung im Landkreis Grafschaft 
Bentheim sollte bei künftigen Fahrzeugneuanschaffungen geprüft werden. Im Einzelnen 

                                                 
11 https://www.rsag-online.de/aktuell/neuigkeiten/details/news/neu-busse-mit-notbrems-und-

abbiegeassis-
tent/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3ff7a8c771907241e
30a140659402f90, abgerufen am 13.08.2019. 

12 https://www.bsvg.net/startseite/aktuelles-detailansicht/article/verkehrs-gmbh-testet-
abbiegeassistenzsystem.html, abgerufen am 13.08.2019. 

13 https://www.rsag-online.de/aktuell/neuigkeiten/details/news/neu-busse-mit-notbrems-und-
abbiegeassis-
tent/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3ff7a8c771907241e
30a140659402f90, abgerufen am 13.08.2019. 

14 https://omnibus.news/swn-ruestet-assi-nach, abgerufen am 13.08.2019. 
15 https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/mittel-fuer-foerderprogramm, abgerufen am 

13.08.2019. 
16 Einen Überblick gibt: https://www.busplaner.de/de/themen/komfort-und-sicherheit/assistenzsysteme.html; 

abgerufen am 15.08.2019. 



 39 
 

handelt es sich um die Assistenzsysteme „Sprechendes Fahrzeug“, „Sprechende Haltestelle“ 
und „Sprechendes Smartphone“. Hierzu wird insbesondere auf einschlägige Erfahrungen bei 
den Berliner Verkehrsbetrieben verwiesen, die verschiedene Systeme ausführlich getestet 
haben. Sprechende Haltestellen befinden sich hingegen bereits vielfach in bewährter An-
wendung, zum Beispiel bei den Stadtwerken Münster17 und den Kölner Verkehrs-Betrieben. 

„Sprechendes Fahrzeug 

Das Fahrzeug hält an der Haltestelle, die Einstiegstür wird geöffnet und Linie und Ziel waren vom 
Fahrzeug akustisch ausgegeben. Im Test waren vier Systeme. 

Sprechende Haltestelle 

Indem der Fahrgast einen Druckknopf an der Haltestelle betätigt, wurden über einen Lautsprecher die 
nächsten Abfahrten mit Linie, Ziel und voraussichtlicher Abfahrtzeit (wie bei den dynamischen Anzei-
gen) angesagt. Außerdem wurde über den Lautsprecher das einfahrende Fahrzeug mit Linie und Ziel 
angekündigt. Blinde- und Sehbehinderte benötigten bei dieser Lösung keine zusätzliche Ausrüstung 
(z. B. Funktaster, Scheckkarte, Smartphone o. ä.). Im Test waren drei Systeme.  

Sprechendes Smartphone 

Über die Test-App auf seinem Smartphone erhält der Fahrgast an der Haltestelle die akustische In-
formation über den Namen der Haltestelle sowie über die nächsten Abfahrten mit Liniennummer, Ziel 
und voraussichtlichen Abfahrtszeiten (wie bei den dynamischen Anzeigen). Bei Einfahrt eines Fahr-
zeuges kündigt die App die Liniennummer sowie das Ziel an. Durch hinterlegte GPS-Koordinaten wird 
die jeweilige Haltestelle erkannt. Jedes Fahrzeug war mit einem Beacon (eine Funktechnologie, die 
als Weiterentwicklung von Bluetooth verstanden werden kann) ausgestattet, der für die letzten Meter 
das Fahrzeug in Echtzeit auf dem Smartphone ankündigt, somit war jedes ausgestattete Fahrzeug 
eindeutig vom Smartphone identifizierbar. Die App kann auch über planmäßige Veränderungen 
(Baumaßnahmen) informieren. Im Test sind fünf Lösungen.“18 

 

Qualitätsstandards zur Fahrgastinformation Service  

Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich über das ÖPNV-Angebot und die Fahrtmöglichkei-
ten zu Hause vor Beginn der Fahrt, an der Haltestelle und während der Fahrt informieren 
können. Je transparenter und einfacher verständlich die Komponenten des Angebots (Fahr-
plan, Tarifstruktur) aufgebaut sind, desto größer ist der Nutz- und Servicewert für Kunden 
und potenzielle Interessenten. 

Neben der oben beschriebenen Fahrgastinformation an bzw. in Fahrzeugen und Haltestellen 
sind folgende weitere Qualitätsstandards einzuhalten: 

 Bereitstellung einer barrierefrei gestalteten Website, die als Mobilitätsportal für den Land-
kreis Grafschaft Bentheim auszubauen ist. Die Website muss unter einer in allen Kontex-
ten des ÖPNV-Systems zu vermarktenden einheitlichen Adresse sowohl für Desktop-
Anwendungen als auch für Mobilgeräte erreichbar sein. Sie muss tagesaktuell das voll-
ständige ÖPNV-Angebot im Landkreis (alle SPNV-Linien im Gebiet des Landkreises, alle 
im Landkreis verkehrenden Bus- und Bürgerbuslinien, alle Bedarfsverkehre) mit ihrem 
Fahrplanangebot und im Zusammenhang Liniennetzes umfassen. Ebenso muss die 
Website alle für den Landkreis relevanten Tarifinformationen enthalten. Fahrplanände-
rungen, Umleitungen und andere abweichende Betriebszustände sind mit einem Vorlauf 
von in der Regel mindestens 14 Tagen auf der Website zu kommunizieren und aktuell zu 
halten. Die Website muss Informationen zur vernetzten Mobilität enthalten: Hierzu zählen 
Inhalte zu Park+Ride, Bike+Ride, Fahrradmitnahme im ÖPNV und SPNV, Radfahren im 
Landkreis Grafschaft Bentheim. 

                                                 
17 https://www.stadt-muenster.de/tiefbauamt/barrierefreies-bauen/orientierungshilfen.html 
18 https://www.bvg.de/de/Aktuell/FGI-Akustisch, abgerufen am 13.08.2019. 
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 Integration des gesamten Fahrplanangebots im Landkreis Grafschaft Bentheim in den 
Fahrplandatenpool der „Connect-Fahrplandatenauskunft GmbH“; Hieraus werden die 
elektronische Fahrplanauskunft („EFA“ Elektronische Fahrplanauskunft Bremen und Nie-
dersachsen, „Fahrplaner“ des VBN, DB-Fahrplanauskunft usw.) über die Kommunikati-
onswege Internet und App mit Fahrplandaten versorgt. 

 Bereitstellung von Echtzeit-Fahrplandaten; Zur Übermittlung von Echtzeit-Daten ist mittel-
fristig der Anschluss der Verkehrsunternehmen an die zentrale Datendrehscheibe Nie-
dersachsen/Bremen herzustellen.  

 Sofern Umleitungen wegen Baustellen länger als eine Woche dauern, sind diese in den 
Online-Medien sowie in der elektronischen Fahrplanauskunft zu veröffentlichen. Bei län-
gerfristigen Baustellen, die mehr als vier Woche dauern, sind in den Bussen die Zielan-
zeigen anzupassen, so dass deutlich auf den abweichenden Linienweg hingewiesen 
wird. 

 Eindeutige Beschriftung der Zielanzeigen mit Zielort und Zielhaltestelle, insbesondere bei 
abweichenden Fahrstrecken je Linie gemäß §33 Abs. 2 BO Kraft: 

„Im Zielschild sind mindestens der Endpunkt der Linie (Zielort, Zielhaltestelle) und die Linien-
nummer anzugeben. Das Streckenschild soll Liniennummer, Ausgangs- und Endpunkt der Linie 
sowie wichtige Angaben über den Fahrweg enthalten. Bestehen zwischen Ausgangs- und End-
punkt der Linie verschiedene Streckenführungen, so ist der Fahrweg im Ziel- und Streckenschild 
in geeigneter Weise kenntlich zu machen.“  

 Modernen Anforderungen entsprechende und attraktive Internetpräsenz des VGB-
Angebots sowie der konzessionierten Verkehrsunternehmen 

 Bereitstellung von Printmedien:  

- jährlich zu aktualisierendes Fahrplanbuch (mit allen für den Landkreis relevanten 
ÖPNV- und SPNV-Linien [RB 56, RB 61, RE 15]) außer den Linien des Schüler-
verkehrs. Diese werden ausschließlich online auf dem Internet-Mobilitätsportal 
sowie in der elektronischen Fahrplanauskunft veröffentlicht. Abfahrten des Fern-
verkehrs in Bad Bentheim und Lingen 

Das Fahrplanbuch wird von der VGB herausgegeben. Bei seiner Erstellung ist ei-
ne redaktionelle Abstimmung mit dem Aufgabenträger vorzunehmen. 

- Linienfahrpläne (Taschenfahrpläne); Anpassung im 14-tägigen Vorlauf zu den je-
weiligen Terminen der Fahrplanänderungen  

- schematischer Liniennetzplan; jährliche Anpassung bei Änderungen 

- Infoflyer zu den Tarifangeboten 

- Infoflyer Fietsenbus. 

 Bereitstellung der Printmedien auch im Online-Format zum Download; Printmedien, Lini-
enfahrpläne und Fahrplanbücher Fahrpläne sollen an möglichst vielen verkehrsrelevan-
ten Standorten zum kostenfreien Mitnehmen ausliegen (Bahnhöfe, benachbarte Mobili-
tätszentralen, kommunale Informationseinrichtungen/Tourist-Infos, Reisebüros, Hotels 
usw.). 

 Vorhaltung einer persönlichen Beratungsstelle zum ÖPNV und zum Schienenpersonen-
fernverkehr in einer Mobilitätszentrale am Bahnhof Nordhorn mit folgenden Mindestöff-
nungszeiten: Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 Uhr  
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 Vorhaltung von mindestens einer Beratungs- und Vertriebsstelle für den ÖPNV in allen 
(Samt-)Gemeinden mit mindestens o.g. Öffnungszeiten 

 Bereitstellung der Anmeldemöglichkeiten für Bedarfsverkehre über folgende Kanäle: Te-
lefon, persönliche Bestellung in der Mobilitätszentrale sowie in den personenbesetzten 
Beratungsstellen für den ÖPNV, perspektivisch online und App-gestützte Anmeldung; Te-
lefonisch täglich zwischen 07:30 und 20:00 Uhr 

 Bereitstellung einer einheitlichen Rufnummer für alle Bedarfsverkehre im jeweiligen Li-
nienbündel 

 Bereitstellung von Informationen zur Multimodalität als Online-Mobilitätsportal (zum Bei-
spiel zu Bike+Ride, Park+Ride, Car-Sharing-Angebote, Mitfahrbörsen) als Bestandteil der 
VGB-Website. 

Das im Rahmen der vom Landkreis Grafschaft Bentheim umgesetzten Projekt „MogLi – Mo-
bilität auf ganzer Linie“ (2012)19, dass die eigenständige Nutzung des ÖPNV durch Schüler 
mit geistiger Behinderung fördert, ist weiterhin von den Verkehrsunternehmen im Landkreis 
Grafschaft Bentheim zu unterstützen.  

Alle im Landkreis verkehrenden Unternehmen bieten ihren Kunden eine Mobilitätsgarantie. 
Diese greift, wenn das Fahrziel wegen einer Verspätung oder eines Fahrtausfalls um mehr 
als 30 Minuten später als im Fahrplan ausgewiesen erreicht wird und keine andere geeignete 
Fahrtalternative mit Linienbussen zur Verfügung steht.  

„Die Mobilitätsgarantie kann immer dann in Anspruch genommen werden, wenn das Ver-
schulden bei einem der in der VGB zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen liegt. 
Alle Fahrgäste mit Zeitfahrkarten sowie Kunden mit einem Schwerbehindertenausweis mit 
gültiger Wertmarke können sich die Taxikosten erstatten lassen. Bei Schülersammelzeitkar-
ten sowie bei Einzelfahrscheinen und der Hin- und Rückfahrkarte gibt es keine Erstattung. 
Ebenso greift die Mobilitätsgarantie nicht bei Fahrten mit dem Anruf-Sammel-Taxi.“ 20 

Diese Mobilitätsgarantie ist durch die Verkehrsunternehmen weiterhin anzubieten. 

                                                 
19 

www.fk-reha.tu-dortmund.de/IB/cms/Medienpool/Dokumente/MogLi_Abschlussbericht_2012_09_14_final.pdf, abgerufen am 
01.08.2018.

 

20 Nähere Bestimmungen unter www.vgb-mob.de/mobilitaetsgarantie.htm,  
abgerufen am 01.08.2018. 
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 3 Strukturelle Rahmenbedingungen im Land-
kreis Grafschaft Bentheim 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Siedlungs-, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur 
sowie über die Verkehrsstruktur des Landkreises Grafschaft Bentheim gegeben. Beschrie-
ben werden die räumliche Verteilung der Einrichtungen der Grundfunktionen Wohnen, Arbei-
ten, Bildung, Versorgung und Erholung sowie die verkehrlichen Verflechtungen des Land-
kreises. 

3.1 Siedlungs-, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur 

Die Siedlungsstruktur umfasst die Struktur von Bevölkerung, Wirtschaft und Bildung sowie 
die sozialen und kulturellen Gegebenheiten im Landkreis. Verkehr entsteht, wenn Aktivitäten 
wie Wohnen, Arbeiten, Bilden, Versorgen und Erholen an unterschiedlichen Orten ausgeübt 
werden und hierzu Ortsveränderungen notwendig sind. Art und Umfang des Verkehrs hän-
gen in erster Linie von der Standortverteilung der Einrichtungen zur Ausübung der Aktivitäten 
sowie vom aktivitätsbezogenen Verhalten der Bevölkerung ab.  

Nachfolgend werden die heutige Siedlungsstruktur sowie ihre absehbare Entwicklung darge-
stellt. Außerdem werden die Wirkungen siedlungsstruktureller Veränderungen auf den Ver-
kehr skizziert. 

Funktionale Gliederung und Einbindung des Landkreises in die Region 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim liegt im Südwesten Niedersachsens. Er grenzt im Süden 
an Nordrhein-Westfalen, im Osten an den Landkreis Emsland und im Westen an die nieder-
ländischen Provinzen Overijssel und Drenthe. Der Landkreis ist Mitglied im deutsch-
niederländischen Zweckverband EUREGIO, der die wirtschaftliche und kulturelle Integration 
der Grenzgebiete zum Ziel hat. Mit der Abschaffung der niedersächsischen Regierungsbe-
zirke zum 1. Januar 2005 wurden die Zuständigkeiten für die Regionalplanung auf die Land-
kreise übertragen. 

Aus der geografischen Situation im Gefüge der EUREGIO leiten sich besondere Anforderun-
gen an das kreisinterne und das grenzüberschreitende Verkehrsnetz ab. Dabei besteht die 
Notwendigkeit, sowohl die Zugänglichkeit des peripher gelegenen Landkreises Grafschaft 
Bentheim von deutscher Seite aus zu gewährleisten als auch den Austausch zu stärken. 

Innerhalb von Niedersachsen gehört der Landkreis Grafschaft Bentheim zum oberzentralen 
Verflechtungsbereich der Stadt Osnabrück. Ein weiteres relevantes Oberzentrum ist die zum 
Bundesland Nordrhein-Westfalen gehörende Stadt Münster. Aufgrund der großen Entfer-
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nungen zu diesen Oberzentren (Nordhorn - Osnabrück ca. 82 km, Nordhorn - Münster ca. 80 
km) übernehmen die grenznahen niederländischen Städte Hengelo und Enschede vor allem 
im Bereich der Versorgung ebenfalls oberzentrale Funktionen, zumal zum Beispiel Hengelo 
nur knapp 30 km von Nordhorn entfernt ist. 

In Abbildung 3-1 ist das Gebiet des Landkreises Grafschaft Bentheim mit seinen zentralen 
Orten und den angrenzenden Gebieten und den hier relevanten zentralen Orten dargestellt. 

 
Abbildung 3-1  Lage und zentrale Orte des Landkreises Grafschaft Bentheim 

Der Landkreis ist in sieben Verwaltungseinheiten unterteilt. Neben der Kreisstadt Nordhorn 
zählen dazu die Stadt Bad Bentheim, die Gemeinde Wietmarschen sowie die Samtgemein-
den Emlichheim, Neuenhaus, Schüttorf und Uelsen.  

Diese Verwaltungsgliederung spiegelt die zentralörtliche Gliederung des Landkreises wider. 
Die Stadt Nordhorn ist Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen21. Sie liegt am Schnitt-
punkt der Bundesstraßen B 403 und B 213 (Fortführung in den Niederlanden als N 342 in 
Richtung Denekamp) und berührt im Westen die Grenze zu den Niederlanden. Das RROP 
sieht vor, dass die Kernorte der Verwaltungseinheiten grundzentrale Funktionen überneh-
men. 

                                                 
21 Landkreis Grafschaft Bentheim: RROP 2001, D 1.6. 
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Tabelle 3-1 Grundzentren im Landkreis Grafschaft Bentheim22 

Verwaltungseinheit 
Zugehörige  

Grundzentren 

Stadt Bad Bentheim Bad Bentheim 

Gildehaus 

Samtgemeinde Emlichheim Emlichheim 

Samtgemeinde Neuenhaus Neuenhaus 

Veldhausen 

Samtgemeinde Schüttorf Schüttorf 

Samtgemeinde Uelsen Uelsen 

Gemeinde Wietmarschen Wietmarschen 

Lohne 

Die wichtigsten Verkehrsachsen im Landkreis sind  

 die Bundesstraße B 403 in Nord-Süd-Richtung, die an der niederländischen Grenze bei 
Coevorden beginnt und den Landkreis im Süden südlich von Bad Bentheim verlässt; an 
dieser Bundesstraße sind die größeren Orte des Landkreises aufgereiht, längs der Süd-
Nord-Achse verläuft im Anschluss an die Bahnlinie Hannover – Amsterdam die Strecke 
Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus – Emlichheim – Coevorden der Bentheimer Ei-
senbahn AG, die im Abschnitt Bad Bentheim – Neuenhaus 2019 für den Personenver-
kehr reaktiviert wurde und auf ihrer gesamten Länge im Güterverkehr betrieben wird. Die 
Eisenbahninfrastruktur auf der ehemaligen Bahnlinie der Bentheimer Eisenbahn nach 
Gronau (Westf.) ist auf dem Streckenabschnitt Bad Bentheim – Gildehaus – Ochtrup-
Brechte noch vorhanden und wird noch punktuell im Güterverkehr bedient; 

 die Bundesstraße B 213 in Ost-West-Richtung, die von Lingen kommend jenseits der 
niederländischen Grenze ihre Fortsetzung in der niederländischen N 342 findet; 

 die A 30 Amsterdam – Bad Oyenhausen die in West-Ost-Richtung verläuft und auf nie-
derländischer Seite als E30 bzw. A1 bezeichnet wird; 

 die A 31 Emden – Bottrop, die in Nord-Süd-Richtung die östlichen Ränder des Landkrei-
ses berührt; 

 die Bahnstrecke Hannover – Hengelo – Rheine – Amsterdam, die im Süden des Land-
kreises über Bad Bentheim verläuft. 

Mittelzentren in den auf deutscher Seite angrenzenden Landkreisen sind die südlich gelege-
nen nordrhein-westfälischen Städte Ochtrup, Gronau und Rheine sowie die östlich gelege-
nen niedersächsischen Städte Meppen und Lingen (Ems), wobei Lingen – zum Beispiel als 
Hochschulstandort – ebenfalls oberzentrale Teilfunktionen innehat. Diese Orte übernehmen 
für einen Teil des Landkreises mittelzentrale Aufgaben in der Schulbildung und der Nahver-
sorgung. Die Versorgungseinrichtungen in Nordhorn ziehen ebenfalls Einwohner des an-
grenzenden niederländischen Gebiets an. 

                                                 
22 Landkreis Grafschaft Bentheim: RROP 2001, D1.6.02. 
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Bevölkerungszahl und -verteilung 

Zum 31.12.2017 beträgt die Einwohnerzahl des Landkreises Grafschaft Bentheim 136.048 
Personen. Seit dem 31.12.2009 ist diese nahezu stabil geblieben (+617 bzw. +0,5 %). Die 
Einwohnerdichte beträgt 139 Einwohner je km² Fläche. 

Mit rund 53.400 Einwohnern ist die Kreisstadt Nordhorn mit Abstand die größte Kommune, 
mit Abstand gefolgt der Stadt Bad Bentheim mit 15.400 Einwohnern. Die Samtgemeinden 
Emlichheim, Neuenhaus, Schüttorf, Wietmarschen und Uelsen legen jeweils im Bereich zwi-
schen 11.300 und 14.400 Einwohnern. Die Samtgemeinde Uelsen hat mit 58 Einwohnern je 
km² Fläche die niedrigste, die Stadt Nordhorn mit 357 Einwohnern je km² Fläche die höchste 
Dichte. Der Landkreis ist durch eine starke Streuung der Besiedlung mit einer Vielzahl von 
Einzelhöfen insbesondere in der Niedergrafschaft gekennzeichnet. 

Abbildung 3-2 gibt einen Überblick über die die Einwohner- und Flächendaten der einzelnen 
Gemeinden im Landkreis. 

 

Abbildung 3-2  Einwohner und Flächendaten der Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim (Stand: 
31.12.2018), (Quelle: Landkreis Grafschaft Bentheim, 2018) 

Das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises (Stand Januar 2017) prognostiziert die 
Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Gemeinden des Landkreises für den Zeitraum 
2015 bis 2030. Hierbei wird deutlich, dass insbesondere in Nordhorn und Wietmarschen 
nennenswerte Bevölkerungszunahmen zu verzeichnen sind. In Nordhorn wird vor allem der 
Stadtkern wachsen (Prognose +3,4 %), während die Randlagen rückläufige Bevölkerungs-
zahlen (-5,2 %) aufweisen. Die Gemeinde Wietmarschen weist wie in den zurückliegenden 
Jahren auch in der Prognose eine hohe Wachstumsrate von 7 % auf. Für Bad Bentheim, 
Schüttorf und Emlichheim werden geringfügig rückläufige Bevölkerungszahlen von jeweils -
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0,4 % erwartet. Die stärksten Rückgänge werden mit -8 % für Uelsen berechnet, auch in 
Neuenhaus wird von -6,3 % ausgegangen.23  

Mit der Stärkung der ÖPNV-Hauptachse zwischen Neuenhaus und Bad Bentheim durch Ein-
führung des SPNV wird die Attraktivität der an der Schiene liegenden Kommunen wachsen, 
so dass sich dies auch mittelfristig in der Bevölkerungsentwicklung niederschlagen kann. Ein 
zusätzlicher Attraktivitätsschub dürfte jedoch durch eine spätere Weiterführung des SPNV 
über Bad Bentheim hinaus in Richtung Rheine sowie über Neuenhaus hinaus nach Emlich-
heim und die Niederlande zu erwarten sein. 

Haushaltsstruktur 

Das Wohnraumversorgungskonzept analysiert die Struktur und die Entwicklung der Haushal-
te in der Grafschaft wie folgt: 

 „Die Anzahl der Privathaushalte wird zwischen 2015 und 2030 um rd. 1.500 Haushalte zunehmen. 
Das entspricht einem Anstieg von rd. 2,6 Prozent. Damit wird eine Haushaltszahl von rd. 57.300 
Haushalten im Jahr 2030 im Kreis erreicht. 

 In Neuenhaus und Uelsen kann auch der Trend zur Haushaltsverkleinerung die Verluste aus der 
Einwohnerentwicklung nicht kompensieren. Demnach ist hier auch bei der Zahl der Haushalte ei-
ne rückläufige Entwicklung zu erwarten. In Schüttorf hingegen wird die Haushaltszahl konstant 
bleiben. 

 Steigende Haushaltszahlen zeigen sich nicht nur in den wachstumsstarken (auf die Einwohner-
zahl bezogen) Gemeinden Wietmarschen und Nordhorn, sondern in etwas geringerem Umfang 
auch in Emlichheim und Bad Bentheim. 

 Neben den quantitativen Veränderungen kommt es zudem zu einer Verschiebung der Haushalts-
strukturen – hin zu mehr kleinen Haushalten. Für Ein- und Zweipersonenhaushalte ist für den 
Prognosezeitraum mit einem deutlichen Zuwachs um 5,2 bzw. 8,3 Prozent zu rechnen. 

 Ein Großteil der kleinen Haushalte entsteht durch natürliche Alterungsprozesse und ist nicht mit 
einem direkten Wohnungswechsel bzw. Wohnungsbedarf verbunden. Wo früher z.B. eine Familie 
in einem Haus zusammengelebt hat, leben nach dem Auszug der Kinder nur noch die Eltern oder 
verwitwete Ehepartner („Remanenzeffekt“). 

 Die Zahl der Familienhaushalte wird trotz der Zuwanderungseffekte demografisch bedingt abneh-
men.“24 

Die Tendenz zu kleineren und insgesamt mehr Haushalten kann zu einem Rückgang ver-
kehrlicher Bündelungseffekte und damit zu einer Zunahme der Anzahl von Wegen führen. 
Das heißt die Nachfrage nach Verkehrsleistungen wird in diesen Fällen steigen. Während 
diese Tendenz in Neuenhaus und Uelsen aufgrund der negativen Einwohnerprognose nicht 
relevant ist, ist besonders in den wachsenden Kommunen Wietmarschen und Nordhorn so-
wie abgeschwächt in Bad Bentheim und Emlichheim mit einer steigenden Verkehrsnachfrage 
zu rechnen. Im Hinblick auf den ÖPNV wird deutlich, dass die beiden Hauptachsen im Land-
kreis (Emlichheim – Bad Bentheim sowie Nordhorn – Wietmarschen (– Lingen) zu stärken 
und längs Hauptlinien die Infrastruktur für Zubringerverkehre mit dem Fahrrad oder dem Pkw 
mit Verknüpfungsanlagen attraktiv auszubauen sind. 

Motorisierung und Verkehrsmittelverfügbarkeit 

Die Motorisierung der Bevölkerung des Landkreises Grafschaft Bentheim betrug zum 
31.12.2017 nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes 584 Pkw / 1.000 Einwohner (zum Ver-

                                                 
23 Schulten Stadt- und Raumentwicklung: Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises Grafschaft Bentheim. Dortmund. 

2017. S. 40, Abb. 26. 
24  Dito., S. 44 
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gleich: 2009: 512 Pkw / 1.000 Einwohner). Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 563 Pkw / 
1.000 Einwohner. Die Verfügbarkeit des motorisierten Individualverkehrs ist demnach im 
Landkreis sehr hoch.  

Abbildung 3-3 zeigt die Verfügbarkeit von Pkw in den Haushalten im Jahr 2017. 3,3 % aller 
Haushalte sind autofrei, jeweils rund 42 % der Haushalte haben Zugriff auf einen oder zwei 
Pkw. 3,2 % der Haushalte verfügen über mehr als 3 Pkw. Somit kann man nahezu von Voll-
motorisierung sprechen. 

 
Abbildung 3-3  Pkw-Verfügbarkeit im Landkreis Grafschaft Bentheim (N = 3.641)  

(Quelle: Landkreis Grafschaft Bentheim, Haushaltsbefragung 2017) 

Die ständige Verfügbarkeit eines Pkws liegt im Landkreis bei 78 %, der nur zeitweise Zugriff 
bei 17 %. Der Zugriff auf ein Fahrrad hat ähnliche Werte: 79 % der Grafschafter haben im-
mer den direkten Zugang zu einem Fahrrad, 20 % „manchmal“. Für nur 2 % ist das Fahrrad 
keine Mobilitätsmöglichkeit. Hingegen ist der Anteil derjenigen, die eine ÖPNV-Zeitkarte be-
sitzen, sehr niedrig.25 

Somit wird deutlich, dass zurzeit der Motorisierte Individualverkehr und das Fahrrad die 
Hauptverkehrsmittel der Grafschafter Bevölkerung sind. Eine Stärkung des ÖPNV-Systems 
mit dem Ziel, Pkw-Fahrten zu substituieren, dürfte dann erfolgreich sein, wenn künftig Bus 
und Bahn noch stärker mit Pkw und Fahrrad verknüpft werden. Damit wird es attraktiver, 
auch längere, zurzeit vorrangig mit dem Pkw zurückgelegte Wege auf die Verkehrsmittel des 
Umweltverbunden (ÖPNV, Fahrrad, Fuß) mit alternativen Verkehrsmitteln zurückzulegen. 

Demografischer Wandel  

Der in zahlreichen niedersächsischen Landkreisen und auch bundesweit zu beobachtende 
Trend sinkender Bevölkerungszahlen durch weniger Geburten, verbunden mit einer Zunah-
me älterer Bevölkerungsgruppen, höherer Lebenserwartung und zugleich einer Abwande-
rung der jüngeren arbeitsfähigen Bevölkerung in die urbanen Wachstumspole ist derzeit im 
Landkreis Grafschaft Bentheim in dieser Form nicht zu beobachten. Dies wird in der Demo-
grafiestudie des Landkreises26, für die verschiedene Quellen zur Bevölkerungsentwicklung 
ausgewertet wurden, wie folgt erläutert: 

                                                 
25 Landkreis Grafschaft Bentheim: Haushaltsbefragung 2017. 
26 Landkreis Grafschaft Bentheim, FB2 [Onken, B.]: Der demografische Wandel im Landkreis Grafschaft Bentheim. Nord-

horn.2018; https://www.grafschaft-bentheim.de/pics/medien/1_1505915545/Info_DW_LK_Grafschaft_Bentheim_2017.pdf, 
abgerufen am 25.04.2018. 
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Überblick: Demografischer Wandel in der Bundesrepublik Deutschland 

„Der demografische Wandel vollzieht sich in der Bundesrepublik Deutschland nicht in allen Regionen 
gleichermaßen schnell bzw. stark. Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen sich zeit-
lich wie regional sehr unterschiedlich dar, dies bedeutet, dass es zur gleichen Zeit sowohl schrump-
fende als auch stagnierende, aber auch wachsende Regionen bzw. Kommunen gibt. Faktoren wie 
wirtschaftliche Strukturschwäche, geografische Benachteiligung (z.B. Teile Ostdeutschlands, ehemali-
ge Grenzgebiete) oder die Zuwanderungsdynamik beeinflussen entscheidend die Stärke und Ge-
schwindigkeit des demografischen Wandels. Bundesweit wird bis 2025 in nur 69 von insgesamt 440 
Landkreisen mit einem Bevölkerungswachstum gerechnet, dieses entspricht gerade einmal einem 
Sechstel der deutschen Landkreise. Entsprechend zeichnet sich in der Mehrheit der Landkreise (371) 
eine Schrumpfung der Bevölkerung ab bzw. ist bereits eingetreten. 

Eine Auswirkung, welche sich auf nahezu alle Landkreise erstrecken wird, ist der Anstieg des Durch-
schnittsalters. Auch die Effekte aus der Zuwanderung treten unterschiedlich stark auf, in manchen 
Landkreisen beträgt der Anteil der Menschen mit Migrationsintergrund 3%, in anderen 30% und mehr. 
Daraus folgt, dass sich jeder Landkreis individuell mit dem demografischen Wandel in seiner konkre-
ten lokalen oder regionalen Ausprägung beschäftigen muss.“27 
 

Überblick: Demografischer Wandel im Landkreis Grafschaft Bentheim  

„Wirft man nun einen genaueren Blick auf den Landkreis Grafschaft Bentheim, so erkennt man, dass 
dieser zunächst nur eingeschränkt vom demografischen Wandel betroffen sein wird. Hinsichtlich der 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung belegt die Grafschaft Bentheim einen der Spitzenplätze 
unter den niedersächsischen Landkreisen und schneidet sogar bundesweit betrachtet hervorragend 
ab. 

[…] 

[Die] Bevölkerung im Landkreis Grafschaft Bentheim [bleibt] – entgegen dem niedersächsischen Lan-
destrend und dem Bundestrend – gemäß der Bertelsmann Stiftung und den Berechnungen aus dem 
Wohnraumversorgungskonzeptes für die Grafschaft Bentheim voraussichtlich bis ca. 2025 bzw. 2030 
weiterhin stabil.“28 

„[…] Vor allem im Vergleich mit den größten Schrumpfungsregionen in Niedersachsen, der Harzregi-
on, der Küstenregion im Raum Wilhelmshaven/Bremerhaven und dem Südwesten Niedersachsens 
schneidet die Grafschaft Bentheim sehr gut ab.  

Der Grafschaft Bentheim kommt hierbei stark zugute, dass sie aufgrund ihrer soliden wirtschaftlichen 
Struktur und ihrer prosperierenden mittelständischen Wirtschaft eine vergleichsweise große wirtschaft-
liche Stabilität aufweist. Eine signifikante Abwanderung bedingt durch Arbeitsplatzverlust ist in der 
Grafschaft Bentheim daher nicht zu erwarten. Die Menschen im arbeitsfähigen Alter bleiben also in 
der Regel in der Region und bilden hier ihren Lebensmittelpunkt (die Ausnahme sind hier jedoch ge-
wisse akademische Berufe, die am Arbeitsmarkt in der Regel nur in Ballungszentren nachgefragt wer-
den). Die Region Grafschaft Bentheim ist also weitestgehend in der Lage, ihre Bevölkerung an sich zu 
binden und auch zu halten.  

[… D]er Anteil der jungen Menschen unter 25 Jahren [ist] in der Grafschaft Bentheim höher als der 
niedersächsische Durchschnitt. Dieser liegt bei 24,6%, während er in der Grafschaft Bentheim bei 
27% (Zahlen für 2013) liegt. Insbesondere die Gruppe der unter 15-Jährigen ist stark vertreten. Es gibt 
in der Grafschaft Bentheim mehr Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren als ältere Menschen über 
65 Jahre, wodurch der Landkreis eine Sonderstellung in Niedersachsen einnimmt. Der große Anteil 
der unter 15-Jährigen stellt eine gute Basis für die weitere Entwicklung der Grafschaft Bentheim dar.29 
 

Fazit 

„Der demografische Wandel steht in der Grafschaft Bentheim noch am Anfang seiner Entwicklung. 
Daher ist mit stärkeren Bevölkerungsrückgängen mittelfristig nicht zu rechnen. Die Alterung der Bevöl-
kerung allerdings wird als erste Auswirkung des demografischen Wandels schon früher zu spüren 
sein.“30 

Die dynamische Kreisentwicklung und die günstige Demografie haben in ihrem Zusammen-
wirken Einfluss auf die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur und auf das Erfordernis, 

                                                 
27 Dto. S. 2. 
28 Dto. S. 5. 
29 Dto. S. 9f. 
30 Dto. S. 22. 
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ein funktionsfähiges, attraktives und flächendeckendes ÖPNV-Angebot bereitzustellen. Die-
ses ist auf die ländliche Siedlungsstruktur und die Mobilitätsgewohnheiten der Bevölkerung 
sowie die Anforderungen einer guten Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen, zentralen Einrich-
tungen und Freizeitzielen auszurichten. Ebenso ist für einen sich dynamisch entwickelnden 
Landkreis eine attraktive Regional- und Fernerreichbarkeit entscheidend. Somit sind gut be-
diente Hauptachsen im Binnen- wie im Außenverkehr, eine verlässliche Flächenbedienung 
und ein nachfragegerechtes Stadtverkehrsangebot in der Kreisstadt Nordhorn die zentralen 
Elemente des ÖPNV-Angebots in der Grafschaft Bentheim. 

Beschäftigung und Wirtschaftsstruktur 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat den in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
einsetzenden Strukturwandel mit dem Niedergang der Textilindustrie und dem vorher bereits 
einsetzenden Rückgang des Torfabbaus mit großem Erfolg bewältigt. Im April 2019 beträgt 
die Arbeitslosenquote 2,4 % und liegt sowohl unter dem Bundesdurchschnitt (4,9 %) als 
auch unter dem niedersächsischen Durchschnitt (5,0 %).31 Allein im Zeitraum zwischen 2005 
und 2015 ist die Beschäftigung um insgesamt 35 % bzw. 11.000 neue Arbeitsplätze gestie-
gen.32 Die sehr hohe Beschäftigungsquote wird durch eine Branchenvielfalt der Gewer-
bestruktur im Landkreis Grafschaft Bentheim unterstützt. Die Vielfalt der Branchen macht die 
Wirtschaft im Landkreis insgesamt robust, so dass die gute ökonomische Lage als durchaus 
nachhaltig bezeichnet werden kann. 

Ausgeglichene Branchenstruktur 

„75 Prozent der Beschäftigten arbeiten in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis – der Anteil ist in der 
Grafschaft damit höher als in Niedersachsen (73 Prozent) und dem Bundesgebiet (74 Prozent). 

„Mit 22,5 Prozent arbeiten die meisten Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe, 16,2 Prozent im 
Handel. Die für die Grafschaft aufgrund der günstigen verkehrlichen Lage starke Logistikbranche hat 
einen Beschäftigtenanteil von immerhin 5,7 Prozent“.33 

Besonderes Gewicht bei den einzelnen Branchen haben der Maschinen- und Anlagenbau, 
die insbesondere von mittelständischen Unternehmen getragene Kunststoffproduktion sowie 
die Baubranche. Erwähnung finden soll ebenfalls die Logistikbranche und die Rohstoffge-
winnung (Sand und Kies sowie Erdöl und -gasförderung in der Niedergrafschaft). 

Eine hohe Beschäftigungsquote führt zu einer entsprechend hohen Mobilität. Im Jahr 2017 
werden 66 % der Arbeitswege als Pkw-Fahrer (zuzüglich 3 % als Mitfahrer) zurückgelegt. 
25 % der Beschäftigten fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, 3 % gehen zu Fuß. Lediglich 1 % 
nutzt den ÖPNV.34 Ergänzend zum hohen Fahrradanteil sollte die Nahverkehrsplanung zu-
sätzliche Anreize und Angebote schaffen, um das ÖPNV-System, das durch die reaktivierte 
Schienenstrecke ergänzt wird, für Pendler – auch von außerhalb des Landkreises – attraktiv 
zu machen. Hierzu zählt auch die Kombination der verschiedenen Verkehrsmittel, um so 
Synergien zu erzeugen, die den größtmöglichen ökologischen und ökonomischen Nutzen 
schaffen. 

Der Landkreis verfügt über ein in Qualität und Umfang gutes Angebot an Gewerbeflächen. 
Abbildung 3-4 zeigt die Verteilung der Gewerbeflächen auf dem Gebiet des Landkreises im 
Überblick. Fast alle Gewerbegebiete sind an die vorhandene Verkehrsinfrastruktur (Straße, 
                                                 
31 https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-

Gebietsstruktur/Niedersachsen/Grafschaft-Bentheim-Nav.html?year_month=201805, abgerufen am 22.05.2019. 
32 https://www.grafschaft-bentheim.de/magazin/artikel.php?menuid=325&top menu=246&artikel=3472, abgerufen am 

28.06.2018. 
33 Dto. 
34 Landkreis Grafschaft Bentheim, Haushaltsbefragung 2017. 
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Binnenwasserstraße, Eisenbahn) angeschlossen, um Güterströme zu transportieren. Im Be-
schäftigtenverkehr ist die Ausrichtung auf den MIV dominant.  

Das grenzübergreifende Gewerbegebiet „Europark Emlichheim-Coevorden“ als gemeinsa-
mes Projekt der Gemeinde Emlichheim und der Niederländischen Gemeente Coevorden ist 
als großes Industriegebiet mit öffentlichem Bahnterminal und Binnenhafen gleichzeitig ein 
grenzüberschreitendes Güterverkehrszentrum (GVZ). Ein Ruftaxi verbindet den Europark mit 
Emlichheim und mit Coevorden. 

Ein Drittel der vorhandenen Gewerbegebiete ist in der Stadt Nordhorn einschließlich des 
Stadtteils Klausheide konzentriert. Die städtische Struktur Nordhorns, seine Funktion als Mit-
telzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen sowie sein Anschluss an das Güterbahn- und 
das vorhandene ÖPNV-Angebot machen diesen Standort besonders attraktiv.  

Mit dem Lückenschluss der Autobahn 31, die den Landkreis im Osten des Kreisgebietes in 
Nord-Süd-Ausrichtung tangiert erhielt das Gewerbe in der Grafschaft Bentheim starke Impul-
se. Die an den Autobahnanschlussstellen gelegenen großen Gewerbegebiete am Schüttorfer 
Kreuz, sowie das Gewerbegebiet A31 Wietmarschen-Lohne entwickeln sich äußerst dyna-
misch ebenso wie der oben erwähnte Gewerbepark Bad Bentheim-Gildehaus an der A30. 
Aktuell werden ebenfalls die Gewerbeflächen in Nordhorn-Klausheide aufgrund der starken 
Nachfrage zunehmend beansprucht. Positiv wird auch die Entwicklung im grenzüberschrei-
tenden Gewerbegebietes Emlichheim-Coevorden (Europark) bewertet.  

Insgesamt ist eine sehr günstige Gewerbeentwicklung im Landkreis Grafschaft Bentheim zu 
beobachten. Verbunden mit der hohen Beschäftigungsquote werden die Unternehmen zu-
nehmend Personal – auch von außerhalb des Landkreises – akquirieren müssen. Hierzu ist 
es notwendig, neben der vorhandenen sehr guten Straßenanbindung auch ÖPNV-Angebote 
vorzuhalten, die die Erreichbarkeit der Firmen sicherstellen. Um die Abwicklung der Perso-
nenverkehre auch nachhaltig verträglich zu gestalten, eignet es sich, Konzepte zum betrieb-
lichen Mobilitätsmanagement zu erarbeiten, mit dem Ziel, die verfügbaren Verkehrsmittel 
optimal einzusetzen und zu verbinden und je nach Erfordernis ergänzende Angebote insbe-
sondere beim ÖPNV in enger Absprache mit den Firmen einzurichten. 

Die räumliche Verteilung der Gewerbegebiete im Landkreis ist in Abbildung 3-4 dargestellt. 

 
Abbildung 3-4 Gewerbegebiete (Signatur G) im Landkreis Grafschaft Bentheim 

(Quelle: Landkreis Grafschaft Bentheim, Wirtschaftsförderung, 2018) 
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Nahezu die Hälfte aller Betriebe des Einzelhandels (48 %) über 500 m² Verkaufsfläche be-
findet sich in der Stadt Nordhorn. Für weite Teile des Landkreises übernimmt die Kreisstadt 
somit eine zentrale Rolle im Konsumbereich. Sie steht jedoch in Konkurrenz zu den ver-
gleichsweise nah gelegenen Städten außerhalb des Landkreises wie Lingen, Rheine, 
Gronau, Ochtrup und Enschede. Andererseits profitiert der Grafschafter Einzelhandel auch 
von Zuflüssen aus den Niederlanden.35 In den übrigen kreisangehörigen Gemeinden ist die 
Verteilung der Betriebe nahezu gleich. Sie liegt jeweils bei einem Anteil zwischen 10 % in 
Wietmarschen und 7 % in Neuenhaus. Eine Übersicht hierzu gibt Abbildung 3-5. 

Für die Nahverkehrsplanung bedeutet dies, dass die konsequente Ausrichtung des Linien-
netzes auf die zentralen Orte, insbesondere auf Nordhorn marktgerecht ist. Von Bedeutung 
ist eine regelmäßige Vertaktung und die gute Erreichbarkeit der Versorgungsstandorte. Nicht 
integrierte Standorte des Einzelhandels lassen sich zum Teil nur schwer in das ÖPNV-Netz 
einbinden. Daher ist schon bei der Planung der Standorte zu prüfen, ob und wie eine ÖPNV-
Erreichbarkeit möglich ist. Die Prüfung der Einbindung bestehender Standorte in das ÖPNV 
Netz ist Gegenstand der laufenden Nahverkehrsplanung. 

 
Abbildung 3-5 Räumliche Verteilung der Betriebsstätten des Einzelhandels  

über 500m² Verkaufsfläche im Landkreis Grafschaft Bentheim 
(Abbildung und Quelle: BBE [2017]36, S. 11, Abb. 7) 

Die Landwirtschaft prägt den Landkreis zwar immer noch durch ihre Nutzflächen und das 
Landschaftsbild, in Bezug auf die Beschäftigten beträgt ihr Anteil bezogen auf alle Wirt-
schaftsbereiche Ende 2017 nur noch 1,5 % bzw. 722 Personen. Im Jahr 1987 lag der Anteil 
noch bei 10% und hat 1997 bereits auf 6,5% abgenommen. Die insgesamt bewirtschaftete 
Fläche pro Betrieb ist gestiegen, was Ausdruck des Strukturwandels durch die Entwicklung 
von Großbetrieben ist. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt im Jahr 2017 bei 39,7 ha, 
die insgesamt genutzte landwirtschaftliche Fläche bei 61.021 ha, wobei die Tendenz auf-
grund der Flächeninanspruchnahme für Verkehr und Wohnen rückläufig ist. Die Relevanz 
dieses Wirtschaftsbereichs für den ÖPNV hat nur eine geringe Bedeutung, da zum einen nur 

                                                 
35 BBE 2017, S. 19. 
36 BBE Standort- und Kommunalberatung: Aktualisierung des Regionalen Einzelhandelskonzepts für den Landkreis Grafschaft 

Bentheim. Münster. 2017. 
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noch wenige Personen in der Landwirtschaft beschäftigt sind, keine gebündelten Verkehre 
auftreten und in der Regel kurze Arbeitswege entstehen. 

Der Tourismus37 ist ein Wirtschaftsbereich, der eine starke Affinität zu mobilitätsrelevanten 
Themen hat.  

Im Jahr 2017 wurden im Landkreis rund 795.000 Gästeübernachtungen registriert, gegen-
über 2016 mit rund 740.000 und 726.000 im Jahr 2015. Dies entspricht einer Steigerung von 
9,5 % zwischen 2015 und 2017 und alleine von 7,6 % zwischen 2016 und 2017. Im Jahr 
2015 war die Wirtschaftskrise in den Niederlanden ein wesentlicher Grund für den auch im 
Vergleich zu den Jahren vor 2015 niedrigen Wert. 

Rund 700.000 Gäste übernachteten im Jahr 2016 in der Hotellerie, die übrigen auf Cam-
pingplätzen. Weitere zusätzliche 100.000 Gästetage wurden in Privatquartieren und 650.000 
Tage bei Verwandtenbesuchen verbracht. Von den 4,7 Mio. Tagesausflugästen kamen 81 % 
aus den benachbarten Niederlanden. Der Übernachtungstourismus umfasst insgesamt 25 % 
der Gästetage und 33 % der im Tourismus generierten Umsätze. Rund 5 % der Einwohner 
der Grafschaft bestreiten ihren Lebensunterhalt aus dem touristisch induzierten Einkommen. 
Damit liegt dies leicht über den bundesdeutschen Durchschnittswerten. 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Übernachtungsgäste beträgt im Jahr 2016 3,5 
Tage. Die höchste durchschnittliche Verweildauer mit 4,3 Tagen und die meisten Unter-
kunftsbetriebe (18) hat Bad Bentheim, gefolgt von der Samtgemeinde Uelsen mit 3,6 Tagen 
und 14 Betrieben. 

Bad Bentheim ist für den Fremdenverkehr besonders attraktiv. An dieser Entwicklung sind 
das „Rompoort Ferienresort Gut Langen“ in Bad Bentheim (250 Ferienhäuser) sowie die 
Kurklinik stark beteiligt. In Uelsen befinden sich zahlreiche Campingstellplätze. 

Zur hohen Bedeutung niederländischer Besucher im Landkreis Grafschaft Bentheim38 

„Der Anteil der Übernachtungen durch Ausländer in der Grafschaft Bentheim ist mit 43% überdurch-
schnittlich hoch (Durchschnittswert Niedersachsen: 8,6%). Treiber dieser Entwicklung ist v. a. das 
Roompot Ferienresort Bad Bentheim, das als niederländischer Betrieb sehr viele Niederländer an-
zieht. 89% aller Übernachtungen von Ausländern in der Grafschaft werden in Bad Bentheim realisiert. 
Jede zweite Übernachtung in Bad Bentheim wird durch Ausländer realisiert. Auch Uelsen gewinnt 
einen hohen Anteil ausländischer Übernachtungsgäste (55,8%) - allerdings bei sehr viel niedrigerem 
Übernachtungsvolumen. In den anderen Orten der Grafschaft ist der Anteil der Übernachtung von 
Ausländern deutlich geringer.  

[…] Für die Grafschaft Bentheim wurde „ein Volumen von etwa 4,7 Mio. Tagesreisen/Jahr“ ermittelt 
„‘Magnet‘ für die Tagesgäste ist Nordhorn: 60 % der Tagesgäste kommen nach Nordhorn (VVV Nord-
horn, 2018)“.  

[…] 

„Eine aktuelle Studie belegt den hohen Anteil von Niederländern im Segment der Tagesausflüge 
(PROJEKT M, 2017). Demnach generierten Niederländer in der Grafschaft im Jahr 2016 3,8 Mio. Ta-
gesausflüge. Jeder Niederländer über 18 Jahren unternimmt jährlich 12 Tagesausflüge nach Deutsch-
land! Wichtigster Hauptreiseanlass ist die Einkaufsfahrt (50%), gefolgt von „Besuch von Sehenswür-
digkeiten“ (22%) und „essen gehen, Lokalbesuch“ (15%). Die Tagesausflüge der Niederländer nach 
Deutschland sind verbunden mit Tagesausgaben in Höhe von 52,30 Euro/Person.“ 

 

                                                 
37 Die folgenden Daten wurden dem Tourismuskonzept für den Landkreis Grafschaft Bentheim entnommen: BTE Tourismus- 

und Regionalberatung: Tourismus-Leitbild Grafschaft Bentheim. Tourismuskonzept 2018 ff. Hannover. 2018. 
38 BTE: Touristisches Leitbild Landkreis Grafschaft Bentheim. Marketingstrategie, Tourismuskonzept. Hannover. 2018, Kapitel 

2.2, 2.3. 
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Besondere Bedeutung haben der Fahrradtourismus sowie das Wandern. An regional be-
deutsamen Ausflugszielen sind zum Beispiel der Tierpark in Nordhorn zu zählen, die Graf-
schafter Fietsentour, die Skulpturenroute „kunstwegen“, die Bentheimer Mineraltherme, der 
Badepark Bad Bentheim, die Burg Bentheim sowie diverse Museen im gesamten Kreisge-
biet.  

Die ÖPNV-Anbindung der oben genannten Orte ist von unterschiedlicher Qualität. Ferienre-
sort und Badepark Bad Bentheim sind über die Woche zeitweise nur mit Ruftaxen oder durch 
einen längeren Weg vom Bahnhof erreichbar, zu den übrigen genannten Zielen gibt es re-
gelmäßige Busverbindungen, die jedoch nur schwach von Gästen genutzt werden. Für den 
Fahrradtourismus wird der „Fietsenbus“ eingesetzt, der einen komfortablen Transport von 
Fahrrädern zu den touristisch relevanten Zeiten erlaubt.  

Eine attraktive Anbindung an die Niederlande besteht neben der Zweistündlich verkehrenden 
IC-Verbindung aus Richtung Amsterdam seit 2017 über die nach Hengelo verlängerte RB 61 
im Stundentakt. So sind Bad Bentheim und Schüttorf attraktiv an die Niederlande angebun-
den. Zusätzlich stellt der Bürgerbus zwischen Nordhorn und Denekamp unter der Woche 
eine weitere Verbindung in die Niederlande dar. Weiterhin wurde die Verlängerung der Ruf-
busline 11 über den Europark hinaus nach Coevorden Station umgesetzt. Mit Ausnahme des 
Fietsenbusses wird der ÖPNV im Landkreis nur sehr punktuell für die Vor-Ort-Mobilität der 
Gäste vermarktet, so dass hier grundsätzlich Potenziale für Verlagerungen vom Pkw auf den 
ÖPNV gesehen werden. So gewährt die Stadt Bad Bentheim Ihren Gästen, die die örtliche 
Kurtaxe entrichten, eine Vergünstigung für die Nutzung der Buslinien 100, 200 und 400. Hier 
zahlen registrierte Gäste entfernungsunabhängig lediglich 2 € pro Strecke. 

Bildungseinrichtungen 

Die Schulen im Landkreis sind stark dezentralisiert. In jeder Samtgemeinde gibt es mehrere 
Grundschulen, die in verschiedenen Ortschaften der Verwaltungseinheit liegen. Die 33 
Grundschulen sind sämtlich in kommunaler Trägerschaft (Stadt Nordhorn, Stadt Bad 
Bentheim, Samtgemeinde Emlichheim, Samtgemeinde Neuenhaus, Samtgemeinde Schüt-
torf, Samtgemeinde Uelsen und Gemeinde Wietmarschen). 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist Träger folgender drei Gymnasien: 

 Gymnasium Nordhorn 

 Burg Gymnasium, Bad Bentheim 

 Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus / Außenstelle Uelsen für die Schuljahrgänge 5 bis 
8 aus der Samtgemeinde Uelsen). 

Hinzu kommen die beruflichen Gymnasien der drei Berufsbildenden Schulen in der Träger-
schaft das Landkreis Grafschaft Bentheim (siehe unten). 

Das Gymnasium an der Vechte in Emlichheim befindet sich in der Trägerschaft der Samt-
gemeinde Emlichheim und umfasst nur die Sekundarstufe I (bis Klasse 10).  

Des Weiteren befinden sich im Kreisgebiet des Landkreises Grafschaft Bentheim folgende 
weitere Gymnasien in kirchlicher Trägerschaft: 

 Evangelisches Gymnasium Nordhorn (Träger: Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers) 
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Der Einzugsbereich dieses dreizügigen Gymnasiums ist Nordhorn. Es werden bis zur 
Auslastung Schülerinnen und Schüler aus dem übrigen Kreisgebiet aufgenommen, zur-
zeit überwiegend aus der Grundschule Wietmarschen.  

 Missionsgymnasium St. Antonius – Bardel, Bad Bentheim (Träger: Schulstiftung im Bis-
tum Osnabrück) 

Dieses Gymnasium wird dreizügig geführt, davon in der Regel zwei aus dem Bereich des 
Landkreises Grafschaft Bentheim, Einzugsbereiche sind Bad Bentheim, sowie die Samt-
gemeinde Schüttorf und Nordhorn. 

 Das außerhalb der Grafschaft im Landkreis Emsland gelegene Gymnasium Franziskus-
gymnasium Lingen nimmt überwiegend Schülerinnen und Schüler aus der räumlich nahe 
gelegenen Grundschule Lohne auf. 

Die Schulen der Sekundarstufe I (bis Klasse 10) befinden sich in der Trägerschaft der 
kreisangehörigen Kommunen: Haupt und Realschulen befinden sich jeweils an einem 
Standort in Emlichheim, Neuenhaus, eine Realschule in Bad Bentheim, eine Hauptschule in 
Bad Bentheim-Gildehaus, drei Oberschulen in Nordhorn sowie jeweils eine in Schüttorf, Uel-
sen und Wietmarschen-Lohne. 

Ein zunehmend wichtiger Bestandteil der schulischen Bildung ist der Nachmittagsunterricht. 
Alle Schulen der Sekundarstufe I haben Angebote mit Nachmittagsunterricht realisiert. Hie-
rauf ist das ÖPNV-Angebot ausgerichtet 

Der Landkreis ist Träger der folgenden Berufsbildenden Schulen, jeweils mit Standort in 
Nordhorn: 

 Gewerbliche Berufsbildende Schulen (GBS) mit Beruflichem Gymnasium Technik 

 Kaufmännische Berufsbildende Schulen (KBS) mit Beruflichem Gymnasium Wirtschaft  

 Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales (BBS GuS) mit Beruflichem Gymnasi-
um Gesundheit und Soziales. 

Die Beruflichen Gymnasien führen die Jahrgänge 11 bis 13. 

Die berufsbildenden Schulen des Landkreises befinden sich in Nordhorn und sind mit dem 
ÖPNV sowie dem SPNV gut erreichbar. Weitere Berufsschulen mit Bedeutung für die Graf-
schaft liegen außerhalb des Landkreises in Lingen, Rheine und Gronau. Die Berufsschüler 
haben zwar überwiegend keinen Anspruch auf die Schülerfahrkostenerstattung, dennoch 
bilden sie ein großes Kundenpotential für den ÖPNV, da viele von ihnen keinen Führerschein 
besitzen.  

An Förderschulen gehören ebenfalls zum Schulträger Landkreis Grafschaft Bentheim: 

 Vechtetalschule, Nordhorn (Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“) 

 Erich-Kästner-Schule, Schüttorf (Förderschwerpunkt „Lernen“) 

Die Erich-Kästner-Schule in Schüttorf befindet sich im Zuge der Inklusion in Auflösung und 
wurde zum Schuljahr 2018/19 räumlich der Oberschule Schüttorf angegliedert, so dass lang-
fristig nur noch die Vechtetalschule in Nordhorn als Förderschule des Landkreises verbleibt.  

Unter der Schulträgerschaft der Stadt Nordhorn befindet sich als Förderschule zudem die 
Astrid-Lindgren-Schule. Diese ist wie die Vechtetalschule mit dem Stadtbus Nordhorn er-
reichbar. 
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Ergänzt wird das Angebot durch die Eylardus-Schule mit mehreren Standorten in Bad 
Bentheim. Hierbei handelt es sich um eine staatlich anerkannte Förderschule für emotionale 
und soziale Entwicklung. Schulträger ist das Eylarduswerk, diakonische  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 

Die besondere Situation einiger Förderschüler macht größtenteils eine Beförderung mit spe-
ziellen Beförderungsdiensten erforderlich. Für den ÖPNV ist dennoch die Beförderung der 
Schülerinnen und Schüler zur Vechtetalschule und zur Astrid-Lindgren-Schule innerhalb des 
Nordhorner Stadtgebietes relevant.  

Grafschafter Schüler besuchen auch Schulen außerhalb des Landkreises. Dies sind die 
Haupt- und Realschulen in Emsbüren, die Gymnasien in Lingen, Gronau, Rheine und Och-
trup, die Grundschule in Emsbüren sowie Schulen mit spezifischen Angeboten in weiteren 
Orten. 

Die räumliche Verteilung der Schulstandorte geht aus Abbildung 3-6 hervor.  

Für die Geltungszeit des Nahverkehrsplans sind keine gravierenden Änderungen in der 
Struktur der Schullandschaft im Landkreis Grafschaft Bentheim zu erwarten. Die Anzahl der 
Schüler wird entsprechend der Prognosen des Landesamtes für Statistik sowie der Schul-
entwicklungsplans 2018 – 202339 relativ stabil mit geringfügigem Rückgang prognostiziert. 
Hierbei geht die Schulentwicklungsplanung des Landkreises von leicht höheren Geburten-
zahlen aus als die Berechnungen des Landes. Insgesamt bleibt der vom ÖPNV zu erbrin-
gende Aufwand für die Schülerbeförderung in etwa ähnlich. 

 
Abbildung 3-6 Räumliche Verteilung der Schulstandorte im Landkreis Grafschaft Bentheim sowie im 

angrenzendem Landkreis Emsland (2018) 
 

                                                 
39 Dr. Grabe & Lexis: Schulentwicklungsplanung des Landkreises Grafschaft Bentheim 2018 – 2023. Mai. 2018. 
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Der Landkreis verfügt über eine Hochschuleinrichtung, die der Fachhochschule Enschede 
angegliedert ist. Hierbei handelt es sich um ein zurzeit wenige Studienplätze umfassendes 
Angebot im Bereich Sozialpädagogik. Studienwillige sind daher auf die Hochschulen außer-
halb des Landkreises angewiesen. Eine Übersicht der umliegenden Hochschulstandorte gibt 
Tabelle 3-2. 

Tabelle 3-2 Nächstgelegene Hochschulstandorte zum Landkreis Grafschaft Bentheim 

Hochschule Standort 
Entfernung von 
Nordhorn 

Hochschule Osnabrück Lingen 20 km 

Universität Twente Enschede (NL) 32 km 

Fachhochschulen und Universitäten 
in Enschede, „University of Twente“ 

Enschede (NL) 32 km 

Fachhochschule Münster Steinfurt 45 km 

NHL Stenden Hogeschool Emmen Emmen (NL) 50 km 

Universität Münster Münster 75 km 

Fachhochschule Münster Münster 75 km 

Universität Osnabrück Osnabrück 78 km 

Hochschule Osnabrück Osnabrück 78 km 

Besonders attraktiv ist der Hochschulstandort Lingen. Diese hat sich in den letzten Jahren 
sehr positiv entwickelt und strahlt seine Attraktivität auf den Landkreis Grafschaft Bentheim 
aus. Die Hochschule bietet den Studierenden ein Semesterticket an, das auch auf der Busli-
nie 165 zwischen Lingen und Nordhorn gilt. Somit wird der Landkreis auch ein interessanter 
Wohnstandort für Pendler zur nächstgelegenen Hochschule und einer Abwanderung junger 
qualifizierter Menschen entgegengewirkt. 

Obwohl die Distanzen zu den übrigen deutschen Hochschulen recht groß sind, wäre durch 
eine bessere und möglichst umsteigearme Anbindung vor allem im SPNV, die Wahrschein-
lichkeit höher als derzeit, dass Studierende zur Hochschule pendeln, anstatt den Wohnort zu 
verlegen.  

„Die Bildungsstätte für Gesundheitsberufe der Euregio-Klinik, Nordhorn hält am Standort 
Hannoverstraße 120 Ausbildungsplätze für Kranken- und Kinderkrankenpflege bereit und in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück einen Bachelorstudiengang vor.“40 

Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Grafschaft Bentheim bietet mit ihren ver-
schiedenen Außenstellen in den Gemeinden Bad Bentheim, Emlichheim, Neuenhaus, Schüt-
torf, Uelsen, Wietmarschen/Lohne flächendeckend Einrichtungen der Weiterbildung an. Die-
se sind auch für Besucher, die außerhalb Nordhorns wohnen und nicht über einen Pkw 
verfügen können, erreichbar. Rund 15.000 Teilnehmer pro Jahr besuchen die VHS-
Veranstaltungen. 

Als weitere Bildungseinrichtungen gibt es in Bad Bentheim gut erreichbar an zentraler 
Stelle eine Berufsfachschule für Ergotherapie. Weiterbildungsangebote werden von ebenso 

                                                 
40 euregio-klinik.de/die-euregio-klinik, Abgerufen am 16.07.2018. 
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folgenden in Nordhorn und somit mit dem ÖPNV gut erreichbar angesiedelten Einrichtungen 
organisiert: 

 Katholische Familienbildungsstätte Nordhorn 

 Akademie Überlingen (berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im gewerblich-
technischen und kaufmännischen Bereich) 

 Fachschule für Altenpflege 

 Institut für Erwachsenenbildung  

 Kloster Frenswegen (ökumenische Bildungs- und Begegnungsstätte) 

 Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft 

Soziale Einrichtungen 

Zu den sozialen Einrichtungen werden alle örtlichen und regionalen Dienste gezählt, die der 
sozialen Versorgung der Bevölkerung dienen. Dazu gehören z.B. Kindergärten und Spiel-
kreise, Einrichtungen der Jugendpflege und der Erziehungs- und Familienhilfe, Krankenhäu-
ser, stationäre Altenhilfeeinrichtungen, Sozialstationen, ambulante Dienste, Einrichtungen 
der Behindertenhilfe sowie alle Formen von Beratungsstellen. 

Altenpflegeeinrichtungen unterteilen sich in Altenwohnheime und -wohnanlagen (weitge-
hende Selbstversorgung), Altenheime (Vollversorgung) und Altenpflegeheime. Die Anzahl 
der stationären Dauerpflegeplätze hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Im Jahr 
2016 wurden insgesamt 23 stationäre Pflege- und Wohneinrichtungen in der Grafschaft ver-
zeichnet. Die Verteilung auf die Kommunen geht aus Tabelle 3-3 hervor. 

Tabelle 3-3 Stationäre Pflege- und Wohneinrichtungen im Landkreis Grafschaft Bentheim41 

Verwaltungseinheit 
Anzahl stationäre Pflege 
und Wohneinrichtungen 

Stadt Bad Bentheim 4 

Stadt Nordhorn 9 

Samtgemeinde Emlichheim 3 

Samtgemeinde Neuenhaus 3 

Samtgemeinde Schüttorf 2 

Samtgemeinde Uelsen 1 

Gemeinde Wietmarschen 1 

Gesamt  23 

Stand: Juni 2016 

Insofern die Bewohner der Einrichtungen noch mobil sind, ist eine Anbindung an das ÖPNV-
Netz mit möglichst kurzen Wegen von besonderer Bedeutung, da den Bewohnern keine lan-
gen Wege zugemutet werden können und die eigenständige Mobilität möglichst lange erhal-
ten bleiben soll. Zudem ist eine gute Anbindung an den ÖPNV ebenfalls für die Bediensteten 
und Besucher der Einrichtungen wichtig. 

                                                 
41 www.grafschaft-bentheim.de/pics/medien/1_1465471831/Stationaere_Pflegeeinrichtungen_Grafschaft_Bentheim.pdf,  

abgerufen am 16.07.2018. 
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Im Landkreis Grafschaft Bentheim werden drei Krankenhäuser betrieben: 

 Euregio-Klinik, Nordhorn, hervorgegangen im Jahr 2007 aus dem Grafschafter Klinikum, 
ehemals Kreiskrankenhaus Nordhorn und dem Marienkrankenhaus; Kapazität: 500 Bet-
ten; zzgl.  Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Tagesklinik Backhuusweg sowie Ta-
gesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 Paulinenkrankenhaus, Bad Bentheim, Fachklinik für Orthopädie; Kapazität: 55 Betten 

 Fachklinik Bad Bentheim für die Bereiche Dermatologie, Kardiologie, Orthopädie und 
Rheumatologie, insbesondere für Reha-Maßnahmen von überregionaler Bedeutung; Ka-
pazität: 488 Betten.  

Insbesondere mit der zunehmenden Bedeutung von ambulanten Behandlungen ist eine gute 
Erreichbarkeit der Kliniken durch Patienten – abgesehen von der Erreichbarkeit für Besucher 
und Beschäftigten – sehr wichtig.  

Für die Grafschaft bedeutsam sind gleichfalls die Krankenhäuser in Rheine (speziell für die 
Obergrafschaft) und Lingen (speziell für Wietmarschen). Spezialkliniken sind in den Ober-
zentren der benachbarten Landkreise ebenfalls vorhanden. 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

Kultur trägt zum Aufbau und Erhalt einer regionalen Identität der Bürger bei und bestimmt 
wesentlich die Lebensqualität einer Region. Darüber hinaus kommt dem kulturellen Angebot 
als „weichem“ Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen eine und der Attraktivität 
des Wohnstandortes besondere Bedeutung zu. 

Die Grafschaft besitzt eine attraktive und abwechslungsreiche Kulturlandschaft. Dazu gehö-
ren nicht nur die natürlichen Ressourcen wie Moor- und Heidegebiete sowie Endmoränen-
landschaften, sondern auch die Museen, die den Umgang früherer Generationen mit der 
Landschaft sowie ihre damaligen Bedürfnisse und Fähigkeiten widerspiegeln. Außerdem gibt 
es mehrere Einrichtungen für Theater und Musikveranstaltungen. Diese sind über alle Samt-
gemeinden verteilt, mit einer Konzentration in Nordhorn, Bad Bentheim, Neuenhaus und 
Schüttorf. 

Mit der „UCI-Kinowelt“ auf dem ehemaligen Nino-Areal in Nordhorn, verfügt die Kreisstadt 
über ein modernes Multiplexkino. Dieses hat Bedeutung für das gesamte Kreisgebiet. Die 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Hinblick auf die hohe Bedeutung des 
Freizeitverkehrs von besonderer Wichtigkeit. Insbesondere sollte den jugendlichen Besu-
chern die Möglichkeit gegeben werden, das attraktive Angebot Pkw-unabhängig besuchen 
zu können. 

Besonders publikumsintensiv sind die Sportstätten für den Breitensport. Diese sollen nach 
Möglichkeit in das ÖPNV-Netz eingebunden werden, damit sie von allen Bürgern erreicht 
werden können, auch wenn Fahrrad und Pkw die Hauptverkehrsträger zu diesen Einrichtun-
gen sind. Im Landkreis Grafschaft Bentheim gibt es neun Bäder (Hallen- und Freibäder), ver-
teilt auf die Kommunen Bad Bentheim, Emlichheim, Nordhorn, Neuenhaus, Schüttorf und 
Uelsen sowie Kreissporteinrichtungen, die in das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel einge-
bunden werden sollten.  

Die Standorte für Kultur, Sport und Freizeit relevanten Einrichtungen im Landkreis Grafschaft 
Bentheim sind in Abbildung 3-7 dargestellt. 
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Abbildung 3-7 Angebot an Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Grafschaft Bentheim 

Die Nutzung des Kulturangebots wird dadurch erleichtert, dass die Kultureinrichtungen de-
zentral angeordnet sind. Über die Zugänglichkeit mit dem Pkw hinaus sollte jedoch auch die 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet werden. 

Dies gilt auch für die Erreichbarkeit der kulturellen Angebote in den benachbarten Kommu-
nen (insbesondere Gronau, Lingen und Rheine) sowie in den Oberzentren Münster, Osnab-
rück und den angrenzenden Niederlanden (Enschede und Emmen). 

3.2 Verkehrliche Rahmenbedingungen 

Die für die Nahverkehrsplanung relevanten verkehrlichen Rahmenbedingungen leiten sich im 
Wesentlichen aus der Lage im Raum, der daraus resultierenden Struktur der Verkehrsnetze 
und den Mobilitätsmustern der Bevölkerung ab. 

Eine Besonderheit des Landkreises Grafschaft Bentheim ist seine Einbindung in die EURE-
GIO, dem gemeinsamen Wirtschaftsraum deutscher und niederländischer Kommunen. 
Dadurch haben sich viele Austauschbeziehungen mit dem Nachbarstaat gebildet, die grenz-
überschreitende Verkehrsbeziehungen zur Folge haben. Diese Beziehungen dürften zukünf-
tig weiter an Bedeutung gewinnen. Mittelfristig ist anzustreben, dass die verkehrliche Ver-
knüpfung zwischen den zentralen Orten des Landkreises und den angrenzenden 
Niederlanden auf das bundesdeutsche, innerstaatliche Niveau gebracht werden. Daher 
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kommt einer attraktiven Erschließung des Raumes durch Bus- und Bahnverbindungen eine 
zunehmende Bedeutung zu. Erste Schritte hierzu wurden mit der Verlängerung der RB 61 
über Bad Bentheim hinaus nach Hengelo im Dezember 2017 gemacht. Ein weiterer Schritt 
soll perspektivisch mit der Durchbindung des SPNV über Neuenhaus hinaus nach Coevor-
den und Emmen erfolgen.  

Durch die demografische Entwicklung hin zu einer durchschnittlich älteren Bevölkerung, die 
mittelfristig in der Grafschaft trotz des heute überdurchschnittlichen Anteils der jungen Bevöl-
kerung eintreten wird, werden sich Veränderungen in der Verkehrsteilnahme ergeben, 
wenngleich nur in sehr geringem Ausmaß im Rahmen des Geltungszeitraums des vorliegen-
den Nahverkehrsplans. Ein wachsender Anteil der Senioren wird eine Zunahme des Freizeit- 
und Gelegenheitsverkehrs zur Folge haben. Das Aufkommen der Schülerverkehre stagniert 
und ist leicht rückläufig. Berufsverkehre sind einerseits aufgrund der hohen Beschäftigungs-
quote hoch, moderne Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit- und Telearbeit sowie Job-Sharing kön-
nen jedoch zu einem Abbau von Verkehrsspitzen im Tagesverlauf führen. Damit kann eine 
gleichmäßigere tageszeitliche Belastung der Verkehrssysteme erreicht werden. 

Mit dem zunehmenden Wandel von Lebensstilen wird langfristig auch in der Grafschaft die 
Haushaltsgröße abnehmen und Bündelungsvorteile, die Großhaushalte auf das Verkehrsge-
schehen haben, werden sich zunehmend abschwächen. Die Verkehrsnachfrage dürfte dann 
eher steigen, zumal bereits heute die Anzahl der werktäglich zurückgelegten Wege mit 4,1 
Wegen überdurchschnittlich hoch ist. 

Die geringe Bevölkerungsdichte in weiten Teilen der Grafschaft und die starke räumliche 
Streuung der zentralen Einrichtungen schränkt die Bündelungsfähigkeit der Verkehrsnach-
frage ein. Dies ist ein Nachteil für den ÖPNV und verstärkt die Nutzung der individuellen 
Verkehrsmittel Fahrrad und Pkw. Die starken räumlichen zeitlichen Schwankungen der Ver-
kehrsnachfrage stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität der Verkehrssysteme. Wäh-
rend die Flexibilität beim Fahrrad und beim Pkw systembedingt gegeben ist, kann sie beim 
ÖPNV entweder durch eine dichte Vertaktung und gute Verknüpfung oder in den dünn be-
siedelten Gebieten nur durch den Einsatz spezieller nachfrageorientierter Betriebsformen 
erreicht werden. Ebenso ist die Kombination von individuellen Verkehrsmitteln und ÖPNV 
eine Möglichkeit, gewisse Bündelungseffekte zu erzielen. 

Der Strukturwandel in der Wirtschaft hat in Verbindung mit der zunehmenden Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten eine abnehmende räumliche Bündelung der Berufsfahrten zur Folge. Damit 
verschlechtern sich die Voraussetzungen, um einen guten und gleichermaßen wirtschaftli-
chen ÖPNV anbieten zu können. Die Konzentration von Gewerbebetrieben in Gebieten, die 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht oder nur schlecht an den ÖPNV angebunden sind, kommt 
erschwerend hinzu. Die Anbindung dieser Gebiete durch flexible Bedienungsformen sind ein 
Ansatz zur Verbesserung dieser Situation, zumal Arbeitskräftemangel höhere Anforderungen 
an eine attraktive Erreichbarkeit der Unternehmen stellt. 

Wenn Einkaufszentren außerhalb der Ortslagen entstehen, werden diese Einrichtungen fast 
ausschließlich mit dem Pkw aufgesucht, zumal die Erreichbarkeit dieser Gebiete mit dem 
ÖPNV schlecht ist und nur begrenzt verbessert werden kann. Gegebenenfalls können Onli-
ne-Zustellungen von Einkäufen private Pkw-Fahrten reduzieren, wenn Zustellfahrten gebün-
delt und damit verkehrssparend stattfinden. Bei einer wachsenden Beanspruchung des Onli-
ne-Handels ist jedoch auch von einem hohen Aufkommen von Lieferdienstfahrten 
auszugehen. Die Stärke des ÖPNV liegt somit vor allem in der attraktiven Anbindung der 
zentralen Orte und der dort angesiedelten Versorgungseinrichtungen. 
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Die Bestrebungen, den Tourismus als nachhaltigen Wirtschaftszweig in der Region zu stär-
ken, erfordern eine Weiterentwicklung des Verkehrsangebots. Die künftig verbesserte Er-
reichbarkeit auch der touristisch relevanten Schwerpunkte mit der Bahn, die damit verbun-
dene Verknüpfung des ÖPNV in die Fläche sowie die Kombination mit dem Verkehrsmittel 
Fahrrad sind weitere Anforderungen zur Stärkung des Standortes Landkreis Grafschaft 
Bentheim. Um für den SPNV bzw. den ÖPNV für auswärtige Gäste interessant zu machen, 
bedarf es jedoch der Reduzierung der Umsteigevorgänge. Daher würde eine weitere Durch-
bindung der Züge aus der Grafschaft über Bad Bentheim hinaus in Richtung Rheine einer-
seits und in die Niederlande andererseits einen deutlichen Attraktivitätsschub ermöglichen. 
Da die Züge auch für den Fahrradtransport vorgesehen sind, ließen sich hier nennenswerte 
Potenziale erreichen. 

Freizeitverkehr entsteht zum Beispiel beim Besuch von Verwandten und Bekannten sowie 
beim Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen. Bis auf Fahrten zu Großveranstaltungen 
ist der Freizeitverkehr schwer bündelbar und auf ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot an-
gewiesen. Diese räumlich und zeitlich stärker verteilte Verkehrsnachfrage kann teilweise 
über gut funktionierende Verknüpfungen innerhalb des ÖPNV-Systems sowie mit dem Ver-
kehrsmittel Pkw und Fahrrad abgedeckt werden.  

Die größte Herausforderung den ÖPNV in der Grafschaft bildet weiterhin der Schülerverkehr, 
insbesondere bei leicht sinkenden Schülerzahlen, jedoch ohne dass Verkehrsleistungen re-
duziert werden können. Aufgrund der Weitläufigkeit der Siedlungsstruktur und die mit der 
Bildungstiefe einhergehende Zentralisierung der Einrichtungen ergeben sich weite Entfer-
nungen für die Schüler und entsprechend hohe Fahrleistungen bei den Verkehrsunterneh-
men.  

Der Umfang der Verkehrsnachfrage hängt wesentlich von der Bevölkerungsentwicklung und 
der Wirtschaftskraft im Landkreis ab. Für den Prognosezeitraum des Nahverkehrsplans sind 
beide Größen zunächst stabil und es sind keine strukturellen Brüche zu erwarten. Die für den 
ÖPNV kritisch zu betrachtende teilweise weitläufige siedlungsstrukturelle Entwicklung hat 
jedoch die für den ÖPNV notwendigen Bündelungsmöglichkeiten geschwächt. Dadurch wur-
den die räumliche und zeitliche Streuung der Fahrten relativ groß, und die Bündelung der 
Verkehre abseits der Hauptachsen kaum noch möglich. Somit basiert das ÖPNV-System im 
Landkreis Grafschaft Bentheim auf dem Prinzip der Festbedienung auf den Hauptachsen mit 
Bus oder Zug sowie der Flächenverteilung durch flexible bedarfsgesteuerte und kontinuier-
lich über den Tagesverlauf verfügbare Angebote. Ergänzend erfolgt weiterhin eine Verknüp-
fung der Hauptachsen mit Pkw und Fahrrad. 

3.1.1 Verkehrsstruktur und Verkehrsnetz 

Die Verkehrsstruktur setzt sich aus dem Verkehrsangebot und der Verkehrsnachfrage zu-
sammen. Die Notwendigkeit, Ortsveränderungen vorzunehmen, führt zunächst zu einem 
Verkehrsbedarf. Für die Realisierung des Verkehrsbedarfs wird dasjenige Verkehrsmittel 
benutzt, das dem Einzelnen den größten Nutzen bringt. Durch die Summe der individuellen 
Verhaltensweisen entsteht eine verkehrsmittelbezogene Verkehrsnachfrage. Die Nahver-
kehrsplanung konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Struktur des ÖPNV-Netzes und 
des ÖPNV-Angebots. Hierbei werden die Rahmenbedingungen so ausgestaltet, dass der 
ÖPNV in der Grafschaft nicht nur die Grundversorgung der Bevölkerung ermöglicht, sondern 
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auch so attraktiv ist, dass auf stark nachgefragten Relationen Fahrten vom Pkw-
Verkehrssystem verlagert werden können.  

Die Mobilität der Bevölkerung wurde über eine Haushaltsbefragung im Herbst 2017 unter-
sucht und dargestellt. Diese Daten erlauben es, die Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung und 
die Struktur des Verkehrssystems abzugleichen und Handlungsbedarfe für die Weiterent-
wicklung des ÖPNV festzustellen. Zudem ist es möglich, die Entwicklung der Verkehrsnach-
frage seit 1997 aufzuzeigen, da seit dem Zeitpunkt kontinuierlich Mobilitätsuntersuchungen 
(1997, 2005, 2011, 2017) durchgeführt wurden. 

Verkehrsangebot: Straßennetz 

Der Landkreis weist ein sehr gut ausgebautes klassifiziertes Straßennetz auf. In Ost-West 
Richtung verläuft die Bundesautobahn A 30 auf rd. 15 km als großräumige Verbindung zwi-
schen Osnabrück/Hannover und Amsterdam durch den Landkreis. Im Osten tangiert die Au-
tobahn A 31 in Nord-Südrichtung den Landkreis mit einer Streckenlänge von rd. 22 km und 
schließt diesen an das Ruhrgebiet und die Nordsee an. 

Die Bundesautobahnen werden durch die Bundesstraße B 213, die Nordhorn mit den Nie-
derlanden sowie mit der Stadt Lingen im benachbarten Landkreis Emsland verbindet sowie 
in Nord-Süd Richtung durch die Bundesstraße B 403 ergänzt. Letztere dient als landkreisin-
terne Verbindung zwischen Nordhorn und den Grundzentren Emlichheim, Neuenhaus und 
Bad Bentheim sowie landkreisübergreifend zu den westfälischen Städten Gronau und Och-
trup. Die Länge der Bundesstraßen im Kreisgebiet beträgt rd. 82 km. 

Die rund 8,6 km lange „Nordumgehung Nordhorn“ im Zuge der Bundessstraßen 403 und 213 
einschließlich des Verbindungsstückes von der Ostumgehung (B 213 / B 403) zur Nordum-
gehung als Querspange wird zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Niedergraf-
schaft und zur Entlastung des stark frequentierten innerstädtischen Ringes der Stadt Nord-
horn führen. Darüber hinaus führt der Neubau ebenfalls zu einer Verbesserung der 
verkehrlichen Anbindung des grenzüberschreitenden Industrie- und Gewerbegebietes ‘Euro-
park‘ der Gemeinden Emlichheim und Coevorden.“42  

Die innere Erschließung im Landkreis wird durch ein Netz aus rd. 117 km Landesstrassen 
und rd. 272 km Kreisstraßen erreicht. Wegen der dispersen Flächennutzung und den unzäh-
ligen Einzelhöfen besteht außerdem ein sehr weit reichendes Netz aus kleinen, befestigten 
Straßen und Wirtschaftswegen.  

Verkehrsangebot: Radverkehrsnetz 

Die Radverkehrsinfrastruktur im Landkreis ist sehr gut ausgebaut. So haben über 80 % aller 
Kreisstraßen Radverkehrsanlagen in einer Länge von rund 217 km. An allen Bundesstraßen 
(ausgenommen Ortsumgehungen) sind Radverkehrsanlagen vorhanden (82 km). Bei den 
Landesstrassen verfügen rund 97 % (112 km) über einen Radweg. Auf den vielen nicht klas-
sifizierten Straßen ist wegen des geringen Verkehrsaufkommens die gemeinsame Führung 
von Fahrrad- und Pkw-Verkehr unproblematisch. Das Radverkehrskonzept des Landkreises 
sieht weitere Verbesserungen zur Förderung des Radverkehrs vor.43 

                                                 
42 www.strassenbau.niedersachsen.de/projekte/bundesstrassen/nordumgehung-nordhorn-im-zuge-der-bundesstraen-213-

und-403-76688.html, abgerufen am 17.07.2018. 
43 Landkreis Grafschaft Bentheim/Planungsgesellschaft Landkreis Grafschaft Bentheim mbH / Planungsbüro VIA eG: Radver-

kehrskonzept zur Fortentwicklung des fahrradfreundlichen Landkreises Grafschaft Bentheim. Nordhorn. 2016; S.14. 
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Ausgezeichnete Fahrradfreundlichkeit 

„Durch die Siege im Wettbewerb „Fahrradfreundlichster Landkreis des Landes Niedersachsen“ in den 
Jahren 2007 und 2011 wurden die Leistungen des Landkreises Grafschaft Bentheim hinsichtlich der 
Infrastrukturausstattung und der innovativen Ansätze in der Radverkehrsförderung gewürdigt. Im Jahr 
2008 ging der Titel „fahrradfreundlichste Gemeinde Niedersachsens“ an die Samtgemeinde Emlich-
heim. Im September 2013 wurde das Engagement der Samtgemeinde Schüttorf mit dieser Auszeich-
nung gekrönt. Das sind Erfolge, aber der Landkreis möchte noch besser werden. 

Im Jahr 2016 wurde dem Landkreis Grafschaft Bentheim nach einem umfangreichen Bewerbungsver-
fahren für die Jahre 2017 bis 2021 das neue Label "Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen" 
verliehen.“44 

 

Abbildung 3-8  Verkehrsnetz Straße und Schiene im Landkreis Grafschaft Bentheim 

 

                                                 
44 www.grafschaft-bentheim.de/verwaltung/dienstleistungen/dienstleistung.php?id=576&menuid=293,  

abgerufen am 17.07.2018.
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Verkehrsangebot: Schienenverkehr 

Der Landkreis wird im Süden von der Strecke (Berlin –) Hannover – Amsterdam mit Bahnsta-
tionen in Schüttorf und Bad Bentheim durchquert. Bad Bentheim wird alle 2 Stunden vom IC 
der DB AG angefahren. Die stündlich verkehrende Regionalbahn RB 61 („Wiehengebirgs-
bahn“) des Betreibers KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG, Markenbezeichnung „Euro-
bahn“ bedient auf ihrer Strecke von Bielefeld nach Hengelo Schüttorf und Bad Bentheim. Sie 
hält ebenfalls landkreisnah in Salzbergen. 

Weitere Bedeutung für die Grafschaft hat die Strecke Norddeich – Meppen – Lingen – Rhei-
ne – Münster – Düsseldorf. Hier verkehren im 2-Stunden-Takt die IC der DB AG mit Halt in 
Meppen, Lingen und Rheine. Der Regionalverkehr wird von der Westfalenbahn mit der 
stündlich bedienten Linie RE 15 Münster – Emden mit den dem Landkreis nächst gelegenen 
Halten in Salzbergen, Leschede, Lingen, Geeste und Meppen betrieben. 

Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) ist die Landesnahverkehrsge-
sellschaft Niedersachsen (LNVG).  

Innerhalb der Grafschaft erstreckt sich in Nord-Süd Richtung das Netz der Bentheimer Ei-
senbahn AG (BE), auf dem von 1974 bis zum Sommer 2019 nur Güterverkehr stattgefunden 
hat. Seit dem 07.07.2019 wird auf der Strecke Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus der 
SPNV als RB 56 durchgeführt. 

Während für die Obergrafschaft der Bahnhof Bad Bentheim eine große Bedeutung hat, ist für 
die Niedergrafschaft auch der im Landkreis Emsland liegende Bahnhof Lingen wichtig. Die 
Bürger der Kreisstadt Nordhorn waren zu beiden Bahnhöfen orientiert, je nach Reiseziel und 
Anschlussmöglichkeiten. Daher benötigt sie eine leistungsfähige Anbindung an beide Bahn-
höfe. 

Der regionale Schienenverkehr ist Zu- und Abbringer zum weiterführenden Fernverkehr. 
Ebenso ist er Beförderungsmittel für den Besucher- und Geschäftsverkehr sowie für die Ein- 
und Auspendler des Landkreises. Vor allem für Nordhorn und die Obergrafschaft stellt die 
RB 61 die notwendige Verbindung zu den Arbeits- und Ausbildungsstätten in Rheine 
und/oder Osnabrück bzw. Münster her. 

Mit der Reaktivierung des SPNV und der Einführung des Schienenverkehrs am Bahnhof 
Nordhorn wurde dort ein leistungsfähiger Verknüpfungspunkt zwischen Schiene und Bus 
geschaffen. Da sich in Nordhorn die Züge der RB 56 aus beiden Fahrtrichtungen treffen, ist 
dort ein Taktknoten für den Zu- und Abbringerverkehr geschaffen worden. In Bad Bentheim 
besteht die Notwendigkeit, zu bzw. von den Zügen der RB 61 umzusteigen. 

Der Bahnhof Bad Bentheim liegt am Siedlungsrand des Ortskerns, so dass zwischen 
Bahnhof und Zentrum ein Zubringer- bzw. Abbringerverkehr erforderlich ist. Das Bahnhofs-
gebäude sowie das Bahnhofsumfeld wurden vollständig modernisiert und barrierefrei ausge-
baut. Die Bahnsteiganlagen sind barrierefrei. Es gibt personenbediente Servicemöglichkeiten 
sowie automatisierten Fahrkartenverkauf. Neben der Bus-/Schiene-Verknüpfungsanlage gibt 
es 143 Stellplätze, die Park-and-Ride ermöglichen sowie rund 200 Fahrradstellplätze.  

Der Bahnhof Bad Bentheim ist als IC-Halt sowohl für die Bewohner der Grafschaft als auch 
für den benachbarten Kreis Borken von äußerster Wichtigkeit. Ab hier besteht ein direkter 
Anschluss in Richtung Hannover und Berlin sowie nach Amsterdam und zum Flughafen 
Schiphol. Voraussichtlich im Jahr 2023 werden neue Fernverkehrszüge eingesetzt. Im Rah-
men der Haushaltsbefragung 2017 wurde nach der Bedeutung des IC-Halts als Fernver-
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kehrsanbindung gefragt. Demnach gaben über 70 % der Befragten an, dass der IC-Halt in 
Bad Bentheim eine hohe Wichtigkeit hat. Für den Landkreis Grafschaft Bentheim hat das 
langfristige Angebot eines Fernverkehrshaltes in Bad Bentheim demnach eine sehr hohe 
Priorität. 

Die nicht besetzte Bahnstation Schüttorf befindet sich in einer Entfernung von rd. 700 Me-
ter vom Zentrum. Die Bahnsteige werden durch eine nicht barrierefreie Unterführung mitei-
nander verbunden. Der Bahnhof ist mit herkömmlichen Informationseinrichtungen (Fahrplan-
kästen) ausgerüstet. Die weitere Ausrüstung des Bahnhofes besteht aus Wartehallen, sowie 
aus einer Fahrradabstellanlage und einer nicht befestigten Parkfläche mit rd. 10 Stellplätzen. 
Von den 120 Fahrradstellplätzen werden ca. 40 Stellplätze im Rahmen einer Sammel-
schließanlage angeboten. Außerdem sind Bussteig und Taxistand vorhanden. 

Verkehrsangebot: Straßengebundener ÖPNV  

Das Verkehrsangebot im straßengebundenen ÖPNV wird ausführlich in Kapitel 4 beschrie-
ben. Bereits im Jahr 2004 wurde das Angebot flächendeckend gemäß der differenzierten 
Bedienung neu strukturiert und seitdem schrittweise bedarfsgerecht weiterentwickelt und 
angepasst. Ergänzend zum Angebot im regionalen Busverkehr bietet der Landkreis Bedarfs-
verkehre in Form von Ruftaxen und Anrufsammeltaxis (AST) an. Ebenso verkehren ergän-
zende Bürgerbuslinien. 

Verkehrsangebot: Luftverkehr 

Der am nächsten zur Grafschaft gelegene internationale Flughafen ist der Flughafen Müns-
ter-Osnabrück mit einer Entfernung von rd. 85 km von Nordhorn. Dort werden das ganze 
Jahr über Flüge zu innerdeutschen Zielen und einigen Auslandszielen angeboten. In der 
Ferienzeit werden außerdem zahlreiche Charterverbindungen zu den Haupturlaubsorten 
bedient. Von Nordhorn aus ist der Flughafen Münster-Osnabrück über die Regionalbahn Bad 
Bentheim - Ibbenbüren und eine anschließende Buslinie erreichbar. Rund 170 km von Nord-
horn entfernt liegt der über Bad Bentheim mit IC-Zügen erreichbare internationale Flughafen 
Amsterdam-Schiphol.  

3.1.2 Mobilität und Verkehrsverflechtungen 

Die Verkehrsverflechtungen zwischen den einzelnen Kommunen sowie die Verflechtungsbe-
ziehungen in die Nachbarregionen wurden im Rahmen der Haushaltsbefragung 2017 ermit-
telt. Somit können verkehrliche Hauptrelationen identifiziert werden, die für die ÖPNV-
Planung relevant sind. Die Daten geben allerdings nur Auskunft über Wege, die in der Graf-
schaft ihren Ausgangspunkt haben. Wege von Personen, die in den Niederlanden oder in 
den angrenzenden Landkreisen wohnen und den Landkreis aufsuchen, sind nicht berück-
sichtigt.  

Gesamtverkehr 

Der durchschnittliche Bewohner des Landkreises Grafschaft Bentheim unternimmt im Jahr 
2017 mit 4,1 Wegen an einem Werktag dieselbe Anzahl an Wegen wie bereits 2011.  
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Am Stichtag der Haushaltsbefragung 2017 wurden durch die Bewohner des Kreises, die 
über 6 Jahre alt waren, ca. 525.200 Wege zurückgelegt. 2011 waren es ca. 507.000 Wege 
und 2005 waren es ca. 467.000 Wege. Mit 95 % waren im Jahr 2017 ähnlich viele Bürger 
mobil wie im Jahr 2011 (96%). Es deutet sich jedoch eine Tendenz hin zu längeren Wegen 
an. 

Verkehrsverflechtungen 

Die meisten Wege innerhalb der jeweiligen Verwaltungseinheiten finden im Binnenverkehr 
statt. Diese werden mehrheitlich vom Rad- und vom Pkw-Verkehr abgewickelt. ÖPNV-
relevant sind die längeren Wege, insbesondere diejenigen zwischen den Gemeinden und in 
die Nachbarregionen.  

Abbildung 3-9 stellt zunächst die stärksten Verflechtungsbeziehungen innerhalb des 
Landkreises Grafschaft Bentheim über 2.000 Wege pro Werktag dar. Dieser vergleichsweise 
hohe Wert wird angesetzt, um die potenzialstarken Achsen herauszustellen, die von hoch-
wertigen Buslinien zu befahren sind oder Schienenverkehrsangebote haben bzw. künftig 
erhalten. Deutlich wird die Überlagerung von Verflechtungen auf der dominanten Nord-Süd-
Relation insbesondere zwischen Neuenhaus und Bad Bentheim, den Endpunkten der im 
Jahr 2019 reaktivierten Bahnlinie. Mit insgesamt etwa 13.600 Wegen pro Werktag ist der 
Abschnitt zwischen Nordhorn und Neuenhaus sehr stark, ebenso wie die Relation zwischen 
Nordhorn und Bad Bentheim. Auf dieser Achse bündeln sich verschiedene Verflechtungsre-
lationen, wie zum Beispiel die zwischen Nordhorn und Uelsen und weiter nach Emlichheim 
und teilweise diejenige zwischen Nordhorn und Schüttorf. Hervorzuheben ist ebenfalls die 
vergleichsweise starke Verflechtung zwischen Emlichheim und Laar. Diese Beziehung dürfe 
zum größten Teil auf das grenzüberschreitende Gewerbegebiet Europark Coevorden-
Emlichheim gerichtet sein, das sich auf deutscher Seite auf dem Gebiet der Gemeinde Laar 
befindet. Der Verflechtungen in die Niederlande können aus statistischen Gründen nicht ab-
gebildet werden. 

Die stärksten Verkehrsbeziehungen innerhalb der Grafschaft sind auf Nordhorn gerichtet. 
Dies verdeutlicht die zentrale Funktion der Stadt im Kreisgebiet. Die stärkste Relation, die 
Nordhorn nicht tangiert ist die Verbindung zwischen Bad Bentheim und Schüttorf.  

Die Anzahl der Wege in der Niedergrafschaft ist wegen der dort dünneren Besiedelung we-
sentlich geringer. Die stärksten Außenverflechtungen verlaufen nach Lingen. Dorthin gibt es 
starke Verflechtungen von Nordhorn sowie von Wietmarschen. 

Abbildung 3-10 zeigt die nach außen gerichteten Verflechtungen der Bewohner des Land-
kreises Grafschaft Bentheim. Um die einzelnen Relationen besser beurteilen zu können, 
wurden auch die Verkehrsströme unter 2.000 Wege pro Werktag dargestellt. Hier zeigt sich 
wieder die starke Beziehung nach Lingen, die bezogen auf alle Kommunen im Landkreis 
12.500 Wege pro Werktag umfasst. In den übrigen Landkreis Emsland verlaufen 9.300 We-
ge pro Werktag, diese sind jedoch stark auf Einzelziele verteilt. Nach Hannover und Osnab-
rück werden werktäglich rund 1.500 Wege zurückgelegt. Hier besteht die Möglichkeit, ab Bad 
Bentheim bzw. Schüttorf den Zug zu nutzen. Die 1.700 Wege pro Werktag ins restliche Nie-
dersachsen wind wiederum weit gestreut und schwer bündelbar. 

Die nach Nordrhein-Westfalen gerichteten Wege verlaufen in Richtung Rheine und Münster 
(insgesamt 3.900 Wege pro Werktag), in den Kreis Steinfurt (2.600 Werke pro Werktag) so-
wie nach Gronau (2.100) und in den weiteren Kreis Borken (500). 2.700 Wege pro Werktag 
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werden in das weitere NRW, also in Richtung Ruhrgebiet und Rheinschiene sowie nach 
Ostwestfalen zurückgelegt. Diese Verflechtungen zeigen, dass eine gute, wenn möglich um-
steigefreie Schienenverbindung aus dem Kreisgebiet in Richtung Rheine und Münster sinn-
voll wäre. Betrachtet man die Relationen in die Niederlande so verlaufen 5.400 Wege pro 
Werktag in die benachbarte Regio Twente, also nach Denekamp, Oldenzaal, Hengelo und 
Enschede. Nach Coevorden und Emmen verlaufen 1.400 werktägliche Wege, nach Zwolle 
sind weitere 200 Wege. In die Orte der übrigen Niederlande verlaufen insgesamt 2.200 We-
ge pro Werktag. 

Betrachtet man den Außen- und Binnenverkehr gemeinsam, so zeigt sich eine deutliche 
Nord-Süd/Ost-Achse Emlichheim – Neuenhaus – Nordhorn – Bad Bentheim – Schüttorf mit 
Verlängerungen im Norden in Richtung Coevorden / Emmen im Norden sowie Rheine und 
Münster / Osnabrück im Süden bzw. Südosten. Als West – Ostrelation sticht die Verbindung 
Nordhorn – Lingen hervor, die sich im Westen in die Regio Twente verlängert. 

Das Verflechtungsbild von Nordhorn (Abbildung 3-11) zeigt die zentrale Bedeutung der 
Kreisstadt für den gesamten Landkreis. Die starken Verflechtungen in nahezu alle Richtun-
gen verdeutlichen, dass das ÖPNV- und SPNV-Netz des Landkreises auf Nordhorn ausge-
richtet sein muss und auch von dort die Möglichkeit bestehen sollte, systematische Verknüp-
fungen in alle Richtungen vorzuhalten. Dies dürfte ein wesentlicher Erfolgsfaktor des 
Grafschafter Verkehrsnetzes sein. 

Die Verflechtungen in die Niederlande können aus statistischen Gründen nicht abgebildet 
werden. 

Somit liefert die ganzheitliche Betrachtung der Verkehrsbeziehungen über alle Fahrtzwecke 
hinweg Hinweise auf die erforderliche Grundform des ÖPNV- und SPNV-Netzes. Die mögli-
che spätere Einrichtung umsteigefreier Bahnverbindungen über die Landkreisgrenzen hin-
weg in Richtung Rheine und Münster, aber auch über Neuenhaus in Richtung Emlichheim, 
Coevorden und die Niederlande, würde die Standortgunst weiter verbessern und Lücken im 
deutsch-niederländischen Personenverkehrsnetz schließen. 
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Abbildung 3-9 Verkehrsverflechtungen im Landkreis Grafschaft Bentheim über 2.000 Wege pro Werktag 

im Überblick, 2017 (Quelle: Landkreis Grafschaft Bentheim / Planungsbüro VIA) 
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Abbildung 3-10  Nach außen gerichtete Verkehrsverflechtungen im Landkreis Grafschaft Bentheim, 2017 

(Quelle: Landkreis Grafschaft Bentheim / Planungsbüro VIA) 
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Abbildung 3-11 Verkehrsverflechtungen der Kreisstadt Nordhorn, 2017 

(Quelle: Landkreis Grafschaft Bentheim / Planungsbüro VIA)  
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 4 Zustand des ÖPNV im Jahr 2018 

4.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 

Der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum wird zum einen von der in vorangegangenen 
Kapitel beschriebenen demografischen Entwicklung geprägt, zum anderen von einer Ver-
kehrsmittelwahl der Bevölkerung, bei der der private Pkw das dominierende Verkehrsmittel 
ist.  

Verkehrsmittelnutzung 

Seit dem Jahr 1997 hat der Landkreis Grafschaft Bentheim vier umfangreiche Mobilitätsun-
tersuchungen durchgeführt (1997, 2005, 2011, 2017). Die jeweiligen Modal Split-Werte sind 
in Abbildung 4-1 dargestellt. Der ÖPNV-Anteil an allen Wegen, die von der Grafschafter Be-
völkerung zurückgelegt wurden, beträgt im Jahr 2017 3,9 %. Über die Jahre ist der ÖPNV-
Anteil von 5 % im Jahr 1997 auf ein Niveau um 4 % leicht gesunken, wobei dieses seit 2005 
vergleichsweise stabil blieb.  

Deutlich wird auch der sehr starke Radverkehrsanteil von 31,4 % im Jahr 2017. Radverkehr 
und MIV (48,6 %) sind die Hauptverkehrsträger im Landkreis, so dass der ÖPNV durch be-
sondere Qualitäten insbesondere auf den längeren Strecken attraktiv positioniert werden 
muss. Eine besondere Rolle kommt daher auch den Kombinationen von Fahrrad bzw. Pkw 
und ÖPNV zu. Insbesondere im Schülerverkehr wird Bike+Ride an zahlreichen Bushaltestel-
len intensiv praktiziert. Park+Ride kommt in der Regel hauptsächlich an den Haltestellen des 
Schienenverkehrs vor und wird im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie Bad Bentheim – 
Neuenhaus künftig eine größere Rolle spielen als bisher ausschließlich an den Bahnstatio-
nen Bad Bentheim und Schüttorf. Gleiches gilt für Bike+Ride, das ebenso an den neuen Hal-
tepunkten des Schienenverkehrs angeboten wird.  

Um den Modal Split stärker zugunsten des Umweltverbundes von ÖPNV, Fahrrad und Fuß-
verkehr auszurichten, sieht der Nahverkehrsplan vor, die bestehenden verlässlich bedienten 
ÖPNV-Achsen weiter zu optimieren und die Kombination der verschiedenen Verkehrsarten 
zu fördern. Für den Radverkehr ergibt sich die Notwendigkeit, die Zubringerstrecken zu den 
Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV sicher und komfortabel auszugestalten und qualitativ 
hochwertige Bike+Ride-Anlagen flächendeckend bereit zu stellen. Entsprechende Aussagen 
werden im Radverkehrskonzept des Landkreises getroffen. 
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Abbildung 4-1 Verkehrsmittelwahl (Modal Split) im Landkreis Grafschaft Bentheim 1997 bis 2017 

Verkehrsmittelwahl nach Wegezwecken 

Im ÖPNV dominiert eindeutig der Schul- und Ausbildungsverkehr. Diese sind das Rückgrat 
des ÖPNV und werden es entsprechend der demografischen Entwicklung im Zeitraum der 
Gültigkeit dieses Nahverkehrsplans auch bleiben, bevor ab etwa 2025/2030 der Alterungs-
prozess in der Grafschafter Bevölkerung auch spürbarer wird. So dienen deutlich über zwei 
Drittel aller Fahrten (71 %) diesem Fahrzweck, während Arbeitswege sowie Dienstfahrten 
insgesamt nur zu 14 % mit Bus und Bahn zurückgelegt werden. Im Freizeitverkehr hat der 
ÖPNV mit 5 % den geringsten Marktanteil aller Verkehrsarten. Dies trifft ebenfalls auf die 
Wegezwecke „private Erledigungen und Einkäufe“ zu. Deren Anteil liegt im niedrigen einstel-
ligen Prozentbereich.  

Beim Blick auf die übrigen Verkehrsarten wird deutlich, dass sowohl der Pkw und besonders 
das Fahrrad sehr flexibel für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Auch wenn ein-
schließlich der Mitfahrer 40 % der Arbeitswege mit dem Pkw zurückgelegt werden, ist der 
Radverkehr mit 20 % auch bei diesen Wegen sehr stark repräsentiert.  

Auffällig ist der Anteil von 10 % MIV-Mitfahrern bei Schul- und Ausbildungswegen. Diese 
Fahrten dürften zu einem großen Teil Hol- und Bringfahrten sein, die sich möglicherweise auf 
andere Verkehrsmittel verlagern lassen. 
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Abbildung 4-2 Verkehrsmittelwahl (Modal Split) im Landkreis Grafschaft Bentheim 2017 nach Wege-
zweck 

4.2 Übersicht: Struktur des ÖPNV-Angebots 

Der ÖPNV in der Grafschaft Bentheim ist zum einen durch Bedarfsverkehre mit flächende-
ckenden Rufbusangeboten in den dünn besiedelten Gebieten geprägt sowie durch Buslini-
enverkehre in Festbedienung in den dichter besiedelten Bereichen und auf den straßenseitig 
gut ausgebauten Verbindungsachsen.  

In den dünner besiedelten Gebieten insbesondere der Niedergrafschaft werden mit den Be-
darfsverkehren Sammel- und Zubringerfunktionen zu den Regionalbuslinien bereitgestellt. 
Diese wiederum befördern die Fahrgäste in die Siedlungs- und Arbeitsplatzschwerpunkte, 
wo eine weitere Verteilung auch zum Fernverkehr stattfindet. 

Das Liniennetz ist geografisch durch die räumliche Ausdehnung des Kreisgebietes in Nord-
Süd-Richtung geprägt sowie durch die Randlage zu den Niederlanden. Die Hauptentwick-
lungsachse im Kreisgebiet verläuft von Emlichheim im Norden über Neuenhaus, die Kreis-
stadt Nordhorn bis nach Bad Bentheim bzw. Schüttorf im Süden. Bad Bentheim und Schüt-
torf selbst liegen auch an der in Ost-West-Richtung verlaufenden Achse Hengelo (NL) – 
Rheine – Osnabrück. Zudem verläuft eine weitere bedeutsame Achse von Nordhorn nach 
Lingen, wo – wie auch in Bad Bentheim – der überregionale Schienenverkehr (IC-
Anschlüsse) erreicht wird. Weitere Achsen, auf denen Buslinien verkehren, verlaufen von 
Nordhorn über Wietmarschen nach Meppen im Emsland sowie von Bad Bentheim nach 
Gronau (Westf.) im Verlauf der früheren Schienenstrecke der Bentheimer Eisenbahn. 

Mit der Reaktivierung des Schienenverkehrs zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus sowie 
der damit verbundenen Restrukturierung des ÖPNV werden die bestehenden Strukturen, 
insbesondere die Nord-Süd-Achse, deutlich verbessert und leistungsfähiger gemacht. Dies 
entspricht der günstigen wirtschaftlichen und demografischen Kreisentwicklung und ist ein 
entscheidender Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Grafschaft Bentheim.  
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4.3 ÖPNV-Anbieter im Landkreis Grafschaft Bentheim 

Die Verkehrsleistungen im Bus- und Bedarfsverkehr werden durch folgende konzessionierte 
Verkehrsunternehmen erbracht: 

 Bentheimer Eisenbahn AG, Nordhorn (BE) 

 Richters Reisen GmbH, Nordhorn 

 Meyering Verkehrsgesellschaft für die Region Grafschaft Bentheim mbH, Wietmarschen 

In der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim (VGB) sind die Unternehmen Bentheimer 
Eisenbahn AG und Richters Reisen GmbH zusammengeschlossen. Neben der Bildung eines 
gemeinsamen Tarifwerks übt die VGB auch organisatorische Aufgaben, die Organisation der 
Bedarfsverkehre, Aufgaben bei der Fahrgastinformation sowie im Vertrieb aus. Der VGB-
Tarif wird im Kreisgebiet von allen Verkehrsunternehmen angewandt. Mit der Einführung der 
RB 56 wird auf dieser Relation zusätzlich der Niedersachsentarif eingeführt. Hier wird es 
eine Kopplung beider Tarife geben, so dass Fahrgäste mit einem Fahrschein sowohl die 
Schienen- als auch die Buslinien nutzen können (s. Kapitel 2.4). 

Der SPNV auf der Bahnlinie Bad Bentheim – Neuenhaus (RB 56) wird in den ersten drei 
Jahren von der BE durchgeführt. 

Auf der Bahnlinie Hengelo (NL) – Bad Bentheim – Schüttorf – Rheine – Bielefeld (RB 61, 
„Wiehengebirgsbahn“) betreibt die KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG unter der Marken-
bezeichnung „Eurobahn“ den SPNV.  

4.4 ÖPNV-Linien 

Die ÖPNV-Linien in der Grafschaft Bentheim gliedern sich wie folgt auf: 

 Regionale Hauptlinien innerhalb des Landkreises 

 Kreisgrenzen überschreitende Regionalbuslinien 

 Stadtverkehr Nordhorn 

 Integrierter Schülerverkehr 

 Fietsenbus 

 Bedarfsverkehre 

 Bürgerbusse 

Abbildung 4-3 zeigt das Liniennetz im Landkreis Grafschaft Bentheim im Jahr 2017. 

Regionale Hauptlinien innerhalb des Landkreises 

Die beiden größten Einheitsgemeinden des Landkreises, Nordhorn und Bad Bentheim, wer-
den mit den zwei sich überlagernden Regionalbuslinien 100 und 200 im stündlichen Grund-
takt und zeitweise durch Linienüberlagerung halbstündlich verbunden. In Bad Bentheim be-
steht Anschluss an den Schienenfernverkehr (IC-Linie 77 im 2-Stunden-Takt nach Hannover, 
Berlin und Amsterdam) sowie an die stündlich verkehrende RB 61 nach Rheine, Osnabrück, 
Bielefeld sowie Hengelo (NL).  

Die Linie 500 verbindet montags bis freitags wesentliche Teile der Samtgemeinde Schüttorf 
mit den Buslinien 100 und 200 zeitweise im 30-Minuten-Takt. In Wengsel besteht dabei di-
rekter Anschluss von und zu diesen Linien. 
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Abbildung 4-3  Liniennetz VGB Stand Dezember 2017 (Quelle: VGB, 2017, verändert) 
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Kreisgrenzen überschreitende Regionalbuslinien 

Die Regionalbuslinien 161/165 der Firma Meyering Verkehrsgesellschaft für die Region 
Grafschaft Bentheim mbH verbinden die Grafschaft mit dem Nachbarkreis Emsland nach 
Lingen. Sie binden die Kreisstadt Nordhorn sowie die Gemeinde Wietmarschen an den 
Schienenfernverkehr (IC-Linie im 2-Stunden-Takt) in Richtung Münster und Rhein/Ruhr so-
wie in Richtung Emden und Norddeich an sowie an den stündlich verkehrenden RE 15 der 
Westfalenbahn nach Münster und Emden. Ebenso haben sie eine bedeutende Funktion im 
Schul- und Ausbildungsverkehr. In Lingen wird der Hochschulstandort (Campus Lingen der 
Hochschule Osnabrück) angebunden. Die Verbindung Nordhorn – Lingen, die heute schon 
stündlich bedient wird, wurde im Rahmen einer Untersuchung im Auftrag des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr als mögliche „landesbedeutsame Bus-
linie“ in Erwägung gezogen, deren Leistungsangebot als potenziell ausbaufähig bewertet 
wird.45   

Nordhorn wird weiterhin mit der Linie 701 der Firma Richters Reisen an den RE 15 der West-
falenbahn in Meppen angebunden. Diese Linie ist nicht vertaktet und verkehrt bedarfsorien-
tiert. 

Eine weitere kreisübergreifende Verbindung gibt es in den nordrhein-westfälischen Nachbar-
kreis Borken im Zuge der früheren Schienenverbindung der Bentheimer Eisenbahn nach 
Gronau (Westf.). Die Linie 400 wird teils in Festbedienung (Schülerverkehr sowie am Wo-
chenende), teils als Rufbus bedarfsorientiert und nur teilweise vertaktet gefahren. Sie 
schließt in Gronau an die dort verkehrenden Regionalbahnen in Richtung Dortmund (RB 51) 
sowie Enschede und Münster (RB64) an.  

Stadtverkehr Nordhorn 

Ergänzt wird das Verkehrsangebot durch den Stadtbusverkehr der Bentheimer Eisenbahn 
(ehemals Nordhorner Versorgungsbetriebe, nvb) in Nordhorn, der die innerstädtische Er-
schließung übernimmt. Der Stadtbus Nordhorn verkehrt stündlich. Die zentrale Verknüpfung 
findet am ZOB statt, es wird jedoch kein Rendezvous aller Linien (Stadt- und Regionalbusli-
nien) erreicht. 

Integrierter Schülerverkehr 

In der Grafschaft werden insgesamt 26 Buslinien eingesetzt, die hauptsächlich dem Schul-
verkehr dienen. Es sind sogenannte integrierte Schülerlinien, die auch dem öffentlichen Ver-
kehr dienen. Sie decken einen Großteil der Nachfrage an ÖPNV-Leistungen im Landkreis 
ab. 

Fietsenbus 

Die Buslinien 100 und 161 verkehren zwischen Ostern und Herbst am Wochenende sowie 
teilweise an Brückentagen und in den Ferien als „Fietsenbus“. An die regulären Linienbusse 
werden Fahrradanhänger zum Transport von 15 Rädern gekoppelt, die von den Fahrgästen 

                                                 
45 PTV GROUP im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: Studie zur Identifikation 

und Bewertung eines niedersächsischen Landesbusliniennetzes. Karlsruhe. 2016, insbes. S.81f; siehe auch 
www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/verkehr/schiene_und_oeffentlicher_personennahverkehr/einfuehrung_eines_l
andesbusliniennetzes/einfuehrung-eines-landesbusliniennetzes--140717.html und https://www.lnvg.de/foerderung/oepnv-
foerderung/landesbusliniennetz/#c2700, abgerufen am 04.04.2018. 
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be- und entladen werden. Die Kosten für die Fahrradbeförderung betragen zurzeit 1,10 €. 
Die äußerst hohe Bekanntheit des Fietsenbusses wurde in der Haushaltsbefragung 2017 
bestätigt. Nahezu alle Bewohner des Landkreises (93 %) kennen den Fietsenbus. Die Kreis-
bewohner nutzen das Angebot jedoch nicht entsprechend intensiv, dies erfolgt stärker über 
auswärtige Besucher und Touristen. 

Bedarfsverkehre 

Die „Ruftaxilinien“ 11 bis 16 in der Niedergrafschaft haben ebenfalls ein stündliches Fahr-
tenangebot an allen Wochentagen. Sie dienen als Zubringer zwischen den ländlicheren Re-
gionen in der Niedergrafschaft und der Hauptlinie 100 von und nach Nordhorn und Bad 
Bentheim. Sie schließen an alle Taktfahrten der Linie 100 an. 

„Für die Fahrt im Ruftaxi wird ein Komfortzuschlag von 2,00 Euro pro Erwachsenem oder 1,00 Euro 
pro Kind und Fahrt zusätzlich zum Fahrpreis erhoben. Für alle Inhaber einer Schüler-Sammelzeitkarte, 
Schülerwochen- und Schülermonatskarte übernimmt der Landkreis Grafschaft Bentheim die Kosten 
an Schultagen in Niedersachsen von Betriebsbeginn bis 19:30 Uhr. Des Weiteren sind Schwerbehin-
derte mit gültigem Ausweis inklusive gültiger Wertmarke und Begleiter […] vom Komfortzuschlag be-
freit“.46  

Die Anmeldung benötigt einen 60-minütigten Vorlauf und ist zu definierten Geschäftszeiten 
möglich. 

In der Grafschaft Bentheim gibt es zusätzlich zwei Anruf-Sammel-Taxi- (AST)-Linien. Eine 
AST-Verbindung ergänzt die Buslinie 161/165 Nordhorn – Lingen zu Tagesrandlagen und 
am Wochenende. Das AST Birkenvenn ergänzt an Samstagen sowie sonn- und feiertags die 
Nordhorner Stadtbuslinie 3 und verkehrt im 60-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen „Rü-
genwalder Straße“ und „Birkenvenn“. Die Regularien sind vergleichbar mit dem Ruftaxi. 

Auf einigen Buslinien werden zu bestimmten Zeiten schwacher Nachfrage Ruftaxifahrten 
angeboten. Hier ist ebenfalls eine Voranmeldung notwendig. 

Bürgerbusse 

Schließlich gibt es in der Grafschaft drei Bürgerbuslinien, die vollständig in den ÖPNV inte-
griert sind, jedoch nach dem Prinzip „Bürger fahren für Bürger“ von ehrenamtlichem Personal 
der Bürgerbusvereine betrieben werden: 

 Bürgerbus Nordhorn e.V.: Die Bürgerbus-Linie 5 Nordhorn-Brandlecht – Hesepe – 
Tierpark – ZOB – Deegfelder Weg – Rovenkamp bindet in Nordhorn größere Stadtgebie-
te an und ist Bestandteil des Nordhorner Stadtbussystems. Sie verkehrt montags bis frei-
tags nachmittags sowie samstagvormittags stündlich. Sie ist am ZOB mit den Stadtbusli-
nien verknüpft. 

 Bürgerbus Grafschaft Bentheim e.V.: Die Bürgerbuslinie 4 ist eine internationale Bür-
gerbuslinie. Sie bindet den niederländischen Nachbarort Denekamp an Nordhorn an und 
führt über den Bahnhof Nordhorn zum Tierpark. Die Linie verkehrt montags bis freitags 
mit einer Unterbrechung stündlich. Innerhalb der Niederlande gilt der dortige Buurtbus-
Tarif. 

 Bürgerbus Schüttorf Wettringen e.V.: Die Bürgerbuslinie 510 Schüttorf – Samern – 
Ohne – Haddorf – Bilk – Wettringen verkehrt die Landesgrenze überschreitend nach 

                                                 
46 www.vgb-mob.de/Ruftaxi.htm, abgerufen am 04.04.2018. 
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Nordrhein-Westfalen. Sie verkehrt montags bis freitags ganztägig stündlich bis zwei-
stündlich, ergänzt durch Fahrten im Schulverkehr. 

Die Bürgerbusvereine wenden einen einheitlichen Zonentarif an47.  

Die Bestandslinien werden in der Tabelle 4-1 dargestellt: 

Tabelle 4-1 ÖPNV-Produkte im Landkreis Grafschaft Bentheim 

Produkt Linie Betriebstage 

Regionalbus 
161; 100; 200; 400  

500 
165; 700/701 

täglich 
Mo-Fr 
Mo-Sa 

Stadtbus 
1  

2; 3 
Mo-Sa 
täglich 

Integrierter Schülerverkehr 

301; 801; 802; 803; 804; 
805; 806; 807; 808; 809; 
810; 811; 812; 813; 814; 
815; 816; 817; 818; 819; 
820; 821; 822; 823; 824; 

830 

Mo-Fr an Schultagen 

Fietsenbus 

100 
 

161 

Sa, SoF Ostern bis Oktober 
sowie in den Sommerferien 
Sa, SoF von Ostern bis No-
vember sowie Brückentage 

Bedarfsverkehr  
(Ruftaxi im Sektorenbetrieb) 

11; 12; 13; 14; 15; 16 täglich 

Bedarfsverkehr  
(Ruftaxi als Busergänzung) 

100, 200, 400, 804 linienspezifisch 

Bedarfsverkehr (AST) 3, 161, AST NOH-Lingen  linienspezifisch 

Bürgerbusse 
4; 510 

5 
Mo-Fr 
Mo-Sa  

Stand: Februar 2019 

Sonstige Linien 

Ein weiteres konzessioniertes Unternehmen, das im Kreisgebiet ein Busangebot vorhält, ist 
die Firma Veelker GmbH Co KG, Ochtrup. Sie bedient mit wenigen mit der Taxibuslinie 10 
die Relation Schüttorf - Bad Bentheim – Ochtrup. Ebenso bindet sie Ohne im Schülerverkehr 
an Wettringen und Ochtrup an. 

                                                 
47 www.vgb-mob.de/res/buergerbus/bb-tarif.pdf, abgerufen am 05.04.2018. 
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4.5 Haltestellenqualität 

Neben dem Verlauf der Linienverkehre ist die Lage der Haltestellen und deren Erreichbarkeit 
im Siedlungsgebiet eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Erschließungsquali-
tät.  

In der Haushaltsbefragung 2017 wurden die subjektiv empfundenen Haltestellenabstände 
und die Erreichbarkeit der Haltestellen abgefragt. Gut drei Viertel der Befragten gaben eine 
gute Erreichbarkeit mit bis zu 10 Minuten Fußwegezeit an, während immerhin 10 % 15 Minu-
ten Wegezeit und länger angaben. Dieser Wert mag darin begründet liegen, dass die Halte-
stellen des Bedarfsverkehrs von vielen Bürgern nicht entsprechend wahrgenommen und 
lediglich die Haltestellen in Festbedienung realisiert werden.  

Berücksichtigt man das Fahrrad als Zubringer, so steigt die zeitliche Erreichbarkeit der 
nächsten Haltestelle bei max. 10 Minuten Wegezeit auf über 95 %. Für den Radverkehr dürf-
ten die Haltestellen der Buslinien in Festbedienung von nahezu ausschließlicher Bedeutung 
sein. Diese betreffen den regulären sowie den Schulverkehr. 

Insgesamt wird die Erschließung des Siedlungsgebietes mit Haltestellen gut beurteilt. 

Mit einem dichten Haltestellennetz von 692 Haltestellen auf dem Gebiet des Landkreises, 
von denen viele bereits für mobilitätseingeschränkte Menschen ausgebaut sind, ist das 
Kreisgebiet insgesamt gut erschlossen.  

Gemäß §8 Abs. 3 PBefG hat „der Nahverkehrsplan […] die Belange der in ihrer Mobilität 
oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barriere-
freiheit zu erreichen“48. Im Nahverkehrsplan müssen hierzu die Rahmenbedingungen gesetzt 
und Ausnahmefälle benannt und begründet werden. Im NVP 2011 wurde bereits eine Kate-
gorisierung der Haltestellen in drei Stufen vorgenommen. Seitdem hat es bereits Anstren-
gungen gegeben, die bestehenden Haltestellen, insbesondere die stärker frequentierten, in 
den dichter besiedelten Gebieten auszubauen.  

Von den 692 Haltestellen sind im Juli 2018 insgesamt 57 Haltestellen (rund 8 %) barrierefrei 
ausgebaut. 635 Haltestellen (rund 92 %) sind nicht oder nur teilweise (zum Beispiel in nur 
einer Richtung) ausgebaut. Für den Ausbau der noch nicht barrierefreien Haltestellen be-
steht eine Prioritätenliste. 

Nachfolgende Abbildung gibt einen räumlichen Überblick über den Ausbauzustand der Hal-
testellen im Landkreis. 

 

                                                 
48 Personenbeförderungsgesetz § 8 Abs. 3, Satz 3 
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Abbildung 4-4 Ausbauzustand der Bushaltestellen im Landkreis Grafschaft Bentheim (Ausschnitt) 

In der Vergangenheit hat sich der Ausbau der Haltestellen vorwiegend auf die Hauptachse 
Emlichheim – Bad Bentheim konzentriert. Hier wurden neben dem Ausbau der Personenver-
kehrsanlagen auch Bike+Ride-Anlagen im unmittelbaren Haltestellenbereich eingerichtet. 
Ebenso wurden in der Stadt Nordhorn Haltestellen des Stadtverkehrs barrierefrei ausgebaut.  
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Abbildung 4-5 Bike&Ride-Anlage an der Haltestelle „Bad Bentheim Zentrum“ 

 
Abbildung 4-6 Barrierefreie Bushaltestelle „Nordhorn, Euregio-Klinik“, Bussteig A 

Am Bahnhof Nordhorn wurde im Jahr 2013 eine moderne barrierefreie Bushaltestellenanlage 
im Vorgriff auf die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs und eine optimale Ver-
knüpfung von Bus und Bahn fertiggestellt. Hier befindet sich ebenfalls das VGB-
Kundenzentrum mit personenbezogenem Fahrkartenverkauf und Beratung sowie zur Ab-
wicklung der Bedarfsverkehre. Die noch voll auszubauende Verknüpfungsanlage Nordhorn 
Bf. soll im Zuge der Neuorganisation des Busliniennetzes mittelfristig den derzeitigen ZOB 
ersetzen. 
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Abbildung 4-7 Minibus der Firma Richters an der künftigen Bus/Schiene-Verknüpfungsanlage  

„Nordhorn Bahnhof“ 

 
Abbildung 4-8  Haltestellenlageplan Bahnhof Nordhorn, Stand: 201549 

 

                                                 
49 Quelle: www.vgb-mob.de/res/pdf/busbhf_noh.pdf, abgerufen am 10.04.2018. 
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Abbildung 4-9 Nicht barrierefreie Bushaltestelle „Nordhorn, Euregio-Klinik“, Bussteig C;  

diese Haltestelle entfällt im Zuge des neuen Buskonzepts. 

Entsprechend der Definition von Haltestellenstandards in Kapitel 2, Tabelle 2-5 werden die 
Haltestellen im Gebiet des Landkreises gemäß ihrer Funktion in drei Ausstattungskategorien 
unterteilt. Tabelle 4-2 gibt einen Überblick über Anzahl und Anteile der bestehenden Halte-
stellen, differenziert in die verschiedenen Ausstattungskategorien. Eine Liste der Einzelzu-
ordnungen befindet sich im Anhang. Die Zuordnung zu den Haltestellenkategorien wird ent-
sprechend der Nutzung etc. fortlaufend angepasst. 

Tabelle 4-2  Quantitative Verteilung Haltestellentypen im Landkreis Grafschaft Bentheim (Stand: 5/2018) 

Haltestellenkategorie Haltestellen im Kreisgebiet 

 Anzahl Anteil 

I - einfache Ausstattung 466 69,1% 

II - mittlere Ausstattung 199 29,5% 

III - Vollausstattung 9 1,3% 

Summe 692 100 % 

 

4.6 Fahrzeugqualität 
Mit der Qualität der eingesetzten Fahrzeuge steigt oder sinkt die Akzeptanz für den ÖPNV. 
Die zurzeit eingesetzten Fahrzeuge sind nicht durchgehend auf dem neuesten Stand der 
Technik. Insbesondere werden für Verstärkerfahrten und Schülerkurse teilweise noch Busse 
eingesetzt, die den aktuellen Umweltstandards sowie den Standards zur Barrierefreiheit nicht 
entsprechen. Dies könnte mittelfristig zu einer sinkenden Akzeptanz durch die Fahrgäste 
führen, so dass das System ÖPNV an Attraktivität verlöre.  

Da gerade die im Schülerverkehr eingesetzten Busse nicht ganztägig in Betrieb sein können, 
verbleiben die Fahrzeuge in diesem Segment aus betriebswirtschaftlichen Gründen länger 
im Bestand als dies im Stadtverkehr oder im kontinuierlich bedienten Regionalverkehr üblich 
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ist. Somit schreitet die Erneuerung der Fahrzeugflotte nicht so schnell fort, und das Fahr-
zeugalter steigt. Das durchschnittliche Alter der von der BE eingesetzten Busse beträgt ak-
tuell zehn Jahre. Dennoch wird angestrebt, die eingesetzten Fahrzeuge schrittweise zu er-
setzen und dem aktuellen Standard anzupassen. 

Mit der Einführung des SPNV im Jahr 2019 auf der RB 56, der barrierefrei und nach neues-
ten Umwelt- und Komfortkriterien durchgeführt wird, besteht die Möglichkeit, auch im Bus-
verkehr deutliche Verbesserungen zu erreichen. Es besteht die Chance, den vom SPNV ge-
nerierten Attraktivitätsschub nun auch auf das anschließende Bussystem zu übertragen: Mit 
der Verlagerung von Schülerverkehren auf die Schiene können ältere Busse ausgemustert 
werden. Parallel sollen Neuanschaffungen nach den in Kapitel 2 beschriebenen Fahrzeug-
standards den Fahrzeugpark verjüngen und somit deutlich attraktiver und insbesondere bar-
rierefrei machen. 

Viele der in der Grafschaft eingesetzten Busse entsprechen nicht mehr den aktuellen Um-
weltstandards. Zurzeit werden teilweise Fahrzeuge eingesetzt, die unterhalb des derzeit gel-
tenden EURO VI-Standards liegen. Im Zuge der vorgesehenen Modernisierung des Fahr-
zeugparks sind hier ebenfalls deutliche Verbesserungen vorgesehen. Die angestrebten 
Standards werden in Kapitel 2.4 beschrieben. Der derzeitige Zustand ist den Förderbedin-
gungen geschuldet, die gewisse Mindestparameter der Nutzung wie Kilometer oder Lebens-
zeit voraussetzen. Dies steht in engem Zusammenhang mit der Häufigkeit der Fahrzeugein-
sätze. 

4.7 Fahrgastinformation 
Die Fahrgastinformation zum ÖPNV in der Grafschaft Bentheim erfolgt klassisch über ge-
druckte Fahrplanhefte, Taschenfahrpläne und Aushänge an den Haltestellen. Ebenso wer-
den themenspezifische Flyer aufgelegt. Ergänzend kann auch eine telefonische Beratung 
über die Mobilitätszentrale in Anspruch genommen werden.  

Zunehmend kommen aber auch digitale Medien für die Fahrgäste in Betracht. Über die In-
ternetseite www.vgb-mob.de können alle Informationen, die im Fahrplanbuch stehen, digital 
abgerufen werden. Ebenso werden Tarifinformationen sowie Links zu den verschiedenen 
Auskunftssystemen (EFA, DB-Auskunft) angeboten. Die Seite erfüllt zwar den durchschnittli-
chen Informationsbedarf, entspricht jedoch nicht mehr den Anforderungen an einen moder-
nen Web-Auftritt. Darüber hinaus bieten zwei Verkehrsunternehmen über eigene Internetsei-
ten unternehmensspezifische Informationen an.50 Insgesamt ist der Internetauftritt des 
Busverkehrs in der Grafschaft Bentheim deutlich ausbaufähig. Das Online-Angebot wird im 
Verlauf der Zeit einen noch stärkeren Stellenwert erhalten. 

In der Haushaltsbefragung 2017 haben 44,3 % der Befragten angegeben, dass sie Online-
Medien für die Fahrplaninformation nutzen. 23,2% nutzen die Haltestellenaushänge und 
10 % die klassischen Printmedien (zum Beispiel das Fahrplanbuch) sowie die persönliche 
Beratung. Mit der Einrichtung des zentralen Bus/Schiene-Verknüpfungspunktes am Bahnhof 
Nordhorn dürfte sich die Inanspruchnahme der persönlichen Beratungsmöglichkeit voraus-
sichtlich wesentlich erhöhen.  

Eine Online-Fahrplanauskunft ist – neben dem Auskunftssystem der Deutschen Bahn – über 
das Portal „Elektronische Fahrplanauskunft für Bremen und Niedersachsen“ (EFA) verfüg-

                                                 
50 www.bentheimer-eisenbahn.de; http://www.richters-reisen.de/, abgerufen am 23.04.2018.  
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bar.51 Die Fahrplandaten werden über die Connect Fahrplanauskunft GmbH an weitere Da-
tenabnehmer wie zum Beispiel auch Google Maps verteilt. Echtzeitdaten werden im Rahmen 
der Anwendung „EFA Realtime“52 für die Busverbindungen der Grafschaft noch nicht bereit-
gestellt. 

Mobile App-gestützte Fahrgastinformationen sind über die Anwendung der Deutschen Bahn 
oder den Fahrplaner des VBN verfügbar.  

Derzeit gibt es noch keine dynamische Fahrgastinformation (DFI) an den Haltestellen im 
Kreisgebiet. 

Fahrgastinformation in den Bussen in Form von Bildschirmanzeigen sind eine weitere Kom-
ponente, um den Fahrgastkomfort zu steigern. Solche Anzeigen gibt es bislang noch nicht, 
sind aber insbesondere bei Neuanschaffungen geplant.  

4.8 Tarifstruktur 
Im Landkreis Grafschaft Bentheim gilt der Tarif der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft 
Bentheim (VGB)53. Gesellschafter der VGB sind die BE sowie die Firma Richters Reisen. Der 
angewendete ÖPNV-Tarif ist ein Flächenzonentarif mit 11 Preisstufen.  

Die Firma Meyering wendet den VGB-Tarif für Fahrten von Lingen aus in den Landkreis 
Grafschaft Bentheim an. Ebenso gilt der VGB-Tarif für Fahrten aus dem Landkreis nach Lin-
gen, hier jedoch nur auf den Linien 161 und 165 der Firma Meyering. Es besteht keine Ver-
einbarung zur Einnahmeaufteilung. Die Einnahmen verbleiben bei dem Unternehmen, das 
die Fahrkarten von und nach Lingen verkauft hat. 

Ergänzend gilt ein gesonderter Bürgerbustarif, der preislich an den Tarif der VGB angelehnt 
ist. 

Der Tarif bietet neben Einzeltickets für Erwachsene und Kinder auch eine preisliche Rabat-
tierung für Hin- und Rückfahrten an. Die Zeitkarten gliedern sich in Wochen-, Monats- und 
Jahreskarten, gestaffelt nach Preiszonen. Weiterhin werden Schülerfahrkarten nach Wo-
chen- und Monats-Tickets angeboten. 

Spezielle Fahrkarten mit pauschaler Rabattierung gibt es für Rentner nach City- und Regio-
Ticket. Auch können Schüler im Freizeitverkehr überabhängig von den Schulzeiten eine Er-
gänzungsfahrkarte erwerben.  

Sonderregelungen zu sonstigen linienbezogenen Fahrausweisen mit Anerkennung der 
BahnCard, von Bahnfahrkarten sowie die Gültigkeit des Schönes-Wochenende-Tickets (bis 
08.06.2019) der Deutschen Bahn ergänzten das Tarifsortiment auf den Hauptlinien der BE. 

Für das Ruftaxi wird ein Komfortzuschlag erhoben.  

Der AST-Verkehr für den Bedienungskorridor Nordhorn – Wietmarschen – Lingen sowie das 
AST Birkenvenn in Ergänzung zum Linienverkehr hat einen eigenen, zum Teil nach Preisstu-
fen differenzierten Tarif.54 Die Zeitfahrausweise des VGB-Tarifes berechtigen zur Inan-
spruchnahme einer Tarifermäßigung beim AST. 

Mit der Inbetriebnahme der Bahnlinie RB 56 wurde das Tarifsystem modifiziert. Nähere Aus-
führungen erfolgen in Kapitel 2.4. 
                                                 
51 www.efa.de, abgerufen am 23.04.2018. 
52  www.efa.de/index.php?id=realtime, abgerufen am 23.04.2018. 
53 www.vgb-mob.de/tarif.htm, abgerufen am 24.04.2018. 
54 www.vgb-mob.de/res/fahrplan_ast/ast_info.pdf, abgerufen am 24.04.2018. 
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4.9 Bewertung des ÖPNV-Angebotes vor Reaktivierung des 
SPNV 

Der Planungshorizont für die Weiterentwicklung des ÖPNV im vorliegenden Nahverkehrs-
plan wird auf der Grundlage der in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Ausgangs-
lage im Jahr 2018 wie folgt umrissen: 

 Insbesondere die in der dünn besiedelten Niedergrafschaft vorhandenen Bedarfsverkeh-
re, die dort das neben den Hauptlinien 100 und 200 das Grundangebot für den ÖPNV 
bilden, stellen ein ausreichendes Angebot dar, weil ein flächendeckender regulärer Li-
nienbetrieb in Festbedienung und attraktivem Angebot aus wirtschaftlichen Erwägungen 
(Taktverkehr, Spät- und Wochenendbedienung) nicht tragfähig ist. Diese Verkehre sind 
auch für den Schülerverkehr wichtig, weil sie eine Zu- und Abbringerfunktion zum und 
vom Regionalbusverkehr wahrnehmen. 

 Die in der Niedergrafschaft auf den Hauptverbindungsachsen verbliebenen Busverkehre, 
die Nordhorn mit Neuenhaus, Uelsen und Emlichheim einerseits (Linie 100) sowie mit der 
Achse Neuenhaus – Veldhausen – Hoogstede – Emlichheim (Linie 200) andererseits 
verbinden, sind als Vorlaufbetrieb für die zu reaktivierende Schienenstrecke Bad 
Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus äußerst wichtig. Diese Busverbindungen werden 
auch mittelfristig in Ergänzung zum Schienenverkehr wesentliche Teile des Potenzials für 
eine spätere Weiterführung der Schienenverbindung über Neuenhaus hinaus nach Em-
lichheim (und weiter in die benachbarten Niederlande in Richtung Coevorden und Em-
men) an den ÖPNV binden. 

 Die Verbindung von Nordhorn nach Lingen in den benachbarten Landkreis Emsland so-
wie zum überregionalen Schienenverkehr (IC-Anbindung ins Ruhrgebiet und zur Rhein-
schiene sowie nach Emden/Norddeich) ist deutlich ausbaufähig und folgerichtig auch als 
potentielle landesbedeutsame Buslinie identifiziert worden.  

 Der Stadtbus Nordhorn ergänzt durch seine Feinerschließung die sternförmige Netzstruk-
tur des Regionalbusnetzes. Das derzeitige Angebot umfasst eine teilweise fahrplanmäßi-
ge Verknüpfung am ZOB. Die Linien sind unterschiedlich stark nachgefragt. Zwei Bür-
gerbuslinien ergänzen das Angebot. Die Netzgestaltung ist durch große Schleifenfahrten 
teilweise unübersichtlich. Insbesondere fehlt eine systematische zentrale Verknüpfung 
und damit auch ein merkbares Fahrplanangebot. Ein den Anforderungen der Nahver-
kehrsplanung des Landkreises entsprechendes ausreichende Verkehrsbedienung muss 
den Standards zur Haltestellenerreichbarkeit (siehe Kapitel 2.4) entsprechen sowie ab 
eine regelmäßige Verknüpfung am Bahnhof Nordhorn mit dem SPNV sicherstellen. Das 
derzeitige Angebot orientiert sich am kreisweiten Grundangebot eines 60-Minunten-
Taktes, in Teilen wird ein 30-Minuten-Takt angeboten. Weitere Taktverdichtungen zum 
30-Minunten-Takt auf allen Linienästen sind aus Kundensicht wünschenswert, überstei-
gen jedoch den kreisweiten Basisstandard. 

 Am Bahnhof Nordhorn besteht busseitig bereits eine sehr gute und barrierefreie Halte-
stelleninfrastruktur, die durch den Bahnhaltepunkt vollständig in Wert gesetzt wird. 
Dadurch sind die baulichen Voraussetzungen für die Verknüpfung von Regional- und 
Stadtbussen sowie mit dem Bahnverkehr gegeben. In dieser Funktion ersetzt der Halte-
stellenstandort am Bahnhof künftig den ehemaligen ZOB (jetzt „Markt“). 

 Die ÖPNV-Verbindungen in der Obergrafschaft sowie auf der Verflechtungsachse nach 
Gronau (Westf.) sind von unterschiedlicher Qualität. Während die Anbindungen von 
Nordhorn nach Schüttorf und Bad Bentheim mindestens einen 60-Min-Takt, zeitweise 
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auch einen 30-Min-Takt aufweisen, wird die Verbindung in Richtung Gildehaus und 
Gronau nur nachfrageorientiert, zeitweise im Bedarfsverkehr, sichergestellt. Der Gewer-
bepark Bad Bentheim-Gildehaus wird seit April 2018 von der um ein Rufbusangebot er-
weiterten Buslinie 804 neu bedarfsgerecht erschlossen. Zum Bahnhof Coevorden ver-
kehrt seit Mai 2019 ebenfalls eine Rufbuslinie, so dass aus der Niedergrafschaft 
ebenfalls wieder eine grenzüberschreitende Verbindung umgesetzt wird. 

 Grundsätzlich werden sowohl beim Pkw-Verkehr als auch bei dem in der Grafschaft star-
ken Radverkehr Potenziale für eine verstärkte Kombination mit dem ÖPNV, das heißt für 
Park+Ride und Bike+Ride, gesehen, zumal die Tendenz festzustellen ist, dass sich die 
durchschnittlichen Wegelängen der zurück gelegten Strecken insgesamt über die Jahre 
vergrößert hat. 

Ein weiteres Verlagerungspotenzial zum ÖPNV sollte bei den Pkw-Mitfahrern im Schul- 
und Ausbildungsverkehr (Hol- und Bringfahrten) ausgelotet werden. Hier dürften gezielte 
Informationen, insbesondere im Zusammenhang mit dem künftigen neuen Bus/Schiene-
Verkehrskonzept, einen Beitrag dazu leisten, das Mobilitätsverhalten teilweise zu verän-
dern (siehe Kapitel 3.1.2). 

Zusammenfassend ist das ÖPNV-Angebot im Landkreis Grafschaft Bentheim den Erforder-
nissen eines ländlichen Kreises weitestgehend als angemessen zu bezeichnen, wobei in 
Teilen die vorgenannten Schwachstellen festzustellen sind. Die zu definierenden Standards 
bezüglich der Erschließungs- und Mindestbedienvorgaben sind zu konkretisieren.  

Im Zuge der Nahverkehrsplanung ist das Angebot insbesondere den veränderten Strukturen 
im SPNV anzupassen und die reaktivierte Schienenstrecke durch leistungsfähige Zu- und 
Abbringerverkehre zu stärken, was erhebliche Anpassungen des Busliniennetzes erfordert. 
Zentrale Anforderung ist der fahrplanmäßige Ausbau des Netzknotens am Bahnhof Nordhorn 
einschließlich der Optimierung des Stadtbusangebots. Verbesserungen bei den Achsen 
Nordhorn – Lingen sowie Bad Bentheim – Gronau sind anzustreben, soweit dies wirtschaft-
lich darstellbar ist. 

Im Hinblick auf Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen sind neue bzw. aktualisierte 
Zielvorgaben gegenüber dem Stand 2011 erforderlich. Dies betrifft u.a. die Erhöhung des 
Anteils an elektrischen angetriebenen Fahrzeugen und die Definition eines Ziels zur CO2-
Reduzierung. 

Für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zum Erreichen der vollständigen Barrie-
refreiheit im ÖPNV ist gegenüber dem Jahr 2011 als neue gesetzliche Vorgabe des PBefG 
zu beachten. Hierbei ist einerseits eine Konkretisierung der Vorgaben an die barrierefreie 
Gestaltung des Systembestandteile Fahrzeuge, Haltestellen und Informationssysteme sowie 
an den Betrieb und Service erforderlich und andererseits die Präzisierung von Ausnahmetat-
beständen von der Umsetzung einer Vollständigen Barrierefreiheit als Bestandteil eines Prio-
risierungsansatzes im Rahmen der Vorbereitung der Erstellung eines Umsetzungs- und 
Maßnahmenplanes von zentraler Bedeutung. 

Aufgrund der Reaktivierung des SPNV ist die Weiterentwicklung des VGB-Tarifs notwendig, 
um eine zukunftssichere und multimodale Mobilität zu gewährleisten. 

Konzepte und Vorgaben für bereits in Teilen vorhandene Rechnergestützte Betriebsleitsys-
teme sind weiter vorzusehen, um u.a. die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Pünktlich-
keit im Fahrbetrieb messen zu können. Hierzu ist die Definition von Grenzwerten für verspä-
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tete Fahrten und die Einführung von Grenzwerten für ausgefallene Fahrten als Qualitäts-
merkmal anzustreben. 
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 5  Weiterentwicklung des Angebots   

5.1 Rahmenvorgaben der Angebotsplanung 

Ausgangspunkte für die Nahverkehrsplanung sind der bisherige Zustand (siehe Kapitel 4) 
sowie Vorstellungen des Aufgabenträgers über die zukünftige Ausgestaltung des ÖPNV 
(siehe Kapitel 2). Diese Vorstellungen wurden dort in Form von Qualitätsstandards konkreti-
siert. Aufbauend auf dem bisherigen Zustand und den als notwendig angesehenen Quali-
tätsstandards definiert der Aufgabenträger die gewünschten ÖPNV-Leistungen nach Umfang 
und Art. Bezüglich des Umfangs geschieht dies in einem Mengengerüst, das in den Linien-
steckbriefen in Anlage 5 für jede Linie einzeln dargestellt ist.  

Der Aufgabenträger trifft folgende quantitative Festlegungen: 

 Anzahl und Lage der Haltestellen  

 Betriebsform bei der Bedienung der Haltestellen 

 Linienwege für die Festbedienung und Bedienungskorridore für nachfragegesteuerte Be-
triebsformen 

 Verknüpfungen innerhalb des ÖPNV-Netzes, auch landkreisüberschreitend 

 tägliche Betriebszeiten 

 Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Bedienung (Takt, Anzahl Fahrten pro Betriebstag) 

 Verknüpfungspunkte und Anschlussprioritäten. 

Aus den Kennwerten des Liniennetzes und dem geforderten Fahrplan lassen sich die erfor-
derlichen Fahrleistungen (Nutzkilometer) ableiten und im Rahmen der Betriebsplanung die 
Fahrpläne aufstellen. Somit können die voraussichtlichen Kosten grob abgeschätzt werden. 

Bezüglich der Art der zu erbringenden Leistungen werden zum Bespiel die Betriebsformen 
wie zum Beispiel Festbedienung oder Bedarfsverkehr, Art der Bedarfsbedienung, Fahr-
zeuggröße in diesem Kapitel sowie in den Liniensteckbriefen festgelegt.  
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5.2 Allgemeiner ÖPNV 

5.2.1 Betriebsformen  

Der ÖPNV im ländlichen Raum ist einerseits durch die disperse Siedlungsstruktur und ande-
rerseits durch starke zeitliche Schwankungen der Verkehrsnachfrage gekennzeichnet, die 
insbesondere vom Schülerverkehr bestimmt werden. Der herkömmliche Linienbetrieb in 
Festbedienung, ist nur bei einer hohen Bündelung der Verkehrsströme wirtschaftlich und 
kann im ländlichen Raum deshalb nur auf stark gebündelten Achsen angeboten werden. 
Diese wurden in Kapitel 4 dargestellt. Außerhalb des Einzugsgebiets dieser Achsen werden 
im Landkreis Grafschaft Bentheim bedarfsgesteuerte Verkehre eingesetzt. Das bestehende 
Angebot wurde in Kapitel 4.4 beschrieben. 

Im Landkreis Grafschaft Bentheim sind je nach Siedlungsstruktur und Verkehrsnachfrage die 
in Tabelle 5-1 aufgeführten Formen der ÖPNV-Bedienung anzubieten. 

 

Tabelle 5-1 ÖPNV-Betriebsformen im Landkreis Grafschaft Bentheim 

Betriebsform Charakteristik Anmerkungen 

Linienbetrieb in  
Festbedienung 

Regelmäßige Bedienung aller 
Haltestellen nach Fahrplan 

Mittlere bis starke Nachfrage 
der Fahrten im Stadt- und 
Regionalverkehr, hohe Bün-
delungseffekte 

Anruflinienfahrten Bedarfsorientierte Nachfrage 
der Haltestellen längs einer 
Linie,  

Bedienung nur nach Voran-
meldung 

Schwache Nachfrage, und 
geringe Bündelungseffekte 

Ergänzung von Fahrplänen 
mit Festbedienung zu be-
stimmten Zeiten 

Ruftaxi im Sektorbetrieb Bedarfsorientierte Nachfrage 
von Haltestellen in einem 
räumlich abgegrenzten Gebiet, 
ausgehend von einer definier-
ten Verknüpfungshaltestelle 
mit einer Linie in Festbedie-
nung 

Schwache Nachfrage und 
aufgrund disperser Sied-
lungsstrukturen sehr geringe 
Bündelungseffekte 

Bedienung im Anschluss an 
eine Linie in Festbedienung 

Möglichkeit zur Sicherstel-
lung einer flächendeckenden 
Mobilität in sehr dünn besie-
delten Räumen mit geringen 
Verkehrlichen Verflechtungen 

 

Für die Bewältigung einer gebündelten Verkehrsnachfrage zwischen zentralen Orten ist der 
Linienbetrieb in Festbedienung die sinnvollste Betriebsform und muss daher beibehalten 
werden. Die Verflechtungsachsen innerhalb des Landkreises sowie über die Landkreisgren-
zen hinweg wurden in Kapitel 3, Abbildung 3-9 bis Abbildung 3-11, dargestellt. 

Auf mindestens den in Tabelle 5-2 dargestellten Achsen sind ÖPNV-Bedienungen in Festbe-
dienung anzubieten, wobei der SPNV hierbei ebenfalls berücksichtigt wird. 
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Tabelle 5-2 Verflechtungsachsen mit Festbedienung im Landkreis Grafschaft Bentheim 

Verflechtungsachse mit ÖPNV in Festbedienung Anmerkungen 

Nordhorn – Bad Bentheim SPNV, Busergänzung 

Nordhorn – Neuenhaus SPNV, Busergänzung 

Neuenhaus – Hoogstede (– Emlichheim)  Bus, Perspektive SPNV 

Neuenhaus – Uelsen – Itterbeck – Wilsum – Emlichheim Bus 

Nordhorn – Lohne – Lingen Bus 

Nordhorn – Wietmarschen – Georgsdorf / Meppen Bus 

Hengelo NL – Bad Bentheim – Schüttorf – Rheine SPNV 

Bad Bentheim – Gildehaus – Gronau Bus 

Schüttorf – Nordhorn SPNV, Busergänzung 
Ziele außerhalb des Landkreises Grafschaft Bentheim sind kursiv gargestellt 

ÖPNV-Angebote auf den genannten Achsen dürfen in der Schwachlastzeit und zu Zeiten 
sehr geringer Nachfrage durch Linienbedarfsverkehre (zum Beispiel Anruflinienfahrten) be-
reitgestellt werden. Solche Verkehre folgen in der Regel dem Weg des Linienbusses, verkeh-
ren aber nur, wenn an mindestens einer Haltestelle ein Einstiegswunsch vorliegt. 

In Gebieten mit geringer und disperser Verkehrsnachfrage abseits der in Tabelle 5-2 ge-
nannten Achsen lässt sich ein gleichermaßen attraktives und wirtschaftliches Angebot dage-
gen nur durch flächenhaft wirksame Bedarfsverkehre erreichen. In erster Linie sind in diesen 
Gebieten, insbesondere in der Obergrafschaft Ruftaxen im Sektorbetrieb einzusetzen. 

Der Sektorbetrieb geht von einem Verknüpfungspunkt an einer Linie in Festbedienung, in der 
Regel in einem zentralen Ort, aus. Von dort aus wird in einem abgegrenzten Gebiet in die 
Fläche verteilt. Die Haltestellen in den einzelnen Sektoren werden nur bei Vorliegen entspre-
chender Ausstiegs- oder Einstiegswünsche bedient.  

Wie beim herkömmlichen Linienbetrieb wird auch im Sektorbetrieb im Taktverkehr gefahren. 
Die Abfahrten starten jeweils stündlich zur selben Minute von der Anfangshaltestelle aus. Die 
Abfahrtszeiten an den übrigen Haltestellen schwanken gemäß der vorher zu fahrenden Rou-
te. Es werden aber auch Abfahrzeiten angegeben. Die Ausdehnung der Sektoren sollte so 
begrenzt werden, dass bei diesen keine Schwankungen über 5 Minuten entstehen. Die 
Fahrpläne sind so auszurichten, dass eine kurze Übergangszeit von und zu den anschlie-
ßenden ÖPNV- bzw. SPNV-Linien mit direktem Übergang entstehen. Die Wartezeiten sollen 
5 Minuten nicht überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen werden Wartezeiten von 10 
Minuten noch zugelassen. 

Ruftaxen oder auch Linienbusse können auch im sogenannten Richtungsbandbetrieb einge-
setzt werden. Beim Richtungsbandbetrieb werden im Unterschied zum Sektorbetrieb immer 
zwei herausragende Punkte (wie zentrale Orte und/oder Anschlusshaltestellen an höherran-
gige Verkehrssysteme) miteinander verbunden. Die Haltestellen innerhalb eines definierten 
Korridors dazwischen werden nur bedient, wenn Fahrgäste ein- bzw. aussteigen möchten 
und dies vorab in der Zentrale (beim Ausstieg beim Fahrer) angemeldet haben. 

Die verschiedenen Betriebsformen können sowohl in reiner Form eingesetzt als auch mitei-
nander kombiniert werden. So kann es aufgrund der Siedlungsstruktur sinnvoll sein, eine 
Linie auf einem bestimmten Streckenabschnitt zu einem Richtungsband aufzuweiten oder an 
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eine Linie an dem einen oder anderen Ende einen Sektor anzuhängen. Diese unterschiedli-
chen Betriebsformen würden dann durchgehend mit demselben Fahrzeug befahren. Für ei-
nen Richtungsbandbetrieb eignet sich insbesondere die Siedungsstruktur in der Obergraf-
schaft im Bereich Bad Bentheim / Gildehaus bis zur Landkreisgrenze in Richtung Gronau im 
Einzugsbereich der Linie 60 (ehemals Linie 400). 

Einen Überblick über die verschiedenen Betriebsformen gibt Tabelle 5-3. 

 

Tabelle 5-3 Übersicht über die verschiedenen Betriebsformen im Linienbedarfsverkehr im System der 
zentralen Orte 

MZ UZ 

MZ UZ 

Besiedelung entlang einer Verbindungsstraße zwischen zwei Zentren: 

Besiedelung entlang mehrerer Verbindungsstraßen zwischen zwei Zentren: 

Besiedelung sowohl entlang der Verbindungsstraße zwischen zwei Zentren als auch abseits: 

Anbindung von Orten an ein Zentrum: 

HVZ + NVZ: Herkömmlicher Linienbetrieb 

MZ UZ 

HVZ: Linienbetrieb auf Verbindungsstraßen NVZ: Richtungsbandbetrieb in einem  
         zusammengefassten Korridor 

HVZ: Linienbetrieb auf Verbindungsstraße,  
         Richtungsbandbetrieb abseits davon 

NVZ: Richtungsbandbetrieb in einem  
         zusammengefassten Korridor 

MZ UZ 

MZ UZ 

HVZ + NVZ: Sektorbetrieb 

MZ fest bediente Haltestelle 

nur bei Nachfrage  
bediente Haltestelle 

Linienbetrieb 
nachfragegest. Betrieb 

 
MZ: Mittelzentrum, ZU: Unterzentrum oder Grundzentrum 
HVZ: Hauptverkehrszeit, Mo-Fr 6-9 Uhr, 16-19 Uhr, NVZ: Normalverkehrszeit, Mo-Fr 9-16 Uhr, Sa, So 

 

Beim Sektorbetrieb kann ein Fahrtenpaar entfallen, wenn weder für die Hinfahrt noch für die 
Rückfahrt Fahrtwünsche vorliegen. Dies setzt voraus, dass die Anmeldefrist mindestens so 
lang ist wie die Fahrzeit für die Hin- und Rückfahrt zusammen zuzüglich des Zeitbedarfs für 
die Verarbeitung der Fahrtwünsche. Beim Richtungsband ist dies grundsätzlich nicht mög-
lich, weil das Ziel der Fahrt eine fest bediente Haltestelle ohne Anmeldezwang ist und die 
Fahrt immer stattfindet. 

Die unterschiedliche Eignung für bestimmte Siedlungsstrukturen zwingt dazu, die beschrie-
benen Betriebsformen räumlich differenziert einzusetzen und an den Schnittstellen zum je-
weils höherrangigen System miteinander zu verknüpfen. Dort muss allerdings umgestiegen 
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werden. Dies stellt zwar einen verkehrlichen Nachteil dar, aber bringt Kostenvorteile für das 
Gesamtsystem. Hierdurch kann zum Beispiel ein deutlich attraktiverer Takt angeboten wer-
den. 

Durch den Einsatz nachfragegesteuerter Betriebsformen lassen sich Fahrzeugkilometer und 
Fahrzeit einsparen. Gleichzeitig kann die Haltestellendichte erhöht werden, ohne dass 
dadurch die Fahrleistung in gleichem Maße ansteigt. Bei den dargestellten Betriebsformen 
lässt sich die Wirtschaftlichkeit weiter erhöhen, wenn unterschiedliche, an die Betriebsform 
angepasste Fahrzeuggrößen (Kleinbusse, Pkw) eingesetzt werden.  

Der nachfragegesteuerte Betrieb erfordert eine Anmeldung von Fahrtwünschen und eine 
Steuerung der Fahrzeugrouten. Die Anmeldung von Fahrtwünschen durch die Fahrgäste 
erfolgt zurzeit telefonisch und online. Anzustreben ist die Ausweitung auf App-gestützte An-
meldemöglichkeiten für Mobilgeräte. Die Anmeldungen sind – zunächst für jedes die betref-
fenden Linien betreibenden Verkehrsunternehmen – zentral entgegenzunehmen und zu dis-
ponieren.  

Disposition von Fahrten im Bedarfsverkehr 

Die Fahrtwunschanmeldungen sind Ausgangspunkt für die Routenbildung durch den Leitrechner. Zu-
nächst ist nach Eingang der Fahrtwünsche eine Zuordnung zu den einzelnen Fahrzeugen und an-
schließend eine Einbindung in die Route des Fahrzeugs erforderlich. Bei der Routenbildung sind die 
Kapazität der Fahrzeuge und ein zu definierender maximaler Umweg zu beachten. Beim Richtungs-
bandbetrieb vereinfacht sich die Routenermittlung, weil gleichzeitig je Richtung nur ein Fahrzeug un-
terwegs ist und damit das Problem einer Zuordnung der Fahrtwünsche zu den Fahrzeugen entfällt. 
Wegen der gestreckten Form des Richtungsbandes verliert auch die Minimierung der Routenlänge an 
Bedeutung, so dass es ausreichend ist, von einer Maximalroute durch alle Haltestellen auszugehen 
und diejenigen Haltestellen zu streichen, die bei der betreffenden Fahrt nicht nachgefragt werden. 

Beim Richtungsbandbetrieb übermittelt der Leitrechner die Fahrtaufträge mittels Funk direkt an die 
Fahrzeugrechner. Beim Sektorbetrieb, der in der Regel mit Taxen erfolgt, werden die Fahraufträge 
von der Leitzentrale zunächst an die Taxiunternehmer übermittelt und von dort aus über Funk an die 
Fahrer weitergegeben.  

5.2.2 Liniennetz und Bedienungsbereiche für Bedarfsverkehre 

Die Kreisstadt Nordhorn ist als Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen wichtigstes 
Ziel der im Landkreis unternommenen Fahrten (siehe Abbildung 3-11). Ein bedeutender Teil 
der Fahrten aus den kleineren Orten ist auf das jeweilige Grundzentrum ausgerichtet. Aber 
auch Binnenfahrten innerhalb der Gemeinden / Samtgemeinden sind aufgrund der Dezentra-
lisierung von Einrichtungen wie Grundschulen, Arztpraxen u.a. sowie der verstreuten Lage 
der Wohn- und Gewerbegebiete keine Ausnahme.  

Aus der Ausprägung der Verkehrsnachfrage leiten sich für die Form des ÖPNV-Netzes fol-
gende Ziele ab: 

 Zwischen den Grundzentren und dem Mittelzentrum Nordhorn müssen schnelle und nach 
Möglichkeit umsteigefreie Verbindungen angeboten werden.  

 Durch eine Ausrichtung der ÖPNV-Linien aus der Fläche auf den SPNV, insbesondere 
der RB 56 Neuenhaus – Nordhorn – Bad Bentheim, wird die Fahrzeit teilweise verkürzt. 

 Die kleinen Orte müssen an das nächste Grundzentrum mit Anschluss an eine Fahrtmög-
lichkeit nach Nordhorn angebunden werden. 
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 Die Gemeinden/Samtgemeinden sind flächenhaft für den Binnenverkehr zu erschließen. 

Im Folgenden werden Liniennetz, Bedienungsformen sowie die Fahrplansystematik darge-
stellt. Die Rahmenvorgaben für den Fahrplan der einzelnen Linien befinden sich in den Li-
niensteckbriefen im Anhang. 

Obergrafschaft 

Südlich der Bahn liegen viele kleine Ortsteile abseits der direkten Verbindung Schüttorf – 
Bad Bentheim – Gildehaus (– Gronau). Der im NVP 2011 empfohlene Richtungsbandbetrieb 
in diesem Bereich wurde im Bereich Gildehaus teilwiese umgesetzt. Die ehemalige Linie 400 
wurde montags bis freitags im Bestand zeitweise und während der Ferien vollständig von 
Ruftaxen bedient, während am Wochenende Kleinbusse in Festbedienung verkehren.  

Um die Attraktivität der Bedienung in der Obergrafschaft zu erhöhen, ist für den genannten 
Bereich ein für die Nutzer systematisches Bedienungskonzept umzusetzen. Auf der Linie 60 
zwischen Bad Bentheim Bf. und Gronau wird das Bedienungsangebot im Ausgangszustand 
des Jahres 2018 in angepasster Form fortgeführt. Hierbei ist Anschluss an die RB 56 in Bad 
Bentheim herzustellen. Das Angebt soll insgesamt jedoch übersichtlicher gestaltet werden. 
Die weitere Verbesserung der Anbindung des Kreises Borken soll im Rahmen der Gültigkeit 
des NVP geprüft werden. 

Der Bürgerbus Schüttorf – Ohne – Wettringen bietet darüber hinaus Verkehrsleistungen an, 
die die Obergrafschaft landkreisübergreifend mit dem nordrhein-westfälischen Wettringen 
verbinden. 

Zentrale Verkehrsachsen 

Die zentralen Straßenachsen des Landkreises sind die B 403 (Emlichheim – Neuenhaus – 
Nordhorn – Bad Bentheim) und die B 213 (Lingen – Nordhorn). Sie bilden auch für den 
ÖPNV die Hauptachsen und werden aufgrund der hohen Bündelung der Verkehrsnachfrage 
mit leistungsfähigen Linienverkehren bedient.  

Nord-Süd-Verbindung 

Die Nord-Süd-Verbindung Emlichheim – Neuenhaus – Nordhorn – Bad Bentheim, deren 
Rückgrat die SPNV-Verbindung der Linie RB 56 auf dem Abschnitt Neuenhaus – Nordhorn – 
Bad Bentheim ist, verbindet die meisten zentralen Orte miteinander und ermöglicht in Bad 
Bentheim einen Anschluss an die RB 61 Richtung Hengelo (NL) bzw. Rheine / Osnabrück / 
Bielefeld sowie an den IC zwischen Amsterdam und Hannover / Berlin. 

Zwischen Neuenhaus, Nordhorn und Bad Bentheim darf kein Busparallelverkehr zur RB 56 
stattfinden. Daher muss der den SPNV seit dem Zeitpunkt der Reaktivierung des SPNV er-
gänzende Busverkehr im Stadtgebiet von Nordhorn zusätzliche räumlich erschließende o-
der/und zeitlich ergänzende Funktionen übernehmen.  

 Die aus der Linie 100 (Mitte) gebildendete Linie 30 Neuenhaus – Nordhorn verkehrt 
durch den Stadtteil Bookholt und verdichtet dort den Stadtbus Nordhorn (Linie 31) zu 
dessen Betriebszeiten zum 30-Minuten-Takt. Im Übrigen orientieren sich die Bedie-
nungszeiten an denen der RB 56. 
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 Um in Bad Bentheim in beiden Richtungen Anschlüsse sowohl an die RB 61 als auch an 
den IC zu erhalten, ist ein 30-Minuten-Takt aus und in Richtung Nordhorn erforderlich. 
Diese Bedienungshäufigkeit ist auch aufgrund der hohen Verflechtungen auf dieser Rela-
tion gerechtfertigt. 

 Die aus der Linie 200 (Süd) gebildete Linie 40 Nordhorn – Bad Bentheim verkehrt daher 
zeitlich zwischen den Zügen der RB 56, so dass auf dieser Strecke ein 30-Minuten-Takt 
angeboten wird. In Nordhorn besteht Anschluss an die Linie 30 in Richtung Neuenhaus.  

 Die ehemals von der Linie 100 (Nord) bediente Relation Neuenhaus – Uelsen – Wilsum – 
Emlichheim verkehrt weiterhin im 60-Minuten-Takt – orientiert an den Bedienungszeiten 
der RB 56 – zwischen Neuenhaus und Emlichheim über Uelsen, Itterbeck und Wilsum.  

 Die vormals von der Linie 200 (Nord) zur Hauptverkehrszeit montags bis freitags befah-
rene Strecke Neuenhaus Markt – Veldhausen – Hoogstede wird von der Linie 20 im 60-
Minuten-Takt bedient, ebenso orientiert an den Bedienungszeiten der RB 56. Die Bedie-
nung zwischen Hoogstede und Emlichheim erfolgt über einen Bedarfsverkehr im Sektor-
betrieb. 

Die Verbindung von Schüttorf nach Nordhorn, die eine verhältnismäßig hohe Verkehrsbelas-
tung aufweist, wird aufgrund der Struktur des Verkehrsnetzes nicht direkt bedient. Um für 
diese Verkehrsbeziehung den Umweg mit dem Zug über Bad Bentheim zu vermeiden, wird 
ergänzend zeitweise eine Übereckverbindung zwischen Schüttorf, Quendorf Bf. bzw. 
Wengsel angeboten. Am Bahnhof Quendorf besteht Anschluss an die RB 56, in Wengsel 
kann auf die Linie 40 zwischen Bad Bentheim und Nordhorn umgestiegen werden. Die Linien 
50/51 (vorher Linie 500) verkehren während der Hauptverkehrszeit halbstündlich alternierend 
über Quendorf Siedlung (K 05) oder Schüttorf Karolinenstraße (K 37).  

Die Linienwege müssen möglichst einheitlich verlaufen, um den Kunden eine klare Orientie-
rung zu bieten. Abweichungen im Linienweg sind bei Verstärkungsfahrten im Schülerverkehr 
möglich. Ebenso sind Abweichungen vom regulären Linienweg bei denjenigen Buslinien 
möglich, die im Spätverkehr den SPNV der RB 56 ergänzen. Diese Fahrten müssen alle 
Bahnstationen bedienen. 

Zu Tagesrandzeiten am späten Abend und am frühen Morgen sowie am Wochenende ist 
das Angebot von Anruflinienfahrten oder anderen Bedarfsverkehren zulässig. 

Verflechtungsachse Nordhorn – Wietmarschen/Lohne – Landkreis Emsland 
(Lingen, Meppen)  

Die Relationen von Nordhorn nach Lingen über Lohne sowie nach Wietmarschen und weiter 
nach Meppen sind mit Linienbussen in Festbedienung zu bedienen. 

 Aufgrund der hohen verkehrlichen Bedeutung ist die Verbindung von Nordhorn über Loh-
ne und Nordlohne in das Mittelzentrum Lingen im benachbarten Landkreis Emsland aus-
zubauen. Die Busse der Linie 165 sind mindestens im 60-Minuten-Takt in Nordhorn an 
den zentralen Verknüpfungspunkt am Bahnhof anzubinden. In Lingen ist die Linie vor-
rangig auf den Anschluss des RE 15 (Emden – Lingen – Münster) in und aus Richtung 
Münster auszurichten.  

 Aufgrund der hohen Bedeutung von Lingen als Hochschulstandort für Studierende mit 
Wohnstandort im Landkreis Grafschaft Bentheim, für die das Semesterticket auf der Linie 
165 gilt, ist die Bedienungszeit gegenüber dem derzeitigen Fahrplan deutlich auszuwei-
ten. An allen Wochentagen sind Fahrten in Festbedienung bis in den späten Abend an-
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zubieten. In diesem Zusammenhang soll die Aufwertung der Linie zu einer Landesbusli-
nie geprüft werden. 

 Die Verbindung Nordhorn Bf. – Wietmarschen (Linien 700/701) sind montags bis freitags 
mindestens im 60-Minuten-Takt in Festbedienung anzubieten. Die Linie 700 und 701 fah-
ren alternierend weiter bis Georgsdorf (Linie 700) oder Meppen (Linie 701). Die Linien 
werden in Nordhorn an den SPNV (RB 56) angeschlossen. Bei den Linien 700 und 701 
ist eine Führung über den Stadtring anzustreben.  

Verbindungen in die Niederlande 

Die über die Landkreisgrenzen hinausführende Verbindung ab Emlichheim nach Laar, Coe-
vorden (NL) und den Europark im Nordwesten werden als nördliche Verlängerung der Nord-
Süd-Achse mit einem Bedarfsverkehr im Sektorbetrieb bedient. Mittelfristig wird mit der zwei-
ten Stufe der SPNV-Reaktivierung von Neuenhaus über Emlichheim nach Coevorden und 
der Durchbindung der Züge auf das niederländische Netz nach Emmen eine deutliche Stär-
kung des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs angestrebt. Hierzu wurde im Jahr 
2019 eine standardisierte Bewertung in Auftrag gegeben, um den volkswirtschaftlichen Nut-
zen der Verbindung zu ermitteln. Im Weiteren soll die Finanzierung zwischen den Akteuren 
in der Grafschaft Bentheim, den Niederlanden und dem Land Niedersachsen als zuständi-
gem Aufgabenträger des SPNV vereinbart werden. 

Die Linie Nordhorn – Denekamp verkehrt als Bürgerbus in Festbedienung und soll die Ver-
bindung in die niederländische Nachbarkommune weiterhin aufrechterhalten. In Ergänzung 
des Nordhorner Stadtbusangebots bedient der Bürgerbus in Nordhorn mit Umsetzung des 
neuen Fahrplankonzepts sollen weitere Teile des Nordhorner Stadtgebietes, in Abstimmung 
mit den Projektbeteiligten, erschlossen werden. An der Haltestelle „Denekamp, Onder de 
Linden“ ist ein direkter Anschluss an die niederländische Linie 62 nach Oldenzaal und En-
schede zu gewährleisten. In Nordhorn ist möglichst ein Anschluss an die RB 56 herzustellen.  

Aufgrund der vergleichsweise starken wirtschaftlichen Verknüpfungen mit den Niederlanden 
ist zu prüfen, ob zwischen Nordhorn und Enschede ein in Nordhorn einfach zu erwerbendes 
Tarifangebot realisiert werden kann. Da im niederländischen ÖPNV kein Bargeld angenom-
men wird, nur Kreditkarten oder die in der Grafschaft nicht erhältliche „OV-Chipkaart“ akzep-
tiert werden, ist eine Nutzung des sehr guten ÖPNV-Angebots für Gelegenheitskunden kaum 
möglich. Eine solche Option könnte die Auslastung der Bürgerbuslinie verbessern und sollte 
während des Gültigkeitszeitraums des vorliegenden Nahverkehrsplans geprüft werden. 
Ebenfalls ist zu prüfen, welche betrieblichen und finanziellen Auswirkungen eine Verlänge-
rung der niederländischen Linie 62 von Enschede nach Nordhorn hat. 

Sektorbetrieb in der Niedergrafschaft 

Die Gebiete der Niedergrafschaft, die abseits der Hauptverkehrsstraßen liegen und einen 
stark ländlichen Charakter aufweisen, werden im Sektorbetrieb mit Großraumtaxis oder Pkw 
erschlossen. Der Einsatz von Linienbussen ist hier wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Sektor-
betriebe werden in Emlichheim (Ruftaxi-Linien T11, T12, T20, T21), Uelsen bzw. Itterbeck 
(Ruftaxilinien T13, T14, T15), und Neuenhaus (Ruftaxi-Linien T16, T22) an die Buslinien 10 
und 20 sowie an die RB 56 in Neuenhaus angebunden. 

Der nachfragegesteuerte Betrieb erlaubt eine höhere Haltestellendichte, weil bei einer Fahrt 
nur diejenigen Haltestellen angefahren werden, an denen Ein- oder Ausstiegswünsche be-
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stehen, so dass sich keine merkbare Erhöhung der Fahrleistung ergibt. Dieses Haltestellen-
netz weist eine Weglänge zur Haltestelle von durchschnittlich 500 m auf. 

Abbildung 5-1 zeigt die im Zuge des Fahrplanwechsels zur SPNV-Reaktivierung geplanten 
Ruftaxisektoren in der Niedergrafschaft. 

 
Abbildung 5-1: Ruftaxi-Sektoren in der Niedergrafschaft 

Im Nahverkehrsplan 2011 wurde als weiterer Bereich für einen Sektorbetrieb das Gebiet 
zwischen Nordhorn und Wietmarschen sowie nördlich von Wietmarschen benannt, um die 
Erschließung zu verbessern. Dieses Angebot wird zurzeit über einen Anruf-Sammel-Taxi-
Verkehr realisiert. Dieser ergänzt das Angebot der Linien 161, 165 und 700/701. Außerhalb 
der Bedienungszeiten der Linie 165 verkehrt das von der VGB organisierte AST Nordhorn Bf. 
– Klausheide – Füchtenfeld – Wietmarschen – Lohne – Lingen. Zusätzlich bedient das AST 
der Firma Meyering die Strecke Füchtenfeld – Wietmarschen – Lohne tagsüber in Ergänzung 
zu den vorwiegend im Schülerverkehr angebotenen Fahrten der Linie 161. In Lohne erfolgt 
die Verknüpfung zur Linie 165.  

Im Zuge der Fahrplanausweitung der Linie 165 entfällt der AST-Verkehr Nordhorn – Lingen. 
Der AST-Verkehr Füchtenfeld – Wietmarschen – Lohne ist weiterhin an alle Fahrten der Linie 
165 anzuschließen. Zwischen Wietmarschen und Nordhorn sind im Spätverkehr ergänzende 
Anruflinienfahrten einzurichten. 

Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftlicher Linienplanung 

Sowohl im Fest- als auch im Sektorbetrieb sind planerische Anforderungen zu beachten: So besteht 
ein Zusammenhang zwischen der Länge der Linie bzw. der Ausdehnung der Bedienungsbereiche im 
Bedarfsverkehr, der Umlaufdauer, der Bedienungshäufigkeit und der erforderlichen Anzahl der einzu-
setzenden Fahrzeuge. Bei ungünstigen Verhältnissen zwischen diesen Größen entstehen sowohl ein 
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Mehrbedarf an Fahrzeugen als auch Verlustzeiten, die beide zu unproduktiven Kosten führen. So 
erfordert zum Beispiel eine Fahrzeit von 35 Minuten in einer Richtung bei einem 60-Minuten-Takt zwei 
Fahrzeuge, während bei einer Fahrzeit von 25 Minuten ein Fahrzeug ausreicht. Derartige Mehrkosten 
lassen sich nicht durch Wettbewerb beim Leistungsangebot beseitigen. Die genannten betrieblichen 
Zusammenhänge müssen deshalb schon bei der Planung des Angebotes durch den Aufgabenträger 
berücksichtigt werden. 

Stadtbus Nordhorn 

Das Liniennetz des Stadtbusses in Nordhorn wird neugestaltet und am Bahnhof Nordhorn 
mit der RB 56 sowie mit dem übrigen Busverkehr entsprechend der Rendezvous-Technik 
verknüpft. Der ehemalige ZOB verliert weitestgehend die Funktion einer Umstiegshaltestelle 
und wird als Haltestelle „Markt“ bezeichnet. Mittelfristig sind eine städtebauliche Umgestal-
tung des Areals und die Einrichtung einer Durchgangshaltestelle geplant.  

Die Linienbezeichnungen 1 bis 5 werden durch die neuen Bezeichnungen der Nummern-
gruppe „30“ ersetzt.  

Seit Inbetriebnahme des SPNV werden in Nordhorn folgende Stadtbuslinien angeboten: 

 Linie 31: Kloster Frenswegen – Bookholt – Nordhorn Bf. – Kanalweg – Nordhorn Blanke 
(Takt: 60 Minuten) 

Auf dem Abschnitt Bookholt – Nordhorn Bf. wird die Linie durch die aus Neuenhaus 
kommende Linie 30 überlagert, so dass auf dem Abschnitt Bookholt – Nordhorn Bf. ein 
30-Minuten-Takt entsteht. Die Linie hat in Nordhorn Bf. Anschluss an die RB 56. 

 Linie 32: GIP – Blumensiedlung (Blumenstraße – Irisstraße – Ootmarsumer Weg) – 
Nordhorn Bf. – Firnhaberstraße – Oorde – Stadtflur – Markt – Nordhorn Bf. – Blumen-
siedlung (Ootmarsumer Weg) – Alfred-Mozer-Straße – GIP (Takt: 30 Minuten) 

Die Linie hat in Nordhorn Bf. Anschluss an die RB 56 sowie an die Buslinien 30 (nach 
Neuenhaus) und 40 (nach Bad Bentheim).  

 Linie 33: Rovenkamp – Markt – Nordhorn Bf. – Oorde – Brandlecht 

Die Linie verkehrt als Bürgerbus mit fünf Fahrtenpaaren montags bis freitags sowie vier 
an Samstagen, die stündlich vertaktet sind und hat Anschluss an die RB 56 oder die Bus-
linien 30 und 40 in Richtung Neuenhaus / Bad Bentheim sowie an alle Stadtbusse 

 Linie 30: (aus Neuenhaus) Bookholt – Nordhorn Bahnhof – Friedrich-Ebert-Str. – Nord-
horn Blanke 

Die Linie hat Anschluss an die Buslinie 40 (nach Bad Bentheim). 

Durch Überlagerung der Linien 30 und 31 ergeben sich zwischen Nordhorn Bf. und dem 
Stadtteil Blanke sowie im Stadtteil Blanke selbst ein 30-Minuten-Takt. Gefahren wird in 
Blanke mit beiden Linien ab dem Kreisverkehr Gildehauser Weg im Einrichtungsverkehr 
über Mathildenstraße / Bf. Blanke – Westfalenstraße – Vennweg – Kolberger Straße – 
Rügenwalder Straße – Gildehauser Weg. Der Bereich Zollsiedlung / Birkenvenn ist durch 
einen Bedarfsverkehr an die Linie 31 anzuschließen. 

 Linie 38: Die Linie verkehrt als Bürgerbus mit 8 Fahrtenpaaren montags bis freitags, die 
stündlich vertaktet sind. Auf der Verbindung vom Tierpark nach Nordhorn Bf. ist die 
Nachfrage sehr schwach. Daher wird eine Veränderung der Streckenführung auf andere 
Bereiche des Nordhorner Stadtgebiet angestrebt. Eine bedarfsgerechte modifizierte Lini-
enführung zum Anschluss öffentlicher Einrichtungen (z.B. Sportpark oder Euregio-Klinik) 
sollte zwischen den beteiligten Projektpartnern abgestimmt werden. 
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Die Linie hat in Nordhorn Bf. Anschluss an die RB 56. 

Mit der konsequenten Ausrichtung auf den SPNV, der systematischen Verknüpfung des 
Stadtbusses mit den übrigen Buslinien und der nutzergerechteren Linienführung wird eine 
stärkere Inanspruchnahme des Stadtbusses erwartet. 
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Abbildung 5-2: Liniennetz ÖPNV in der Stadt Nordhorn  
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Verknüpfungen mit übergeordneten Netzen 

Um eine gute Erreichbarkeit aller Orte in der Grafschaft sicherzustellen, müssen die unter-
schiedlichen ÖPNV-Netzebenen optimal untereinander sowie mit dem übergeordneten 
SPNV verknüpft werden. Die Erstellung der ÖPNV-Fahrpläne hat sich an folgende Hierar-
chien auszurichten: 

 Fahrplanbildend für den Busverkehr sind die Anschlusszeiten des SPNV an den Bahnhö-
fen Nordhorn (RB 56 in beiden Richtungen), Neuenhaus (RB 56), Bad Bentheim (RB 61, 
IC 77) und Lingen (RE 15 in und aus Richtung Münster)  

Aus diesen prioritären Anschlussknoten ergeben sich die Fahrplanlagen für die nachge-
ordneten Anschlussbeziehungen.  

 In der Obergrafschaft wird die Linie 60 aus Richtung Gronau (Westf.) kommend in Bad 
Bentheim Bf. an die RB 56 in und aus Richtung Nordhorn angebunden. Anschlüsse in 
Gronau (Westf.) Bf. sind aufgrund einer wirtschaftlichen Umlaufgestaltung nachrangig. In 
Richtung Enschede bestehen Verbindungen im 30-Minuten-Takt, in Richtung Dortmund 
und Münster jeweils um 30 Minuten zeitversetzt alle 60 Minuten. Der Anschluss von und 
nach Dortmund hat für die Grafschaft eine größere Bedeutung, kann jedoch aufgrund der 
Bindung an die RB 56 nicht optimal realisiert werden. Ebenso kann der IC-Anschluss aus 
Richtung Gronau in Bad Bentheim nur mit einer längeren Wartezeit erreicht werden. Um 
dies zu verbessern müsste ein zusätzlicher Bus eingesetzt werden, was zurzeit wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist. 

 Verknüpfungen am Bahnhof Meppen mit der Linie 71 ergeben sich aus den vorrangigen 
Anschlussverbindungen in Nordhorn an die RB 56. 

 Am Bahnhof Nordhorn wird der Regionalbusverkehr ebenfalls mit den Stadtbussen ver-
knüpft. Der Umstieg findet während der Rendezvous-Zeit in einem Zeitfenster von 6 bis 
10 Minuten statt. 

 Die Ruftaxen im Sektorenbetrieb sind an die Buslinien sowie an die RB 56 wie oben be-
schrieben mit einer kurzen Übergangszeit von 5 bis maximal 10 Minuten angebunden. 

5.2.3 Fahrplan 

Die Bedienungshäufigkeit im ländlichen Raum richtet sich nur in Ausnahmefällen nach der 
Verkehrsbelastung, weil die Busse – mit Ausnahme des Schülerverkehrs – nur selten voll 
besetzt sind. In der Regel ist sie das Ergebnis politischer Erwägungen im Hinblick auf das 
gewünschte Maß an Daseinsvorsorge einerseits und die verfügbaren Finanzmittel anderer-
seits. Der Landkreis Grafschaft Bentheim bietet ein ÖPNV-System, das es ermöglicht, ge-
mäß den in Kapitel 2.4 beschriebenen Bedienungsstandards alle Gemeinden kontinuierlich 
über den gesamten Tagesverlauf bis in den späten Abend hin zu erreichen. 

Um den Fahrgästen und potenziellen Neukunden eine klare Orientierung zu geben, müssen 
möglichst einheitliche Taktmuster mit gleichen Minutenabfahrzeiten angeboten werden.  

Abweichungen vom einheitlichen Takt sind in besonderen Fällen möglich: Verstärkungsfahr-
ten im Schülerverkehr werden nach den individuellen zeitlichen Bedürfnissen der Schulen 
geplant. Im begründeten Ausnahmefall dürfen auch Fahrten aus Taktlagen verschoben wer-
den. Ebenso sind Abweichungen vom Grundtakt bei denjenigen Buslinien möglich, die im 
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Spätverkehr den SPNV der RB 56 ergänzen, da diese Fahrten alle Bahnstationen bedienen 
müssen. 

Bedienungsmuster für die einzelnen Linien 

Es gelten folgende Bedienungsmuster, die für die einzelnen Linien in den Liniensteckbriefen 
im Anhang konkretisiert werden. 

 Auf den regionalen Hauptlinien 10, 20, 30, 40 und 165 mit Festbedienung im Regional-
verkehr sind regelmäßige Fahrplanangebote mindestens im 60-Minuten-Takt im Zeitfens-
ter mindestens zwischen 6:00 Uhr und 23:00 Uhr montags bis freitags, samstags mindes-
tens zwischen 7:00 Uhr und 23:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen mindestens von 
8:00 Uhr bis 21:00 Uhr anzubieten.  

 Auf den ergänzenden Regionallinien in Festbedienung (Linien 50/51, 60, 700/701) wer-
den ebenfalls stündliche Taktverkehre angeboten. Der Bedienungszeitraum variiert je-
doch nachfrageorientiert.  

 Die Stadtbuslinien in Nordhorn verkehren montags bis freitags in einem Zeitfenster min-
destens von 6:00 Uhr bis 20:30 Uhr, samstags von 8:00 Uhr bis 19:30 Uhr und sonn- und 
feiertags von 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 

 Alle übrigen Linien in Festbedienung, insbesondere die Linien im Schülerverkehr, verkeh-
ren nachfrageorientiert nach den Anforderungen der Schulen. 

 Alle Ruftaxi-Linien im Sektorbetrieb verkehren als Zu- und Abbringer der Buslinien in 
Festbedienung sowie der RB 56 im Anschluss an und im Zulauf zu allen Fahrten an allen 
Wochentagen. 

 Sonstige Rufbuslinien, wie zum Beispiel zum Gewerbepark Bad Bentheim-Gildehaus 
verkehren nach einem nachfrage-orientiertem Fahrplan. 

 Die Fahrpläne der Bürgerbuslinien (Bürgerbus Nordhorn – Denekamp, Bürgerbus Nord-
horn – Brandlecht/Rovenkamp, Bürgerbus Schüttorf – Ohne – Wettringen) werden in Ab-
stimmung mit den jeweiligen Bürgerbusvereinen festgelegt. Die Bürgerbusse in Nordhorn 
sind fahrplanmäßig in den dortigen Stadtverkehr zu integrieren. 

Sicherstellung der Fahrplanzuverlässigkeit durch rechnergestützte Betriebs-
leitsysteme (RBL) 

Die Zuverlässigkeit des fahrplanmäßigen Betriebs kann durch Störungen im allgemeinen 
Straßenverkehr, gelegentlich auch durch lange Fahrgastwechselvorgänge beeinträchtigt 
werden. Sofern die Störungen systematischen Charakter haben, müssen sie entweder besei-
tigt oder die Fahrzeitvorgaben angepasst werden. Die Auswirkungen akuter Störungen las-
sen sich nur durch fallbezogene Maßnahmen beseitigen. Hierzu sind Kommunikationsmög-
lichkeiten zwischen Fahrpersonal und Leitzentrale erforderlich. Durch rechnergestützte 
Betriebsleitsysteme (RBL) besteht die Möglichkeit, aktuelle Störungen zu erkennen und 
durch dispositive Eingriffe zu beheben. Ferner ergibt sich die Möglichkeit, durch eine nach-
gelagerte Fahrzeitanalyse zu realitätsnahen Fahrzeiten zu gelangen. Ebenso ermöglicht das 
RBL Anschlusssicherungen. 

Um eine nachhaltige Stabilität des ÖPNV-Betriebs sicherzustellen sind folgende Vorgaben 
des Aufgabenträgers Landkreis Grafschaft Bentheim zu erfüllen: 

 Alle in den Linienbündeln des Landkreises Grafschaft Bentheim verkehrenden ÖPNV-
Linien sind jeweils in ein RBL-System zu integrieren. 
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 Bei Bedarf (zum Beispiel bei Kundenbeschwerden, Betriebsstörungen, verkehrsplaneri-
schen Erfordernissen) müssen die Verkehrsunternehmen dem Aufgabenträger Auswer-
tungen aus dem RBL-System zur Verfügung stellen, die eine Ursachenanalyse und dar-
aus abgeleitete Verbesserungsmaßnahmen zur Wiederherstellung eines stabilen 
Betriebs erlauben. 

 Die Verkehrsunternehmen müssen über eine entsprechende Schnittstelle Echtzeitdaten 
aus ihrem RBL in die Datendrehscheibe des Landes Niedersachsen einspeisen, so dass 
sich hieraus die Daten für die dynamischen Fahrgastinformationssysteme gewinnen las-
sen. 

Die bedarfsgesteuerten Verkehre sind vollständig in das RBL zu integrieren, so dass sie 
auch bei der Betriebssteuerung als vollwertige ÖPNV-Linien behandelt werden. 

ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen 

Die Fahrplanstabilität wird ebenfalls durch Vorrangschaltungen an Lichtsignalanlagen (LSA) 
unterstützt. Für alle Buslinien der Kategorie 1 „Regionale Hauptlinien“ sowie die Linien der 
Kategorie 4a „Stadtverkehr Nordhorn“ gemäß Kapitel 2, Tabelle 2-2 ist eine Priorisierung an 
LSA vorzusehen. Die Busbevorrechtigung im Zuge der Verbindung Emlichheim – Bad 
Bentheim ist bereits vollständig im Stadtverkehr Nordhorn weitestgehend vorhanden. Für die 
noch fehlenden LSA-Bevorrechtigungen auf der Linie 165 sowie im Stadtgebiet Nordhorn ist 
während der Laufzeit des Nahverkehrsplans (bis 2023) ein Zeit-, Finanzierungs- und Umset-
zungsplan in Abstimmung mit den beteiligten Baulastträgern zu erstellen. Die betreffenden 
LSA sind im Zuge dieser Planungen konkret zu benennen. Im Rahmen der Gültigkeit dieses 
Nahverkehrsplans ist dieses Vorhaben zu konkretisieren und nach Möglichkeit umzusetzen. 

Fahrplanmäßige Verknüpfungen 

Um eine gute Netzwirkung zu schaffen, ist die Definition festgelegter fahrplanmäßiger Ver-
knüpfungshaltestellen für den Regelverkehr erforderlich. Diese werden in Tabelle 5-4 aufge-
führt.  

Tabelle 5-4 Verknüpfungen im Liniennetz 

Art der Verknüpfung Regionalbus  
 
/  

SPNV 

Regionalbus  
 
/  

Regionalbus 

Stadtbus 
 
/ 

Regionalbus 
bzw. SPNV 

Bedarfsver-
kehr 

 /  
Regional-
/Stadtbus 

bzw. SPNV 

Verknüp-
fungspunkt 
Schülerver-

kehr  
Verknüpfungspunkt 

Bad Bentheim Bf. x x  x x 

Emlichheim Bf.    x x 

Hoogstede kath. Kirche    x x 

Lohne Hotel Lüken/Mers    x  

Neuenhaus Bf. x x  x x 

Nordhorn Bf. x x x  x 

Nordhorn Rügenwalder Str.    x  

Quendorf Bf. x    x 

Uelsen Markt    x  

Itterbeck, Post    x  

Wengsel, Abzw. Schüttorf  x   x 

Lingen Bf. ZOB (LK EL) x    x 
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5.3 Schülerverkehr 

Ergänzend zum allgemeinen ÖPNV sind zu den Schulanfangs- und Schulendzeiten zusätzli-
che Schülerfahrten erforderlich, weil die Kapazität des regulären Linienverkehrs für die Spit-
zenbelastungen im Schülerverkehr nicht ausreicht und der allgemeine ÖPNV nicht in allen 
Fällen zugleich den Anschluss an die Regionalbahn herstellen und zugleich die Schulan-
fangs- und -endzeiten berücksichtigen kann. Aus wirtschaftlichen Gründen muss versucht 
werden, auch zu den Spitzenzeiten des Schülerverkehrs so viele Schüler wie möglich mit 
dem allgemeinen ÖPNV zu befördern. Zusätzlich erforderliche Schülerfahrten müssen auf 
das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden, dies jedoch mit möglichst hoher Ange-
botsqualität, geringstmöglichen Anzahl von Bussen und einer minimalen Kilometerleistung. 

Bei der Planung des zusätzlichen Schülerverkehrs sind die ständigen schulstrukturellen Ver-
änderungen zu berücksichtigen. Ziel der Planung ist es, die für die Schülerbeförderung er-
forderlichen Leistungen zu erbringen. Besonderes Augenmerk ist dabei ständig auf eine An-
gebotsgestaltung zu legen, die zu einem minimalen Niveau der sogenannten 
Einzelbeförderungen von Schülern mit Taxen führt. 

Der Schülerverkehr im Landkreis Grafschaft Bentheim ist konsequent auf den SPNV auszu-
richten. Mit der Inbetriebnahme der RB 56 sind alle Schulfahrten mit Bussen und Bedarfs-
verkehren dahingehend zu überplanen, dass eine möglichst weite Wegstrecke vom Bus auf 
den SPNV verlagert werden kann. An den Bahnstationen sind entsprechende Verknüp-
fungshaltestellen mit dem Busverkehr einzurichten.  

Das System der Schülerbeförderung im Landkreis Grafschaft Bentheim beruht auf folgenden 
Prinzipien, die im Nahverkehrsplan 2011 (Kapitel 5) ausführlich dargelegt wurden und in ih-
ren Grundzügen auch heute noch gelten: 

 Aufgrund kontinuierlicher Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur verändert sich die 
Anzahl der Schüler in den einzelnen Kommunen von Jahr zu Jahr. Daher haben die Pla-
nungen für den Schülerverkehr nicht über einen längeren Zeitraum hinweg unverändert 
Bestand, sondern müssen in jährlichen Zeitabständen überprüft und bei Bedarf fortge-
schrieben werden. Folgende Eingangsdaten sind daher laufend aufzunehmen und zu ak-
tualisieren:  

- Anzahl und Wohnorte der Schüler, besser klassenweise Angabe der Wohnorte 
und zusätzlich der Stundenpläne der einzelnen Klassen 

- Standorte der Schulen sowie deren Unterrichtsbeginn- und -ende 

- Zuordnung der Schüler zu den Schulen  

- Zuordnung der Schüler zu den Haltestellen 

- Standorte der Schulen sowie Beginn und Ende des Unterrichts, 

 Die Planung des Schülerverkehrs basiert auf Grundlage der Schülerbeförderungssatzung 
des Landkreises Grafschaft Bentheim gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.06.2017 (siehe 
Anlage 3). Hier werden maximal zulässige Fußweglängen, Schulwegdauer, maximal zu-
lässige Wartezeiten von und nach Unterrichtsende festgelegt.  

 Das morgendliche Angebot im zusätzlichen Schülerverkehr ist auf den Beginn der ersten 
Unterrichtsstunde ausgerichtet, das mittägliche Angebot auf das Ende der 6. Stunde.  Für 
Schulen mit Nachmittagsunterricht wird mindestens eine Rückfahrt angeboten, sofern 
hierfür eine Verkehrsnachfrage vorhanden ist, die mit dem allgemeinen ÖPNV nicht ab-
gedeckt werden kann. Bei einigen Grundschulen, an denen der Unterricht für die ersten 
Klassen planmäßig später beginnt und/oder früher endet, erfolgen zusätzliche Fahrten 
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zur 2. Stunde (was an den Grundschulen der 1. Stunde entspricht) und nach der 4. Stun-
de. 

 Bei Unterrichtsbeginn oder Unterrichtsende zu den Zwischenstunden werden die Schüler 
auf das Angebot des allgemeinen ÖPNV verwiesen. 

 Bei einer räumlich konzentrierten Verkehrsnachfrage durch Schüler im allgemeinen 
ÖPNV können in Ausnahmefällen die ab den Verknüpfungspunkten im Sektorbetrieb ein-
gesetzten Großraumtaxis nicht ausreichen. In diesem Fall müssen entweder parallel 
mehrere oder größere Fahrzeuge eingesetzt werden. Solche Ereignisse sind entweder 
vorher bekannt, wenn abweichende Zeiten für Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende von 
vornherein im Stundenplan enthalten sind oder längerfristig in den Stundenplan einge-
stellt werden, oder sie treten spontan auf, zum Beispiel bei Erkrankungen von Lehrern 
oder bei witterungsbedingtem Schulausfall (z.B. hitzefrei). Kurzfristige Veränderungen 
der Unterrichtszeiten, die größere Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage haben, müs-
sen von den Schulen rechtzeitig – mindestens zwei Tage vor der gewünschten Abfahrt-
zeit der Busse – an die Leitstelle der Verkehrsbetriebe gemeldet werden. Die Verkehrs-
betriebe müssen in Abstimmung mit dem Träger der Schülerbeförderung eine 
Verstärkung der Kapazitäten prüfen und dies, wenn möglich, veranlassen.  

Die Koordination derartig spontaner Veränderungen obliegt den Verkehrsunternehmen, 
müssen dokumentiert und dem Aufgabenträger mitgeteilt werden. 

 In Bezug auf die Linienplanung des Schülerverkehrs mit Bussen eignen sich neben bzw. 
in Ergänzung zu kombinierten Bus/Schiene-Betriebsformen folgende Betriebskonzepte 
für die Schülerbeförderung, die in der Regel eine Staffelung der Schulzeiten bedingen: 

o Parallel-Betrieb: Separate Beförderung der Schüler zu den einzelnen Schulen mit 
zwei oder mehreren Bussen, 

o Wellen-Betrieb: Beförderung in zwei zeitlich nacheinander ablaufenden Wellen mit 
demselben Fahrzeug: 
- In der 1.Welle werden die Schüler mit langen Schulwegen (in der Regel weiterfüh-

rende Schulen) oder zu nahe gelegenen Schulen, die früher beginnen (in der Re-
gel Grundschulen), befördert. 

- In der 2.Welle werden die Schüler zu den später beginnenden nahe gelegenen 
Schulen (in der Regel Grundschulen) oder zur zweiten Stunde der weiter entfernt 
liegenden Schulen befördert. 

o Knoten-Betrieb: Zusammenfassung von Einsammel-Fahrten für mehrere Schulen und 
schulspezifische Aufteilung an einem Umschlagpunkt mit zwei oder mehreren Bus-
sen. 

Die verschiedenen Betriebsformen können je nach Erfordernis kombiniert werden (s. Abbil-
dung 5-3). 
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Abbildung 5-3 Bedienungskonzepte im Schülerverkehr (Prinzipdarstellung) 

5.4 Beabsichtige Form der Leistungsvergabe 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim beabsichtigt zum 1. März 2021 die Personenverkehrs-
leistungen in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages gemäß Art. 5 Absatz 2; 3 Abs. 
1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf Basis einer Direktvergabe an den internen Betreiber 
(Direktvergabe an den internen Betreiber) und zwei öffentliche Dienstleistungsaufträge ge-
mäß Art. 5 Abs. 4; 3 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als klein- und mittlerer Auftrag 
bzw. an ein klein- und mittelständisches Unternehmen (KMU-Vergabe) zu vergeben.  

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat die ihm zur Auswahl stehenden Alternativen von 
wettbewerblichen Ausschreibungen eingehend geprüft und abgewogen. Dabei ist der Land-
kreis zu dem Schluss gekommen, dass im Ergebnis aller zu berücksichtigenden öffentlichen 
Belangen nur im Wege von drei Direktvergaben die Sicherung eines quantitativ wie qualitativ 
gleichermaßen hochwertigen Verkehrsangebotes sowie der vom Landkreis verfolgten sozial-
politischer Ziele hinsichtlich des ÖPNV gewährleistet. 

Dabei wurde der zentrale Vorteil einer wettbewerblichen Ausschreibung, einer marktgemä-
ßen Preisgestaltung berücksichtigt. Auch wurden die hierfür sprechenden haushaltspoliti-
schen Erwägungen und Sparzwänge bedacht.  

Nach der Bewertung des Landkreises überwiegen die Vorteile von drei Direktvergaben an 
die Gruppe der Bentheimer Eisenbahn AG (BE), Richters Reisen GmbH (RR) und Meyering 
Verkehrsgesellschaft für die Region Grafschaft Bentheim mbH (MV) im Rahmen der Ge-
samtbetrachtung der öffentlichen Belange im öffentlichen Personennahverkehr:  

Hierfür sprechen haushaltspolitische Erwägungen. Die BE ist eine kommunale Gesellschaft, 
deren Kernaufgabe die Erbringung von ÖPNV-Leistungen ist. Der Landkreis bekennt sich zu 
seinem Verkehrsunternehmen. Eine Direktvergabe an die BE dient somit deren Fortbestand 
und der Sicherung kommunaler Vermögenswerte. Zudem wird der öffentliche Dienstleis-
tungsauftrag ein Anreizsystem vorsehen, das eine wirtschaftliche Geschäftsführung bei aus-
reichend hoher Qualität sicherstellt.  

Wellen-Betrieb: Knoten-Betrieb:

730 Uhr

830 Uhr

750 Uhr

8 Uhr

Parallel-Betrieb: 

• 2 Busse

• viele Kilometer

• 1 Bus

• viele Kilometer

• starke Spreizung der Anfangszeiten

• 2 Busse

• wenige Kilometer

• evtl. Umsteigen

8 Uhr8 Uhr

750 Uhr

8 Uhr
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Insofern sieht der Landkreis in einer Direktvergabe an den internen Betreiber die wirtschaft-
lichste Form der Verkehrserbringung.  

Weiterhin erfordert und gewährleistet eine Direktvergabe bessere Steuerungsmöglichkeiten 
bezogen auf das Verkehrsunternehmen und damit auf die Verkehrsleistung als im Falle einer 
wettbewerblichen Vergabe. Insoweit kann der Landkreis über ihre Vertreter in den Gesell-
schaftsorganen der BE jederzeit Einfluss auf Managemententscheidungen der BE nehmen.  

Zugleich berücksichtigt der Landkreis die Interessen der Kleinen- und Mittelständischen Un-
ternehmen in seiner Region. In Übereinstimmung mit den Erwägungsgründen der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 und den Vergabeoptionen nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) Nr. 
1370/2007 sollen daher auch die bisherigen Verkehrsunternehmen eine Direktvergabe erhal-
ten. Dabei hat der Landkreis auch eine eigenwirtschaftliche Leistungserbringung geprüft. 
Aufgrund der Sicherstellung einer ausreichend hohen Qualität und Umfang der Leistungser-
bringung wird der Abschluss von zwei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen für notwendig 
angesehen. Auch diese KMU-Unternehmen, werden über ein Anreizsystem auf eine wirt-
schaftliche wie qualitative Leistungserbringung verpflichtet. 

Der Landkreis bekennt sich im Rahmen der geplanten Direktvergaben zu den im Nieder-
sächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge (NTVergG) beschriebenen Anforderungen zur Einhaltung von Sozial- und Ta-
rifstandards. Der Landkreis wird im Rahmen der öffentlichen Dienstleistungsaufträge die 
Unternehmen verpflichteten, einen nach dem NTVergG als repräsentativ anerkannten Tarif 
anzuwenden oder – sofern das NTVergG nicht für Direktvergabe auf der Grundlage einer 
Dienstleistungskonzessionen nach der VO (EG) Nr. 1370/2007 gilt – die Anwendung eines 
vergleichbaren Tarif sicherzustellen.  

Der Landkreis begrüßt überdies die Absicht der Bundesregierung, auch für den verkehrsge-
werberechtlichen Rahmen des ÖPNV soziale Standards zum Schutz der Beschäftigten als 
auch qualitative und ökologische Standards allgemeinverbindlich zu machen.  

Der Landkreis wünscht sich für die in ihrem Wirkungsbereich erbrachten Verkehrsleistungen, 
dass ausnahmslos alle einschlägigen Regelungen wie etwa Mindestlohnregelungen, 
NTVergG bei etwaigen Betreiberwechseln etc. konsequent eingehalten werden. Die Direkt-
vergaben an einen internen Betreiber und die beiden KMU-Vergaben sichern bestehende, 
auskömmlich bezahlte Arbeitsplätze von im Landkreis und Umgebung ansässigen Beschäf-
tigten. 

Für den Fall eines eigenwirtschaftlichen Antrages wird der Landkreis als Aufgabenträger im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens § 14 PBefG, die Einhaltung der geforderten wesentlichen 
Anforderungen prüfen. Dabei wird für die Erteilung des Einvernehmens insbesondere von 
Belang sein, ob die Einhaltung der nach diesem Plan definierten verkehrlichen Standards 
sowie der Umwelt- und Sozialstandards erfüllt und für die Dauer der beantragten Genehmi-
gungslaufzeit verbindlich vom Antragsteller zugesichert werden. 
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 6 Linienbündel 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim als ÖPNV-Aufgabenträger kann sich zur Organisation 
und Durchführung des ÖPNV des Instruments der Linienbündelung bedienen (vgl.  § 9 Abs. 
2 PBefG, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit d) PBefG). 

Unter Linienbündelung wird die Möglichkeit verstanden, mehrere Linien in einer Genehmi-
gung zu vereinen. Dabei werden diese Linien konzessionsrechtlich zusammengeführt und 
auch einer gemeinsamen verkehrlichen und wirtschaftlichen Betrachtung unterworfen. Ziel 
der Linienbündelung ist es, die Tragfähigkeit der einzelnen Linien zu sichern. Im Ergebnis 
soll ein Ausgleich zwischen ertragsschwachen und ertragreichen Linien erreicht werden.  

Das ÖPNV-Netz im Landkreis Grafschaft Bentheim wird in drei Linienbündel gegliedert.  

Die Laufzeiten der Konzessionen der Linien in allen Linienbündeln wurden auf den 
28.02.2021 harmonisiert. 

„Rosinenpickerei“ vermeiden 

Mit der Linienbündelung soll eine sog. „Rosinenpickerei“ vermieden werden – also, dass Ge-
nehmigungsanträge nur für die ertragreichen Linien gestellt werden, während die verbleiben-
den Linien nicht mehr eigenwirtschaftlich betrieben werden können. Vor dem Hintergrund 
zunehmenden Wettbewerbs besteht somit ein Instrument, um das „Herauspicken“ wirtschaft-
licher Linien und das Abwälzen der Lasten unwirtschaftlicher Linien durch Konzessionsbe-
werber zu vermeiden. Dem trägt § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. d) PBefG ausdrücklich Rech-
nung. Das Genehmigungsverfahren wird durch die Linienbündelung grundsätzlich erleichtert. 
Zugleich wird dadurch die Zuschussbedürftigkeit der Verkehrsleistungen eingegrenzt und der 
ausdrücklich in § 8 Abs. 4 Satz 1 PBefG normierte Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit ge-
fördert.  

Zudem soll eine Linienbündelung sicherstellen, dass der ÖPNV unternehmerisch, wirtschaft-
lich, organisatorisch und im Erscheinungsbild nicht nach einzelnen Linien zersplittert wird 
und den Kunden als Gesamtangebot präsentiert werden kann. Daher gelten für alle Linien-
bündel dieselben Qualitätsstandards, die in Kapitel 2 festgelegt wurden. 

Bei der Linienbündelung ist darauf zu achten, dass die einzelnen Bündel eine Größe haben, 
die auch von klein- und mittelständischen Unternehmen betrieblich umgesetzt werden kön-
nen.  

Weitere Gründe für die Linienbündelung sind neben der beschriebenen Abwendung von 
„Rosinenpickerei“: 
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Begründung der Linienbündelung 

 Integrierte Verkehrsbedienung:   
Mit der Linienbündelung wird zum einen ein einheitlicher Marktauftritt geschaffen, zum 
anderen ist so sichergestellt, dass ein einheitlicher und harmonisierter Fahrplan durch ein 
Verkehrsunternehmen je Linienbündel angeboten werden kann. 

 Enge verkehrliche Verflechtung der Linien:  
Aufgrund der hohen verkehrlichen Verflechtungen innerhalb der einzelnen Linienbündel 
muss ein ÖPNV-System angeboten werden, das durch optimale Umsteigemöglichkeiten 
eine flächenhafte Erschließung der einzelnen Teilräume des Landkreises Grafschaft 
Bentheim möglich macht. Dies funktioniert am besten, wenn der ÖPNV in den einzelnen 
Teilräumen von jeweils einem Verkehrsunternehmen betrieben wird. 

 Betriebliche Optimierung der Linien:  
Mit einer einheitlichen Umlaufplanung lässt sich eine maximale Wirtschaftlichkeit des 
ÖPNV-Systems in einzelnen durch Linienbündel definierten Teilräume erreichen. Es er-
folgen systematische Liniendurchbindungen, mit denen Pausenzeiten optimiert werden 
können, indem solche Linien verknüpft werden, die vergleichsweise kurze und ver-
gleichsweise lange Fahrzeiten haben. Somit lässt sich ein stabiler Betrieb erreichen, der 
zur Wirtschaftlichkeit beiträgt.  

 Wirtschaftlicher Querausgleich zwischen den Linien:  
Da auch die einzelnen ÖPNV-Linien unterschiedlich stark ausgelastet sind, erlaubt eine 
Zusammenfassung der Linien in zusammenhängenden Teil-Systemen den Betrieb er-
tragsstärkerer und ertragsschwächerer Linien. Die schwächeren Linien könnten alleine 
nicht betrieben werden, so zum Beispiel die Ruftaxi-Linien in der Niedergrafschaft, die 
Ruftaxi-Linie zum Gewerbepark Bad Bentheim-Gildehaus in der Obergrafschaft, die Be-
dienung am Wochenende generell. Mit dem Betrieb der schwächeren Linien werden zu-
dem die übrigen Linien gestärkt, da an den Verknüpfungspunkten Umsteigebeziehungen 
stattfinden. 

Die Linienbündel im Landkreis Grafschaft Bentheim orientieren sich an den räumlich-
strukturellen Zusammenhängen sowie an den räumlichen Verflechtungsbeziehungen. Sie 
lassen sich wie folgt beschreiben: 

 Linienbündel 1 Nordwesten / Süd:  
Nord-Süd-ausgerichtete Linien längs des Korridors Emlichheim – Nordhorn – Bad 
Bentheim, Ruftaxi-Linien in der Niedergrafschaft, Linien in der Obergrafschaft sowie nach 
Gronau (Westf.) / Kreis Borken, Stadtlinien in Nordhorn sowie ergänzende Linien des 
Schülerverkehrs sowie sonstige ergänzende Bedarfsverkehre  

 Linienbündel 2 Nordost:  
Linien im Verflechtungsraum Nordhorn – Wietmarschen – Meppen/Landkreis Emsland 

 Linienbündel 3 Ost:  
Linien im Verflechtungsraum Nordhorn – Wietmarschen/Lohne – Lingen/Landkreis Ems-
land  

Die drei definierten Linienbündel stellen die für das im Landkreis auftretende Verkehrsinte-
resse bestmögliche Zusammenfassung der Leistungen dar. Die zusammengefassten Linien 
werden an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Tageszeiten kombiniert bzw. durchge-
bunden. Hieraus ergeben sich Vorteile gegenüber alternativen Bündelungen. 
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Alternative Formen der Linienbündelung wurden im Zuge der Erstellung des Nahverkehrs-
plans geprüft und aufgrund der bestehenden verkehrlichen Zusammenhänge verworfen. So 
wurde die Ausgliederung des Stadtverkehrs in Nordhorn in Erwägung gezogen. Da sich 
durch die Ausrichtung des Busverkehrs auf den SPNV erhebliche Synergien durch die um-
laufmäßige Verbindung von Regional- und Stadtlinien ergeben, wäre eine separate Betriebs-
planung für den Stadtverkehr unwirtschaftlich. Die Ausweisung der Linienbündel 2 und 3 
gründen sich auf die starke verkehrliche Verflechtung der bedienten Gebiete mit dem be-
nachbarten Landkreis Emsland. In diesem Kontext sind insbesondere die Schuleinzugsbe-
reiche der Stadt Lingen zu nennen, die bis Wietmarschen (einschließlich Lohne) reichen und 
so zu einer starken Verflechtung mit dem Nachbarkreis beitragen. Ebenso bestehen intensi-
ve Schulverkehre zwischen dem emsländischen Twist, das im Korridor nach Meppen liegt, 
und Nordhorn. 

Die Linie zwischen Schüttorf, Bad Bentheim und Ochtrup ist kein Bestandteil der Linienbün-
des des Landkreises Grafschaft Bentheim. Aufgabenträger für diese Linie ist der Kreis Stein-
furt. 

Tabelle 6-1 gibt einen Überblick über die Zuordnung der ÖPNV-Linien in der Aufgabenträ-
gerschaft des Landkreises Grafschaft Bentheim zu den drei Linienbündeln. Die Übersicht 
enthält ebenfalls eine Gegenüberstellung der neuen geplanten Liniennummerierung mit der 
bestehenden. Die neue Liniensystematik unterscheidet zweistellig nummerierte Haupt- und 
Stadtbuslinien sowie diesen zugeordnete dreistellig nummerierte Schülerlinien. Ruftaxi-
Linien sind mit „T“ gekennzeichnet. 

 

Tabelle 6-1 ÖPNV-Linien und Linienbündel im Landkreis Grafschaft Bentheim mit Gegenüberstellung 
von alter und neuer Liniennummerierung 
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Linienverlauf 

1 100 Nord 10 Emlichheim - Wilsum - Itterbeck - Uelsen - Neuenhaus Marktstr. - Neuenhaus Bf. 

1 816 911 Emlicheimer Weusten - Emlichheim 

1 11 Nord T11 Emlichheim - Eschebrügge - Laar – Vorwald - Coevorden 

1 817 912 Echteler - Heesterkante - Eschebrügge - Laar - Volzel - Oeveringen - Emlichheim 

1 11 Süd T12 Emlichheim – Oeveringen – Echteler – Heesterkante 

1 812 913 Wielen – Ratzel – Wilsum – Uelsen 

1 16 Nord T13 Ratzel – Wielen – Egge – Getelomoor – Itterbeck 

1 809 914 Hardingen – Halle – Hesingen – Höcklenkamp – Uelsen 

1 16 Süd T14 Hardingen – Hesingen – Getelo – Uelsen 

1 810 915 Hardingen – Haftenkamp – Gölenkamp – Uelsen – Hilten – Neuenhaus 

1 16 Ost T15 Wilsum – Gölenkamp – Haftenkamp – Uelsen 

1 808 916 Halle – Lage – Grasdorf – Neuenhaus 

1 15 T16 Grasdorf / Halle – Lage – Neuenhaus 

1 813 917 Getelo - Egge - Striepe - Balderhaar - Itterbeck - Uelsen 

1 200 Nord 20 (Emlichheim - Ringe -) Hoogstede - Veldhausen - Neuenhaus Bf. - Neuenhaus Markt 
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Linienverlauf 

1 814 920 Emlichheim – Hoogstede – Kalle – Tinholt – Oeveringen 

1 12 T20 Emlichheim – Kalle – Tinholt - Hoogstede 

1 815 921 Emlichheim – Ringe – Weusten – Hoogstede – Neugnadenfeld – Bathorn – Berge 

1 13 T21 Emlichheim – Weusten – Neugnadenfeld – Ringe – Bathorn - Hoogstede 

1 / 2 811 922 Adorf - Georgsdorf - Hohenkörben - Osterwald - Veldhausen - Neuenhaus 

1 14 T22 Neuenhaus - Veldhausen - Lugthoek - Bimolten - Osterwald - Hohenkörben 

1 200 Mitte 30 Neuenhaus - Nordhorn Bookholt - Nordhorn Bahnhof – F.-Ebert-Str. – Blanke 

1 3 31 Kloster Frenswegen – Nordhorn Bookholt - Nordhorn Bahnhof – Kanalweg – Blanke 

1 807 931 Bimolten – Hohenkörben – Bookholt – Nordhorn  

1 3 T31 Nordhorn Blanke – Nordhorn Birkenvenn 

1 2 32 Nordhorn GIP – Blumensiedlung – Bahnhof – Oorde – Stadtflur 

1 824 932 Klausheide - Hesepe - Oorde - Stadtflur - Markt - Nordhorn Bf./Blanke 

1 5 33 Rovenkamp - Markt - Nordhorn Bf. - Oorde - Brandlecht 

1 4 38 Denekamp –Nordhorn 

1 823 936 Nordhorn Bahnhof - GIP - Sonnenteich - Ootmarsumer Weg - Astrid-Lindgren-Schule 

1 200 Süd 40 Nordhorn Bahnhof - Bad Bentheim 

1 301 940 Nordhorn - Schüttorf - Bad Bentheim - Bardel 

1 806 941 Nordhorn Bahnhof – Oorde / Brandlecht – Drievorden – Hestrup 

1 818 942 Brandlecht – Hestrup – Hesepe 

1 500 50 Wengsel – Quendorf Bf. – Schüttorf 

1 801 950 Wengsel - Neerlage - Quendorf - Schüttorf - Bad Bentheim 

1 500 51 Wengsel – Quendorf Sdl. – Schüttorf 

1 821 951 Quendorf GS – Schüttorf – Quendorf Siedlung 

1 400 60 Gronau – Bardel – Gildehaus – Bad Bentheim Bf. – Suddendorf – Schüttorf 

1 510 61 Schüttorf – Ohne – Wettringen 

1 804 T62 Bad Bentheim – Gildehaus – Holt & Haar (Gewerbepark) 

1 805/803 960 Bardel – Gildehaus – Westenberg – Sieringhoek / Bauerschaft – Bad Bentheim 

1 802/819 961 Gildehaus – Bad Bentheim – Samern – Ohne – Suddendorf – Schüttorf 

1 804 962 Springbiel – Holt & Haar – Waldseite – Gildehaus – Bad Bentheim 

1 803 964 Bad Bentheim Heimstätte – Bad Bentheim Bauerschaft 

1 820 970 Wietmarscher Str. - Deegfeld - Altendorfer GS 

2 700 700 Georgsdorf – Wietmarschen – Nordhorn Bf. 

2 701 701 Meppen – Wietmarschen – Nordhorn Bf. 

3 161 161 Füchtenfeld - Schwartenpohl - Wietmarschen - Lohne - Nordlohne - Lingen 

3 165 165 Nordhorn - Klausheide - Lohne - Nordlohne - Lingen Bf. 

3 822 990 Quendorf - Emsbüren 
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 7 Vergleichende Bewertung 

Der Nahverkehrsplan 2019 stellt gegenüber dem bis dahin geltenden Nahverkehrsplan 2011 
einen deutlichen Qualitätssprung in allen Kernbereichen des ÖPNV-Systems dar. 

Das gesamte Busnetz einschließlich der Schülerlinien wird auf den SPNV mit der RB 56 auf 
der Bahnstrecke Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus im 60-Minuten-Takt ausgerichtet. 
Zudem wird eine neue Systematik bei der Liniennummerierung eingeführt. Mit Ausnahme der 
Schülerlinien, die die Nummerngruppe „900“ erhalten sowie die Linien ins Emsland, deren 
Bezeichnungen unverändert bleiben, werden allen übrigen Buslinien zweistellige Linien-
nummern zugewiesen, die Rufbuslinien werden durch ein „T“ vor der zweistelligen Linien-
nummer gekennzeichnet. Die Hauptlinien erhalten zur besseren Identifikation glatte Zehner-
stellen anstelle der glatten Hunderterbezeichnungen. 

Die wichtigsten qualitativen Veränderungen im Liniennetz lassen sich wie folgt zusam-
menfassen und bewerten: 

 Vollständige Überplanung der Nord-Süd-Achse Bad Bentheim – Nordhorn – Neu-
enhaus – Emlichheim: Während im Ausgangsnetz die Buslinien 100 und 200 das Rück-
grat des ÖPNV mit einem 30-Minuten-Takt zwischen Bad Bentheim und Nordhorn sowie 
zum Teil nach Emlichheim waren, wird nun ein durchgängiger 30-Minuten-Takt zwischen 
Bad Bentheim und Neuenhaus im Wechsel von Bahn (RB 56) und Bus (Linien 30 und 40) 
angeboten.  

In der Niedergrafschaft wird die Verbindung zwischen Neuenhaus (Anschluss RB 56) und 
Emlichheim neu strukturiert. Die Hauptverbindung (Linie 10) verläuft stündlich über Uel-
sen, neu über Itterbeck und Wilsum. Die Linie 20 verkehrt als Hauptlinie stündlich zwi-
schen Neuenhaus und Hoogstede, weiter nach Emlichheim verkehren lediglich Busse im 
Schülerverkehr. Der Bereich zwischen Hoogstede und Emlichheim wird von Rufbussen 
bedient. 

 Stärkung der Hauptachse Nordhorn – Lingen durch zusätzliche Verkehre abends und 
am Wochenende sowie deren Anbindung an den Bahnhof Nordhorn: Die Aufwertung der 
Linie 165 erfolgt insbesondere im Hinblick auf die gestiegene Bedeutung der Relation 
zwischen Nordhorn und Lingen als Hochschulstandort. 

 Einführung eines modernen Stadtbussystems in Nordhorn im 30-Minuten-Takt und 
mit Rendezvouspunkt am Bahnhof und systematischen Bus/Schiene- und Bus/Bus-
Anschlüssen einschließlich der Anpassung der in das Stadtbussystem integrierten Bür-
gerbusse: Am Bahnhof Nordhorn besteht Anschluss innerhalb des ÖPNV- und SPNV-
Netzes in einem Zeitfenster von 6 bis 10 Minuten. 
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Auf der Nord-Süd-Achse, die in der Stadt Nordhorn von den Stadt- und Regionalbussen 
befahren wird, werden beide Verkehre betrieblich miteinander verbunden. Um Parallel-
verkehre zur RB 56 zu vermeiden, werden die aus Neuenhaus kommenden Busse über 
Bookholt nach Nordhorn geführt. Im Bereich Blumensiedlung und Stadtflur wird das Li-
niennetz gestrafft und ein insgesamt ein übersichtlicheres und häufiger verkehrendes 
Angebot geschaffen. 

 Anpassung des Fahrplans in Richtung Wietmarschen: Die bereits seit 2015 im 60-
Minuten-Takt zwischen Nordhorn und Wietmarschen verkehrenden Linien 700/701 wer-
den an die Fahrzeiten der RB 56 angepasst, so dass Übergänge in beide Richtungen 
möglich werden. 

 Ergänzung der Rufbusverkehre und Anpassung an den SPNV: Bereits während der 
Aufstellung des Nahverkehrsplans wurde eine neue Rufbuslinie in den Gewerbepark Bad 
Bentheim-Gildehaus eingerichtet. Ebenso wurde der Rufbusverkehr von Emlichheim über 
Laar hinaus nach Coevorden (NL) als ganztägiges Angebot erweitert. 

 Ergänzung der Schülerverkehre und Anpassung an den SPNV: Die Angebote wer-
den systematisch auf die Bahnhöfe ausgerichtet, so dass der Zugverkehr eine bestmögli-
che Auslastung erhält und die Busse möglichst wirtschaftlich eingesetzt werden. Der 
größte Teil des Weges soll, wenn möglich, mit dem Zug zurückgelegt werden. Das Prin-
zip der Staffelung der Schulanfangszeiten hat sich bewährt und führt zu einem effiziente-
ren Einsatz der Betriebsmittel. 

Das ÖPNV-Netz in der Grafschaft wird insbesondere auf den Hauptachsen und im innerstäd-
tischen Bereich von Nordhorn gestärkt. Mit der konsequenten Ausrichtung auf den Schie-
nenverkehr erhalten die Fahrgäste auf dem längsten Abschnitt ihrer Fahrt einen größtmögli-
chen Komfort. Zudem wird die Verknüpfung aller Verkehrsmittel und Linien am zentralen 
Knoten in Nordhorn wesentlich verbessert. 

Mit der konsequenten Erweiterung der Bedienungsstandards auf die Achse Nordhorn – 
Lingen wird diese wichtige nach außen gerichtete Verbindung deutlich attraktiver. 

Die Einrichtung zusätzlicher Park+Ride-Möglichkeiten sowie Bike+Ride-Anlagen insbe-
sondere an den Bahnstationen soll den Umstieg vom Pkw auf alternative Verkehrsmittel er-
leichtern. Im Zusammenhang mit dem flächendeckend gut ausgebauten Radverkehrsnetz 
dürften sich die ohnehin fahrradaffinen Bewohner der Grafschaft nun auch verstärkt für den 
ÖPNV gewinnen lassen. 

Die Attraktivität des ÖPNV-Systems wird ebenfalls über moderne, kunden- und umwelt-
freundliche Fahrzeuge bestimmt. Der erwartete vom reaktivierten SPNV generierte Attrakti-
vitätsschub sollte auch auf das anschließende Bussystem übertragen werden. Dies gelingt 
zum einen durch die Verlagerung von Schülerverkehren auf die Schiene, die die Abstellung 
ältere Busse ermöglicht. Zum anderen bereiten die im Nahverkehrsplan erstmals verbindlich 
festgeschriebenen Standards eine hohe Qualität bei den neu anzuschaffenden Bussen vor. 

Die Behandlung des Themas Barrierefreiheit ist für die Nahverkehrsplanung in der Graf-
schaft in der gesetzlich geforderten Intensität neu. Bei den Haltestellen wird das Ziel gemäß 
den Vorgaben von § 8 PbefG bis zum 1.1.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen 
voraussichtlich nicht erreicht. Aufgrund schwieriger baulicher Voraussetzungen und äußerst 
schwacher Nachfrage werden die Haltestellen der Kategorie I beim barrierefreien Ausbau 
zugunsten der stärker frequentierten Standorte (Kategorien II und III) zurückgestellt. Es be-
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steht eine Prioritätenliste, die konsequent abzuarbeiten ist. Des Weiteren werden Qualitäts-
anforderungen zur Barrierefreiheit bei den einzusetzenden Fahrzeugen, aber auch bei der 
Fahrgastinformation bzw. den im ÖPNV-Bereich eingesetzten Medien das ÖPNV-System 
gegenüber dem Stand der Nahverkehrsplanung von 2011 deutlich verbessern. 

Ein weiterer im vorliegenden Nahverkehrsplan im Zuge der Reaktivierung des SPNV behan-
delter Aspekt ist die Anwendung des Tarifs für den ÖPNV bzw. den SPNV. Hier besteht 
die Anforderung, ein möglichst landkreisweit einheitliches und durchgängiges Tarifsystem für 
die Nutzer von Bus und Schiene vorzuhalten. Während in der Vergangenheit bei einem na-
hezu ausschließlichen Bussystem der VGB-Tarif flächendeckend Anwendung fand, wird im 
Nahverkehrsplan 2019 die vollständige Integration der Verkehrssysteme Bus und Schiene 
vorgegeben. Zu diesem Zweck sind Übereinkünfte zwischen den Akteuren Land (Nieder-
sachsentarif GmbH/NITAG) und Landkreis zu treffen, da die sogenannte „integrierte An-
schlussmobilität“ beim Niedersachsentarif, der im SPNV gilt, zurzeit nur in den Gemeinden 
gilt, in denen sich die Haltestellen des SPNV befinden (Schüttorf, Bad Bentheim, Nordhorn, 
Neuenhaus) und nicht darüber hinaus. Das Niedersachsen-Ticket ist zukünftig landkreisweit 
in allen Bussen anzuerkennen. Für die Bus-Schiene-Kombination sind in Abstimmung mit 
der Niedersachsentarifgesellschaft und dem die RB 56 betreibenden Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen Kombiangebote anzustreben bzw. weiterzuentwickeln. 
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 8 Kosten, Einnahmen und  
Finanzierung der Leistungserstellung 

Kosten  

Die Kosten der Leistungserstellung setzen sich aus den Komponenten Fahrbetrieb, Fahr-
zeugvorhaltung (Beschaffung, Instandhaltung), Vertrieb (Fahrgastinformation, Verkauf von 
Fahrscheinen) und Verwaltung zusammen.  

Einsparungspotentiale sind bei allen Komponenten grundsätzlich gegeben. Beim Fahrbetrieb 
lassen sich die Kosten dadurch minimieren, dass der Fahrplan „umlaufgünstig“ ist, d.h. dass 
die Länge der Linien bzw. die Ausdehnung der Richtungsbänder und Sektoren gut auf den 
Zusammenhang zwischen Umlaufdauer, Bedienungshäufigkeit und Anzahl der einzusetzen-
den Fahrzeuge abgestimmt ist. Dies ist Aufgabe des Aufgabenträgers beim Entwurf des An-
gebots. Die vom Aufgabenträger vorzugebenden Anforderungen an die Fahrzeuge und die 
Haltestellenausstattung beeinflussen die Kosten unmittelbar, und Vorgaben hinsichtlich der 
Tarifstruktur bestimmen die Einnahmen aus der Fahrgastbeförderung. Die Erzielung einer 
hohen Produktivität beim Fahrzeug- und Fahrereinsatz, bei der Fahrzeuginstandhaltung, 
dem Vertrieb und der Verwaltung liegt in der Hand der Verkehrsunternehmen und schlägt 
sich in den spezifischen Preisen der Kostenkalkulation nieder. Etwaige Fahrplanänderungen 
sind daher dem Aufgabenträger neben den genehmigungsrechtlichen Anforderungen recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. Die Auswirkungen sind anhand der oben genannten Kriterien 
darzulegen. 

Unmittelbar leistungsabhängig sind die Fahrzeugkosten und die Kosten für das Fahrperso-
nal. Die für die Kostenermittlung dieser beiden Kostenstellen notwendigen Mengendaten 
gehen aus den Rahmenfahrplänen nicht unmittelbar hervor, sondern müssen mit Hilfe der 
Fahrzeugumlauf- und Fahrereinsatzplanung gewonnen werden. 

Bei der Fahrzeugumlaufplanung und der Fahrereinsatzplanung muss beachtet werden, dass 
die Rahmenfahrpläne des Nahverkehrsplans nur die Fahrten zur Fahrgastbeförderung ent-
halten und nicht die Einsetz-, Umsetz- und Aussetzfahrten. Dieser zusätzliche Wege- und 
Zeitaufwand muss im Rahmen der Fahrzeugumlaufplanung ergänzt werden. 

Einnahmen und Finanzierung des Angebotes 

Den Kosten der Leistungserstellung stehen Einnahmen gegenüber. Analog zu den Kosten 
lassen sich auch die Einnahmen nach Einnahmestellen untergliedern. Die Finanzierung des 
ÖPNV-Systems im Landkreis Grafschaft Bentheim steht auf folgenden Säulen: 

Zum einen bilden die Transfermittel von Land und Bund einen Einnahmeblock.  
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 Dies sind die Mittel gemäß § 7a NNVG für die Schülerbeförderung, die durch den 
Landkreis ausgezahlt werden 

„Das Land [hat] mit Wirkung vom 1. Januar 2017 nicht mehr, wie bisher, die Ausgleichzahlungen 
für Rabatte im Schülerverkehr direkt an die beauftragten Verkehrsunternehmen auszahlen. Statt-
dessen [rechnen] die für den ÖPNV ohnehin verantwortlichen Landkreise und kreisfreien Städte 
das Geld bekommen und mit den Verkehrsunternehmen ab[ ]. Die Kommunen haben damit die 
Aufgaben- und die Ausgabenverantwortung. […] 55 
 

 Mittel gemäß § 7b NNVG für sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Das 
Land Niedersachsen stellt hierfür seit 2017 insgesamt 20 Mio. € zur Verfügung. 

Die Mittelverteilung an die kommunalen Aufgabenträger erfolgt nach den Faktoren Einwohner, 
Fläche und Demografie mit Gewichtung je zu einem Drittel. Seitens des Landes [gibt] es keine 
konkrete Vorgabe zur Verwendung der zugewiesenen Mittel […] – so lange sie der Verbesserung 
des ÖPNV-Angebotes dienen. Die kommunalen Aufgabenträger sind bei der Wahl der ihnen nach 
Europa- und Bundesrecht zustehenden Instrumente frei.“56 

Zurzeit erfolgt aus den Mitteln die Finanzierung der Richtlinie zur Bezuschussung von 
Fahrtkosten von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II der allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen im Landkreis Grafschaft Bentheim (s. Anlage 4). 

 Abgeltung der kostenlosen Schwerbehindertenbeförderung gem. § 148 SGB IX Erstat-
tung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr 

 Förderprogramme der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (z.B.): 
- Förderung im vereinfachten Verfahren für Bushaltestellen: Grunderneuerungen, Ver-

legungen, Erweiterungen und der Neubau von kleineren Haltestellen mit Gesamtkos-
ten von weniger als 50.000 € 

- Antragstellung durch den Landkreis bzw. die kreisangehörigen Kommunen mit ge-
genseitiger Co-Finanzierung.Förderung von Bushaltestellen für den Neu- oder Aus-
bau sowie die Grunderneuerung von Einzel- oder Mehrfachhaltestellen 

- Antragstellung durch kreisangehörige Kommunen mit Co-Finanzierung durch den 
Landkreis 

- Förderung von landesbedeutsamen Buslinien für den Betrieb von Buslinien zur An-
bindung von Orten mit besonderen Aufkommensschwerpunkten 

 Klimaschutzmittel des Bundes für Maßnahmen im Verkehrssektor 

Zum anderen finanziert sich der ÖPNV aus den allgemeinen Fahrgeldeinnahmen der Nut-
zer. Diese werden mit Hilfe des Tarifsystems generiert und sind Tarifeinnahmen aus dem 
Fahrscheinverkauf sowie Tarifeinnahmen aus der Schülerbeförderung 

 Diese Einnahmen fließen bei der Anwendung des VGB-Tarifs den Unternehmen entspre-
chend dem Einnahmeaufteilungsvertrag zu. Bei der Anwendung des landesweit gültigen 
Niedersachsentarifs (integrierte Anschlussmobilität) erfolgt die Zuweisung der Einnah-
men ebenfalls nach einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Verkehrsunternehmen 
und der Niedersachsentarif GmbH. 

 Weitere Kompensationen erfolgen über Eigenmittel des Landkreises. Diese werden im 
Zuge des zu vergebenden öffentlicher Dienstleistungsauftrags (s. Kapitel 5.4) an die Ver-
kehrsunternehmen fixiert, so dass Planungssicherheit besteht. 

 Sonstige Einnahmen zum Beispiel über Verkehrsmittel Werbung.  

                                                 
55 https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/land-gibt-deutlich-mehr-

geld-fuer-oepnv-und-schuelerbefoerderung-143510.html, abgerufen am 15.08.2019. 
56 Dto. 
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Anlage 1 – Bushaltestellen 

 

Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Achterberg Lansmann 2 40 
Achterberg Sportplatz / Koelmann 1 21 
Achterberg Transformator 1 20 
Achterberg Verbeck / Wermelink 1 20 
Achterberg Zollhaus L39 1 21 
Agterhorn Molkerei 1 31 
Alexisdorf Schule 1 21 
Alte Piccardie Alte Schule 1 32 
Alte Piccardie Behrens 1 31 
Alte Piccardie Koel 1 31 
Bad Bentheim Abzw. Hubertushof 1 21 
Bad Bentheim Alter Postweg 1 38 
Bad Bentheim An der Müst 2 55 
Bad Bentheim Bahnhof 3 122 
Bad Bentheim Bahnhofstraße 2 58 
Bad Bentheim Ferienresort 2 43  
Bad Bentheim Friedhof 2 56 
Bad Bentheim Heimstätte 1 36 
Bad Bentheim Kurzentrum 2 58  
Bad Bentheim Nordring 2 64 
Bad Bentheim Ochtruper Str. / Hoegen 1 21 
Bad Bentheim Ochtruper Str./ Spielbank 2 58 
Bad Bentheim Paulinenkrankenhaus 2 92 
Bad Bentheim Schürkamp 1 55  
Bad Bentheim Südstr. / Freibad 1 37 
Bad Bentheim Zentrum 2 95  
Balderhaar Krzg. Blaaschendiek 1 20 
Balderhaarmoor Venndiek / Velge 1 22 
Bardel Abzweig Alte Landstr. L42 1 20 
Bardel Bardelmann Plaß / Lindemann 1 20 
Bardel Ems 2 41 
Bardel Fürstlicher Wald 2 40 
Bardel Kloster L42 2 22  
Bardel Lindemann 1 20 
Bardel Missionsgymnasium 2 61  
Bardel Parkplatz Brüterei 1 20 
Bardel Sportplatz 1 20 
Bardel Thölking 1 21 
Bardel Veenas 1 10 
Bardel Wendeplatz Schütte 1 20 
Bardel Wigge 2 40 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Bardel Wissing Kreuzung 1 4 
Bathorn Egbers 1 20 
Bathorn Hindriks 1 21 
Bathorn Kanal Abzweig Siedlung 1 21 
Bathorn Kanalbrücke 1 20  
Bathorn Lager Wendeplatz 1 31 
Bathorn Soer 1 20 
Berge Am Hüttenbölt 1 21 
Berge Bahnübergang 2 41 
Berge Deilmannstr. K19 1 20 
Berge Ranter 1 20 
Bimolten Assink 1 21 
Bimolten Bakkertsk. / Grovenst. / Hohenk. Weg 1 20 
Bimolten Blindegoarsdiek 1 21 
Bimolten Hohenkörbener Weg / Altendorfer Diek 1 20 
Bimolten Hohenkörbener Weg / Hesselink 1 21 
Bimolten Hohenkörbener Weg / Maschweg 1 21 
Bimolten Hohenkörbener Weg / Wallstroot 1 20 
Bimolten Leferskamp 1 21 
Bimolten Roetmann 1 21 
Bimolten Stevens 1 21 
Bimolten Stubbenbroeksdiek 1 20 
Brandlecht Bahnübergang 2 42 
Brandlecht Engdener Straße 2 42 
Brandlecht Erbdrostenweg 1 32 
Brandlecht Hofesaat 1 31 
Brandlecht Post 1 32 
Brandlecht Schule 1 41 
Brandlecht Siedlung Bookfeld 1 21 
Brandlecht Staelberg 1 31 
Brandlecht Twentenfeldweg 2 40 
Brandlecht Twentenfeldweg / Wilmink 1 21 
Brandlecht Vischeringstr. / Engender Str. 1 31 
Drievorden Alte Schule 1 21 
Drievorden Farwick 1 20 
Drievorden Schlättweg 1 20 
Drievorden Schuster 1 21 
Drievorden Wessendorf 1 20 
Echteler Baarlink 1 20 
Echteler Brinkmann 1 21 
Echteler Heesterkanter Straße 1 14 
Echteler Kelder 1 20 
Echteler Meyerink 1 20 
Echteler Naber 1 21 
Echteler Nyhuis 1 21 
Echteler Ranters 1 21 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Echteler Schoemaker 1 20 
Echteler Scholtmann 1 21 
Echteler Schule/Klein 1 21 
Echteler Spickmann 1 20 
Echteler Veldmann 1 6 
Echteler Veldmann-Scholten 1 21 
Echteler Winkelink / K20 Marschdiek 1 21 
Echteler Ziel 1 10 
Echteler Zollhaus 1 20 
Egge Egger Riesen 1 20 
Egge Gaalken 1 21 
Egge Kapelle 1 21 
Emlichheim Altenzentrum 1 60 
Emlichheim Bahnhof 3 105  
Emlichheim Beerling 1 22 
Emlichheim Berg 1 20 
Emlichheim Botterdiek 1 21 
Emlichheim Büter 1 20 
Emlichheim ehem. Schule Weusten 1 20 
Emlichheim Grundschule 1 56 
Emlichheim Hahnenberg Zollhaus 1 20 
Emlichheim Hahnenberger Diek / Schweinemast 1 21 
Emlichheim Jugendbildungsstätte 1 35 
Emlichheim Kanalstraße 1 22 
Emlichheim Kortmann 1 21 
Emlichheim Lamberg 1 20 
Emlichheim Otten Wartehalle 1 24 
Emlichheim Rathaus 1 51 
Emlichheim Ringer Straße 1 35 
Emlichheim Sägewerk Köster 1 24 
Emlichheim Schulzentrum 2 71  
Emlichheim Slaaphoeve 1 20 
Emlichheim Veldink 1 33 
Emlichheim Wilsumer Straße 2 72 
Engden Berning 1 33 
Engden Berns 1 31 
Engden Eistrup 1 20 
Engden Hatke 1 20 
Engden Schulte-Südhoff 1 20 
Esche Achteresche 2 41 
Esche Escher Hof 2 41 
Esche Mitte 2 56 
Esche Veldgaar 2 42 
Eschebrügge Arends 1 20 
Eschebrügge Brinks 1 20  
Eschebrügge Brookdiek 1 18 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Eschebrügge Europarkallee 1 0 
Eschebrügge Kanalbrücke 1 21 
Eschebrügge Lübberink 1 21 
Eschebrügge Stegink 1 21 
Füchtenfeld Berliner Str. 2 58 
Füchtenfeld Georgsdorfer Str. 2 53 
Füchtenfeld In der Schanze 2 41 
Georgsdorf Abzw. Füchtenfeld 1 20  
Georgsdorf Brücke Scholten 1 21 
Georgsdorf Brücke Vügten 1 21 
Georgsdorf Eichenweg 2 41 
Georgsdorf Graßfenne 2 56  
Georgsdorf Heideweg 2 40 
Georgsdorf Neuer Friedhof 2 52  
Georgsdorf Ostend Grenzweg 1 21 
Georgsdorf Ostend Strankdiek 1 21 
Georgsdorf Schule 2 77  
Georgsdorf Torfwerkstraße 1 21 
Getelo Abzweig Itterbeck 1 20 
Getelo Einmündung alte Dorfstr. 1 31 
Getelo Höllmann 1 20 
Getelo Horst 1 21 
Getelo Krake 1 21 
Getelo Schule 1 33 
Getelo Zegger 1 20 
Getelomoor Alte Schule 1 22 
Getelomoor Oelering 1 21 
Getelomoor Schütte 1 22 
Gildehaus Apotheke 1 31 
Gildehaus Bahnhof 2 57 
Gildehaus Dille 1 33 
Gildehaus Ernst-Buermeyer-Str. 1 39 
Gildehaus Friedhof 1 54 
Gildehaus Hagelshoek 2 48 
Gildehaus Milkmannstraße 2 55  
Gildehaus Neuer Weg 1 36 
Gildehaus Nordhang / Waldseiter Str. 1 23 
Gildehaus Schule 1 52 
Gildehaus Westenberg 1 0 
Gildehaus Westring / Rotdornstr. 1 38 
Gölenkamp Nyhoff 1 20 
Gölenkamp Post 1 21 
Gölenkamp Schule 1 22 
Gölenkamp Völkering 1 21 
Grasdorf Abzw. Lage 2 40 
Grasdorf Kiefernstr. / Erlenstr. 1 20 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Grasdorf Kiefernstraße 1 12 
Grasdorf Nachtigallenweg 1 33 
Grasdorf Pappelstraße 1 20 
Grasdorf Reitgaarstr. / Tepen 1 20 
Grasdorf Schiffhorst 1 31 
Grasdorf Strootdiek / Birkenstr. 1 20 
Grasdorf Strootdiek / Kiefernstr. 1 20 
Großringe Helweg 1 21 
Großringe Kreuzung 1 34 
Großringe Robbert 1 21 
Großringe Wagenholt 1 21 
Großringe Wagenholter Diek 1 21 
Haftenkamp Alte Schule 1 21 
Haftenkamp Kuhlmann 1 21 
Haftenkamp Maatmann 1 20 
Haftenkamp Schläfke 1 20 
Haftenkamp Siedlerstr. 1 21 
Haftenkamp Siedlung 1 21 
Haftenkamp Wolterink 1 20 
Halle Alte Schule 1 33 
Halle Hürbrocksweg 1 21 
Halle Kreuzung Westrick 1 21 
Halle Neuland Kreuzung 1 20 
Hardingen Abzweig Krankhaus 1 22 
Hardingen Anschlagstelle 1 23 
Hardingen Braakmann 1 21 
Hardingen Kl. Holsmölle 1 20 
Hardinghausen Transformator 1 21 
Heesterkante Fürstenweg / Steginkdiek 1 20 
Heesterkante Plaß 1 20 
Heesterkante Rökker 1 21 
Heesterkante Scholtmanns Diek 1 20 
Heesterkante Spieker 1 21 
Heesterkante Wolbert 1 20 
Hesingen Gortmann / Krabbe 1 21 
Hesingen Lönsberg 1 20 
Hesingen Rengelink 1 4 
Hesingen Vrielmann / Essmann 1 20 
Hesingen Wartehäuschen / Gysbers 1 20 
Hestrup Am Berg 1 32 
Hestrup Am Nolland 2 40 
Hestrup Engdender Str. / Raiffeisenstr 1 12 
Hestrup Hühnerkamp 1 21 
Hestrup Isterberger Weg 1 21 
Hestrup K5 / Ecke Kathorstweg 1 20 
Hestrup Molkerei 1 20 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Hestrup Raiffeisenstraße 2 41 
Hestrup Vosskuhlenweg 1 21 
Hilten Gölenkamperstr. / Epmann 1 20 
Hilten Hilger Hoff 2 40  
Hilten Kindergarten / Schule 1 21 
Hilten Reineke 1 21 
Hilten Schüürmannsweg 2 40 
Hilten Soeker Weg 1 21 
Hilten Vogeskamp / An der Bree 1 20 
Hilten Wiegerink / Hilger Hof 1 21 
Hilten Wolbrink 1 20 
Höcklenkamp Oostergetelo 1 20 
Hohenkörben Leebrücke 1 21 
Hohenkörben Soermannsbach 1 20 
Hohenkörben Wendeplatz 1 21 
Holt & Haar Abzweig Gildehaus 1 20 
Holt & Haar Alte Schule 1 21 
Holt & Haar Amsterdamer Straße 1 14 
Holt & Haar Egbers 1 18 
Holt & Haar Hof Kalter 1 20 
Holt & Haar Holter Weg / Rickhoff 1 20 
Holt & Haar Kamphuis 1 20 
Holt & Haar Kopenhagener Straße 1 0 
Holt & Haar Londoner Straße 1 20 
Holt & Haar Riekhoff / Schultwesels 1 20 
Holt & Haar Stockholmer Straße 1 0 
Holt & Haar Wendeplatz 1 21 
Holt & Haar Wiener Straße 1 12 
Hoogstede kath. Kirche 2 58 
Hoogstede luth. Kirche 1 43  
Hoogstede Schule 1 53 
Itterbeck Dose Beckmann 1 21 
Itterbeck Gewerbegebiet 2 50 
Itterbeck Grundschule 1 52 
Itterbeck Hinderink 2 49 
Itterbeck Jürries 1 21 
Itterbeck Kaptein / Kreuzung 1 20 
Itterbeck Konink 1 21 
Itterbeck Post 2 53 
Itterbeck Vorgrundweg 1 21 
Itterbeck Weersmann 1 24 
Kalle Abzw. Siedlung 1 20 
Kalle Bahne 1 22 
Kalle Bahner Weg 1 21 
Kalle ehemalige Schule 1 21 
Kalle Einm. Vechtetalstr. 1 20 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Kalle Hesselink 1 21 
Kalle Siedlung 1 21 
Kalle Speicher 1 20 
Kalle Teunis 1 21 
Klausheide Feldflurweg 2 40 
Klausheide Feldmann 2 57 
Klausheide Geka 2 55 
Klausheide Heidekrug 2 52 
Klausheide Klausheider Weg 2 76 
Klausheide Modellflugplatz 2 40 
Klausheide Petkuser Straße 20 1 19 
Klausheide Petkuserstr. 2 41 
Klausheide Schwarzer Weg / Petkuser Str. 1 14 
Klausheide Schwarzer Weg 10 1 20 
Klausheide Wietmarscher Str. / Grünlandweg 2 41 
Klausheide Wietmarscher Str. / Woltermann 1 16 
Klein Striepe Dieker 1 20 
Klein Striepe ten Bosch 1 20 
Kleinringe Arends 1 21 
Kleinringe Buddenberg 1 33 
Kleinringe Kastanienweg 1 21 
Laar Denkmal 1 31 
Laar Grote Lambers 1 32 
Laar kath.Kirche 1 35 
Laar Schule 1 32 
Laarwald Bahnhof 1 34 
Lage Goorweg 1 37 
Lage Hardinger Straße 1 36 
Lage Neustadtstr. / Brecklenkamp 1 21 
Lage Ortfeld 1 35 
Lage Zollhäuser 1 20 
Lemke Ziegelei 2 41  
Lohne Am Elsebruch 1 42 
Lohne Auclair 2 40 
Lohne Auf der Haare / Raabe 1 20 
Lohne Auf der Haare Hs-Nr. 6 1 14 
Lohne Baierort/Poststraße 1 32 
Lohne Fledderstraße 2 68 
Lohne Flugplatzstraße 2 40 
Lohne Grundschule 2 73 
Lohne Heimathaus 2 65 
Lohne Hotel Lüken 1 31 
Lohne Kortenberken Hs.-Nr.1 1 12 
Lohne Kortenberken Hs.-Nr.4 1 20 
Lohne Kortenberken Hs.-Nr.6 1 21 
Lohne Mers 2 80 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Lohne Pferdebahn B213 2 41 
Lohne Rükel 2 51 
Lohne Rükel/Hammweg 1 16 
Lohne Schafweg 2 75 
Lohne Siemensstraße 1 33 
Lohne Südlohne B213 2 51  
Lohne ZOB 1 57 
Lohne Zum Rükel 1 35 
Lohnerbruch Alte Schule 1 21 
Lohnerbruch Alter Diek 1 20 
Lohnerbruch Am Lohner Bach 1 20 
Lohnerbruch Auclair / Fledderstraße 1 21 
Lohnerbruch Lohnerbrucher Straße 10 1 10 
Lohnerbruch Nordstr./Vogt 1 21 
Lohnerbruch Pferdebahn Hs-Nr. 2 1 8 
Lohnerbruch Pferdebahn Hs-Nr. 4 1 6 
Lohnerbruch Pferdebahn Hs-Nr. 7 1 14 
Lohnerbruch Pferdebahn/L45 2 32 
Lohnerbruch Rupingdiek 1 21 
Lohnerbruch Rupingdiek / Speckendiek 1 21 
Lohnerbruch Rupingdiek/Albers 1 20 
Lugthoek Lugthoek K12 1 38 
Lugthoek Schorffeld Ecke Bimolter Str. 1 20 
Lugthoek Schorffeld Ecke Lingener Str. 1 36 
Neerlage Feuerwehrhaus 1 21 
Neerlage Isterberg CVJM-Heim 1 21 
Neerlage Kalverkamp 1 21 
Neerlage Klasink 1 21 
Neerlage Kohlenberg 1 20 
Neerlage Neerlager Weg 2 40 
Neerlage Siedlung 1 23 
Neuenhaus Bahnhof 3 106  
Neuenhaus Bahnhof Süd 2 51  
Neuenhaus Berliner Straße 1 32 
Neuenhaus Lager Str. 1 36 
Neuenhaus Marktstr. 2 95  
Neuenhaus Schulzentrum 1 52 
Neuenhaus Teich 2 59  
Neuenhaus Thesingfeld 2 52  
Neuenhaus Uelser Tor 2 79 
Neugnadenfeld Kirche 1 42 
Neugnadenfeld Vette 1 21 
Nordhorn Ahornstraße 1 52 
Nordhorn Altendorfer Grundschule 1 52 
Nordhorn Am Sportpark 2 93  
Nordhorn Amtsgericht 1 33 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Nordhorn AWO-Zentrum 2 77 
Nordhorn Bahnhof 3 122  
Nordhorn Bahnhof Blanke 2 50  
Nordhorn Baldersdiek 1 12 
Nordhorn Bentheimer Str. / Frensdorfer Ring 1 36 
Nordhorn Bergvennenweg 2 84 
Nordhorn Berufsschulzentrum 2 50 
Nordhorn Birkenstraße 1 36 
Nordhorn Birkenvenn 1 22 
Nordhorn Blankeplatz 2 75  
Nordhorn Boerschuppendiek 1 20 
Nordhorn Bosinks Kamp 2 53 
Nordhorn Bremer Straße 2 57 
Nordhorn Buchenstr. / Ahornstr. 1 32 
Nordhorn Cohenstraße 2 54  
Nordhorn Denekamper Straße 2 54 
Nordhorn Die Breite 2 51 
Nordhorn Die Gräfte 2 53 
Nordhorn Dinkelstraße 2 54  
Nordhorn Dorfkrugstr. Mitte 1 12 
Nordhorn Dorfkrugstraße 1 20 
Nordhorn Edelweißstr. 2 58 
Nordhorn Eichenstraße 1 32 
Nordhorn Elbinger Straße 2 54 
Nordhorn Elskamp 1 34  

Nordhorn Elsternstraße 1 33 
Nordhorn Eschweg 1 37  

Nordhorn Euregio-Klinik 2 107  

Nordhorn Europaplatz 2 71 
Nordhorn Feldkamp L67 2 40 
Nordhorn Feldkämpe 1 20 
Nordhorn Fichtenstraße 1 32 
Nordhorn Firnhaberstraße 2 75  
Nordhorn Fliederstraße 2 85 
Nordhorn Frensdorfer Ring 2 75 
Nordhorn Gänsediek / Lambers 1 21 
Nordhorn Ginsterstraße 1 36 
Nordhorn GIP / Euregiostr. 2 52 
Nordhorn Glatzer Straße 2 56  
Nordhorn Graf-Luckner-Straße 1 32 
Nordhorn Greifenberger Straße 2 75  
Nordhorn Grundschule Bookholt 2 72 
Nordhorn Grünlandweg 2 41 
Nordhorn Gymnasium / Jahnstr. 1 51 
Nordhorn Gymnasium / Stadtring 2 77 
Nordhorn Hannoverstraße 1 35 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Nordhorn Hermann-Löns-Platz 2 54 
Nordhorn Hesepe Denkmal 1 30 
Nordhorn Hesepe Wendeplatz 1 16 
Nordhorn Heseper Weg 2 75 
Nordhorn Hessenstraße 2 53 
Nordhorn Hohefeldstraße 2 54 
Nordhorn Hollandstraße 2 34 
Nordhorn Hüsemanns Esch 2 51 
Nordhorn Hüttenkamp 2 54 
Nordhorn Ilexweg 1 31 
Nordhorn Im Suddenfeld 1 21 
Nordhorn Irisstraße 2 52 
Nordhorn Kanalbrücke 2 52  
Nordhorn Kistemakerstraße 2 74 
Nordhorn Kloster Frenswegen 2 41  

Nordhorn Klosterstraße 2 40  

Nordhorn Koelmanns Maate 2 55  

Nordhorn Kohdiek 1 24 
Nordhorn Kolberger Str. 2 54 
Nordhorn Koopweg 1 32 
Nordhorn Koppelstraße 2 53  
Nordhorn Kösliner Straße 2 74 
Nordhorn Kriegerstraße 2 82 
Nordhorn Krokusstraße 2 109 
Nordhorn Lattruper Weg 2 56 
Nordhorn Libellenweg 2 101 
Nordhorn Lilienthalstraße 2 76 
Nordhorn Lindenallee 2 104 
Nordhorn Lingener Str. 1 31 
Nordhorn Marienstraße 2 82 () 
Nordhorn Markt 2 92 
Nordhorn Mathildenstraße 2 53 
Nordhorn Melanchthonstraße 1 33 
Nordhorn Melleschweg 1 20 
Nordhorn Monikastraße 2 56  
Nordhorn Moorweg 1 21 
Nordhorn Nach Schleuse 1 / Im Boowen 1 21 
Nordhorn Nordfriedhof 2 52 
Nordhorn Nußbaumstraße 1 34 
Nordhorn Obere Blanke 2 55 () 
Nordhorn Oortlöödiek 1 8 
Nordhorn Osnabrücker Str. 2 72 
Nordhorn Otto-Hahn-Straße 2 50 
Nordhorn Pappelstraße 2 53 
Nordhorn Paulstraße 2 53 
Nordhorn Pestalozzistraße 2 55 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Nordhorn Pflegezentrum Rovenkamp 1 54 
Nordhorn Poaschebarg / Tillenberger Weg 1 21 
Nordhorn Poaschebarg K27 1 16 
Nordhorn Querstraße 2 73 
Nordhorn Rammelkamp 1 20 
Nordhorn Rathaus 2 92 
Nordhorn Reiherstraße 2 53 
Nordhorn Ringcenter 2 55 
Nordhorn Rispenweg 1 33 
Nordhorn Rügenwalder Straße 2 53 () 
Nordhorn Rüschenweg 2 54 
Nordhorn Schievinkstraße 1 22 
Nordhorn Schulzentrum Deegfeld 1 54 
Nordhorn Schulzentrum Mitte 1 54 
Nordhorn Schützenstraße 2 53  
Nordhorn Schweinemarkt 2 73 
Nordhorn Stadtflurschule 2 95 
Nordhorn Südfriedhof 2 51 
Nordhorn Tierpark 2 53  
Nordhorn Tillenberger Weg 1 20 
Nordhorn Vennweg 2 51  
Nordhorn von-Behring-Straße 2 93 
Nordhorn Wasserstraße 2 55  
Nordhorn Weernink 2 40 
Nordhorn Wehrweg 1 18 
Nordhorn Wilhelm-Raabe-Str. 2 74 
Nordhorn Zamenhofstraße 2 96 
Nordhorn Zaubernußweg 2 59 
Nordhorn Zeppelinstraße 2 53 
Nordhorn Zollsiedlung 1 21 
Nordhorn Zum Wasserwerk 2 54 
Nordhorn Zum Wellmer/Berglandstraße 1 22 
Nordhorn Zwinglistraße 1 32 
Nordlohne Glockenturm 2 52 
Nordlohne Kiesbergstraße 1 33 
Nordlohne Siedlung 2 51 
Oeveringen Abzweig Echteler 2 41  
Oeveringen Alte Vechtetalstr. 1 21 
Oeveringen Feldweg K20 1 20 
Oeveringen Oeveringerfeld Feldweg/Querstr. 1 21 
Oeveringen Oudehinkel 1 21 
Oeveringerfeld Grenzweg 2 41 
Ohne Alte Schule 1 37 
Ohne Dorf 1 34  
Ohne Gemeindehaus 1 20 
Ohne van Dieken 1 21 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Ohne Zu den Höfen 1 20 
Osterwald Bahnhof 1 21  
Osterwald Blauer Bock 1 20 
Osterwald Bouwer 1 20 
Osterwald Bruch 1 21 
Osterwald Brücke ter Horst 1 20 
Osterwald Brücke zum Ölbahnhof 1 20  
Osterwald Kreuzung 1 21 
Osterwald Lönink 1 22 
Osterwald Otten 1 21 
Osterwald Schule 1 53  
Quendorf Amt 2 43 
Quendorf Bahnhof 3 71 
Quendorf Horstmeier 1 20 
Quendorf Im Slaat 1 21 
Quendorf Limbeck 1 14 
Quendorf Parkplatz 2 41  
Quendorf Schule 1 50 
Quendorf See 1 21 
Quendorf Siedlung 2 43 
Quendorf Waldstr. / Feuerlöschteich 1 21 
Ratzel Bloemendahl 1 21 
Ratzel Weelink 1 22 
Ratzel Zielmann 1 21 
Ringe Schule 1 56 
Samern Bodenkamp 1 21 
Samern Busklas 1 21 
Samern Busmann 1 21 
Samern Bütergerds 1 21 
Samern Dorfgemeinschaftshaus 1 22 
Samern Middendorf 1 21 
Samern Ruschulte 1 20 
Samern Schroer 1 21 
Scheerhorn Deilmannplatz 1 21 
Scheerhorn Kreuzung Ölstr. / Brookdiek 1 20 
Scheerhorn Scheerhorner Diek 1 20 
Scheerhorn Scheerhorner Eck 2 42 
Schüttorf Alte Post 2 73 
Schüttorf Alter Emsbürener Weg 2 57 
Schüttorf Am Heidkamp 1 40 
Schüttorf Am Werkshorn / Nordring 2 51  
Schüttorf Annaheim 1 53 
Schüttorf Bahnhof 3 103 
Schüttorf Bleichenwall 1 34 
Schüttorf Erikastraße 2 54 
Schüttorf ev. Grundschule 1 56 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Schüttorf Fabrikstraße 1 34 
Schüttorf Hallenbad 1 61  
Schüttorf Hasenstraße 2 60 
Schüttorf Heckenweg 2 48 
Schüttorf Industriestr. / Nordring 2 58 
Schüttorf Jahnstraße 1 33 
Schüttorf Karlstraße 2 50 
Schüttorf Karolinenstraße 2 56 
Schüttorf Markringstraße 1 37  
Schüttorf Nordstraße 1 35 
Schüttorf Oberschule 1 52  
Schüttorf Ortsausgangsschild 1 23  
Schüttorf Stadtwerke 2 53 
Schwartenpohl Alt-Schwartenpohl 2 41 
Schwartenpohl Heilkers Diek 1 21 
Schwartenpohl Krzg. Nord-Süd-Str. 2 41 
Schwartenpohl Siedlung 1 22 
Sieringhoek Abzweig Gildehaus 1 21 
Sieringhoek Horstmann 1 21 
Sieringhoek Koelmann 1 21 
Sieringhoek Schüttmann 1 20 
Sieringhoek Sportplatz 1 21 
Springbiel Wartehalle / Parkplatz 1 21 
Striepe Striepe 1 21 
Suddendorf Mansbrügge 2 42 
Suddendorf Rodriguez 2 55 
Suddendorf Sportplatz 2 61 
Suddendorf Ziegelei 1 20 
Südlohne Eierhorn 1 21 
Südlohne Krzg. Südstr./Hammweg 1 24 
Tinholt Grüppenhoek 1 21 
Tinholt Hundehoek 1 22 
Tinholt Kreuzung 1 21 
Tinholt Schoethoek 1 21 
Uelsen Brink 2 55 
Uelsen Geteloer Str. 1 43 
Uelsen Iland 2 55 
Uelsen Markt 3 127 
Uelsen Schulzentrum 1 55 
Uelsen Siedlung 2 53  
Uelsen Uelser Holt 1 20 
Uelsen Waterfall 2 54  
Uelsen Weißer Berg 2 56 
Uelsen Ziegelei 1 22 
Veldhausen Bramerskamp 1 39 
Veldhausen Escher Straße 2 42 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Veldhausen Holthoek 2 40 
Veldhausen Schule 1 57 
Veldhausen Volksbank 2 96 
Veldhausen von-Beesten-Straße 2 56 
Veldhausen Wolthaar K4 1 34 
Veldhausen Wolthaarstr. 1 34 
Volzel Albers 1 21 
Volzel Kanalbrücke 1 21 
Volzel Siedlung 1 21 
Volzel Zollhäuser 1 21 
Vorwald Bahnhof 1 21 
Vorwald Bahnübergang 1 21 
Vorwald Kanalbrücke 1 21 
Vorwald Kolk 1 20 
Vorwald Legtenborg 1 21 
Vorwald Schule 1 20  
Vorwald Unterführung 1 21 
Vorwald Veenas 1 21 
Waldseite Abzweig Bad Bentheim 1 18 
Waldseite Bardenhorst 1 20 
Waldseite DB 1 21 
Waldseite Dorfgemeinschaftshaus 1 22 
Waldseite Gaststätte Bremer 1 23 
Waldseite Kolk 1 20 
Waldseite Witt 1 21 
Wengsel Abzw.Schüttorf 3 70  
Wengsel ehem.Schule 1 21 
Wengsel Feuerlöschteich 1 21 
Wengsel Isterberg 2 41  
Wengsel Kl. Ruse 1 20 
Wengsel Neesen 1 21 
Westenberg Denkmal 1 21 
Westenberg Niermann 1 21 
Westenberg Schulte-Nordholt 1 21 
Westenberg Tierheim 1 21 
Weusten Aalmink-Brücke 1 20 
Weusten Fischer 1 20 
Weusten Hansmann 1 21 
Weusten Lügtenaar 1 20 
Weusten Zollhausstr. 1 21 
Wielen Balderhaar 1 20 
Wielen Heidegut 1 20 
Wielen Jacobs 1 20 
Wielen Roelfs 1 21 
Wielen Schoemaker 1 21 
Wielen Schule 1 21 
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Ort Name Kategorie Priorität 
Alle Haltepunkte 
barrierefrei aus-
gebaut 

Wielen Slingenberg 1 21 
Wielen Stroeve 1 23 
Wielen Zollhäuser 1 20 
Wietmarschen Am Markt 2 76 
Wietmarschen Am Moersfeld 2 61 
Wietmarschen Brinkers 2 53 
Wietmarschen Eichenstraße 2 68 
Wietmarschen Grenzweg 2 40 
Wietmarschen kath. Kirche 3 88  
Wietmarschen Kreuzung Hohenkörbener Weg 1 22 
Wietmarschen Lohnerbrucher Str. 2 41 
Wietmarschen Möllendiek 2 41 
Wietmarschen Mühle 2 41 
Wietmarschen Pferdebahn 1 10 
Wietmarschen Schlackenbölt 2 57 
Wietmarschen Schoolplatt 2 52  
Wietmarschen Schule 2 71 
Wilsum Deponie 1 21 
Wilsum Eichenallee 2 56 
Wilsum Gewerbegebiet 2 40  
Wilsum Gewerbegebiet K14 1 21 
Wilsum Goldberg 1 21  
Wilsum Maatmann 1 32 
Wilsum Mardink 1 20 
Wilsum Molkerei 2 41 
Wilsum Ridder 1 22 
Wilsum Rötterink 1 21  
Wilsum Schensken 1 21 
Wilsum Schöppert 1 20 
Wilsum Schule 1 52 
Wilsum Siedlung 1 21 
Wilsum Volksbank 2 51 
Wilsum Wilsumer Berge 1 20 
Wilsum Winnebrook / Fischediek 1 21 
Wilsum Zagers-Ridder 1 20 
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Anlage 2 – Muster Aushangfahrplan 

 



 133 
 

Anlage 3 – Schülerbeförderungssatzung 
S a t z u n g 

über die Schülerbeförderung im Landkreis Grafschaft Bentheim 
 - Schülerbeförderungssatzung -  

 
Aufgrund des § 1 Absatz 1 Nr. 5 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. 
m. § 114 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, 
hat der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim in seiner Sitzung am 08.06.2017 folgende Sat-
zung beschlossen: 

§ 1  
Anspruchsberechtigung 

(1) Für die im Kreisgebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler gemäß § 114 Absatz 1 Satz 2 
Nrn. 1 bis 4 i. V. m. Absatz 3 NSchG besteht ein Anspruch auf Beförderung zur nächsten Schule 
bzw. auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg, wenn dieser im Sinne 
von § 114 Absatz 2 Satz 1 NSchG die Mindestentfernung nach § 2 dieser Satzung nicht unter-
schreitet. Für Gastschülerinnen und Schüler bzw. Austauschschülerinnen und Schüler gilt Satz 
1 entsprechend, soweit sie am stundenplanmäßigen Unterricht teilnehmen und keine Beförde-
rungskosten von vorrangigen Stellen übernommen werden. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Beförderungsbedürftigkeit aufgrund einer dau-
ernden oder vorübergehenden geistigen oder körperlichen Behinderung festgestellt worden ist, 
besteht der Anspruch gemäß Absatz 1 dieser Satzung unabhängig von der Mindestentfernung. 
Der Nachweis der Beförderungsbedürftigkeit hat grundsätzlich durch Vorlage eines ärztlichen 
Attestes zu erfolgen. Vom Träger der Schülerbeförderung kann zusätzlich die Vorlage einer 
amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.  

(3) Liegt die nächste Schule außerhalb des Landkreis Grafschaft Bentheim, ist die Verpflichtung 
nach Absatz 1 auf die Erstattung der teuersten Schülerzeitkarte des öffentlichen Personennah-
verkehrs beschränkt, die der Landkreis Grafschaft Bentheim für die Schülerbeförderung in sei-
nem Gebiet zu erstatten hätte; dies gilt nicht im Falle des Besuchs von Förderschulen, für die 
kein vergleichbares Angebot im Landkreis Grafschaft Bentheim besteht. 

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur bei einem Besuch der nach dem Lehr- und Stunden-
plan vorgesehenen Unterrichtsveranstaltung zur ersten Unterrichtsstunde. Hierzu gehören auch 
Betriebspraktika, wenn diese nach den Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika für 
Schülerinnen und an allgemeinbildenden Schulen, sowie für berufsbildende Schulen durchge-
führt werden. Es werden jedoch höchstens die Kosten übernommen, die nach Abs. 3 gezahlt 
werden. Bei Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalten, Besichtigungen und ähnlichen 
Veranstaltungen besteht der Anspruch nur für den Weg zur Schule zu den gewöhnlichen Schul-
anfangszeiten mit den üblicherweise zur Verfügung stehenden Beförderungsmitteln. 

(5) Für den Weg zur nächsten Haltestelle eines vom Landkreis bestimmten Beförderungsmittels 
besteht der Anspruch nur, wenn die Summe der kürzesten Wege zwischen der Wohnung der 
Schülerin bzw. des Schülers und der Einstiegshaltestelle sowie zwischen der Ausstiegshalte-
stelle und der Schule die Mindestentfernung des § 2 Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 nicht unter-
schreitet. Bezüglich der Definition der Messpunkte „Wohnung“ und „Schule“ wird auf § 2 Absatz 
3 verwiesen. 

(6) Wird eine Schülerin / ein Schüler aufgrund einer Ordnungsmaßnahme nach § 61 NSchG an 
eine Schule außerhalb des für die Schülerin / den Schüler zuständigen Schulbezirks versetzt, 
besteht Anspruch auf Kostenübernahme bis zur zuständigen Schule im für den Schüler zustän-
digen Schulbezirk. § 2 gilt entsprechend. 

§ 2 
Mindestentfernungen 

(1) Ein Anspruch auf Schülerbeförderung nach § 1 Absatz 1 besteht, wenn der Schulweg nach 
Maßgabe nachfolgender Regelungen für Schülerinnen und Schüler 
a) des Primarbereichs (Schulkindergarten, Sprachmaßnahmen und Grundschulen) mehr als 

2,1 km, 
b) der Jahrgänge 5 bis 6 des Sekundarbereichs I mehr als 2,1 km 
c) der Jahrgänge 7 bis 10 des Sekundarbereichs I mehr als 2,1 km und 
d) aus den berufsbildenden Schulen gemäß § 114 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 3 und 4 NSchG 
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mehr als 2,1 km 
beträgt. 

(2) Die Entfernungsangabe in Absatz 1 umfasst eine Toleranz von 100 m. Auf Grundlage der Be-
rechnungen des Landkreises Grafschaft Bentheim wird in den Fällen a, b, c und d bereits ab ei-
ner Mindestentfernung von 2,0 km eine Beförderungsleistung gewährt. Ein Rechtsanspruch auf 
Beförderung bei einer Mindestentfernung, die im Intervall zwischen 2,0 und 2,1 km liegt, besteht 
nicht. 

(3) Maßgebend für die Ermittlung der Mindestentfernungen ist der kürzeste Weg zwischen der 
Haustür des Wohngebäudes der Schülerin bzw. des Schülers und dem nächstgelegenen Ein-
gang des Schulhauptgebäudes. Soweit der Schülerin oder dem Schüler vom Landkreis ein be-
stimmter Schulweg empfohlen wird, gilt dieser für die Berechnung der Entfernung. Basis der Be-
rechnung ist grundsätzlich der kürzeste Fußweg. 
Bei einer Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Wegstrecke zwischen Halte-
stelle und Schule bis 500 m nicht als Teil der Wegstrecke nach Absatz 1. 

(4) In besonders begründeten Ausnahmefällen übernimmt der Landkreis unabhängig von der in 
Absatz 1 genannten Mindestentfernung die Schülerbeförderung bzw. die Erstattung der not-
wendigen Aufwendungen, wenn der Schulweg nach den objektiven Gegebenheiten für Schüle-
rinnen und Schüler besonders gefährlich oder ungeeignet ist. Die im Straßenverkehr üblicher-
weise auftretenden Gefahren stellen keine Gefahren im Sinne dieser Bestimmung dar.  
Soweit ein Ausnahmefall nicht offensichtlich vorliegt, wird die Angelegenheit einer Kommission 
vorgelegt, dessen Votum bei der Entscheidung zu berücksichtigen ist. 
Die Kommission setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Antragsteller/in 
2. Vertreter/in des Kreiselternrates 
3. Vertreter/in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim 
4. Vertreter/in der Straßenverkehrsbehörde 
5. Vertreter/in der Gemeinde 
6. Vertreter/in des Straßenbaulastträgers 
7. Vertreter/in des Busunternehmens 
8. Vertreter/in des Trägers der Schülerbeförderung 
Jedes Kommissionsmitglied hat unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden Vertreterinnen 
und Vertreter eine Stimme. Es entscheidet die einfache Mehrheit. 

§ 3 
Zumutbare Schulwegzeiten 

(1) Eine Überschreitung der gemäß § 114 Absatz 2 S. 2 NSchG zu berücksichtigenden Belastbar-
keit einer Schülerin oder eines Schülers liegt grundsätzlich nicht vor, soweit die Schulwegzeit - 
ohne Berücksichtigung von Wartezeiten vor und nach der Benutzung des öffentlichen Ver-
kehrsmittels - je Richtung bei Schülerinnen und Schülern 
a) des Primarbereichs (Schulkindergarten, Sprachmaßnahmen und 

Grundschulen) 45 min. 
b) der Jahrgänge 5 bis 6 des Sekundarbereichs I 75 min. 
c) der Jahrgänge 7 bis 10 des Sekundarbereichs I 75 min 
d) aus den berufsbildenden Schulen gemäß § 114 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 

3 und 4 NSchG 90 min. 
nicht überschreitet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt für Schülerinnen und Schüler an 
a) Schulen mit besonderem überregionalem Bildungsangebot, 
b) Ersatzschulen, Ergänzungsschulen und anerkannte Tagesbildungsstätten nach dem Elften 

Teil - Schulen in freier Trägerschaft - §§ 139 ff des NSchG, 
c) Schulen, deren Einzugsgebiet das gesamte Kreisgebiet umfasst, 
d) Schulen, die aufgrund einer Überweisung nach § 61 Absatz 3 Nr. 2 besucht werden, 
e) Schulen, die aufgrund einer Gestattung nach § 63 Absatz 3 Satz 4 besucht werden, 
f) Schulen, die gemäß § 137 NSchG besucht werden, 
g) Schulen, die gemäß § 63 Absatz 4 NSchG besucht werden, 
dass als Schulwegzeiten - ohne Berücksichtigung von Wartezeiten von und nach der Benutzung 
des öffentlichen Verkehrsmittels - je Richtung im Primarbereich 60 Minuten, in den übrigen Be-
reichen 90 Minuten nicht überschritten werden. 
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§ 4 
Wartezeiten 

(1) Als Wartezeiten am Schulstandort vor Unterrichtsbeginn der ersten Unterrichtsstunde sind den 
Schülerinnen und Schülern regelmäßig nicht mehr als 3 Minuten zuzumuten. 
 

Nach Unterrichtsende sind für Schülerinnen und Schüler  
a) des Primarbereichs (Schulkindergarten, Sprachmaßnahmen und 

Grundschulen) 60 min. 
b) der Jahrgänge 5 bis 6 des Sekundarbereichs I 60 min. 
c) der Jahrgänge 7 bis 10 des Sekundarbereichs I 60 min. 
d) aus den berufsbildenden Schulen gemäß § 114 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 

3 und 4 NSchG 
120 min. 
 

als Wartezeiten zumutbar. 
(2) Bei der Beförderung der Schülerinnen und Schüler im öffentlichen Personennahverkehr, bei 

dem der Einsatz der Verkehrsmittel zu fahrplanmäßig vorgegebenen Zeiten erfolgt, können die 
in Absatz 1 genannten Wartezeiten um 25 % überschritten werden, wenn eine Verlegung der 
fahrplanmäßig vorgegebenen Fahrtzeiten vom Träger der Schülerbeförderung nicht erreicht 
werden kann oder aufgrund öffentlicher Interessen nicht zu vertreten ist. 

(3) Bei einer Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Schulwegzeit zwischen Hal-
testelle und Schule nicht als Wartezeit im Sinne der obigen Vorschriften. 

(4) Bei kurzfristig auftretenden Unterrichtsausfällen oder Freistellungen besteht kein Anspruch auf 
Beförderung außerhalb des Fahrplans. Die zusätzlich entstehenden Wartezeiten sind keine 
Wartezeiten im Sinne der Vorschriften gemäß Absatz 1. 

§ 5 
Zu benutzende Verkehrsmittel 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das vom Träger der Schülerbeförderung bestimmte Beför-
derungsmittel zu benutzen. Die Beförderung wird - soweit möglich - im Rahmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs durchgeführt. In Ausnahmefällen kann der Landkreis auch eigene Beför-
derungsleistungen zur Verfügung stellen. Es besteht kein Anspruch auf besondere Transport-
mittel oder auf Mitbeförderung einer Begleitperson. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines vom Verkehrsunternehmen ausgesprochenen 
Beförderungsverbotes von einer Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr ausgeschlos-
sen sind, haben keinen weiteren Anspruch auf Zurverfügungstellung anderer Beförderungsmög-
lichkeiten bzw. Kostenerstattungen durch den Landkreis. 

(3) Nach vorheriger Genehmigung durch den Landkreis kann zur Schülerbeförderung ein privates 
Fahrzeug gegen Erstattung der Aufwendungen gemäß § 6 eingesetzt werden, wenn 
a) die in §§ 3 und 4 genannten Schulweg- und Wartezeiten regelmäßig überschritten werden, 
b) Beförderungsmittel gemäß Absatz 1 nicht zur Verfügung stehen. 

§ 6 
Notwendige Aufwendungen 

(1) Als notwendige Aufwendungen für den Schulweg gelten: 
a) bei der Benutzung öffentlicher Transportmittel die günstigsten Tarife, 
b) bei der Benutzung eines als Beförderungsmittel bestimmten privaten Personenkraftwagens 

jeweils für die Hin- und Rückfahrt einer Schülerin bzw. eines Schülers ein Betrag von 0,30 € 
je Wegstreckenentfernung in km, wenn und soweit die Fahrten zum Zweck der Schülerbe-
förderung durchgeführt werden. Maßgeblich ist die kürzeste einfache Wegstreckenentfer-
nung von der Wohnung zur Schule, bzw. Haltestelle, und nicht die tatsächlich gefahrene 
Strecke zwischen Wohnung und Schule bzw. Haltestelle. 

c) Bei der Benutzung anderer als Beförderungsmittel bestimmter Kraftfahrzeuge für die Hin- 
und Rückfahrt einer Schülerin bzw. eines Schülers ein Betrag von 0,15 € je Wegstrecken-
entfernung in km. § 6 Absatz 1 b Satz 2 gilt entsprechend. 

d) bei Mitnahme weiterer Schülerinnen und/oder Schüler erhöht sich dieser Betrag um 0,02 € 
je Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Schule bzw. Haltestelle. 

Anteilige Kürzungen bis zur gänzlichen Versagung der Erstattung können erfolgen, sofern die 
Fahrten nicht ausschließlich zum Zwecke der Beförderung der Schülerin / des Schülers zur 
Schule erfolgen. 

(2) Bei nur einer Fahrt (Hin- oder Rückfahrt) werden nur 50 % der Beträge nach Absatz 1 erstattet. 
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§ 7 
Anträge und Fristen 

(1) Der Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen für den Schulweg nach § 6 muss 
spätestens bis zum 31.01. eines jeden Jahres für das abgelaufene Schuljahr geltend gemacht 
werden. Maßgeblich ist das Datum des Antragseinganges beim Landkreis Grafschaft Bentheim. 
Erstattungszahlungen sind erst ab dem Zeitpunkt der Genehmigung der Beförderung durch den 
Träger der Schülerbeförderung möglich.  

(2) Es werden nur die nachweislich entstandenen notwendigen Aufwendungen für den Schulweg 
erstattet. Die Fahrtenbelege sind den Anträgen beizufügen. Außerdem muss der Schulbesuch 
durch die Schule bescheinigt werden. 

§ 8 
Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am 01.07.2017 in Kraft 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.06.2004 außer Kraft. 
 

Nordhorn, 08.06.2017 Friedrich Kethorn  
 Landrat  
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Anlage 4 – Richtlinie zur Bezuschussung von 
ÖPNV-Fahrtkosten 

 

Der Kreistag des Landkreis Grafschaft Bentheim hat in der Sitzung am 06.12.2018 folgende  

Richtlinie zur Bezuschussung von Fahrtkosten von Schülerinnen und Schülern der 
Sekundarstufe II der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis 

Grafschaft Bentheim 
beschlossen. 

Präambel 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist gemäß § 114, Niedersächsisches Schulgesetzes 
(NSchG) Träger der Schülerbeförderung in seinem Gebiet. Zur Herstellung gleichwertiger 
Zugangsmöglichkeiten zu den Bildungsstandorten im Landkreis Grafschaft Bentheim verfolgt 
der Landkreis das Ziel, die Schülerinnen und Schüler, die nach § 114 NSchG keinen rechtli-
chen Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten durch den Träger der Schü-
lerbeförderung haben, finanziell zu unterstützen. 

§ 1 Anspruchsberechtigung 

(1) Die Richtlinie findet Anwendung für Schülerinnen und Schüler, die sich in einer schu-
lischen Ausbildung in der Sekundarstufe II an Schulen nach § 5, Abs. 2 Nr. 1 d) bis f) sowie 
Nr. 2 b) bis g) NSchG in Vollzeitform (mindestens an drei Tagen pro Woche Unterricht in der 
Schule) befinden und keinen Anspruch auf Kostenübernahme von Schülerbeförderungskos-
ten im Sinne der Schülerbeförderungssatzung des Landkreis Grafschaft Bentheim in der je-
weils gültigen Fassung haben. 

(2) Von der Richtlinie ausgenommen sind  
1. Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen einer beruflichen Ausbildung oder 

eines Praktikums über ein Einkommen bzw. Aufwandsentschädigungen verfü-
gen, 

2. Teilnehmer von Studiengängen an Hochschulen, Fachhochschulen, Universi-
täten und privaten Fachschulen mit studienähnlichen Ausbildungsgängen. 

(3) Die Bezuschussung von Schülerbeförderungskosten ist eine freiwillige Leistung des 
Landkreis Grafschaft Bentheim. Es besteht kein Rechtsanspruch. 

(4) Empfänger entsprechend dieser Richtlinie sind Schülerinnen und Schüler, die ihren 
Hauptwohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Grafschaft Bentheim ha-
ben. 

(5) Es werden nur Zuschüsse der notwendigen Fahrtkosten im öffentlichen Personen-
nahverkehr zur nächstgelegenen Schule der besuchten Schulform gewährt. 

(6) Empfängern von Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes wird keine zusätzli-
che Bezuschussung über die Leistungen hinaus gewährt. 

§ 2 Mindestentfernung 

(1) Eine Bezuschussung der Schülerbeförderungskosten nach § 1 wird gewährt, wenn 
der Schulweg für die Schülerinnen und Schüler mehr als 5 km beträgt. 

(2) Maßgebend für die Ermittlung der Mindestentfernungen ist der kürzeste Weg zwi-
schen der Haustür des Wohngebäudes der Schülerin bzw. des Schülers und dem 
nächstgelegenen Eingang des Schulhauptgebäudes. Soweit der Schülerin oder dem 
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Schüler vom Landkreis aus Gründen der Schulwegsicherheit ein bestimmter Schul-
weg empfohlen wird, gilt dieser für die Berechnung des Fußweges. 

§ 3 Antragspflicht, Kostenerstattung 

(1) Die Bezuschussung von Schülerbeförderungskosten an Schülerinnen und Schüler 
bzw. an deren Erziehungsberechtigte wird nur auf Antrag durch die Abteilung Verkehr 
des Landkreis Grafschaft Bentheim gewährt. 

(2) Vorzulegen ist der vollständig ausgefüllte „Antrag auf Bezuschussung von ÖPNV-
Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II“. Diesem sind die 
Fahrkarten des abgelaufenen Schuljahres im Original beizufügen. Es werden nur 
Schülerwochen- und Schülermonatsfahrkarten  

1. des VGB-Tarifs, 

2. des Niedersachsentarifs,  

3. des Westfalentarifs,  

4. des Tarifs der Busverkehr Emsland-Mitte/Nord, 

5. des Tarifs der Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd 

6. von Linienfahrten nach § 43, Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

anerkannt. Dem Antrag ist zwingend eine aktuelle Schulbescheinigung über den be-
antragten Zeitraum beizufügen. Der maximale Zuschuss wird auf den Betrag der teu-
ersten Zeitkarte im VGB-Tarif (abzgl. des Eigenanteils) bzw. die Fahrtkosten (abzgl. 
Eigenanteil), die bis zur nächstgelegenen Schule der besuchten Schulform entstan-
den wären begrenzt anerkannt.  

(3) Der Antrag muss spätestens am 31.10. eines jeden Jahres für das abgelaufene 
Schuljahr beim Landkreis Grafschaft Bentheim eingereicht werden. Maßgeblich ist 
das Datum des Antragseinganges beim Landkreis Grafschaft Bentheim. Die Auszah-
lung der Erstattung kann bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen. Auf Antrag kann 
unterjährig ab einem erwarteten Erstattungsbetrag von 225,00 € pro Familie eine 
Auszahlung erfolgen. 

(4) Pro Schülerin/Schüler wird pro Monat des Schuljahres ein Eigenanteil in Höhe von 
29,00 € von den Ausgaben für die notwendigen Fahrtkosten im öffentlichen Perso-
nennahverkehr einbehalten. 

§ 4 Schlussbestimmungen 

(1) Die Richtlinie tritt am 01.08.2018 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 08.06.2017 außer Kraft  

 

 

 

Nordhorn, 06.12.2018  Friedrich Kethorn 

     - Landrat - 
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Anlage 5 – Liniensteckbriefe 
 

Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 10 (100 Nord) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021 

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Emlichheim - Wilsum - Itterbeck - Uelsen - Neuenhaus 

Angebotsform Linienbus, ergänzt durch Fahrten mit Kleinbus 

Verkehrliche Funktion 

Regionalbuslinie 
Schüler-, Berufs-, Versorgungs, Freizeitverkehr  

Zu- und Abbringer zur Regionalbahn RB 56 

Verknüpfungspunkte Emlichheim, Neuenhaus 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante zzgl. Abweichungen im Schülerverkehr 

Nutzkilometer p.a. Ca. 344.000 km 

Angebundene Einrichtungen Schulzentrum Neuenhaus, Schulzentrum Uelsen 

Bemerkungen  

Im Frühverkehr (Mo-Fr) Einsatz von Kleinbussen  

Im Schulverkehr Druchbindnung von Fahrten auf Teilstrecken zu den Linien 
913, 917 

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag (FVZ) 05:00 – 6:00 Uhr 60 2 2 

Montag – Freitag (HVZ) 06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 14 14 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 2 4 

Samstag (WVZ I) 06:00 Uhr – 17:00 Uhr 60 11 10 

Samstag (WVZ II) 17:00 Uhr –21:00 Uhr 60 4 4 

Sonn-/Feiertag (WVZ III) 07:00 – 22:00 Uhr 60 15 15 

Nachtverkehrszeit (NaVZ) 
Fr, Sa und vor Wochenfeiertagen 

Fr: 02:00 Uhr – 05:00 Uhr  
Sa, WoF: 21:00 - 05:00 Uhr 

60 0 

1 

0 

3 

Sonn-/Feiertag (WVZ III) 06:00 – 02:00 Uhr 60 1 -- 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 20 (200 Nord) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021 (200 Nord gemäß NVP 2010) 

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf (Emlichheim) – Hoogstede - Veldhausen - Neuenhaus 

Angebotsform Linienbus, ergänzt durch Ruftaxi, Kleinbus und Schulverkehr 

Verkehrliche Funktion 

Regionalbuslinie 
Schüler-, Berufs-, Versorgungs, Freizeitverkehr  

Zu- und Abbringer zur Regionalbahn RB 56 

Verknüpfungspunkte (Emlichheim Bf), Hoogstede, Neuenhaus Bf 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante zzgl. Abweichungen im Schülerverkehr 

Nutzkilometer p.a. Ca. 195.000 km 

Angebundene Einrichtungen Schule Hoogstede, Schulzentrum Veldhausen 

Bemerkungen  

Im Frühverkehr (Mo-Fr) und Spätverkehr (Sa) Einsatz von Ruftaxi und 
Kleinbus-Fahrten  

 

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 1 Ruftaxi+1+E 1 Ruftaxi 

Montag – Freitag  
06:00 Uhr  – 00:00 Uhr 60 

16+6 E (S)+1 

Kleinbus 
16+6 E (S)+2 Kleinbus 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 16+ 1 Ruftaxi 15 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 15 1 E + 1 Kleinbus 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 15 15 

 

Ruftaxi= Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 

Takte, insbesondere bei den Früh- und Spätfahrten sowie im Schulverkehr dürfen unterbrochen und die 
Fahrlagen auf die jeweiligen besonderen Nachfragebedürfnisse angepasst werden. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 30 (200 Mitte gemäß NVP 2012) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Neuenhaus - Nordhorn Bookholt – Nordhorn Bahnhof – Blanke 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 

Regionalbuslinie zur Ergänzung der Schienenverbindung zwischen Neuenhaus 
und Nordhorn 

Zu- und Abbringer zur Regionallinie 40 sowie Ortserschließung Nordhorn 

Verknüpfungspunkte Neuenhaus Bf., Euregioklinik, Nordhorn Bf, Blanke Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante und 3 Nebenvarianten zzgl. Abweichung im Schülerverkehr 

Nutzkilometer p.a. Ca. 121.000 km 

Angebundene Einrichtungen Einkaufsbereich Nordhorn Zentrum, Euregio-Klinik Nordhorn, AWO-Zentrum 

Bemerkungen   

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 1 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 00:00 Uhr 60 15 + 1E (S) 16 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 13 12 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 -- 2 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 1 1 

 

ALF= Anruf-Linienfahrt, Anmeldung bis 30 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 

 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 31 (alt Linie 3) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit  Dez. 2018 bis Dez. 2028 

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf 
Nordhorn Kloster Frenswegen – Nordhorn Bookholt – Nordhorn Bahnhof 
– Bahnhof Blanke 

Angebotsform Linienbus  

Verkehrliche Funktion 
Erschließung des Siedlungsbereichs Nordhorn Nord in Ergänzung zum 
Stadtverkehr 

Verknüpfungspunkte Neuenhaus; Nordhorn ZOB; Nordhorn Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante und 2 Nebenvarianten 

Nutzkilometer p.a. Ca. 72.000 km 

Angebundene Einrichtungen Grundschule Bookholt, AWO-Zentrum Nordhorn, Euregio-Klinik 

Bemerkungen  

Stadtbuslinie 
Schüler-, Berufs-, Versorgungs, Freizeitverkehr  

Zu- und Abbringer zur Regionalbahn RB 56 sowie Ortserschließung Nordhorn 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  05:00 – 6:00 Uhr  -- -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 15 15 

Montag – Freitag  20:30 Uhr –00:00 Uhr 60 -- -- 

Samstag  07:00 Uhr – 08:00 Uhr  -- -- 

Samstag  8:00 Uhr –18:00 Uhr 60 10 10 

Samstag  18:00 Uhr – 00:00 Uhr 60 2 2 

Sonn-/Feiertag  08:00 – 18:00 Uhr 30/60 5 11 

Sonn-/Feiertag  18:00 – 19:00 Uhr 30 2 2 

 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 

 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 

Takte, insbesondere bei den Früh- und Spätfahrten sowie im Schulverkehr dürfen unterbrochen und die 
Fahrlagen auf die jeweiligen besonderen Nachfragebedürfnisse angepasst werden. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 32 (2) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021 

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Nordhorn Blumensiedlung - Bahnhof - Oorde - Stadtflur  

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 

Stadtbuslinie 
Schüler-, Berufs-, Versorgungs, Freizeitverkehr  

Zu- und Abbringer zur Regionalbahn RB 56 und Regionalbuslinie 40 

Verknüpfungspunkte Nordhorn GIP, Nordhorn Bf., Firnhaberstraße 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante und 1 Variante 

Nutzkilometer p.a. Ca. 140.000  km 

Angebundene Einrichtungen GIP, Berufsschulzentrum, Einkaufsbereich Fußgängerzone 

Bemerkungen   

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag (FVZ) 05:00 – 6:00 Uhr    

Montag – Freitag (HVZ) 06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 30 28 28 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr    

Samstag (WVZ I) 07:00 Uhr – 17:00 Uhr 30 19 19 

Samstag (WVZ II) 17:00 Uhr –21:00 Uhr 30 5 5 

Sonn-/Feiertag  08:00 – 18:00 Uhr 60 5 5 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 33 (5) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021 

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf 
Brandlecht - Hesepe - Oorde – Tierpark – Bahnhof – ZOB – Deegfelder 
Weg - Rovenkamp 

Angebotsform Bürgerbus 

Verkehrliche Funktion Bürgerbuslinie in Ergänzung des Stadtbusverkehrs 

Verknüpfungspunkte Bahnhof Nordhorn, Markt 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante und 1 Variante 

Nutzkilometer p.a. Ca. 31.175 km 

Angebundene Einrichtungen Einkaufsbereich Fußgängerzone, Pflegezentrum Rovenkamp 

Bemerkungen   

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag (FVZ) 05:00 – 6:00 Uhr    

Montag – Freitag (HVZ) 06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 5 5 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr    

Samstag (WVZ I) 07:00 Uhr – 17:00 Uhr 60 4 4 

Samstag (WVZ II) 17:00 Uhr –21:00 Uhr  -- -- 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 38 (4) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021 

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Nordhorn Sportpark – Deenekamp Centrum 

Angebotsform Bürgerbus 

Verkehrliche Funktion Bürgerbuslinie in Ergänzung des Regionalverkehrs Richtung Niederlande 

Verknüpfungspunkte Bahnhof Nordhorn 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante  

Nutzkilometer p.a. Ca. 41.000 km 

Angebundene Einrichtungen Nordhorn Einkaufsbereich Fußgängerzone, GIP, Zentrum Deenekamp 

Bemerkungen   

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag (FVZ) 05:00 – 6:00 Uhr    

Montag – Freitag (HVZ) 06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 8 8 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr    

Samstag (WVZ I) 07:00 Uhr – 17:00 Uhr  -- -- 

Samstag (WVZ II) 17:00 Uhr –21:00 Uhr  -- -- 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 40 (200 - Süd) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Nordhorn – Bad Bentheim 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie 
Zu- und Abbringer zu IC 77 

Verknüpfungspunkte Nordhorn Bf, Abzw. Schüttorf, Bahnhof Bad Bentheim 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante, 1 Variante 

Nutzkilometer p.a. Ca. 158.000 km 

Angebundene Einrichtungen Bad Bentheim Kurzentrum 

Bemerkungen   

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 -- 1 Ruftaxi 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 22:00 Uhr 60 13 14 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 2 1 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 12 13 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 2 1 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 7 7 

 

Ruftaxi= Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 

 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 50 (500) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Wengsel – Quendorf - Schüttorf 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie 
Zu- und Abbringer zu RB 56 

Verknüpfungspunkte Abzw. Schüttorf, Quendorf Bf, Schüttorf Alte Post 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

2 Varianten, ergänzt durch Schülerverkehr 

Nutzkilometer p.a. Ca. 125.000 km 

Angebundene Einrichtungen Schüttorf Oberschuel 

Bemerkungen   

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 -- 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 22:00 Uhr 30/60 26 + 2E (S) 26 + 1E (S) 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr   1 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr    

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr    

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr    

 

Ruftaxi= Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 

 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 60 (400) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Gronau – Bardel – Gildehaus – Bad Bentheim - Suddendorf- Schüttorf 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie 
Zu- und Abbringer zu RB 56; Schülerverbindung  

Verknüpfungspunkte Schüttorf Bf.; Bad Bentheim Bf.; Gildehaus Bf, Gronau Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante sowie verschiedene Schülerverkehrsvarianten  

Nutzkilometer p.a. Ca. 225.000 km (inkl- Ruftaxi-Fahrten) 

Angebundene Einrichtungen 
Gewerbegebiet Schüttorf, Freizeitgebiet Dreiländersee, Ferienresort Bad 
Bentheim, Paulinenkrankenhaus Bad Bentheim, Lukas-Krankenhaus in 
Gronau 

Bemerkungen  ergänzt durch Ruftaxi und Samstag/Sonntag nur Kleinbusse 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  -- 1 

Montag – Freitag  

06:00 Uhr  – 22:00 Uhr 120 

18 E(S)+ 4E (S) mit 

Ruftaxi +6E(F) mit 

Ruftaxi als Ersatz in 

Ferien 

13 E(S)+ 7E (S) mit 

Ruftaxi + 6E (F) mit 

Ruftaxi als Ersatz in 

Ferien 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr  1 Ruftaxi 1 Ruftaxi 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 120 7(K) 7(K) 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr    

Sonn-/Feiertag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 120 5(K) 5(K) 

 

Ruftaxi= Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
(K) = Kleinbus mit 8 Sitzplätzen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer (NVP 2011) 61 (510) 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Schüttorf – Ohne - Wettringen 

Angebotsform Bürgerbus 

Verkehrliche Funktion 
Bürgerbuslinie 
als Ergänzung des Regionalbusverkehrs  

Verknüpfungspunkte Schüttorf Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante nur Dienstag und Freitag mit Voranmeldung und 1 
Grundvariante wochentags an Nachmittagen  

Nutzkilometer p.a. Ca. 75.000 km 

Angebundene Einrichtungen Wettringen Schulzentrum 

Bemerkungen  nur Kleinbusse 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  -- 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 3 (DI/FR) + 5  4 (E Di/FR) + 5 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr  -- -- 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr  -- -- 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr  -- -- 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr    

 

Ruftaxi= Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
(K) = Kleinbus mit 8 Sitzplätzen 
(DI/FR) = nur dienstags und freitags 
Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 3 

Liniennummer  161 

Genehmigungsinhaber Meyering Verkerhsgesellschaft für die Region Grafschaft Bentheim mbH   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf 
Füchtenfeld – Schwartenpohl – Wietmarschen – Lohne – Nordlohne - 
Lingen 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie  
Schülerverbindungen 

Verknüpfungspunkte Lohne ZOB, Lingen ZOB 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

Einzelfahrtn im Schülerverkehr undregelmäßiger Takt im Bedarfsverkehr (zw. 
Lohne und Füchtefeld)  

Nutzkilometer p.a. Ca. 190.000 km (ink. Ruftaxi-Fahrten) 

Angebundene Einrichtungen Lohne Oberschule 

Bemerkungen  
Unregelmäßiger, auf den Schulverkehr abgestimmter Verkehr mit 
Einzelfahrten. Regelmäßiger Stundentakt im Bedarfsverkehr (MF), an 
Samstagen und Sonntagen 120 Minutentakt 

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 -- 1 

Montag – Freitag  
06:00 Uhr  – 22:00 Uhr 60 

10E + 12 Ruftaxi + 3 

Ruftaxi (F) 

9E+ 13 Ruftaxi + 3 

Ruftaxi (F) 

Montag – Freitag (SVZ) 22:00 Uhr –02:00 Uhr 60 2 Ruftaxi 2 Ruftaxii 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 120 8 Ruftaxi  8 Ruftaxi 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr  1 Ruftaxi 1 Ruftaxi 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 120 5 Ruftaxi 5 Ruftaxi 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 3 

Liniennummer  165 

Genehmigungsinhaber Meyering Verkerhsgesellschaft für die Region Grafschaft Bentheim mbH   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Lingen – Lohne – Klausheide – Nordhorn 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie  
Schüler-, Berufs-, Versorgungs, Freizeitverkehr, Zu-/Abbringer RE5 

Verknüpfungspunkte Lingen ZOB, Lohne ZOB, Nordhorn ZOB 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Schülerverkehr  

Nutzkilometer p.a. Ca. 325.000 km 

Angebundene Einrichtungen Einkaufsbereich Nordhorn Zentrum, Lingen Emslandarena 

Bemerkungen  
Regelmäßiger Stundentakt zwischen 6:00 Uhr und 23:00 Uhr (MF) und 
zwischen 6:00 Uhr und 23:00 Uhr (SA) zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr (SO) 

 

Fahrplanstand Dez. 2018 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 -- 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 22:00 Uhr 60 17+4E 14+8E + 1 Ruftaxi 

Montag – Freitag (SVZ) 22:00 Uhr –02:00 Uhr 60 1 Ruftaxi 2 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 17 17 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 1 Ruftaxi 1 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 10 10 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen  
Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 2 

Liniennummer  700 

Genehmigungsinhaber Richters Reisen GmbH   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf 
Twist – Georgsdorf – Füchtenfeld– Wietmarschen – Nordhorn Stadtring – 
Nordhorn Bf 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie  
Vorwiegend Schüler-, Berufs-, Versorgungsverkehr  

Verknüpfungspunkte 
Wietmarschen, Am Markt; Nordhorn Bf 

In Nordhorn Ausrichtung der Anschlüsse auf den Taktknoten am Bahnhof 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Variante zzgl. Abweichungen im Schülerverkehr   

Nutzkilometer p.a. Ca. 120.000  km 

Angebundene Einrichtungen Zenntrale Einrichtungen und Schulen in Nordhorn Zentrum 

Bemerkungen  

Zusammen mit Linie 701 ab Wietmarschen Überlagerung zum 60-Min-Takt 

Twist – Georgsdorf: Einzelfahrten an Schultagen, abgestimmt auf die 
Schulbedarfe, in Richtung Twist nachmittags ab 15 Uhr Fahrten nur zum 
Ausstieg zwischen Georgsdorf und Twist 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 19:00 Uhr 60* / E 7 + 2 (S)  7 + 2 (S) 

Samstag 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr - - - 

* Nordhorn – Witemarschen 60-Min.-Takt, Wietmarschen – Meppen Einzelfahrten zu Taktabfahrtszeiten 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen in NDS 
(F) = an Ferientagen in NDS  
 
Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 



 153 
 

Linienbündel 2 

Liniennummer (NVP 2011) 701 

Genehmigungsinhaber Richters Reisen GmbH   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf 
Meppen Bf – Geeste – Dalum – Schwartenpohl – Wietmarschen – 
Nordhorn Bf 

Angebotsform Linienbus 

Verkehrliche Funktion 
Regionalbuslinie  
Schüler-, Berufs-, Versorgungsverkehr  

Verknüpfungspunkte 
Meppen Bf.; Wietmarschen, Am Markt; Nordhorn Bf 

In Nordhorn Ausrichtung der Anschlüsse auf den Taktknoten am Bahnhof 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Variante zzgl. Abweichungen im Schülerverkehr   

Nutzkilometer p.a. Ca. 135.000  km 

Angebundene Einrichtungen 
Gymnasium Marianum Meppen, Krankenhaus Meppen, Schulen, 
Einkaufsbereich u.a. zentrale Einrichtungen in Nordhorn Zentrum 

Bemerkungen  

Einzelfahrten mit harmonisierten Abfahrzeiten zwischen Meppen und 
Witemarschen im 60/120/180-Min-Rhythmus; Ergänzungen im Schulverkehr 
abgestimmt auf die Schulbedarfe.  

Zusammen mit Linie 700 ab Wietmarschen Überlagerung zum 60-Min-Takt 

Auf Teilstrecken nur Ausstieg bai Bedarf 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 19:00 Uhr 60* / E 5 + 5 (S) 5 + 2 (S) 

Samstag  10:00 Uhr – 15:00 Uhr E 2 2 

* Nordhorn - Wietmarschen 60-Min.-Takt, Wietmarschen – Meppen Einzelfahrten zu Taktabfahrtszeiten 

E    = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen in NDS 
(F) = an Ferientagen in NDS  
 
Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
 

 



 154 
 

Linienbündel 1 

Liniennummer  T 11 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Coevorden – Eschebrügge – Laar – Volzel - Emlichheim 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer des Regionalbusverkehrs der Linie 10 und zur Verbindung in die 
NL 

Verknüpfungspunkte Emlichheim Bf, Vorwald Bf., Laar-Kirche 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Einzelfahrten im Schülerverkehr 

Bediente Fläche Ca.60 km2 

Anzahl Haltestellen 38 

Angebundene Einrichtungen Altenzentrum Emlichheim, Schulzentrum Emlichheim, Schulen in Laar/Vorwald 

Bemerkungen  
nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung; erste Abfahrt Sonntag (Hin) 
bereits um 6:00 Uhr; Sonntag (Rück) letzte Abfahrt 23:40 Uhr 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 17 + 1 E(S) +2 F 12 + 4 E(S) + 4 (F) 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 -- 5 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 16 14 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 -- 3 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 15 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 12 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Echteler – Heesterkante – Emlichheim 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer des Regionalbusverkehrs der Linie 10  

Verknüpfungspunkte Emlichheim Bf,  

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Einzelfahrten im Schülerverkehr 

Bediente Fläche Ca. 50 km2 

Anzahl Haltestellen 27 

Angebundene Einrichtungen Emlichheim Rathaus, Schulzentrum Emlichheim, 

Bemerkungen  
nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung; Sonntag (Rück) letzte 
Abfahrt 23:42 Uhr 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 14 + 2 E(S) +2 F 12 + 1 E(S) + 3 (F) 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr  1 3 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 16 14 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr  -- 3 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 15 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 13 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Ratzel – Wielen – Striepe – Egge – Getelo – Itterbeck 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer des Regionalbusverkehrs der Linie 10  

Verknüpfungspunkte Itterbeck, Post  

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Einzelfahrten im Schülerverkehr 

Bediente Fläche Ca. 65 km2 

Anzahl Haltestellen 29 

Angebundene Einrichtungen  

Bemerkungen  
nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung; Sonntag (Rück) letzte 
Abfahrt 23:20 Uhr 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr 60 2 -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 15 + 1 F 12 + 2 E(S) + 3 (F) 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 1 4 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 14 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr  -- 2 E 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 15  15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 14 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Hardingen – Halle – Getelo – Uelsen 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer des Regionalbusverkehrs der Linie 10  

Verknüpfungspunkte Uelsen Markt  

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante 

Bediente Fläche Ca. 45 km2 

Anzahl Haltestellen 21 

Angebundene Einrichtungen Uelsen Markt, Uelsen Rathaus 

Bemerkungen  
nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung; Sonntag (Rück) letzte 
Abfahrt 23:15 Uhr 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 12 + 2 F 15  

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 2 4 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 14 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 -- 4  

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 14 + 1 E 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 15 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Wilsum – Haftenkamp – Gölenkamp – Uelsen 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer des Regionalbusverkehrs der Linie 10  

Verknüpfungspunkte Uelsen Markt  

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante  

Bediente Fläche Ca. 40 km2 

Anzahl Haltestellen 15 

Angebundene Einrichtungen Uelsen Markt 

Bemerkungen  
nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung; Sonntag (Rück) letzte 
Abfahrt 23:15 Uhr 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 12 + 2 F 15  

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 2 4 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 14 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 -- 3  

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 14 + 1 E 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 16 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Grasdorf/Halle – Lage – Neuenhaus 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer zur RB 56 und Regionalverkehr Linie 30  

Verknüpfungspunkte Neuenhaus Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Einzelfahrten des Schülerverkehrs 

Bediente Fläche Ca. an S: 50 km2 / an F: 20 km2 

Anzahl Haltestellen An S. 20 / an F: 6 

Angebundene Einrichtungen  

Bemerkungen  nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 12 + 2 E(S) +2 F 10 + 4 E(S) + 4 F 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 3 E 4 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 15 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 1 E 2 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 14 + 1 E 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 20 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Emlichheim – Kalle – Tinholt - Hoogstede 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer zum Regionalverkehr Linie 20  

Verknüpfungspunkte Emlichheim Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Einzelfahrten des Schülerverkehrs 

Bediente Fläche Ca. 35 km2 

Anzahl Haltestellen 18 

Angebundene Einrichtungen Emlichheim Schulzentrum 

Bemerkungen  nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 11 + 3 E(S) +3 F 13 + 1 F 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 3 E 4 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 15 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 1 E 2 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 14 + 1 E 14 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 21 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Emlichheim – Weusten – Neugnadenfeld – Ringe – Bathorn - Hoogstede 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer zum Regionalverkehr Linie 10 und Linie 20  

Verknüpfungspunkte Emlichheim Bf., Neugnadenfeld Kirche 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante ergänzt durch Einzelfahrten des Schülerverkehrs 

Bediente Fläche Ca. 75 km2 

Anzahl Haltestellen 32 

Angebundene Einrichtungen Emlichheim Schulzentrum 

Bemerkungen  
nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung; letzte Abfahrt Sonntag 
(Rück) 23:16 Uhr 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 9 + 6 E(S) +6 F 9 + 9 E(S) + 5 F 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 2 E 4 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 15 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 1 E 2 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 14 + 1 E 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 



 162 
 

Linienbündel 1 

Liniennummer  T 22 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Georgsdorf – Osterwald – Lugthoek – Veldhausen – Neuenhaus 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion 
Bedarfsverkehr 
als Zubringer zur RB 56 und zum Regionalverkehr Linie 30  

Verknüpfungspunkte Neuenhaus Bf., Osterwald Bf. 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante  

Bediente Fläche Ca. 82 km2 

Anzahl Haltestellen 41 

Angebundene Einrichtungen Schule in Georgsdorf/Osterwald/Veldhausen 

Bemerkungen  nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  2 E 1 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 12 +2 F 13 + 3 F 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 3 E 2 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 15 + 1 E 15 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 1 E 2 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 14 + 1 E 15 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer  T 31 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Nordhorn, Rügenwalder Str. – Zollsiedlung – Birkenvenn 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion Bedarfsverkehr als Ergänzng des Stadtverkehrs  

Verknüpfungspunkte Nordhorn, Rügenwalder Str. (Anschluss Stadtbuslinie 31) 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante  

Bediente Fläche Ca. 2 km2 

Anzahl Haltestellen 3 

Angebundene Einrichtungen  

Bemerkungen  nur Kleinbusse (8 Sitze) und nach Voranmeldung 

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr  1 E -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr 60 14 14 + 1 F 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr 60 -- -- 

Samstag  06:00 Uhr – 22:00 Uhr 60 10 11 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr 60 -- -- 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr 60 6 6 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Linienbündel 1 

Liniennummer T 62 

Genehmigungsinhaber Bentheimer Eisenbahn   

Genehmigungslaufzeit bis 28.02.2021  

Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim 

Linienverlauf Bad Bentheim – Gildehaus – Holt & Haar (Gewerbepark) 

Angebotsform Ruftaxi 

Verkehrliche Funktion Bedarfsverkehr zur Bedienung des Gewerbeparks Bad Bentheim-Gildehaus 

Verknüpfungspunkte Bad Bentheim Bf 

Anzahl der 
Fahrwegvarianten 

1 Grundvariante  

Bediente Fläche Ca. 28.000 km2 (bezogen auf alle Fahrten) 

Anzahl Haltestellen 8 

Angebundene Einrichtungen Gewerbepark Bad Bentheim-Gildehaus 

Bemerkungen  Kleinbusse (8 Sitze) und nur nach Voranmeldung  

 

Fahrplanstand Juli 2019 Bedienungszeit Takt in Min Hinfahrten Rückfahrten 

Montag – Freitag  04:00 – 06:00 Uhr E 1 Ruftaxi -- 

Montag – Freitag  06:00 Uhr  – 20:30 Uhr E 2 Ruftaxi 3 Ruftaxi 

Montag – Freitag (SVZ) 20:30 Uhr –02:00 Uhr E 1 Ruftaxi 1 Ruftaxi 

Samstag  5:30 Uhr – 22:00 Uhr E 3 Ruftaxi 2 Ruftaxi 

Samstag  22:00 Uhr –01:00 Uhr E -- 1 Ruftaxi 

Sonn-/Feiertag  07:00 – 23:00 Uhr - - - 

 

Ruftaxi = Anmeldung bis 60 Min. vor Abfahrt 

E   = Einzelfahrten 
(S) = an Schultagen 
(F) = an Ferientagen 
 

Bezugszeiten sind die Abfahrzeiten an den Ausgangsstationen. 
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Anlage 6 – Hinweise zu den Linien, die vorwie-
gend dem Schülerverkehr dienen 

Darüber hinaus verkehren im Landkreis Grafschaft Bentheim zugeordnet 20 Rufbuslinien 
(Liniennummerngruppe 900), die ausschließlich auf die Belange des Schülerverkehrs ausge-
richtet sind, jedoch auch von sonstigen Fahrgästen genutzt werden dürfen. Konzessionsin-
haber dieser Linien ist die BE sowie bei der Linie 980 die Meyering Verkehrsgesellschaft für 
die Region Grafschaft Bentheim mbH.  

Das Fahrtenangebot der Linien richtet sich nach den Stundenplänen der bedienten Schulen 
und besteht demzufolge nur an Schultagen. Daher sind Veränderungen des Fahrtenange-
bots jederzeit möglich. Ebenso können die bedienten Haltestellen je nach Bedarf des Schü-
lerverkehrs variieren. Die Angebotsplanung erfolgt in direkter Abstimmung mit dem Schulträ-
ger. Aus diesem Grund wird auf eine detaillierte Darstellung dieser Linien in Form von 
Liniensteckbriefen verzichtet. Die Fahrleistung sämtlicher im Schülerverkehr durchzuführen-
der Fahrten beträgt ca. 765.000 km jährlich. Die Schülerlinien werden in nachfolgender Ta-
belle zusammenfassend dargestellt. 
Linien für den Schülerverkehr im Landkreis Grafschaft Bentheim  

Linien-
bündel 

Konzession 
Linien-

Nr. 
Linienverlauf 

1 BE 911 Emlicheimer Weusten - Emlichheim 

1 BE 912 Echteler - Heesterkante - Eschebrügge - Laar - Volzel - Oeveringen - Emlichheim 

1 BE 913 Wielen – Ratzel – Wilsum – Uelsen 

1 BE 914 Hardingen – Halle – Hesingen – Höcklenkamp – Uelsen 

1 BE 915 Hardingen – Haftenkamp – Gölenkamp – Uelsen – Hilten – Neuenhaus 

1 BE 916 Halle – Lage – Grasdorf – Neuenhaus 

1 BE 917 Getelo - Egge - Striepe - Balderhaar - Itterbeck - Uelsen 

1 BE 920 Emlichheim – Hoogstede – Kalle – Tinholt – Oeveringen 

1 BE 921 Emlichheim – Ringe – Weusten – Hoogstede – Neugnadenfeld – Bathorn – Berge 

1 / 2 BE / Richters 922 Adorf – Georgsdorf - Hohenkörben - Osterwald - Veldhausen - Neuenhaus 

1 BE 931 Bimolten – Hohenkörben – Bookholt – Nordhorn  

1 BE 932 Klausheide – Hesepe - Oorde - Stadtflur - Markt - Nordhorn Bf./Blanke 

1 BE 936 Nordhorn Bahnhof - GIP - A.-Mozer-Str. - Ootmarsumer Weg - Astrid-Lindgren-Schule 

1 BE 940 Nordhorn - Schüttorf - Bad Bentheim - Bardel 

1 BE 941 Nordhorn Bahnhof – Oorde / Brandlecht – Drievorden – Hestrup 

1 BE 942 Brandlecht – Hestrup – Hesepe 

1 BE 950 Wengsel - Neerlage - Quendorf - Schüttorf - Bad Bentheim 

1 BE 951 Quendorf GS – Schüttorf – Quendorf Siedlung 

1 BE 960 Bardel – Gildehaus – Westenberg – Sieringhoek / Bauerschaft – Bad Bentheim 

1 BE 961 Gildehaus – Bad Bentheim – Samern – Ohne – Suddendorf – Schüttorf 

1 BE 962 Springbiel – Holt & Haar – Waldseite – Gildehaus – Bad Bentheim 

1 BE 964 Bad Bentheim Heimstätte – Bad Bentheim Bauerschaft 

1 BE 970 Wietmarscher Str. – Deegfeld - Altendorfer GS 

3 Meyering 980 Emsbüren - Quendorf 
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Anlage 7 – Dokumentation des Anhörungsver-
fahrens gem. § 6 (4) NNVG 

Folgende Stellen wurden im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplans im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens gemäß § 6 (4) NNVG beteiligt, um etwaige Anregungen und Beden-
ken vorzutragen: 

Benachbarte Aufgabenträger: 

 Landkreis Emsland (Nds.) 

 Kreis Borken (NRW) 

 Kreis Steinfurt (NRW) 

Kreisangehörige Städte und (Samt-)gemeinden 

 Stadt Bad Bentheim 

 Stadt Nordhorn 

 Gemeinde Wietmarschen 

 Samtgemeinde Emlichheim 

 Samtgemeinde Neuenhaus 

 Samtgemeinde Schüttorf 

 Samtgemeinde Uelsen 

Baulastträger Straße 

 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Lingen 

 Bei Bedarf Weiterleitung zu den nachgelagerten Gemeinden 

LNVG 

Nach der Bearbeitungsphase wurde der Entwurf des Nahverkehrsplans den genannten Be-
teiligten übermittelt und ihnen Gelegenheit gegeben, Anregungen mitzuteilen, die nach ihrer 
Prüfung gegebenenfalls berücksichtigt wurden. Für die Rückmeldung stand ein Zeitraum 
vom 29. August bis 29. Oktober 2019 zur Verfügung.  

Die Verkehrsunternehmen Bentheimer Eisenbahn AG, Richters Reisen GmbH und Meyering 
- Verkehrsgesellschaft für die Region Grafschaft Bentheim mbH waren kontinuierlich in den 
Erarbeitungsprozess eingebunden. 

Der Nahverkehrsplan wurde in allen Städten und Samtgemeinden bereits während des Auf-
stellungsprozesses vorgestellt und diskutiert. 

Die Kreistagsfraktionen erhielten ebenso die Gelegenheit, die Arbeiten am Nahverkehrsplan 
im Rahmen des Planungs- und Umweltausschusses zu begleiten. 

Die eingegangenen Anmerkungen der Beteiligten sind unten einzeln aufgeführt und kom-
mentiert. Je nach Bewertung erfolgte die Einarbeitung an den betreffenden Textstellen. 
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(1) Verfahrensbeteiligte: Zweckverband SPNV Münsterland, 24.10.2019 

Textstelle Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennumme-
rierung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichti-
gung  
im NVP  
 

1. Da eine Anbindung von Gronau nach Bad Bentheim 
zum IC-Anschluss Richtung Berlin wichtig ist, soll ge-
prüft werden, wie folgende Anschlüsse wischen 
Gronau und der IC-Linie nach Berlin über die Linie 60 
hergestellt werden können.  

 Fahrt. 6005/6007, an 07:00 Uhr in Bad Bentheim: 
Beginn bereits in Gronau 

 Fahrt. 6058, ab 17:00 Uhr Bad Bentheim: weiter 
bis Gronau 

 Fahrt. 6068, ab 19:00 Uhr Bad Bentheim: weiter 
bis Gronau 

 Fahrt. 6074, ab 21:00 Uhr Bad Bentheim: weiter 
bis Gronau 

Bestandteil der laufenden Ver-
kehrsplanung. Kosten und Finan-
zierung werden ermittelt und ab-
gestimmt. 

2. Eine Regelung zum Westfalen Tarifs auf der Linie 60 
ist für den Abschnitt Gronau-Bentheim finden. 

Kenntnisnahme 

3. Redaktionelle Anmerkungen: 

 S. 21 Tabelle 2-2 Kategorisierung der ÖPNV-
Linien: 

Bitte in der Kategorie 2 bei der Linie 60 am Wo-
chenende Bewertung auf „kontinuierliches Angebot 
über den gesamten Tag“ ändern 

 S.149 Liniensteckbrief Linie 60: 

Bitte bei den angebundenen Einrichtungen das Lu-
kas-Krankenhaus in Gronau ergänzen 

Bitte für Sonn- und Feiertage das Angebot ergän-
zen 

Korrektur erfolgt 
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(2) Verfahrensbeteiligte: Amt für Stadtentwicklung, Nordhorn 28.10.2019 

Textstelle Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennumme-
rierung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichti-
gung  
im NVP  
 

S.1,  
Abs. B 1 

Linienführung der Linie 32 [ist] nach Vorstellung bei der 
Nordhorner Politik deutlich im Stadtteil Stadtflur ge-
kürzt worden (Wegfall der Fichtenstraße und somit 
wird Buchenstraße nicht mehr angefahren). Ein größe-
rer Teil von Stadtflur als bisher angenommen vom 
Busverkehr somit abgekoppelt. 

Die weitere Einkürzung wurde auf-
grund des Fahrzeitenprofils erforder-
lich. Die ursprünglich angedachte 
Führung hätte zu erheblichen Ver-
spätungen geführt. Dies wurde ge-
genüber der Verwaltung der Stadt 
Nordhorn kommuniziert und war 
Bestandteil der Anhörung zur Fahr-
planänderung zum 07.07.2019. 

S.1,  
Abs. B 1 

Zudem wirkt es, als ob am besagten östlichen Ende 
Vorgabe der NVP von max. 600 m Entfernung zur 
nächsten Bushaltestelle nicht mehr eingehalten. 

Bei den angegebenen Entfernungen 
handelt es sich um Vorgaben, die 
eine empfehlende Verbindlichkeit 
haben („Soll“-Vorgabe). In Einzelfäl-
len, wie den wenigen Betroffenen in 
Stadtflur, sind Abweichungen mög-
lich, wenn die Bedienung verkehrlich 
und/oder wirtschaftlich nicht dar-
stellbar ist 

S.2,  
Abs.B 2 

Deutliche Qualitätsverluste für Nutzer*innen durch 
spätere Betriebsaufnahme werktags (8 Uhr statt 6 Uhr) 
und Wegfall des Sonntagsbetriebes. 

Der Liniensteckbrief der Linie 32 
wurde dahingehend angepasst, 
dass Montag bis Freitag zwei und an 
Sonn-/Feiertage fünf zusätzliche 
Fahrtenpaare als Mindestvorgabe 
aufgenommen wurden, um das An-
gebot zu erweitern. 

S. 2, 
Abs.B3 

Rendezvous wird gewissermaßen karikiert, da Zugan-
schlüsse sonntags und in den frühen Stunden nicht 
erreicht werden. Folge sind Ärger im Berufsverkehr. 
Nutzung sowohl für Arbeitnehmer*innen in der Innen-
stadt, als auch Anschlussnutzung des Zuges unattrak-
tiv. 

S. 2, 
Abs.B4 

Entwicklung der Fahrgastzahlen und Ableitung von 
Handlungsansätzen. 

Kenntnisnahme, Thema der laufen-
den Verkehrsplanung und der zu-
künftigen Fortschreibung des NVP. 

S. 2,  
Abs. B 5 

Aktuellen Fahrpläne kaschieren durch die Darstel-
lungsform die eingeschränkten Betriebszeiten und 
widersprechen den vom Gutachterbüro selbst aufge-
stellten Anforderungen (Taktungen, Fahrzeiten). Stadt 
Nordhorn hat berechtigte Erwartung (gestärkt durch 
vorangegangene Diskussionen), dass im Gutachten in 
Aussichtgestellten Betriebszeiten eingehalten werden. 

s.o. 
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(2) Verfahrensbeteiligte: Amt für Stadtentwicklung, Nordhorn 28.10.2019 

Textstelle Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennumme-
rierung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichti-
gung  
im NVP  
 

S. 2,  
Abs. B 6 

Diskussion, ob auf nachfrageschwächeren Linien, ähn-
lich den Bürgerbussen, kleinere, (kostengünstigere) 
Fahrzeuge eingesetzt werden können. Verweis auf 
Ziffer 1.2 des Entwurfs bzw. § 2 Abs. 4 Nr. 3 NNVG 
(Fahrzeuge sollen umweltverträglich und bequem sein) 

Auf S. 34 sowie in Tabelle 2-6 auf S. 
36 wurde die Fahrzeugkategorie 
„Minibus“ aufgenommen. 

S. 2, 
Abs.B7 

Berücksichtigung der tatsächlichen Nachfrage und 
Fragen der Wirtschaftlichkeit für zukünftige Anpassun-
gen. 

Die Rahmenbedingungen des Nah-
verkehrsplans lassen Fahrplanände-
rungen jederzeit zu. Im NVP werden 
nur die Mindestvorgaben festge-
schrieben. Um Anpassungen (z.B. 
im Rendezvous am Bahnhof) zu 
ermöglichen, wurde Tabelle 2-4 auf 
Seite 23 dahingehend angepasst, 
dass Übergänge bis 15 Minuten 
dauern dürfen. 

S. 2 f,  
Abs. B 8f 

Verweis auf Seite 26 des Entwurfs, Pkt. 2.4 – Konkreti-
sierung der Ziele und Qualitätsstandards; In der Stadt 
Nordhorn wird in den Wartehallen keine Innenbeleuch-
tung vorgesehen. Beleuchtung erfolgt entweder über 
vorh. Straßenbeleuchtung oder im Außenbereich über 
separat zu errichtenden Beleuchtungsanlagen. 

Kenntnisnahme, Ziel sind ausge-
leuchtete Wartehallen, um Sicher-
heit und Barrierefreiheit sicher zu 
stellen; das Ziel kann auch wie be-
schrieben erreicht werden 

S. 3,  
Abs. B 10f 

Verweis auf § 8 Abs. 3 Satz 3 PBefG barrierefreier 
Zugang zum ÖPNV bis Ende 2022 gesetzl. vorge-
schrieben. Im NVP ist Notwendigkeit an Kategorie 
geknüpft (Kategorie 3+2 sollen zuerst ausgestattet 
werden). Dies betrifft rund 70 Haltestellen (teilweise in 
beide Fahrtrichtungen) im Stadtgebiet entsprechen 
noch nicht dem Anspruch der Barrierefreiheit. Durch 
Änderungen von Linienführungen werden neue Aus-
bauten erforderlich 

Kenntnisnahme, weiterer Ausbau 
erfolgt in Abstimmung zwischen 
Landkreis und den kreisangehörigen 
Kommunen. 

S. 3,  
Abs. B 12 f 

Verweis auf s.104 des Entwurfs; Die im Entwurf ge-
wünschten weitere Bevorrechtigungen (Ergänzung und 
Erweiterung der ÖPNV-Beschleunigung) der Linien 
30/31/32 wird als kostenaufwendig angegeben. Es wird 
bezweifelt, dass die Leistungsfähigkeit der LSA Stadt-
ring/Bahnhofstraße/Frensdorfer Ring eine weiterfüh-
rende Bevorrechtigung in Fahrtrichtung Denekamp 
zulässt. 

Kenntnisnahme, weitere Prüfung 
erfolgt in Abstimmung mit der Stadt 
Nordhorn 
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(2) Verfahrensbeteiligte: Amt für Stadtentwicklung, Nordhorn 28.10.2019 

Textstelle Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennumme-
rierung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichti-
gung  
im NVP  
 

S. 3,  
Abs. C 1 

Busverbindungen generell in den Abendbereich hinein 
(ca. 22 Uhr) regelmäßig ermöglichen, damit Jugendli-
che vom Stadtzentrum in die Außenbereiche gelangen 
können. 

Fahrplanerweiterungen sind über 
das Mindestmaß des NVP hinaus 
möglich. Eine Finanzierung wäre 
zwischen Aufgabenträger und der 
Stadt Nordhorn zu klären. 

S. 3,  
Abs. C 2 

Entsprechendes Angebot im Busfahrplan am Wochen-
ende für Jugendliche aus den Randbezirken Nord-
horns. 

S. 3,  
Abs. C 4 

Ermöglichung der Nutzung von Handytickets wird be-
grüßt. 

Kenntnisnahme 

S. 3,  
Abs. C 5 

Angemessene Preise für Jugendliche, bzw. Nutzung 
der Schülertickets in der Freizeit (soweit nicht bereits 
vorhanden) 

Hierzu werden bereits die Mittel 
nach §7a NNVG eingesetzt. Auf 
Fahrpreise des SPNV hat der Land-
kreis keinen Einfluss und der NVP 
keine Bindungswirkung. 

S. 3,  
Abs. C 6 

Weitere Verbesserung der Anbindung von Gewerbe-
gebieten. 

Fahrplanerweiterungen sind über 
das Mindestmaß des NVP hinaus 
möglich. Eine Finanzierung wäre 
zwischen Aufgabenträger und der 
Stadt Nordhorn zu klären. 

S. 4,  
Abs. D 1 

Fehlerkorrektur: Verweis auf Entwurf, s. 143 im Linien-
steckbrief Linie 31 Linienverlauf Nordhorn Kloster 
Frenshagen – Nordhorn Bookholt – Nordhorn Bahnhof 
– Bahnhof Blanke. Die richtige Bezeichnung lautet: 
Kloster Frenswegen 

Korrektur erfolgt 
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(3) Verfahrensbeteiligte: Samtgemeinde Emlichheim, 28.10.2019 

Textstelle Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennumme-
rierung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichtigung  
im NVP  
 

S. 1, Abs. 
3 

Verschlechterung der Erreichbarkeit Nordhorns aus 
Richtung Emlichheim.  

Langfristig wird bei der geplanten Reakti-
vierung des SPNV bis Emlichheim von 
einer deutlichen Reduzierung der Reise-
zeit nach Nordhorn auszugehen. 

S. 2f, Abs. 
4 

- Überschreitung der Beförderungszeiten. 

- Vorlauf/Bestellzeiten Ruftaxi 

Im Entwurf heißt es: Für die Gemeinde 
Emlichheim hat Emmen (NL) die Funktion 
eines Oberzentrums. Die Beförderungs-
zeit beträgt dorthin 45 Minuten. 

Ab Hoogstede beträgt die Fahrzeit nach 
Nordhorn 33 Minuten und ab Ringe 47 
Minuten. 

Bei einer geringen Nutzungsdichte in den 
dünn besiedelten Bereichen des Land-
kreises stellt ein regelmäßiger ÖPNV im 
Verhältnis zum Nutzen eine hohe finanzi-
elle Belastung dar. Für die diese Bereiche 
haben sich bedarfsgesteuerte Bedienfor-
men als die geeignetste Form des ÖPNV 
erwiesen. Die Vorlaufzeiten müssen auf 
der Grundlage der Standorte der Taxiun-
ternehmen in Absprache mit diesen fest-
gelegt werden. Die derzeitigen Vorlaufzei-
ten wurden aufgrund der 
Leistungsfähigkeit der Unternehmen in 
Bezug auf die notwendigen Anfahrwege 
vereinbart. 

S. 2., Abs. 
5 

Zielkonflikt zwischen gewünschten Maß an Daseins-
vorsorge und den verfügbaren Finanzmitteln. 

Reduzierung des MIV 

Kenntnisnahme 

S. 2, Abs. 
6 

Um das Ziel einer Anbindung an den SPNV nicht zu 
gefährden bzw. zu erschweren, werden letztlich trotz 
der zuvor dargestellten Nachteile formell keine Ein-
wände gegen den Entwurf des Nahverkehrswegepla-
nes erhoben. 

Kenntnisnahme 

S. 2f, Abs. 
7 ff 

Beschwerden über Verschlechterungen der Busfahrten 
für die Schülerbeförderung. 

Kenntnisnahme, Bestandteil der laufen-
den Angebotsplanung. 
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(4) Verfahrensbeteiligte: Landesnahverkehrsgesellschaft, 28.10.2019 

Lfd. Nr. Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennummerie-
rung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichtigung  
im NVP  
 

1 Alle Seiten: Zeitform vor und nach der inzwischen erfolg-
ten Reaktivierung korrigieren. 

S. 64 ff. Zeitform korrigiert 

S. 94 ff. Zeitform korrigiert 

Kapitel „Bewertung des derzeitigen 
ÖPNV-Angebotes vor Reaktivierung des 
SPNV“   umbenannt in  
„Bewertung des ÖPNV-Angebotes vor 
Reaktivierung des SPNV“ und Zeitform 
korrigiert 

2 S. 17: Die LNVG begrüßt die Definition von konkreten 
Ziel- und Qualitätsstandards. 

Kenntnisnahme 

3 S. 37: Schreibweise von Niedersachsen-Ticket. Korrektur erfolgt 

4 S. 64: Neuenhaus – Niederlande / SPNV geplant Legende der Karte korrigiert. 

5 S. 65: Aufgabenträger des Schienenpersonennahver-
kehrs (SPNV) Regionalverkehrs ist die Landesnahver-
kehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). 

Die Reaktivierung der RB 56 ist realisiert und liegt nicht 
mehr in der Zukunft. 

Korrektur erfolgt 

6 S. 86: Einstellung des Schöne-Wochenende-Tickets 
durch die Deutsche Bahn. 

Kapitel beschreibt den Zustand des 
ÖPNV in 2018. Ergänzung wurde aufge-
nommen. 

Thema Niedersachsentarif (inkl. Anschlussmobilität er-
gänzen) 

Nähere Ausführungen zum Niedersach-
sentarif erfolgen in Kapitel 2.4.  

S. 37 korrigiert und Anschlussmobilität für 
Zeitkarten ergänzt. Hier wird auch das 
Niedersachsen-Ticket als mindest-
Angebotsspektrum aufgeführt. 

7 S. 87: Busverbindung Nordhorn – Lingen ist derzeit keine 
Landesbedeutsame Buslinie (LBB) 

Formulierung korrigiert. 

8 S. 90 ff.: Es wird empfohlen, einzelne Maßnahmen aus 
den Empfehlungen heraus zu benennen. 

 

9 S. 95: Korrigieren: Zwischen Neuenhaus, Nordhorn und 
Bad Bentheim darf kein Schienenparallelverkehr Buspa-
rallelverkehr zur RB 56 stattfinden. 

Korrektur erfolgt 
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(4) Verfahrensbeteiligte: Landesnahverkehrsgesellschaft, 28.10.2019 

Lfd. Nr. Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennummerie-
rung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichtigung  
im NVP  
 

10 S. 97: Verbindungen in der Niederlande: Verzicht auf 
konkrete Zielstellungen zur Realisierung des Projektes. 

Die Planungshoheit des SPNV obliegt der 
LNVG. Daher werden hier ausschließlich 
Zielvorstellungen des Landkreis Graf-
schaft Bentheim dargestellt.  

 

11 S. 77 o. 96 f.: Identifizierung und Bewertung potenzieller 
Verbindungen eines nds. Landesbusliniennetzes. Seit 
Anfang 2017 entsprechendes Landesförderprogramm. Es 
besteht die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu unterbrei-
ten. Förderprogramm kann dazu beitragen, das definierte 
Ziel der Angebotserweiterung der Linie 165 von Lingen 
nach Nordhorn umzusetzen. 

Prüfung der Aufwertung zu einer Landes-
buslinie aufgenommen (S. 97). 

12 S. 105: Hinweis zur Prüfung der Möglichkeit einer Schul-
zeitstaffelung. 

Der Ansatz der Schulzeitstaffelung wird 
bereits seit vielen Jahren, wo möglich, 
umgesetzt. Z.B.: 
- Neuenhaus 7:30 → Nordhorn 7:55 
- Lohne 7:35 Uhr → Lingen 8:00 

13 S. 115: Es fehlt der Hinweis auf die Anerkennung des 
Niedersachsen-Tickets im Busverkehr. 

Ergänzung erfolgt (S. 115) 

14 S. 116: Tabellarische Darstellung der NNVG-Finanzhilfen 
und weiterer Finanzierungsquellen für den Nahverkehr 

Weitere Förderprogramme wurden aufge-
nommen (Haltestellen, Landesbuslinie, 
Bundesprogramme). 

15 Empfehlung: Schaffung eines regionalen Mobilitätsma-
nagements. 

Berücksichtigung im NVP 2024 

16 Empfehlung: Umweltfreundliche Mobilität von Touristen 
am Urlaubsort (z.B. Touristenticket mit Finanzierung 
durch Erhöhung des Kurbeitrages) 

In der beschriebenen Form zzt. nicht um-
setzbar. Der Landkreis Grafschaft 
Bentheim ist insbesondere für den Fahr-
radtourismus von Bedeutung. Mit dem im 
NVP beschriebenen Fietsenbus und den 
derzeit nur befristeten EVU-
Kombiangeboten, die eine vergünstige 
Fahrradmitnahme ermöglichen, sind für 
diese Zielgruppe bereits spezifische An-
gebote eingeführt worden. Diese stoßen 
jedoch insbesondere wegen der einge-
schränkten Mitnahmemöglichkeit für Fahr-
räder an ihre Grenzen. 
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(5) Redaktionelle Änderungen 

Textstelle Alt  
(NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Korrektur  
 

S. 21, Ta-
belle 2-2 2 

Regionale Ver-
bindungslinien 

400 (60) 

500 (50/51) 

700/700 
 

2 
Regionale Ver-
bindungslinien 

400 (60) 

500 (50/51) 

700/701 
 

S. 64, Abb. 
3-8 

  

Aktualisiert (Nordumgehung Nordhorn) 

S. 111 f. 
Tabelle 6-1 

1 811 922 
 

1 / 2 811 922 

Linie 811 im NVP (alt) in beiden Linienbündeln 

S 158  Liniensteckbrief T 14: 

Angebundene Einrichtungen: 
Uelsen Markt, Hardingen Krankenhaus 

 

Angebundene Einrichtungen: 
Uelsen Markt, Uelsen Rathaus 

S 160 Liniensteckbrief T 16: 

Angebundene Einrichtungen:  
Uelsen Markt, Hardingen Krankenhaus 

 

entfällt 
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(6) Änderungen aus der Kreisausschusssitzung vom 07.11.2019 

Textstelle Anregungen  
(Seitenangaben beziehen sich auf die Seitennumme-
rierung im NVP-Entwurf vom 29.08.2019) 

Stellungnahme / Berücksichti-
gung  
im NVP  
 

1. S.31: beim Spiegelstrich WLAN: Neufahrzeuge sollten 
W-LAN-Technik enthalten. 

Ergänzung aufgenommen. 

2. S. 33 als neuer Spiegelstrich bei den Umweltauswir-
kungen: Im Jahr 2025 sollen 25% des Stadtbusver-
kehrs mit emissionsarmen Betriebsformen erbracht 
werden 

Ergänzung aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 



 

 


